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Unser Bundespräsident 
~('il1e IkisCll seinc Hedcll. sein Lehcll 

l. 

Unser Bundespräsident Das ist er, der Blick 
hinter die Kulissen von Glanz, Macht, Erfolg und Privat
leben des Richard von Weizsäcker: Das neue Buch "Unser 
Bundespräsident - seine Reisen , seine Reden , sein Leben" 
zeigt das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutsch
land in einem neuen Licht. Mal bügelt der eigenwillige 
Bundespräsident Bonner Politfehler aus , dann redet er den 
SED-Oberen ins Gewissen oder trifft sich fernab von den 
Augen der Öffentlichkeit mit seiner alten Jugendfreun
din. Das alles hat der bekannte Bonner Korrespondent 
Friedemann Weckbach-Mara in jahrelanger Arbeit nach 
vielen gemeinsamen Reisen und Gesprächen mit Richard 
von Weizsäcker und Frau Marianne aufgezeichnet. Dabei 
geht es nicht nur um Reden , Interviews und Politik , sondern 
auch um die besonderen Erlebnisse des Präsidenten paares. 

Umfang 192 Seiten , 8 Seiten Farbfotos , mehr als 
50 sw Fotos , Format 12 x 19 cm, Preis 14,80 DM 
ISBN 3-7894-0102-1 
Osang Verlag GmbH , Am Römerlager 2, 
5300 Bonn I , Tel.: 0228-678383, Fax: 0228-679631 
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S mge in de' Zeit. dann hast Du m 
derNot". So sagt der Volksmund-under 
Tnemt damit Vorsorge, Schutz und Si
Cherheit. So steht denn auch der Wunsch 
~~ch Sicherheit, das Schutzbedürfnis des 
\J.rgers, hoch im Kurs. Alle Meinungs
~ragen in europäischen Staaten stel
en trotz sinkender militärischer Bedro
~ung fest, daß rd. 80 % der Bürger von 

em Staat wirksame Vorkehrungen 
gegen Gefahren jeglicher Art erwarten. 
Ari erster Stelle werden Katastrophen 
Im Frieden genannt, die durch Natur 
~er Technik verursacht sind. Aber auch 

e Bedrohung durch kriegerische Aus
~kungen sind nicht vergessen . So 
<lben sich Redaktion und Herausgeber 
~eses seit 20 Jahren erscheinenden 
ClchJournals über die Konsequenzen 
~d Innovationen aus diesen Tatsachen 
"-lldEntwicklungen Gedanken gemacht 
~d mit den zuständigen Dienststellen, 
ern Bundesministerium des Innem und 
~e.::_nachgeordneten Behörden, abge
~~!unt. 
~ Beft 2 erscheint die "Zivilverteidi
'I'it g" in neuem Layout und mit neuem 

el. 

~Otfallvorsorge und Zivile Verteidi
fahr g - internationale Zeitschrift für Ge
t . enabwehr", bei unveränderten Un
~rtiteln, heißt sie. 
~ge unserer Partner haben diesen 
'V ClInenswechsel kommentiert. Notfall
torsorge ja - das sei gut. Aber Zivile Ver
,e1digung _ müsse das noch sein? 
:-meine ja. Erstens gilt das Prinzip der 
iI) SOmtverteidigung in der NATO und 
tJ unserer Bundesrepublik nach wie vor. 
11 Ild die beiden Säulen dieser sicher
~lts-. und verteidigungspolitischen 
~ ktrm sind die militärische und die 
Zi 'Vile Verteidigung. Zweitens umfaßt die 
d 'Vile Verteidigung weiterhin alle rrut 
"ern Verteidigungsfall verbundenen 

Orkehrungen und Anstrengungen des 

Staates und seiner Bürger. Und drittens: 
Die Grundlagen der Zivilen Verteidigung 
wurden erst vor einem Jahr, am 10. 
Januar 1989, mit den durch das Kabi
nett beschlossenen Gesamtverteidi
gungs-Richtlinien politisch und recht
lich definiert. Wir sollten uns zu unseren 
Prinzipien und Verpflichtungen beken
nen - auch im Namen einer Fachzeit
schrift. 

Ein neuer Titel macht noch keine neue 
Zeitschrift: Das ist auch nicht beabsich
tigt . Gerade die breite Palette der The
men und Autoren haben der "Zivilver
teidigung" in zwei Dekaden Interesse 
bewahrt und den Leserstamm erhalten. 
Sicher aber wird der Bereich der 'Notfall
vorsorge' ein stärkeres Augenmerk er
fahren. 
Hat doch selbst der Generalinspekteur 
als ranghöchster Soldat der Bundeswehr 
im persönlichen Gespräch und gegenü
ber der Presse bekannt, daß auch die 
Armee "ihre Fähigkeiten bei der Kata
strophenhilfe, bei Erdbeben und Hun
gersnöten" anbiete. 

Im gemeinsamen Hilfeleistungssystem 
von Bund und Ländern, verknüpft mit 
der optimierten Verwendung von Steu
ergeldern, tritt der Doppelnutzen von 
Material und Gerät in den Vordergrund. 
Die primär friedensmäßige Einsatz- und 
Leistungsfähigkeit wird an der Taug
lichkeit auch im Verteidigungsfall ge
messen. 
Das Bundesministerium des Innern hat 
seit 1987 diese Staatsaufgabe als Kata
strophen- und Zivilschutz, Notfallvorsor
ge und Zivile Verteidigung neu defi
niert. Zwei wesentlichen Feldern wid
met sich dieses Fachmagazin unter dem 
Aspekt der Vorsorge vor Gefahren und 
deren Abwehr. 
"Notfa1lvorsorge und Zivile Verteidi
gung" ist daher nicht eine neue Wort
kombination für eine alte Aufgabe. Nein 
- sie dokumentiert die veränderten Rah
menbedingungen für ein humanitäres 
Grundanliegen: den Schutz des Men
schen zu jeder Zeit und bei jeder Gefahr . 

Horst Schöttler 
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"Der Lotse verläßt das Schiff'. Vor genau 
100 Jahren im März 1890 wurde der 
Rücktritt eines bedeutenden deutschen 
Politikers mit diesem Satz kommentiert. 
Auch bei der Zeitschrift "ZIVILVER
TEIDIGUNG" geht "der Lotse von Bord". 
Eva M . 0 san g , als Chefredakteurin 
verantwortlich für das Renommee, das 
dieses Fachjournal in 20 Jahren aus
zeichnete, zieht sich ab März 1990 in 
den Ruhestand zurück. Wohl verdient 
hat sie ihn sich, arbeitete sie doch noch 
in einem Alter, in dem der größte Teil 
unserer Bürger schon lange seine Pen
sion genießt. 
Die Kraft für ihre journalistische und 
redaktionelle Verantwortung und Lei
stung schöpfte sie einerseits aus dem 
Wirken ihres Mannes Rolf Osang, dem 
sie 30 Jahre im eigenen Verlag und in 
durchaus nicht immer einfachen Zeiten 
eine treue Wegbegleiterin war. Ande
rerseits war die "ZIVILVERTEIDI
GUNG" ihr Werk, das sie prägte und 
gestaltete. Viel "Herzblut" hat sie in die
ses Fachmagazin investiert. Zu den Au
toren, darunter viele anerkannte Exper
ten in den Aufgabenfeldem der Zivilen 
Verteidigung, pflegte sie nicht nur eine 
gute Kooperation, sondem eine persön
liche Verbindung. In den Briefen und 
Gesprächen schwang immer diese Bin
dung zu "ihren" Autoren mit. 
Nun hat sie die Aufgabe der Redak
tionsleitung auf einen Nachfolger über
tragen - auf mich. Es kam schneller als 
erwartet. und so bin ich auf die Bera
tung von Frau Eva Osang erst recht 
angewiesen. Sie hat sie zugesagt. Es 

danken hierfür und für 20 Jahre vorzüg
lichen Fachjournalismus Leser, Autoren, 
Redaktion und Verlag. 
Der Neue kann über sich nicht viel sagen. 
49 Jahre, verheiratet. eine Tochter. 
Geograph und Ingenieur. Seit 15 Jahren 
im Bevölkerungsschutz arbeitend, von 
dessen Erfordernis überzeugt. Dies resul
tiert aus intensiven praktischen Erfah
rungen und folgerte Aktivitäten als 
Fachautor und Dozent. Stichworte als 
Erfahrungsschwerpunkte: Zivile Vertei
digung und Zivilschutz in Gemeinden, 
kreisfreien Städten und Landkreisen, 
zivil-militärische Zusammenarbeit , 
humanitäres Völkerrecht, Geopolitik. Um 
beim Bild zu bleiben: In Zeiten des 
Umbruchs, der Annäherung der militä
rischen Blöcke, dem Zusammenwach
sen beider deutscher Staaten gilt es, die 
Entwicklungen in der Zivilen Verteidi
gung aufzunehmen - auf Kurs zu blei
ben. 
Nicht im Zick-Zack, sondem im kontinu
ierlichen Ansteuern des Ziels : Dem 
Menschen in der Bundesrepublik 
Deutschland Sicherheit und Schutz in 
Notfällen und bei Gefahren aller Art zu 
gewährleisten. Diese Staatsaufgabe will 
diese Zeitschrift begleiten, unterstützen 
und fördem. Dazu bedarf es der Unter
stützung und Zusammenarbeit durch 
und mit den Fachkollegen in Bund, 
Ländem, Gemeinden, Hilfsorganisati0-
nen .. 
Konsequent ist daher die Umbenennung 
der Zeitschrift ab Heft 2/ 1990 in "NOT
FALLVORSORGE UND ZIVILE VER
TEIDIGUNG. INTERNATIONALE 
ZEITSCHRIFT FÜR GEFAHRENAB
WEHR". An diesem Titel wird das Prin
zip von Verlag und Redaktion deutlich: 
.Lasset uns am Alten, so gut es ist, 
halten - doch auf altem Grund, Neues 
wirken jede Stund! ". (Gotttried Keller) 

Horst SchötUer / Rolf Osang 
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Der Verfasser dieses Beitrags, 
Prof. Dr. sc. med. Christoph Letzel, 

lebt in der Deutschen 
Demokratischen Republik in 

Greifswald und stellt seine 
Überlegungen aus der Sicht des 

DDR-Mediziners an. 

Chrisfoph Lefzel 

N euhauser 0) untemahm in der 
Zeitschrift Zivilverteidigung I/ 89 den in
teressanten Versuch einer Standortbe
~tirnmung der Katastrophenmedizin aus 
<trztlicher Sicht. Die Darlegungen regen 
ZUr Diskussion an, fordem Ergänzungen 
Und zu bestimmten Aspekten Wider
sPruch heraus. Vorrangig sollten im 
ln.teresse der Vervollkommnung der 
Standortbestimmung drei Probleme 
Clngesprochen werden: 
1, Abgrenzung der Katastrophenmedi

Zin vom medizinischen Zivilschutz 
2, Verzicht auf die Triage-Gruppe 4 
3, Fragen der Ausbildung im Fachge

biet Katastrophenmedizin 

1. AaG.INZUNG DI. 
kAIUI.OPHINMIDIZIN 
VOM MIDIZINISCHIN 
ZIVILSCHUIZ 

I(ebentisch (2) legte in seinem Hand
bUCh der medizinischen Katastrophen
hüte (988) die Gemeinsamkeiten wie 
~C~ die Unterschiede zwischen Notfall-

ectizin und Katastrophenmedizin in 
sehr ausführlicher Form dar, Auch Lanz 
~d Rossetti (3) gehen auf wesentliche 

nterschiede in der Behandlungsstrate
~ v~:>n Notfall- und Katastrophenmedi
v eIn, Wenn es auch in Abhängigkeit 
°rn Katastrophenereignis zu einem 

KATASTROPHEN· 
MEDIZIN 
spielendem Übergang von notfallmedi
zinischer Hilfe zur Katastrophenhilfe im 
Sinne der Katastrophenmedizin kom
men kann, spricht die Forderung von 
Lauener (4) nach einem radikalen Um
denken von unserer maxirnalistischen 
Individualmedizin, 
Während die Abgrenzung der Katastro
phenmedizin zur Notfallmedizin durch 
eine unterschiedliche Behandlungsstra
tegie bei spielendem und ergänzendem 
Kräfte- und Materialeinsatz charakteri
siert ist kennzeichnen Katastrophenme
dizin und medizinischer Zivilschutz eine 
weitgehend einheitliche Behandlungs
strategie und das unmittelbare Zusam
menwirken der Kräfte des Gesundheits
wesens und des Sanitätsdienstes der 
Streitkräfte bei führungsmäßiger Vor
rangstellung des Sanitätsdienstes zur 
territorialdeckenden medizinischen Si
cherstellung, Damit wird die Organisa
tion des medizinischen Zivilschutzes 
durch spezifische Führungsaufgaben 
geprüft, die weit über den Rahmen des 
Gesundheitswesens hinausgehen. 
Indem Vogelbusch (5) die Frage nach 
"selbständigen Zivilschutzämtem" zu be
antworten versucht drückt er diese enge 
Verflechtung bei der Darlegung der 
Aufgaben des Zivilschutzamtes wie folgt 
aus: 
"Es hat als ausgesprochenes Quer
schnittsamt der Verwaltung im Kata
strophenschutz (bis hin zum erweiterten 
Katastrophenschutz im Verteidigungs
fall) die Fachämter der Verwaltung, 
andere Behörden und Einrichtungen 
sowie die einzelnen weitgehend priva
ten Organisationen zu koordinieren." 
Auch die Tatsache, daß zur Beseitigung 
der Folgen einer Katastrophe Sanitäts
einheiten Einsatz finden, rechtfertigt 
nach meiner Ansicht nicht den medizi
nischen Zivilschutz als Bestandteil der 
Katastrophenmedizin anzusehen, W 00-
rend Sanitätseinheiten beim Einsatz zur 
Beseitigung der Folgen von Katastro
phen unter Leitung des Gesundheitswe
sens handeln müssen, erfolgt im Kriege 
und damit im medizinischen Zivilschutz 
die Leitung der Kräfte und Mittel des 
Gesundheitswesens selbst bei völliger 
Beschränkung auf Koordinierungsfra
gen durch Führungskräfte des Sanitäts
dienstes. 
Schöttler (6) legt diese Tatsache offen 
dar: 
"Diese Lenkung und Zusammenarbeit 
zwischen den Streitkräften, der zivilen 
Landesverteidigung , Polizei und dem 
Zivilbereitschaftsdienst nennt man To
talverteidigung. 
Trotz der strikten Trennung zwischen der 
militärischen und zivilen Verteidigung 
und der Zuständigkeit zweier verschie
dener Ressorts ist die verwaltungsmäßi-

ge und praktische Verflechtung der 
Totalverteidigung auch im zivilen Be
völkerungsschutz sichtbar ." 
Diese entscheidenden Probleme und 
Unterschiede in der Führung und Orga
nisation der medizinischen Hilfe und des 
medizinischen Abtransportesgeschädig
ter Personen gestatten es nicht eine 
einheitliche Theorie für Katastrophen
medizin und medizinischen Zivilschutz 
zu erarbeiten oder anders augedrückt 
den medizinischen Zivilschutz als Be
standteil der Katastrophenmedizin an
zusehen. 
In dem Bericht des BMI an den BT-Innen
ausschuß vom 23.6. 1988 zur "Staatsauf
gabe Bevölkerungsschutz - Notfallvor
sorge - Zivile Verteidigung" wird nach 
Beßlich (7) in der Grobgliederung ein
deutig zwischen diesen drei Anteilen 
der Staatsaufgabe unterschieden. Die 
weitere Unterteilung der Aufgaben des 
"Bevölkerungsschutzes" läßt allerdings 
den Schluß zu, daß unter Ziffer II/ 2 
"Rettung und Hilfeleistung bei Katastro
phen und Unglücksfällen" auch die 
"Katastrophe -Krieg" eingeordnet ist da 
an keiner weiteren Stelle Fragen des 
medizinischen Zivilschutzes angeführt 
sind, es sei denn, diese Problematik ist in 
Ziffer IV / 3 "Zivilschutz" eingeschlossen. 
In jedem Fall sollte nachgedacht wer
den, ob die von Femmer und Mais (8) 
vertretene M einung noch zeitgemäß und 
im Interesse der optimalen Hilfeleistung 
bei Katastrophen vertretbar ist. Unter 
den Kriterien für besondere Gefahrenla
gen formulieren sie für den Verteidi
gungsfall (Zivilschutz): 
"Für das ärztliche Handeln gelten im 
wesentlichen die gleichen Kriterien wie 
in einem Katastrophenfall ." 
Wie können die Kriterien in einem Ver
teidigungsfall mit den Kriterien gleich
gesetzt werden, die sich durch eine 
schwere Havarie in einem Kemkraft
werk oder in einem Chemiekonzem 
ergeben? 
Aus rein praktischen Gründen besitzt 
die Herauslösung aller Fragen des 
medizinischen Zivilschutzes aus der 
Katastrophenmedizin folgende Vortei
le: 
a) Die Katastrophenmedizin könnte sich 
als Fachgebiet ohne die sich bei Einbe
ziehung von Fragen des medizinischen 
Zivilschutzes im Kriege nicht wegzuden
kenden Einengungen und erforderli
chen Begrenzungen entwickeln und 
vervollkommnen. (Begrenzungen, die 
sich u , a . auch für die im Verteidigungs
fall zur Verfügung stehenden personel
len Kräfte und materiellen Mittel ein
schließlich erforderlicher anderer Ele
mente der Infrastruktur ergeben und 
sich letztlich ungünstig im Katastrophen
fall auswirken.) 
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~ ~ 2. VERZICHT AUF DIE 
W ~ TRIAGEGRUPPE 4 

Z ~ Ausgcmgspunktfür nachstehende Über
legungen war die unzureichende Aus-

W eincmdersetzung von Neuhauser (I) mit 
L- den "Gegnern und Kritikern" der Kata-
.- strophenmedizin bezüglich der Anwen-I U) dung der Triage. Weitaus gelungener 
w erSCheint mir der Vortrag von Herzog (9) U vor Sanitätsoffizieren der Deutschen 

~ ~ Bundeswehr, in dem er sich entschie-
--.J.- den gegen die 4. Gruppe der Triage 

ausspricht. 
U) ~ In der DDR finden drei Einstufungsgrup
~ 0 pen Berücksichtigung. 

a) ln die erste Gruppe sind Geschädigte W> 0 und Kranke einzuordnen, die bei vitaler 
Indikation Hilfe benötigen. Mit Einstu-

Z 
fungsmarken besteht zusätzlich die 

~ 
Möglichkeit, die Dringlichkeit der medi-
zinischen Hilfe zu kennzeichnen: ärztli-« che Hilfe außer der Reihe, ärztliche Hilfe 

~ L- in erster Linie und ärztliche Hilfe in zweiter 
.- Linie. N U) b) In die zweite Gruppe sind Geschädig

te und Kranke einzuordnen, bei denen 
die medizinische Hilfe aufgeschoben 

b) Ausgehend von der Entwicklungs
tendenz zu einer Welt ohne Kriege bei 
gleichzeitig ständiger Zunahme des 
Potentials einer Gefährdung der Bevöl
kerung durch Havarien in der Industrie 
und im Verkehrswesen beim Trcmsport 
von gefährlichen Substanzen (Tscher
noby11986, Scmdoz-Chemieunfall1986, 
Chlorgas-Verseuchung in Toronto 1979 
u . a.) gewinnt die Katastrophenmedizin 
zunehmend cm Bedeutung. Aus diesem 
Grund sollten Organisationsformen und 
-strukturen sowie die notwendige Aus
rüstung den spezifischen Erfordernissen 
schwerer Havarien und Katastrophen 
cmgepaßt werden. Dabei sind unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher 
Gefährdungslagen länderspezifische 
Unterschiede denkbar. 
e) Die Trennung der Katastrophenmedi
zin von allen Fragen des medizinischen 
Zivilschutzes würde auch die von Neu
hauser 0) cmgeführte Argumentation 
der Gegner der Katastrophenmedizin, 
daß sie "in der Bevölkerung die gefähr
liche illusion, einen Atomkrieg zu über
leben, unterstütze, ad absurdum füh
ren. Unabhängig davon sei vermerkt. 
daß, wenn die Katastrophenmedizin Ab
lehnung findet. weil sie die illusion för
dere, in einem Atomkrieg Hilfe erweisen 
zu können, müßte auch jegliche medizi
nische Wissenschaft Ablehnung finden, 
da jeder Arzt durch sie das Rüstzeug 
besitzt und durch das ärztliche Ethos 
verpflichtet ist. auch im Verteidigungs
falle Geschädigten Hilfe zu gewähren. 

werden kann, ohne eine vitale Gefähr
dung hervorzurufen, wobei der Auf
schub der medizinischen Hilfe die Ge
fahr der Entwicklung von Komplikatio
nen in sich birgt. 
(Der Bildung dieser Gruppe liegt u . a . die 
Forderung zugrunde: Lebenserhaltung 
steht vor Erhaltung von Extremitäten.) 
e) In die dritte Gruppe sind Geschädigte 
und Kranke einzuordnen, bei denen die 
medizinische Hilfeu. U. durch Gabe von 
Antibiotika ohne Gefahr einer Entwick
lung ernsthafter Komplikationen auf
schiebbar ist. 
ln Abhängigkeit von der gegebenen Si
tuation, insbesondere von der Zahl der 
Ärzte, den materiellen Mitteln und dem 
sich entwickelten Hilfebedarf, gilt es zu 
entscheiden, ob auf dem Verbcmdplatz 
oder in der medizinischen Einrichtung 
alle drei Gruppen versorgt werden 
können, oder ob sich die Hilfeleistung 
nur auf die 1. und 2. Gruppe, u . U. nur 
auf die 1. Gruppe beschränkt. Die Ab
trcmsportpriorität würde in Abhängig
keit von dem Umfcmg der medizinischen 
Hilfe sowie auch vom Behcmdlungser
gebnis festgelegt werden und außer der 
Reihe, in erster oder zweiter Linie erfol
gen. 
Eine vierte Gruppe im Ergebnis der Ein
stufung zu bilden, ist nicht vorgesehen 
und widerspricht prinzipiell den Grund
sätzen der ärztlichen Ethik. Für diesen 
Fall kann den von Neuhauser (1) cmge
führten Gegnern und Kritikern der Kata
strophenmedizin in vollem Umfang 
zugestimmt werden. 

6 NOTFALLVORSORGE UND ZIVILE VERTEIDIGUNG 

Die Übernahme der 4 Triagegruppen 
durch Röding (10) in seinem Buch "Mas
senunfall" ist sicher nicht zweckmäßig, 
entspricht nicht den derzeitigen Vorstel
lungen der Militärmedizin und kann auf 
keinen Fall für die Katastrophenmedizin 
zutreffend sein. 
Röding (10) meldet selbst Zweifel cm, "ob 
in der realen Situation eines Massenun
falls im Frieden eine Einstufung in diese 
Gruppe jemals erfolgt". Seine Beispiele 
für abwartende Behcmdlung bei aga
nalen Verletzungen, z. B. mit breit offe
nen Hirnverletzungen, Polytraumen, 
schweren Zerstörungen der Körperhöh
len oder Verbrennungen 60 % Körper
fläche bzw. Erbrechen, Durchfälle und 
Fieber nach Strahleneinwirkung kön
nen für die Einstufung kaum Anhalt für 
das Hcmdeln sein. 
Eberle (1) betont. daß bei jedem Schä
del-Hirnverletzten "eine insuffiziente 
Atmung einer raschen und gezielten 
Korrektur" bedarf. "obwohl durch dieseS 
Vorgehen Hoffnungslose Hilfe bekom
men ... Wenn der Patient trotz dieser 
Maßnahmen (Intubation, assistierte 
Beatmung, Sauerstoffzufuhr) nicht spon
tcm atmet, im tiefen Koma bleibt. ohne 
Schmerzreaktion und ohne Pupillemeai
tion, so ist meist der kaudale HirnstarnIfl 
lädiert". Wie will sich der Arzt während 
der Triage innerhalb von 3 Minuten 
(Zeitorientierung für Schwerverletzte 
nach Lanz und Rossetti (3) in einer1l 
solchen Fall Klarheit verschaffen, ob eS 
sich um eine funktionelle reversible oder 
um eine echte Verletzung des kaudalen 
Hirnstammes hcmdelt? 
Rebentisch (2) fordert palliative Maß
nahmen cm Schwergeschädigten, "de
nen über lebensrettende Sofortmaßnah
men hinaus eine weitergehende Be
hcmdlung od.~r der Abtrcmsport im In
teresse ihres Uberlebens nicht zuzumu
ten sind". Diese lebensrettenden Maß
nahmen bei SChwerstgeschädigten, die 
in jedem Fall cmzustreben sind, rechtfer
tigen und bedingen im Einstufungsver
fahren die Einordnung der Geschädig· 
ten in die Gruppe 1. Mit Sicherheit wer· 
den hierbei auch Geschädigte erfaßt. 
denen nicht geholfen werden kann· 
Diese Tatsache darf aber kein Anlaß 
sein, die SChwerstgeschädigten auszU' 
sondern, einer ärztlichen tiefgründigen 
Untersuchung einschließlich einer zU' 
mindest unter Beobachtung eines Arz' 
tes erfolgenden Anbehcmdlung zu e~t· 
ziehen. Auch wenn Erfahrungswerte ftJ! 
eine infauste Prognose bei bestimmten 
Schädigungsarten sprechen, so hat der 
Arzt die Pflicht. nicht die Schädigung', 
sondern den Geschädigten zu seheJ'l 
und zu behcmdeln und damit eineJ'l 
Menschen, der individuell reagiert und 
sich schwerlich in statistische Werte 



einordnen läßt. Dazu kommt die Tatsa
che. daß cnn Katastrophenort nicht bei 
jedem Arzt diese Erfahrungswerte vor
auszusetzen sind. Eine Orientierung auf 
SChädigungsarten als Grundlage zur 
Einstufung in hoffnungslose Fälle ist. wie 
die Beispiele von Röding (10) zeigen. 
stets anfechtbar und abzulehnen. 
Wenn auch jedem Arzt bekannt ist. daß 
VerbrennungsgeSChädigte mit einer zu 
60 % verbrannten Körperoberfläche we
nig Aussicht auf Lebenserhaltung besit
zen. könnte. sofern man überhaupt 
berechtigt ist. Orientierungen zu geben. 
nicht von Grenzwerten. sondern nur von 
Grenzbereichen ausgegangen werden. 
Letztere gestatten die Berücksichtigung 
der Tiefe der Verbrennung. das Lebens
alter. die körperliche Verfassung u . a . 
In. Ähnlich ist der Hinweis auf Erbre
chen. Durchfälle und Fieber nach Strah
leneinwirkung als Grundlage für ab
wartende Behandlung (Triagegruppe 4) 
ZU werten. Praktisch ist diese Orientie
rung im Prozeß der Triage nicht an
wendbar. Erbrechen tritt bereits beim 

, leichten und mittleren Strahlenschaden 
in der Primärperiode auf. Durchfälle und 
Fieber könnten auch andere Ursachen 
besitzen. Selbst bei Einbeziehung des 
A.usmaßes der L ymphozytopenie (unter 
Berücksichtigung ihrer Entwicklungsge
SChWindigkeit) in Kombination mit der 
Bewertung der Retikulozytenzahl gelingt 
es erst ab 3. Tag nach der Strahlenschä
digung. die aufgenommene Strahlen
dosis mit einer Fehlerbreite von ± 1.0 Gy 
ZU bestimmen (Wemer -12-). 
(Eine Fehlerbreite . die eine Einstufung in 
tloffnungslose während der Triage 
I.lnrn:ittelbar nach der Schädigung infra
ge stellt!) 

3 •• UGIN DER AUSBILDUNG 
IM FACHGIBIIT 
UTUTROPHINMEDIZIN 

1m Abschnitt Ausbildungs- und Fortbil
cl.Ungsfragen kommt Neuhauser (1) zu 
~er Feststellung: "Nur 20 % der Ärzte . . . 
~\!hlen sich in der Lage. qualüizierte 
lVlaßnahrnen der Ersten Hilfe bzw. Basis
tnaßnahmen beim Notfallpatienten 
cl.urchzuführen." Nimmt man zu dieser 
~~ge noch die Ansicht von Reben
""C:h (2) : "daß Katastrophenmedizin zwar 
~ notfallmedt±nischen Grundsätzen 
beruht. doch in organisatorischer und 
IQChUcher Hinsicht etwas weitgehend 
Clnderes ist". wird die Lücke im Katastro
J:)nenschutz offensichtlich. Die Verlage
rung des Erwerbes von Fachkunden
llQchweisen zu Problemen der Katastro
J:)nenmedt±n in die ärztliche Fortbildung 
~Qnn diese Lücke ohne gesetzliche 
egelungen zu Art. Dauer und Inhalt 

<;!leser Fortbildung nicht schließen. Die 
Ubernahrne der Katastrophenrnedt±n 
als Lehrgebiet an den Universitäten für 
Medizinstudenten. wie dies in der 
Schweiz. z. T. in Frankreich. aber auch 
beispielsweise in der DDR erfolgt ist. 
würde den Erfordernissen eines hoch
entwickelten Industriestaates Rechnung 
tragen. 
Bildungsinhalte für Medt±nstudenten 
höherer Semester könnten sein: 
a) Begriffsbestimmungen 
- Allgemeine Schadensereignisse 
(Unfall. Großschadensereignis. Natur
katastrophe. technische Katastrophe. 
biologische Katastrophe) 

- Schadenslokalisation 
(Schadensort. Schadensgebiet. Kata
strophengebiet) 

- Allgemeine Schutzbegriffe 
(Katastrophenschutz. Katastrophenhil
fe. Katastrophenbekämpfung. Kata
strophenschutzplan. Katastrophenfall. 
Alarm- und Einsatzpläne. Katastro
phenschutz- oder -alarmplan eines 
Krankenhauses) 

- Leitung des Katastrophenschutzes 
(Katastrophenschutzbehörde . Haupt
verwaltungsbeamter. Katastrophen
schutzleitung, technische Einsatzlei
tung . Sanitätseinsatzleitung . Rettungs
leitstelle / Leitstelle. Rettungswache) 

- Medt±nische Aufgabenbereiche 
(Gesundheitswesen. Gesundheits
dienst. Sanitätsdienst. Rettungsdienst. 
Hilfsorganisationen) 

- Akut -medizinische Schadens
ereignisse 
(Notfall. Massenanfall Hilfebedürftiger) 

- Medizinische Verfahren bei akuten 
Ereignissen 
(Notfallmedt±n. Medizin im Katastro
phenschutz. Katastrophenrnedt±n) 

- Betroffene Menschen 
(Geschädigter. Katastrophenopfer . 
Hilfesuchender. Hilfebedürftiger. Pa
tient. Notfallpatient. Verletzter. Ver
wundeter. Kranker. Vergifteter. Strah
lenkranker. Verseuchter . Kontami
nierter) 

- Im medizinischen Katastrophen
schutz Mitwirkender 
(medizinischer Laie. Helfer. Ersthelfer. 
Sanitäter. Sanitätshelfer. Rettungshel
fer. Rettungssanitäter. Notarzt. Notfall
arzt. Arzt im Bereitschaftsdienst. Leiten
der Notarzt/ Leitender Arzt. Sichtungs
arzt. Arzt in der technischen Einsatzlei
tung . Arzt in der Katastrophenschutz
behörde und -leitung. Führer und Un
terführer der Hilfsorganisationen) 

- Medizinische Hilfsmaßnahrnen 
(Retten. Bergen. medizinische Laien
hilfe. Erste Hilfe. Wiederbelebung. er
ste ärztliche Hilfe. Krankentransport. 
Primärtransport. Sekundärtransport. 
Sichtung. Dringlichkeitskategorien. 

lebensrettende Sofortmaßnahrnen. auf
geschobene Behandlung. Behandlung 
leicht Geschädigter. abwartende Be
handlung. Behandlung Schwerstge
schädigter. Dringlichkeitsreihenfolge ) 

- Orte der Hilfeleistung 
(Rettungsort. Verletztenablage. Platz 
der ersten ärztlichen Hilfe. Verband
platz. Sichtungsplatz. Verletzten-Scnn
meistelle . Hubschrauberlandeplatz. 
Krankenwagenhalteplatz. Notfallsta
tion. Hilfskrankenhaus) 

b) Die Katastrophe 
- Häufigkeit und Auswirkung von 
Katastrophen 

- Ablauf von Katastrophen 
- Unfall-Großschadensereignis-
Katastrophe 

- Verhütung von Katastrophen 
- Vorbeugung gegen die Wirkung 
und Folgen von Katastrophen 

- Katastrophenschutzgesetze 
- Katastrophenschutzbehörden 
- Allgemeine Vorbereitungen des 
Katastrophenschutzes 

- Meldewesen 
-Unterrichtung und Aufklärung 
der Bevölkerung über den 
Katastrophenschutz 

- Allgemeine Verfahrens- und 
Organisationsgrundsätze 

- Mitwirkende Institutionen im 
Katastrophenschutz 

c) Das Gesundheitswesen im 
Katastrophenschutz 

d)Katastrophenrnedt±n 
- Unterschiede zwischen Notfall- und 
Katastrophenrnedt±n 

- Katastrophenrnedt±n - Medt±n im Zi
vilschutz 

- Ethische Grundlagen der Katastrophen
medt±n 

- Rechtsfragen der Katastrophenmedi
zin (Patienten-Arzt-Verhältnis. Arzt in 
der Katastrophenhilfe) 

e) Planung und Vorbereitung der medi
zinischen Katastrophenhilfe 

- Katastrophenschutzplan 
- Katastrophenmedizinische Vorberei-
tungen 

f) Organisation der medizinischen 
Katastrophenhilfe 

- Organisatorischer Aufbau (Rettungs
leitstelle . Technische Einsatzleitung. Sa
nitätseinsatzleitung. Krankenhäuser . 
Spezialkliniken. Arztpraxen. Verband
platz. Krankentransport) 

- Information. Registrierung. Dokumen
tation bei Katastrophen 

g) Personelle und materielle Grund
lagen der medizinischen Kata
strophenhilfe 

h) Durchführung der medizinischen 
Katastrophenhilfe 

- Selbst- und Nachbarhilfe 
- Erste Hilfe 
- Erweiterte-Erste-Hilfe 
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- Erste ärztliche Hilfe 
- Erste ärztliche Behandlung 
- Ambulante Weiter- und Nachbe-
handung 

- Durchführung des Krankentransportes 
- Behandlung im Krankenhaus 
i) Massenanfall Hilfebedürftiger -

ihre Sichtung 
- Art beim Massenanfall 
- Organisation 
- Sichtung (Dringlichkeitsstufen) 
j) Allgemeine medizinische Behand

lungsprobleme bei Katastrophen 
- Schäden durch elektrischen Strom 
- Wasserkatastrophen und Maßnahmen 
zur Rettung "Beinahe Ertrunkener" 

- Hitze- und Kälteschäden bei Katastro
phen 

-Akute Erschöpfungszustände bei Ka
tastrophen 

k) Kernenergie und Katastrophen-
medizin 

- Kernenergie / Kemtechnik 
- Umweltradioaktivität 
- Grundsätze des Strahlenschutzes 
- Kemtechnische Anlagen, Gefahren 
und Sicherheit 

- Allgemeine Maßnahmen bei Freiset -
zung ionisierender Strahlen aus einer 
Kernenergieanlage (individuelle 
Schutzmaßnahmen, Feststellen der in
dividuellen Belastung/ Dosimetrie) 

-Akute und Folgeschäden durch ioni
sierende Strahlung 

- Kornbinationsschäden 

KATASTROPHEN· 
MEDIZIN 
- Inkorporation und Radionukliden 
(Bewußt wurde bezüglich des Verständ
nisses der Bildungsinhalte auf die Ter
minologie des Handbuches Medizini
sche Katastrophenhilfe von Rebentisch 
zurückgegriffen.) 
Im interdisziplinären Zusammenwirken 
des zu schaffenden Lehrgebietes Kata
strophenmedizin mit den Lehrgebie
ten der Medizin sollte die medizinische 
Katastrophenhilfe aus der Sicht der ärzt
lichen Gebiete (Innere Medizin, Chirur
gie' Gynäkologie, Pädiatrie, Neurolo
gie/ Psychiatrie u . a .) dargelegt wer
den. Die Einbeziehung eines Prakti
kurns für Medizinstudenten im Lehrge
biet Katastrophenmedizin gestattet der 
Forderung nach Übung nachzukom
men. Den Studenten sind Fertigkeiten 
zu vermitteln, die von Ärzten sowohl 
im vorstationären Raum (insbesonde
re auf einem einzurichtenden Behand
lungs- bzw. Verbandplatz) als auch in 
einem Hilfskrankenhaus zu erwarten 
sind. 

Zusammenfassung 

1. Die Katastrophenmedizin hat sich nicht 
nur von der Notfallmedizin, die wie die 
Medizin nur eine ihrer Grundlagen dar
stellen kann, sondern auch vom medizi
nischen Zivilschutz abzugrenzen. 
2. Die Triagegruppe 4 (Schwerstgeschä
digte mit abwartender Behandlung/ 
hoffnungslose Fälle) sollte gestrichen 
werden, da in jedem Falllebensretten
de Maßnahmen anzustreben sind. Die 
Geschädigten der Triagegruppe 4 sind 
in die Triagegruppe 1 einzugliedern. 
3. Die Übernahme der Katastrophenme
dizin als Lehrgebiet für Medizinstuden
ten an den Universitäten ist anzustre
ben. Zur Qualifizierung der Fortbildung 
auf dem Gebiet der Katastrophenmedi
zin sind gesetzliche Regelungen unum
gänglich. 

Literaturverzeichnis 

(l) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(11) 

(12) 

Neuhauser. S.: .Katastrophenmedi
zin - Versuch einer Standortbestim
mung aus ärztlicher Sicht" in Zivilver
teidigung I/ 89 
Rebentisch. E.: .Handbuch der medr 
ziruschen Katastrophenhilfe ", Mün
chen 1988 
Lanz, R., Rossetti, M .: .Katastro-
phenmedizin ". Stuttgart 1980 
Lauener, P. A. : .Pädiatrische Eigen
schaften und Prioritäten in Katastr0-
phensituationen " in Medecine MiJj
taire 2/ 1988 
Vogelbusch. F.: .Selbständige Zivil
schutzdmter?" in Zivilverteidigung 
N / 88 
SchöttJer. H : .Ddnemarks VerteiciJ
gungsanstrengungen " in Zivilvertei
digung II/ 88 
Beßlich. w. : ..Regierungsprogr~ 
zum Schutz der Bevölkerung" in ZivV
verteidigung N / 88 
Femmer und Mais: .Katastrophen
schutz und Zivilschutz im Gesund
heitswesen " in Öffentliches Gesund
heitswesen 43/ 1981/ 12 
Herzog, w. : .KatastrophenmediziIl · 
in Zivilverteidigung I/ 88 
(10) Röding. H : .Der MassenunfalJ" 
Leipzig 1985 
Eberle. H . . Grundsätze der chiruI9l 
schen Behandlung beim Massen
anfall" in Lanz und Rossetti: .Kata
strophenmedizin ". Stuttgart 1980 
Wemer, G.: .Handbuch Mtlitärme
dizin - Band Innere MtlitärmediziIl ', 
Berlin 1985 

8 NOTFALLVORSORGE UND ZIVILI VERTEIDIGUNG 



Stefan Neuhauser 
Rolf Suchland 

Die Laienreanimation spielt in unserem 
Land eine zunelunende Rolle, und in 
den letzten Jahren wurden hierzu zahl
teiche Projekte durchgeführt oder be
gonnen. Wir berichten nachfolgend zum 
ersten Mal von den Ergebnissen derar
tiger Maßnahmen in einer Behörde. Die 
.\kzeptanz war gut, und die Ergebnisse 
\Vurden durch Unterstützung eines Fra
gebogens ausgewertet. Es ist geplant, 
dieses Projekt mindestens einmal jähr
liCh zu wiederholen. 

I. EINLEITUNG 

Unser personell tmd technisch auf ho
hem Niveau arbeitender Retttmgsdienst 
I'rl.it nahezu flächendeckender Versor
lfung konnte bis in die jüngste Zeit kei
tlen durchschlagenden Erfolg bei Rea
!lirnationsmaßnahmen von Notfallpa
tienten bewirken. Deshalb ist gerade in 
~en letzten Jahren erkannt worden, daß 

Qs erste (tmd schwächste) Glied der 
~ettungSkette, die Laienhilfe durch 
i( Ugenzeugen, die über qualifizierte 
enntnisse in lebensrettenden Sofort

tn<lßnahmen tmd erste Hilfe verfügen, 
wesentlich über die Qualität tmd den 
tr!olg der gesamten Retttmgskette ent
Scheidet (12 , 14, 28). Nach zahlreichen 
~erz-Lungen-Wiederbelebtmgsprojek
en un benachl:xnten Ausland sowie in 
~en USA (4, 5, 7, 16, 25, 3) wurden auch 

unserem Land in den letzten Jahren 
(iecterholt derartige Projekte mit Ersthel-
6eTn Publiziert (13 , 24, 11). Jedoch wird 

utschland in der Laienreanimation 
Clerzeit noch als Entwickltmgsland be
ItQChtet. Während bisher bei tmS ziel
~ppenorientierte Maßnahmen der 
r enreanimation, vorwiegend Polizei, 
eUerwehr, Hilfsorganisationen, Klinik

rersonal, Angehörige von Risikopatien
~n betrafen, die Breitenausbildtmg vor 
e ern über lokale Volkshochschulen 
(!fOlgte, Ersthelfer z. B. in Betrieben ge
ordert wurden, sind Methoden der Lai-

AUSBILDUNG VON 
LAIENHELFERN IN METHODEN 
DER REANIMATION IM 
REGI E RU NGSPRASI DI UM 
DARMSTADT* 
enreanimation in Behörden bisher nicht 
veröffentlicht worden. Nachfolgend wird 
zum ersten Mal über Maßnahmen der 
Herz-Ltmgen-Wiederbelebtmg (HL W) in 
einer großen staatlichen Behörde be
richtet. 

11. METHODEN 

1. VORBEREITENDE 
MASSNAHMEN 

In Anlehntmg an bereits durchgeführte 
Maßnahmen der Laienreanimation (6, 
15, 18, 20, 27) gingen mehrere Schrei
ben an alle Mitarbeiter, Dabei sorgte ein 
eigenes Organisationsdezemat mit ei
nem bewährten Mitarbeiterkreis für ef
fektive Plantmg tmd Organisation inkl. 
Einschalten der behördeneigenen Pres
seabteiltmg, Da die Finanziertmg durch 
z. B, Unfallversichertmgsträger genauso 
wie Haushaltsmittel nicht in Frage 
kamen, konnte nur noch eine Fremdfi
nanziertmg die Durchführung der Maß
nahmen sichem. 

2. ZIEL DES PROJEKTES 

Jeder Mitarbeiter soll nach der Ausbil
dtmg in der Lage sein, bei einem Ver
kehrsunfall. einem Unglück, einem 
Notfall (in der Familie, im Bekannten
tmd Verwandtenkreis, in der Nachbar
schaft) lebensrettende Sofortmaßnah
men alleine tmd eigenverantwortlich 
(HL W nach der Einhelfermethode) s0-
lange durchzuführen, bis qualifizierte 
Hilfe, also in der Regel der professionel
le Retttmgsdienst eintrifft. um damit ins
besondere mitzuhelfen, die Rate am 
plötzlichen Herztod deutlich zu reduzie
ren. Ein weiteres Ziel unserer Maßnah
men war es, Hemmtmgen tmd Ängste 
abzubauen tmd die Motivation zur Lai
enreanimation zu verbessem. 

3. ABLAUF DER LAIENHELFER
AUSBILDUNG 

Tabelle 1 zeigt den schematischen Al:r 
lauf der durchgeführten Maßnahmen. 
Großer Wert wurde sowohl bei den Vor
bereittmgsmaßnahmen wie auch bei 
der Theorie vor den Übtmgen tmd in 
den Nachbesprechtmgen darauf gelegt, 
die Angst der Teilnehmer, sich z. B. mit 

HIV zu infizieren, zu mindem. Dabei 
wurden neuere Erkenntnisse aus der 
Literatur (8, 10, 23 , 21), die von einem 
geringen Risiko ausgehen, berücksich
tigt. Außerdem finden ca. 70 % aller 
Hilfeleisttmgen, die von Laienhelfem den 
Einsatz von Beatmtmgstechniken erfor
dem, an Angehörigen oder im Bekann
tenkreis statt, so daß hier neben der 
Verrnindertmg einer potentiellen Gefahr 
auch weiterhin Hemmtmgen tmd Äng
ste abgebaut werden konnten. Für die 
praktischen Übtmgen verwendeten wir 
fünf Puppen der Firma Laerdal als HL W 
Schultmgsmodelle (sogenannte Recor
ding Resusci Anne) mit Erfolgskontrolle 
durch op~he tmd grafische Darstel
ltmg der Ubtmgsparameter (z, B, Fre
quenz, Volumina, Druckregistriertmg, 
Konstanz, Kompressions-j Ventilations
verhältnis usw.). Die Übtmgspuppen 
wurden desinfiziert tmd jeder Teilneh
mer erhielt zur Atemspende ein Einmal
taschentuch, Mullkompresse oder ähn
liches als einfache hygienische Maß
nahme. 
Tabelle 2 zeigt die Voraussetzungen zur 
Laienreanimation, wie sie tmS wichtig 
erschien, Z. B. ein straffer Organisations
plan, ein eingespieltes Team, mehrma
liges Ansprechen tmd Motivieren unse
rer Zielgruppe, die wissenschaftliche Be
gleitauswertung tmd das Anbieten ei
nes Wiederholtmgskurses im jährlichen 
Abstand, Großer Wert ww:~e auf genü
gend Zeit für praktische Ubtmgen ge
legt, wobei Gruppen von zwei. maxi
mal drei Teilnehmem mindestens 45 
Min. für die Praxis zur Verfügtmg stand. 
Abb, 1 zeigt schematisch die mechani
sche Herz-Ltmgen-Wiederbelebtmg mit 
der Einhelfer -Methode in Anlehntmg an 
die neuen Richtlinien aus den USA. Die 
Zweihelfer-Methode wurde, wie auch 
bei anderen durchgeführten Projekten, 
wegen begrenzter Ausbildtmgskapazi
täten tmd der Unwahrscheinlichkeit. daß 
zwei ausgebildete Laienhelfer gleichzei
tig am Notfallort eintreffen, nicht ge
lehrt. Die Ausbildtmg erfolgte in einem 
Sitzungssaal ca ... fünf Std. täglich, zwei 
Wochen lang. Offentlichkeitsarbeit er
folgte durch einen Beitrag im Femse
hen, auch Hessenrundschau, mehrere 
Artikel in der regionalen tmd überregio
nalen Presse sowie kleinerer Interview
es des ärztlichen Leiters im Rtmdfunk. 

• Mit freundlicher Unterstützung der Fa. E. Merck , 
Dannstadt und der Fa, Köhler, Ansbach 
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111. EIGENE ERGEBNISSE 

Die Auswertung der Fragebögen (Tab. 
3 bis 5) bestätigte einige bekannte Tat
sachen, zeigte jedoch teilweise auch 
überraschende Ergebnisse. Insgesamt 
beteiligten sich 24 % der Behördenrnitm
beiter (384 Personen) aktiv an der Aus
bildung, Jeder Laienhelfer erhielt nach 
Abschluß der Ausbildung einen Frage
bogen, von denen 94 % in auswertbcrrer 
Form zurückkamen. 100 % der Teilneh
mer bestätigten die Notwendigkeit der 
Laiemeanimation. 96,4 % wünschten in 
jedem Fall Wiederholungen solcher 
Maßnahmen. Interesse an der speziel
len Problematik und dmnit der Herz
Lungen-Wiederbelebung an Säuglingen 
oder Kleinkindern äußerten rund 91 % 
der Befragten, die Beteiligung von mehr 
Mitmbeitem forderten 60 %, und das 
Durchschnittsalter aller Aktiven betrug 
37 Jahre. Interessanterweise hatten alle 
Teilnehmer Vorkenntnisse in Erster Hilfe 
(meist Führerschein), und immerhin 3,3% 
der Ausgebildeten wmen Rettungssani
täter, Krankenpfleger mit Bezug zum 
Rettungsdienst usw. Erstaunlich für uns 
erschien, daß bereits 3,5 % der Laienhel
fer aktiv an Wiederbelebungsmaßnah
men teilgenommen hatten, davon fast 
die Hälfte mit Erfolg oder Teilerfolg (pri
mär erfolgreich). Vor der HLW beurteil
ten sich rund 11 % aller Personen als 
fähig, eine HL W effektiv durchzuführen; 
nach dem Kurs wmen es immerhin 75%. 
Als häufigste Hinderungsgründe zur 
Durchführung einer effektiven HL W 
wurden fehlende Ausbildung, Angst 
etwas falsch zu machen, Aufregung und 
Nervosität genannt. was durchaus den 
genannten Zahlen in der Literatur (14) 
entspricht. 62 % aller Ausgebildeten 
gaben hinterher an, keine Schwierig
keiten gehabt zu haben. Von den restli
chen Teilnehmern erwähnten 12,2 % 
vom Gesamtkollektiv Schwierigkeiten 
mit der Beatmung, rund 6 % gaben 
Probleme bei der Herz-Druck-Massage 
und der Erfolgskontrolle an, was auch 
den Zahlen anderer Projekte(14) nahe 
kommt. 
Erstaunlicherweise gaben 11 ,6 % aller 
Befragten an, es habe zu wenig Praxis 
stattgefunden und immerhin noch 5,8% 
hielten die Gruppe für zu groß, obwohl 
nur in Zweier-und Dreiergruppen geübt 
worden wm, und in anderen Projekten 
der HL W (Basismaßnahmen von Laien) 
durchaus nicht mehr Zeit für praktische 
Übungen zur Vergügung gestanden 
hatte (vergl. auch Tab. 1). Im übrigen 
zeigte sich auch, daß nach 45 Min. durch 
psychische und insbesondere durch 
physische Erschöpfung und auch aus 
didaktischen Gründen praktische Maß
nahmen zu limitieren sind. Erfreulicher
weise gaben nur 1,3 % des Gesamtkol-
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lektivs an, zu wenig Betreuung durch 
Rettungssanitäter oder Arzt erfahren zu 
haben. Bei den Verbesserungsvorschlä
gen wurde als häufigste Forderung ge
nannt: die Pulskontrolle, Atemwege 
freimachen und freihalten und anderes 
an Menschen realitätsgerechter zu üben. 
Weiterhin sollte die Bergung und zum 
Beispiel das Retten der Verletzten aus 
bedrohlichen Situationen mit eingebun
den werden, was aber zunächst durch 
die Zielsetzung von HLW-Maßnahmen, 
der Unwahrscheinlichkeit des Auftretens 
solcher Situationen, der zeitlichen Be
grenztheit und fehlender Kapazitäten 
bei solchen Maßnahmen als nicht sinn
voll betrachtet werden muß. Einige Teil
nehmer forderten für die Zukunft besse
re Kriterien zur Erkennung eines Herz
Kreislauf -Stillstandes oder des sicheren 
Todes und dmnit der Anwendung oder 
Nichtanwendung von Maßnahmen der 
HL W, Obwohl juristische Aspekte, Gren
zen der HLW-Methoden, ein klares 
Konzept definiert wmen, fachgerechte 
Betreuung und auch eine Nachbespre
chung stattfand, zeigten sich hier Be
dürfnisse an weiteren Informationen, aus 
Angst. etwas falsch zu machen und 
dmnit auch Angst vor einer möglichen 
Bestrafung. 

IV.DISKUSSION DER 
EIGENEN ERGEBNISSE 

Wir haben zum ersten Male versucht, 
die Ausbildung von Laienhelfern in ei
ner großen staatlichen Behörde vorzu
nehmen, Dabei zeigten insbesondere 
Nachbesprechungen, die Auswertung 
eines Fragebogens sowie der lnforma
tionsaustausch der Ausbilder, daß das 
Ausbildungsergebnis als gut bezeich
net werden kann. Es dürften u . a . die 
Übernahme von Erfahrungswerten 
anderer Projekte in der Laiemeanima
tion, gute Organisation, hohe Motiva
tion der Mitmbeiter, Vorkenntnisse der 
Laienhelfer sowie das Ausbildungskon
zept die entscheidende Rolle gespielt 
haben. Wir sind mit anderen Autoren 
der Meinung, daß nicht der frühe Be
ginn der HL W durch Laien der allein ent
scheidende Faktor sein kann, sondern 
der frühe Einsatz von Medikamenten 
und einer evti, erforderlichen Defibrilla
tion (22). Nur die effizient durchgeführte 
Anwesenden-Reanimation und die Nut
zung des gesamten Repertoires der 
erweiterten Reanimationsmaßnahmen 
vor Ort führten dann insgesamt zum 
Durchbruch aller Reanimationsbemü
hungen (9) W eitere bisher ungenützte 
Möglichkeiten wären die Erste-Hilfe
Ausbildung zum Pflichtstoff für den 
Unterricht an den Schulen zu erheben, 

die Bevölkerung etwa durch staatliche 
Stellen, Hilfsorganisationen und insbe
sondere Ärzte immer wieder zur Hilfe iIll 
Notfall und zur Vorbereitung dmauf zU 
motivieren, sowie eine dringend zu for
dernde Kontinuität insbesondere der 
Wiederholungskurse. In Zukunft wird 
sich auch die Laiemeanimation in der 
Katastrophenmedizin, im Katastrophen
schutz insgesamt als neues Konzept 
durchsetzen (17), was dazu führen saU
te, daß nach der kontinuierlichen AUS
bildung von Zielgruppen in Maßnah
men der Laiemeanimation eine Ausbil
dung möglichst breiter Bevölkerungs
schichten erfolgen müßte. Andere 
Schwerpunkte bei der Verbesserung der 
Überlebensraten von Notfallopfern, wie 
Telefomeanimation (2), Anstreben ei
nes Dauerkonzeptes (22), d. h, die Erste 
Hilfe unter Einschluß der HLW, muß CIIS 
Ganzes gesehen werden und als lebens
begleitendes Aus- und Fortbildungskon
zept konzipiert sein. In diesem Sinn wird 
die Wiederholung von Reanimations
bemühungen in der Literatur ausdrüc}C
lich betont (26, 1. 19), 
Wir glauben, daß die aktive Ausbil
dung von 25 % aller Mitmbeiter (AUSbil
dungsziel) in Basismaßnahmen deI 
Reanimation die Überlebenschance!1 
bei behörden internen Notfällen b8' 
trächtlich erhöht. Weiterhin sollten u!1-
sere Mitmbeiter nach der Ausbildung i!1 
der Lage sein, lebensrettende SofortmClß' 
nahmen alleine und eigenverantwo~
lich (Einhelfer-Methode) überbrückend 
durchzuführen, um dmnit die Rate C!f!l 
plötzlichen Herztod auch außerhalb deI 
Behörde reduzieren zu helfen. Wir b8' 
mühen uns, HLW-Maßnahmen weiter
hin im RP Darmstadt durchführen zU 
können, ein Gesamtkonzept etwa f{Jl 
Behörden modellhaft zu entwickeln, wOS 
auch schon zu Anfragen und einem Jrl' 
formationsaustausch mit anderen sta(1l' 
lichen Behörden führte . Eine wesentli' 
che Voraussetzung für die FortsetzuI19 
solcher Maßnahmen ist jedoch, eiI1e 

solide Grundfinanzierung durch H~' 
haltsmittel oder Bereitstellung durch cjje 
Unfallversicherungsträger zu erreiche!1 
Auch ein Umdenken vieler UnentschloS' 
sener in großen Behörden gehört d<JZll 
was sich dann an der aktiven Beteill' 
gung aller Mitmbeiter zeigen ließe. Ni~: 
der eingeklemmte Verletzte nachts ClIP 
der Autobahn muß vom LaienheUel 
reanimiert werden, sondern der Ehe' 
partner, der Verwandte und der NaCtr 
l:xn. ....d 
Falls Sie Rückfragen haben, oder seW 
ein solches Projekt durchführen mödt 
ten, nehmen Sie bitte Kontakt mit deJi 
Verfassern auf! 
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Tab. 1: 
Schematischer Ablaut der 
Laienreanimation 

Einführung (2 Minuten(')) durch 
ärztl. Leiter 
Video über HL W (4') 
Demonstration durch ärztl. 1. , 
Ausbild.-L. und Rett.-San. (5') 
Erkennen, Lagerung, ABC-RegeL 
Einhelfermethode 
Prakt. Übungen (mindestens 45') 
danach stabile Seitenlagerung und 
Wdh.derLagerung 
Abschlußbesprechung mit ärztl . 1. 
(zeitlich nicht limitiert) 
a) Fragen und Problernlsg. 
b) Aushändigung einer stichwort

artigen Anleitung zur Laienrea
nimation 

c) wissenschaftl . Fragebogen (vgl. 
Tab. 2-5) 

Nachinformationen und Problernlsg. 
für Übungsteilnehmer 
Nachbesprechung u. kritische Aus 
wertung für Ausbilder 

Tab. 2: 
Voraussetzungen zur 
Laienreanimation 

PERSONELL 
Ärztl . L.: Notfallmediziner, Ausbil
der, theoret. und prakt. Kenntnisse 
in der L.R. 
Evt. weitere Ärzte als Gruppenleiter, 
Ansprechpartner, insbesondere zur 
Vermittlung von theoret. Kenntnis
sen 
Übungsleiter einer Hilfsorganisation 
Erfahrene Rett.-San. zur Gruppen
und Einzelbetreuung 

~ECHN ISCH 
tIbungspuppen, Übungsbeatmungstü
cher. modeme Medien (z. B. Video), 
geeignete Räumlichkeiten, straffer Or
gonisationsplan, eingespieltes Team, 
mehrmaliges Ansprechen und Motivie
ren d~r Zielgruppe 
Vor Ubungsbeginn: Hemmungen zu 
~aßnahmen abbauen (Einstellungsver -
<lnderung), Aufklärung über (praktisch 
~cht existentes) Infektionsrisiko , Darstel
\lng rechtlicher Aspekte 

SONSTIGES 
~i~herstellung der Finanzierung. Litera
<Ufstudium und Vergleich mit anderen 
PrOjekten, hoher Zeitaufwand und ins
~sondere für den Übungsleiter u . ärztl . 
" Wissenschaftl . Auswertungz. B. durch 
~ragebogen , Wiederholungskurse an
leten, Kenntnisse überprüfen 

Abb.l: 
Mechanische Herz-Lungen-Wiederbelebung mit Einheltermetbode 
(in Anlehnung an die neuen Richtlinien für die kardiopulmonale 
Reanimation der American Heart Association, veröffentlicht in 
JAMA6/ 86). 

(Bewußtlosigkeit feststellen) 
1. Lagerung auf harter, flacher Unterlage 
2. Bewußtlosigkeit feststellen. nach Hilfe rufen 
3. Aternstillstand feststellen 
4. Atemwege freimachen 
5. 2 Ventilationen (Inspirationsdauer 1.0-1,5 sec.) 
6. Tasten des Carotis-Pulses (5-10 sec.). 

kein Puls tastbar. Einsatz der HDM 

Zwei-Helter-Methode Ein-Helter-Methode 
Kompressionsfrequenz 80-100 /Min. 
(90/Min.) z. B. 15/10 sec. 
Kompress.-Ventilat.-Verhältnis = 
15 Kompress. zu 2 Ventilat. pro 
Zyklus 

nicht gelehrt z. B. wegen begrenzter 
Ausbildungskapazitäten und der 
Unwahrscheinlichkeit. daß 2 
ausgebildete Laienhelfer gleichzeitig 
immer zur Verfügung stehen. 

2 Ventilat. in 4-7 sec. 
4 Zyklen mit je 15 Kompress. u. 2 
Ventilat. 
Tasten des Carotis-Pulses 5 sec. 

I 
Kein Puls tastbar. erneuter 
Einsatz von Kompress. u. 
Ventilat. 
oder 
Puls tastbar, Spontanatmung 
eingesetzt. stabile Seitenlagerung 

Fragebogenauswertung (Statistik) 

Teilnahme von Mitarbeitern 
Auswertbarer Fr.-B. zurück 
Durchschnittsalter =37 M /W 
Vorkenntnisse 
z. B. Erste-Hilfe-Kurs ailg. (in %) 
z. B. Rett.-San. spez. (in %) 
Schon Wiederbeleb.-Maßn. in der 
Praxis durchgeführt (%) 
Hielt mich bisher für fähig. 
HL W effektiv durchzuführen (%) 
Halte mich nach dem Kurs 
für fähig ... (%) 

384 
N=361 

in % 53.39/46.61 

Wenn nein, warum? (%) z. B. fehlende Ausbildung 
Angst, etwas falsch zu machen 
zu aufgeregt 
kann kein Blut sehen 
Sonstiges 
(auch Mehriachnennungen möglich) 

Notwendigkeit der Maßnahmen (%) 
Interesse an spez. Problematik von Säuglingen, Kindern (%) 

Tab. 3 

(24.00 %) 
(94.01 %) 

100.0 
3.3 

3.6 

10,8 

75,1 
81.4 
73.6 
65.1 
24.8 
47.3 

100.0 
90.6 

aller auswertbarer Fr.-B. N=361 

NOTFALLVORSORGE UND ZIVILE VERTEIDIGUNG 11 



Fragebogenauswertung CSchwiertgke1ten. 
Verbess.-vorschlage) 

Tab. 4 

A) Ich hatte keine Schwierigkeiten (%) 62,04 N=224 
B) Ich hatte Schwierigkeiten bei (%) 

- Verstehen der Theorie 1,10 
- Umsetzung d. Th. in Praxis 3,60 
- Erkennen 2,40 
- Lagerung 0,55 
- Beatrnung 12,20 
- Herzdruckrnassage 5,80 
- Erfolgskontrolle 5,80 

C) Verbesserungsvorschläge (%) 
- Zeitplanänderung 3,80 
- Gruppengröße 5,80 
- zu wenig Praxis 11,60 
- zu wenig Theorie 3,30 
- zu wenig Betreuung 1,30 
(auch Mehrfachnennungen möglich) 

Wiederholung des Kurses erwünscht (%) 96,39 
Beteiligung von mehr Mitarbeitem gefordert (%) 60,10 
Sonstige konstruktive Vorschläge (%) 

43,70 
(vgJ. auch Tab. 5) 

Tab. 5: Literarurverzeichnis 
Son stige Vorschläge nach Häufigkeit 
der Nennung 
(auch M ehrfachnennung berücksich
tigt, in abs. Zahlen) 
• Pulskontrolle, Atem wege freimachen 

etc. am lebenden M en schen üben 
(N=9) 

• Bergung. Rettung von Verletzten üben 
(N=8) 

• Klare Kriterien für Erkennung des Still
standes, Kriterien für zwingende An
wendung der HL W bzw. irreversiblen 
Todeseintritt (Kontraindikation) (N=7) 

• Risikofaktoren für Herzkreislauferkran
kungen erläutem (N=5) 

• M ehr Öffentlichkeitsarbeit (N=4) 
• Auch Zw eihelfer-M ethode erläutern 

(N=3) 
• Dem onstration und Anwendung von 

Hilfsmitteln z. B. zur Bergung (N=3) 
• Teilnahme von Angehörigen der Be

diensteten (N=2) 
• M ehr bildliche Darstellungen , Plaka

te etc. zum M itnehmen (2) 
• Während der Arbeitszeit m öglichst am 

eigenen Arbeitsplatz (realitätsgerecht) 
üben (N=2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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P. J . Birkenbach 

S eil vielen Jamen, ja eigentlich 
SChon zu Anfang dieses Jahrhunderts, 
sind Überlegungen angestellt worden, 
Wie ein Notfallpatient oder Toter identi
fiziert werden kann. 
Dies fÜhrte zur zweiteiligen Erkennungs
tnarke, wie sie weitgehend unverän
dert beim Militär vorhanden ist. Auch 
~ dem zivilen Sektor sind geprägte 
laketten auf den Markt gekommen. 

SIe haben alle den Nachteil, daß sie nur 
~enige Daten aufnehmen können und 
\!ber Risikofaktoren nichts aussagen. Sie 
dienen somit. wenn man von der Blut
gruppe in der militärischen Erkennungs
lb.arke absieht. ausschließlich der Perso
lleniden tifizierung. 
Neben diesen Blechmarken gibt es ver
SChließbare Kapseln und diverse Aus
Weise. 
ICh möchte nur einen Ausschnitt anfüh
ren: 

DER 
BUNDESNOTFALL· 
AUSWEIS 

Bei den verschließbaren Kapseln ist die 
aus der Schweiz stammende SOS-Kapsel 
die bekannteste und wohl auch sinn
vollste, vor allem für Kinder. Die Kapsel 
hat etwa den Durchmesser eines Zehn
pfennigstücks (21 mm), eine Dicke von 
knapp 6 mm und ein Gewicht von 8 g. 
Es gibt sie schwarz, verchromt bis ver
goldet. Sie kann mit der Armbanduhr, 
als eigene Arm- oder Halskette oder als 
Schlüsselanhänger getragen werden. 
Die SOS-Kapsel ist wasserdicht und hält 
einen Druck von ca. 2 to aus. Unter 
Wasser, auch im Seewasser , werden 
mindestens 1-2 Wochen lang 3-4 bar 
vertragen, ohne daß die Kapsel undicht 
werden würde. Eine Erhitzung bis ca. 
600°C etwa 10 Minuten lang fÜhrt zu
nächst nur zur Bräunung des am besten 
mit einem Graphitbleistift beschrüteten 
SYNTOFIL-Streüens. Dann erst platzt die 
Kapsel. 
Auf dem in der SOS-Kapsel befindlichen 
Streüen können praktisch alle Daten 
eingetragen werden, die auch für den 
Notfallausweis relevant sind. 

Notfallausweise gibt es viele. Von den 
reinen Impfausweisen, Bluterpässen, 
Allergikerdokumenten über den Aus
weis des Internationalen Grünen Kreu
zes und denjenigen der World-Health
Organisationen bis zum roten Bundes
Notfallausweis. 

Ein solcher Ausweis sollte neben den 
persönlichen Daten und Ansprechper
sonen u. a . enthalten: (Nur als Beispiele 
seien angefÜhrt) 
• alle erlittenen Unfälle und wichtigen 

operativen Eingrilfe, 
• wichtige Krankheiten (Herz-Kreislauf, 

Infarkte, Schlaganfälle), 
• Hinweise auf evtl. Dialyse, 
• Allergien, 
• Schrittmacher, 
• regelmäßig eingenommene Medika

mente (z. B. bei Diabetikern) . 

Jedenfalls: Je ausführlicher die Daten, 
desto besser. 

Aber: Heutzutage kann man leicht mit 
dem Datenschutz in Kollision geraten. 
So muß m . E. der Patient durch Hinweis 
im Notfallausweis bestätigen, daß im 
Notfall Unbefugte, z. B. Polizeibeamte 
oder sogar zufällig anwesende und 
helfende Laien, von ärztlichen Daten 
Kenntnis erhalten können. 
Ein einheitlicher Notfallausweis hat si
cher Vorteile, weil viele Daten eingetra
gen werden können und der kleine 
deutsche rote Ausweis nur die Größe des 
Personalausweises hat. Er ist allerdings 
wertlos, wenn er sich nicht "am Mann" 
befindet. Und hier liegt erfahrungsge
mäß die größte Problematik; insbeson
dere bei Frauen und Kindern in leichter 
Sommerkleidung. 
Auch ist zu bedenken, daß es sich um 
brennbares Papier handelt, welches 
auch nicht besonders wasserfest ist. 
Im Vergleich zur blechernen "Erken
nungsmarke" und ähnlichen zivilen Aus
führungen, die zwar nur der Identifika
tionen dienlich sind, jedoch über rund 
um die Uhr funktionierende Zentralen 
auch die Vermittlung anderer Daten er
möglichen könnten, stellt die SOS-Kap
sel mit ihrer gerade Kindern angepaß
ten Größe und Art, dem robusten SYN
TOFIL-Streüen in 6 Sprachen, der Was
serfestigkeit etc. einen guten Kornpre
rniß zum Bundesnotfallausweis dar. 
Sie sollte diesen nicht generell ersetzen, 
könnte ihn aber in sinnvoller Weise 
ergänzen. 
Der größte Nachteil der SOS-Kapsel: Sie 
ist so wenig bekannt. Doch auch Notfall
ausweise sind oft nicht dort, wo sie hin
gehören: nicht in den Schrank, sondern 
in die Brieftasche oder den Geldbeutel. 
zu Führerschein und Personalausweis ! 
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Dorothea Bickenbach 

Nach der Einführung in das Gebiet des 
Gesundheitswesens des Zivilschutzes 
durch den Aufsatz IIRechtsgrundlagen 
des Gesundheitswesens im Zivilschutz" 
von Wolfgang Beßtich (1) befaßt sich 
dieser Beitrag im einzelnen mit den 
Maßnahmen zum Schutz der Gesund
heit im Sinne des § 1 Abs. 3 Nr. 6 Zivil
schutzgesetz (2) (im folgenden ZSG ab
gekürzt), nämlich der Sanitätsmaterial
bevorratungnach§ 14ZSGundderVor
bereitung von Hilfskrankenhäusern 
nach § 15 ZSG. 

Da der Bund seine Aufgaben auf den 
meisten Gebieten des Zivilschutzes - so 
auch im Gesundheitswesen - aus Grün
den des Sachzusamrnenhanges, der 
Wirtschaftlichkeit und nicht zuletzt 
mangels eigenem Verwaltungsunter
bau nicht selber ausführen und umset
zen kann, obliegt die Ausführung gern. 
§ 2 Abs. 1 ZSG den Ländern. Insofern 
handeln sie im Auftrag des Bundes. Die 
Bundesauftragsverwaltung (Art . 85 
Grundgesetz) und der Verfassungs
grundsatz der Bundestreue verpflichten 
die Länder in diesem Bereich, das vom 
Bund Vorgegebene loyal durchzufüh
ren, zu unterstützen und zu fördern. Daß 
dies - nicht zuletzt aufgrund der unter
schiedlichen politischen Strukturen in 
den Ländern - höchst unterschiedlich 
ausfällt , ist die Praxis. 

Alle Vorbereitungsmaßnahmensind vor 
folgendem Hintergrund zu sehen: 

• Auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
mit seiner dichten Besiedlung sind mit 
einem Verteidigungsfall unabsehbare 
Gefahren und Schadensereignisse ver
bunden, durch die die M enschen nach
haltig in Mitleidenschaft gezogen wer
den. Hierzu bedarf es keiner Bedrohungs
annahme, die von dem Einsatz von 
Atomwaffen ausgeht. Diese Folgen tre
ten auch beim Einsatz konventioneller 
Waffen ein. 
• Hinzu kommt. daß keine ausreichen
de Anzahl von Schutzplätzen für unsere 
Bevölkerung zur Verfügung steht. In der 
Bundesrepublik Deutschland gibt es 
derzeit rund 1. 9 Mio. private und öffent
liche Schutzplätze. Umgerechnet auf 
unsere Bevölkerungszahl heißt das, daß 
es lediglich für jeden 33. Einwohner einen 
Schutzplatz gibt. 
Unter diesen Umständen wird mit ei
nem Massenanfall von Verletzten und 
Kranken zu rechnen sein. Ein Großteil 
wird Mehrfachverletzungen davontra
gen. Die Infrastruktur wird - anders als 
bei friedensmäßigen Katastrophenfäl
len - nicht nur im Bereich des Gesund
heitswesens, sondern z. B. auch im Hin
blick auf Verkehrswege oder Kommuni
kationswege nachhaltig gestört sein. Die 
vorhandenen Krankenhäuser , deren 
Behandlungskapazität vornehmlich auf 
den friedensmäßigen Bedarf abgestellt 
ist. und die normalen Vorräte an Sani-
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tätsmaterial reichen dann nicht aus· 
Darüber hinaus wird es erhebliche per' 
sonelle Engpässe geben. 
Aufgabe der Vorsorge im Gesundheits' 
wesen ist es daher vor allem, für dell 
Verteidigungsfall 
• die "Aufnahme- und BehandlungskCl' 
p::lZltät bestehender Krankenhäuser w&' 
sentlich zu erweitern, 
• zur Bereitstellung zusätzlicher statio
närer Behandlungsmäglichkeiten HllfS' 
krankenhäuser vorzubereiten 
• ArzneimitteL Verbandstoffe, fuztlicheS 
Gerät, Krankenpflegeartikel einschließ
lich Einrichtungs- und Ausstattungsg&' 
genstände für Hilfskrankenhäuser - mit 
anderen Worten Sanitätsmaterial ' 
sowohl für die Hilfskrankenhäuser oJS 
auch für den übrigen zusätzlichen Be' 
darf zu bevorraten, 
• zusätzliches Pflegehilfspersonal- näJ1l' 
lieh Schwesternhelferinnen - aus- und 
fortzubilden, 
• die Ausbildung der breiten Bevölk&' 
rung in Erster Hilfe zu fördern. 

2. 
KAPAZ.TATSIRWI.TIRUNG .
KRANKENHAUSIRN 
Die Erweiterung der Aufnahme- und 
Behandl ungskapazität bestehender 
Krankenhäuser geschieht dadurch, daß 
• Patienten, soweit ärztlich vertrejbClf, 
vorzeitig entlassen werden, 
• verschärfte Aufnahmekriterien eing&' 
führt werden, 
• die Stationen - soweit heute aufgrund 
der baulichen Gegebenheiten noCll 
mäglich - durch Aufstellen zusätzliche! 
Betten enger belegt werden, 
• geeignete Objekte in unrnitteJ.l:x:l!e! 
Nähe als sog. Bettenhäuser einbezogell 
werden und 
• die täglichen Arbeitszeiten des Kr(!!l' 
kenhauspersonals verlängert, UrlaubS' 
sperren erlassen werden und ähnlicheS' 
Wie groß die Kapazitätserweiterung 
aufgrund dieser Maßnahmen sein kClJ1l1' 
wird von den zuständigen oberstell 
Land~:>behörden unterschiedlich beur' 
teilt. Uberwiegend wird eine lO%ige 
Erweiterungsmäglichkeit für realistiSCll 
gehalten und bei den Planungen zU' 
grunde gelegt, so daß die nach dertl 
Stand Ende 1987 vorhandenen 459 131 

Akutkrankenhausbetten um rund 46000 
aufgestockt werden können (3) . 
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Hillskrankenhäuser 

Land fertig im Bau 

Baden-WürUemberg 13 -
I--

Bayern 43 2 

!lertin 3 1 

Bremen 5 -
I--
liarnburg 3 -

liessen 15 -
I--

Niedersachsen 12 2 
I--
NOrdrhein-Westfalen 69 1 

I--

Rheinland-Pfalz 14 1 

Saarland 16 -
""-

Schleswig-Holstein 22 -

""-

Insgesamt 215 7 

!!and 31 .12.1989 

3. 
~ORBIRII'UNG VON 

ILFSKRANKINHÄUSIRN 
~ die Kapazitätserweiterung in beste-
enden Krankenhäusern alleine nicht 
~reicht. um den zusätzlichen Behand
Ungs- und Bettenbedarf in einem V-Fall 
~. befriedigen, sieht § 15 ZSG die Vorbe
teltung von Hilfskrankenhäusern (HKH) 
"or. 
~skrankenhäuser (4) sind eigenstän-
.ge Versorgungseinrichtungen, die in 

eInem V-Fall , also unter extremen Not
stondsbedingungen, zusätzliche opera
tive, stationäre Behandlung von Schwer
"erletzten ermöglichen sollen. Ein Ver
~leich mit den friedensmäßig auf hoch
llltensive, individualmedizinische Be
hondlung ausgerichteten Krankenhäu
Sem verbietet sich. Hilfskrankenhäuser 
~d keine Ausweichsquartiere für be-
ehende Krankenhäuser , in die diese 

~ak:uiert werden können. Sie sind auch 
cht zu verwechseln mit Krankenhaus

Schutzräumen und Krankenhausgroß
Schutzräumen. Diese dienen dem Schutz 
~s Krankenhauspersonals und der 
. Clnken sowie deren Pflege. 

Bin Hilfskrankenhaus verfügt über ei
~en Leitungs- bzw. Verwaltungsbereich, 
. e Dekontamination, eine Ambulanz, 

eIn Labor, einen Röntgenraum mit Dun-

davon: 
Bettenplätze Hillskrankenhäuser Stammkrankenhäuser, 

denen gleichzeitig mehrere 
mit Hillskrankenhäuser zugeord-

net sind 
ge- unge- ins-
schützt schützt ges. Stammkrankenhäusem 

1.637 3.804 5 .441 10 

4.380 13 .765 18.145 42 

407 900 1.307 3 

- 1.000 1.000 3 

710 1.724 2.434 -

190 7.744 7.934 -

5.150 2.450 7.600 8 

2.821 17 .141 19.962 -

250 4 .350 4.600 13 

232 4.300 4.532 -

- 8 .900 8.900 22 

15.777 66.078 81.855 101 

kelkammer, 1 OP-Raum mit Vorberei
tungsraum je 100 Betten, die Sterilisa
tion, 1 Krankenstation je 50 Betten, 
Lagerräume für Verbrauchsmaterial , 
Wäsche und Bekleidung, einen Wirt
schaftsteil mit Küche, einen Personalteil 
und den Technikbereich. 
Als Hilfskrankenhäuser werden Schu
len, Sporthallen, Jugendherbergen, 
Heime und andere geeignete Gebäude 
vorbereitet. Die Bereitstellung im Sinne 
des § 15Abs. 1 S. 1 ZSGistimRahmender 
nach § 2 ZSG auch hier grundsätzlich 
geltenden Bundesauftragsverwaltung 
Aufgabe der Länder. Sie erkunden in 
den Rancizonen von Ballungsgebieten 
geeignete Objekte , deren bauliche 
Herrichtung sie dem Bundesamt für 
Zivilschutz vorschlagen. Bei Erfüllen al
ler Voraussetzungen und im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Haushalts
mittel werden sie auf Kosten des Bundes 
gebaut. 
Die Vorbereitung von Hilfskrankenhäu
sern geschah bisher in drei Ausbaufor
men: 
• Im sog. Einfachen Sofortprogramm 
wurden Funktionsräume wie OP's, La
mr usw. und Bettenräume ungeschützt, 
oberirdisch untergebracht. Die bauli
chen Maßnahmen beschränkten sich 
hier auf zusätzliche elektrische und 
sanitäre lnstallationen. 

1 für 2 HKH 

1 für 4 HKH 
1 für 3 HKH 
4 für je 2 HKH 

-

-

-

-

-

-

-

-

1 für 6 HKH 
4 für je 2 HKH 

13 für 31 Hillskranken-
häuser 

Abb. 1 

• Im sog. Erweiterten Sofortprogramm 
wurden Dekontaminations-, Behand
lungsräume, Notwirtschaftsteil, Technik 
und teilweise auch Bettenräume unter
irdisch geschützt untergebracht. Die 
übrigen Bettenräume wurden oberir
disch ungeschützt, also z. B. in den Schul
räumen vorgesehen. 
• Im sog. Vollausbau wird das gesamte 
Hilfskrankenhaus geschützt unterge
bracht und zwar in der Regel unterir
disch. 
Geschützte Unterbringung bedeutet eine 
Unterbringung in einem Schutzraum, 
der den Erfordernissen des Grundschut
zes entspricht. nämlich Schutz gegen 
herabfallende Trümmer, gegen Brand
einwirkungen, gegen chemische Stoffe 
und gegen radioaktive Rückstandsstrah
lung, mit der Möglichkeit eines Aufent
haltes von mindestens 14 Tagen bietet 
(5) . 
Im gesamten Bundesgebiet gibt es z. Zt. 
215 Hilfskrankenhäuser mit ca. 79000 
Betten. 7 Hilfskrankenhäuser mit rund 
3 000 Betten sind im Bau. Von den dann 
fertiggestellten Hilfskrankenhäusern mit 
ca. 82000 Betten sind lediglich 16000 
geschützt. also weniger als 20 % aller 
Hilfskrankenhausbetten (im einzelnen 
siehe Abb. 1/ 2). Der Ausbaustand in 
den Ländern ist sehr unterschiedlich: so 
hat z. B. Nordrhein-Westfalen entspre-
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chend seiner Größe und Bevölkerungs
zahl die meisten Hilfskrankenhäuser mit 
der höchsten Bettenzahl, aber fast aus
schließlich ungeschützte Objekte. Da
gegen sind von den niedersächsischen 
Hilfskrankenhausbetten zwei Drittel 
geschützt. 
Um insbesondere die Zahl der geschütz
ten Hilfskrankenhausbetten zu erhöhen, 
andererseits in der Zukunft zu vertretba
ren Kosten möglichst viele Hilfskranken
hausbetten vorzubereiten, wurde 1986 
zwischen Bund und Ländern vereinbart, 
daß 
• Hilfskrankenhäuser im einfachen So
fortprogramm nicht mehr mit Bundes
mitteln gefördert werden, 
• künftig nur solche Hilfskrankenhäuser 
mit Bundesmitteln gebaut werden, in 
denen bei einer Kapazität von 400-600 
Betten neben den Funktionsräumen, wie 
OP's, Labor usw. mindestens die Hälfte 
der Betten eines Hilfskrankenhauses 
geschützt und die restlichen ungeschützt 
im oberirdischen Teil des Gebäudes 
vorgesehen werden. Je nach örtlichen 
Gegebenheiten und unter Berücksichti
gung des Wirtschaftlichkeits- und Spar
samkeitsgrundsatzes (§ 7 Bundeshaus
haltsordnung) kann dies auch ein voll
geschütztes Objekt sein. 
Als mittelfristiges Planungsziel wurde 
vereinbart, in den nächsten 15 Jahren 
100 000 Betten in Hilfskrankenhäusern 
als unverzichtbaren Mindesturnfang zu 
verwirklichen. Demnach müßten noch 
weitere 18 000 Bettenplätze baulich 
hergerichtet werden. 
Der Bau von Hilfskrankenhäusern rich
tet sich nach den .Richtlinien für die 
Vorbereitung von Hilfskrankenhäusern" 
(6). Teile davon einschließlich Durch
führungsbestimmungen sind in Bayern 
bekanntgemacht (7). In Berlin, wo das 
ZSG nicht gilt, wurde eine von den 
Bundesrichtlinien abweichende Rege
lung getroffen (8). Die Richtlinie ist aller
dings am 30. 9. 1987 außer Kraft getre
ten. Eine Nachfolgeregelung gibt es 
bisher nicht. Der Entwurf der .Bautech
nischen Grundsätze für Hilfskrankenhäu
ser" vom Juli 1979(9) ist bei der Baupla
nung und Herrichtung nicht zugrunde 
zu legen. 
Von normalen Schutzräumen unter
scheiden sich Hilfskrankenhäuser im 
wesentlichen dadurch, daß im Gegen
satz zu Haus- und Großschutzräumen, 
die lediglich als Aufenthaltsräume die
nen, hier zum einen Schwerarbeit gelei
stet werden muß, zum anderen Schwer
verletzte untergebracht werden . Die 

Lüftungstechnik ist daher aufwendiger: 
Im gesamten Behandlungsbereich ist z. 
B. eine Klirnatisierung mit Temperatur
und Feuchteregelung vorgesehen. Ins
gesamt ist der Standard eines Hilfskran
kenhausesauf eine ärztliche Versorgung 
unter Verteidigungsfall-Bedingungen, 
also sehr spartanisch, ausgelegt. 
Um den Betrieb der Hilfskrankenhäuser 
im Verteidigungsfall sowohl in perso
neller als auch in organisatorischer 
Hinsicht sicherzustellen, ermächtigt § 15 
Abs. 2 ZSG die Landesregierungen, durch 
Rechtsverordnung die für den Betrieb 
der Hilfskrankenhäuser zuständigen 
Stellen zu bestimmen. Diese Stellen sol
len gern. Teil vn der Richtlinien für die 
Vorbereitung von Hilfskrankenhäu
sern( 1 0) sog. Stammkrankenhäuser, also 
bestehende, möglichst zum Hilfskran
kenhaus örtlich nahegelegene Kranken
häuser sein. Das Stammkrankenhaus 
soll an den personellen, organisatori
schen und verwaltungsmäßigen Vor
bereitungen beteiligt werden, soweit 
möglich, mit eigenen Arbeitskräften den 
Personalbedarf des Hilfskrankenhauses 
im V-Fall ergänzen und die Inbetrieb
nahme sicherstellen. Dieses Personal soll 
sich bereits im Frieden mit den Gege
benheiten des Hilfskrankenhauses ver
traut machen. 
Bisher ist nicht einmal die Hälfte der 
Hilfskrankenhäuser an Stammkranken
häuser angegliedert (siehe Abb. 1). 
Bayern hat von der Ermächtigung des § 
15 Abs. 2 ZSG Gebrauch gemacht und 
durch Rechtsverordnung die Hilfskran
kenhäuser den Stammkrankenhäusern 
zugeordnet (11) . In Rheinland-Pfalz wur
de mit § 23 Abs. 4 LBKG eine gesetzliche 
Grundlage für die Angliederung der 
Hilfskrankenhäuser an Stammkranken
häuser geschaffen (12). In Berlin war die 
Anbindung an die Stammkrankenhäu
ser in Nr. 4 der am 30. 9. 1987 außer Kraft 
getretenen .Richtlinie für die Inbetrieb
nahme von HKH in Berlin" geregelt (13). 
Nordrhein-Westfalen sieht dagegen 
§ 15 Abs. 2 ZSG nicht als ausreichende 
Ermächtigungsgrundlage an, um die 
große Zahl von privat getragenen Kran
kenhäusern als Stammkrankenhäuser 
zur Übernahme eines Hilfskrankenhau
ses zu verpflichten. 
Soweit in den anderen Ländern über
haupt eine Zuordnung erfolgte, basiert 
sie auf Erlassen oder auf vertraglicher 
Grundlage. 
Sehr problematisch ist die Anbindung 
von zwei oder gar noch mehr Hilfskran
kenhäusern an ein Stammkrankenhaus 
(siehe Abb. 1). Ein Stammkrankenhaus 
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ist weder in der Lage, mehrere Hilfskr(l11' 
kenhäuser personell auszustatten, nocJl 
kann es die notwendigen organisatori' 
schen und verwaltungsmäßigen Val' 
bereitungen sicherstellen. 
Um die Inbetriebnahme der Hilfskr(l11' 
kenhäuser insgesamt sicherzustellen 
hätte es daher dringend einer GesetzeS' 
änderung dahingehend bedurft , eine 
Verpflichtung der Länder zur Festlegu!1g 
der Stammkrankenhäuser vorzusehen 
Statt dessen wurde lediglich mit § 130 
Abs. 1 Nr. 2 KatSG 1990 die Möglichkeit 
eingeräumt, Krankenhäuser zum Betrieb 
und zur Übernahme von Hilfskranken' 
häusern zu verpflichten, soweit StarnJ'll' 
krankenhäuser nach § 15 Abs. 2 7JjG 
noch nicht bestimmt sind (14) und das 
auch erst, wenn zuvor die Bundesregie
rung eine solche Anordnung freigege
ben hat. Dies wird zu einem Zeitpui1Jc1 
sein, zu dem es auf eine schnelle InlJE1' 
triebnahme ankommt. Dieses Ziel wird 
aber gerade nicht erreicht, da solche 
Krankenhäuser keine Gelegenheit hol' 
ten, sich mit der Aufgabenstellung deI 
Hilfskrankenhäuser und ihrem, vergU' 
chen mit der friedensmäßigen Indi~ 
dualmedizin sehr einfachen Standct1 
vertraut zu machen oder orga:njs(:!lO' 
risch Vorbereitungen zu treffen. 
Um solche Probleme künftig von vor!1' 
herein auszuschließen, wird der BdÜ 
neuer Hilfskrankenhäuser nur geneIl' 
migt, wenn ein Stammkrankenhcru' 
bestimmt ist. 
Die friedensmäßige ZweckbestimmuIlg 
der als Hilfskrankenhäuser erfaßteJl 

Gebäude bleibt unberührt. Die Eigentü' 
mer müssen sich aber verpflichten, ~ 
Gebäude im Verteidigungsfall oder g\:l' 
auch beifriedensmäßigen KatastropheJl 
zur Verfügung zu stellen (15) . 
Eine Inanspruchnahme der HilfskIOfl' 
kenhäuser im Frieden, z. B. bei Groß!~ 
tastrophen, ist gern. § 1 Abs. 3 I.? 
möglich und zulässig. 

4. 
BIVO.UIUN. VON 
'AN I" RIAL 
Nach § 14 S. 1 ZSG sind für Zivilschtl~: 
zwecke ausreichend SanitätsmateI1CP 
vorräte anzulegen, um den in einef1l 
Verteidigungsfall entstehenden zusOlZ' 
lichen Bedarf zur Versorgung von ver' 
letzten sicherzustellen. Zusätzlicher J38' 
darf entsteht in Hilfskrankenhäuserfl 
beim Sanitätsdienst des erweiterteP 

Katastrophenschutzes, in öffentlich~ 
Schutzräumen, aber insbesondere atJ 
in Krankenhäusern und in der arnl' 
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HILFSKRANKENHÄUSER 

b. EINFACHES SOFORTPROGRAMM 
o ERWEITERTES SOFORTPROGRAMM 
o VOLLAUSBAU 

Stand: 31. 12. 1989 
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lanten Versorgung und Behandlung. 
Zum Begriff des "Sanitätsmaterials" ge
hören Arzneimittel, Verbandstoffe, ärzt
liches Gerät und Krankenpflegeartikel 
(siehe Abb. 3). 
Gem. § 2 ZSG gilt auch für die Sanitäts
materialbevorratung (16), grundsätzlich 
die Bundesauftragsverwaltung. So 
haben die Länder gem. § 14 S. 3 ZSG die 
sach- und fachgerechte Lagerung si
cherzustellen; Aufgabe des Bundesam
tes für Zivilschutz ist es dagegen gem. § 
14 S. 2 ZSG, die Beschaffung und den 
Umtausch in bundeseigener Verwaltung 
vorzunehmen. Gem. § 15 Abs. 1 S. 2, 3 
ZSG gilt dies ebenso für Einrichtungsge
genstände und Geräte für Hilfskranken
häuser. Der Begriff der "Einrichtungsge
genstände und Geräte" umfaßt sowohl 

richtungs- und Ausstattungsgegenstän
de für Hilfskrankenhäuser . 
Das Bundesamt für Zivilschutz bedient 
sich zur Durchführung der Beschaffun
gen der Beschaffungsstelle beim Bun
desminister des Inneren (18). Grundla
ge für die Beschaffungen ist die Stärke
und Ausstattungsnachweisung für Hilfs
kranken häuser , kurz STAN-HKH ge
nannt, die allerdings noch der Geneh
migung durch den Bundesminister der 
Finanzen bedarf. Sie beinhaltet eine sog. 
HKH-Einheit oder einen HKH-Satz, näm
lich alle Gegenstände, die bei einem 
Massenanfall von Verletzten unter Not
fallbedingungen zur Versorgung von 
200 Patienten über einen Zeitraum von 
etwa 3 Wochen unabdingbar benötigt 
werden. Ein Vergleichzurfriedensmäßi-

Abb.3 

Sanitätsmaterial 
iSd § 14 ZSG 

I 
Sanitätsmittel 

I 

I 
I I 

I verband- I 
stoffe 

I 

Ärztliche I 
Geräte 

I I I 
Betäubungs- Arznei- chirurg. 

mittel mittel Nahtmaterial 

2 Abs . I AMG iSd § 2 Abs. I § 2 Abs. 2 

B1M AMG NT. 3 AMG 

ärztliche Geräte als auch Krankenpfle
geartikel im Sinne des § 14 ZSG. Der 
Begriff der Krankenpflegeartikel deckt 
sich dabei weitgehend mit dem der 
Einrichtungs- und Ausstattungsgegen
stände für Hilfskrankenhäuser . Darüber 
hinaus werden in einem Hilfskranken
haus aber auch Arzneimittel und Ver
bandstoffe benötigt. Einzelheiten regelt 
die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
über Umfang und Durchführung der 
Arzneimittelbevorratung" (A VV-Arznei
mittelbevorratung) (17) in der Fassung 
von 1965. Sie gilt entsprechend für Ver
bandstoffe, ärztliche Geräte und Ein-

I 
I 

I 

Krankenpflege-
artikel 

L 
Arzei-

I 
mittel 

I 
I I I 

bestimmte bestimmte Implantate 

Instrumente Verbandstotle 

§ 2 Abs. 2 Nr. § 2 Abs. 2 Nr. I § 2 Abs. 2 

l a AMG 3 AMG Nr 2 AMG 

gen, auf hochintensive individualmedi
zinische Behandlung ausgerichteten 
Ausstattung der Krankenhäuser verbie
tet sich. Mit Ausnahme von einigen Spe
zialkranken- und Kinderbetten sind z. B. 
für die Patienten doppelstöckige und für 
das Personal sogar dreistöckige Betten 
vorgesehen. 
Einrichtungs- und Ausstattungsgegen
stände für Hilfskrankenhäuser werden 
z. Zt. in der Größenordnung der mit 
Mitteln des Bundes vorbereiteten HKH. 
also für über 80 000 Bettenplätze be
schafft und bevorratet. Bislang fehlen 
insbesondere noch Laborausstattungen 
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und Röntgengeräte. Wegen der hohen 
Kosten dieser Ausstattung ist eine Be
schaffung im notwendigen UmfangüJ:)el' 
Jahrzehnte mit den z. Zt. für die Beschaf
fung zur Verfügung stehenden Haus
haltsmitteln nicht realisierbar. Hierfür 
müßten zusätzliche Mittel bereitgestellt 
werden. 
Ärztliche Geräte werden für die Versor
gung von 206 000 Patienten vorgehal
ten. Diese sind jedoch noch stark korn
plettierungsbedürftig. Der Großteil deS 
Bestandes wurde in den 60er Jahren 
beschafft, in einer Zeit, als noch relativ 
viele Haushaltsmittel zur Verfügung 
standen. Eine Aussonderung der Geräte 
aus den 60er Jahren ist im Hinblick auf 
ihren guten Erhaltungszustand nicht not
wendig. Mangels ausreichender Haus
haltsmittel ist eine Ersatzbeschaffung 
ausgeschlossen. Vielfach werden - inS
besondere vor HKH-Üb~gen - Beden
ken geäußert, ob junge Arzte oder jtJIl
ges Pflegepersonal mit dem Gerät über
haupt umzugehen verstehen, da sie eS 
während ihrer Ausbildung nicht ken
nengelemt haben. Die Geräte sind aller
dings von der Technik her sehr viel 
einfacher konzipiert als modernste Ge
räte. Mit Hilfe der vorhandenen Bedie
nungsanleitungen kann sich daher d~ 
Personal sehr schnell mit dem Gerot 
vertraut machen. So wurden anfängü-
che Bedenken bei den HKH-Übungefl 
regelmäßig zurückgenommen odel 
zumindest relativiert. Die Komplettierung 
des chirurgischen Instrumentariums und 
dessen Umstellung auf Set-System ~ 
dringend notwendig. Aber auch hierf01 
würden zusätzliche Haushaltsmittel 
benötigt, die zumindest bisher nicht ztiI 
Verfügung gestellt wurden. 
Verbandstoffe zur Versorgung von rd· 
290 000 Schwerverletzten für ca. 3 
Wochen sind komplett vorhanden. f.S 
handelt sich hierbei zwar auch u!fl 
Material, das in den 60er Jahren pe
schafft wurde. Nach einer in den letztefl 
Jahren durchgeführten UntersuchtJIlg 
ist es überwiegend noch verwendungs' 
fähig, so daß die Verbandstoffe noeJl 
weiter gelagert werden können. Eine 
Neubeschaffung wäre wegen der ge
ringen HaushaltsmitteL die für die wr 
schaffung des Sanitätsmaterials zu! 
Verfügung stehen, jedenfalls ausge
schlossen. 
Arzneimittel sollen ebenfalls für ca. 3 
Wochen für rund 206 000 Verletzte ur;~ 
Kranke bevorratet werden. Auch hier);>' 
das Soll nicht gedeckt. 
Grundlage der Beschaffung ist als wr 



Z DER GESUNDHEIT NACH 

standteil der StAN-HKH eine Arzneimit
telliste mit 104 Spezialitäten, die in 17 
Gruppen zusammengefaßt sind und 
vomehrnlich Antibiotika, Infusionslösun
~n, Schmerzmittel. Anaesthetika und 
l.1llpfstoffe enthält. 
Im Rahmen humanitärer Hilfeleistun
gen im In- und Ausland einerseits und 
bestehender Umtauschverträge mit den 
Berstellern andererseits werden die 
Arzneimittel - allerdings nur im gerin
gen Umfang - gewälzt. Wälzungsversu
che in Krankenhäusern sind bisher nach 
relativ kurzer Zeit erfolglos wieder einge
stellt worden. 
DeShalb werden die Arzneimittel nicht 
tlUr während der Zeit der Gewährlei
stung, sondern darüber hinaus bis zum 
;~de ihrer tatsächlichen Verwe!ldungs
Clhigkeit gelagert. Ständige Uberwa
chung der Arzneimittel durch Fachein
tichtungen wie z. B. das Deutsche Arz
tleiPrüfungsinstitut (DAPI) , auch über 
~e Gewährleistungszeiten der Herstel
er hinaus, garantiert jedoch die not
Wendige Sicherheit. 
Die rechtliche Grundlage für diese Un
~ersuchungen ergibt sich aus § 71 Abs. 1 
. 1 Arzneimittelgesetz (AMG) (19) , wo
~QCh die Angabe des in § 10 Abs. 1 Nr. 
,AMG vorgeschriebenen Verfalldatums 

f-ü.r Fertigarzneimittel des Zivilschutzes 
Il.ICht zwingend ist. Soweit es nicht 
ctn.gegeben ist. stellen die Untersuchun
~~~ die Forderung des § 71 Abs. 1 S. 2 
'1.IV!G sicher, daß Qualität, Wirksamkeit 
~d Unbedenklichkeit auch bei diesen 
. zneimitteln gewährleistet sind. 
~:>e Untersuchungen haben in lang
;"'lnger Praxis ergeben, daß die bevor
Qteten Arzneimittel aufgrund ihrer ho
~en Qualität und sorgfältigen Lagerung 

. der Regel für einen Zeitraum, der 
~Qufi9 einem Vielfachen der vom Her-
~ller eingeräumten Gewährleistungs
~It entspricht. voll verwendungsfähig 
Cheiben. So war es möglich, erforderli
~ Ersatzbeschaffungen erheblich hin
" ZUzögern und so die Arzneimittelbe
t Ortatung sehr wirtschaftlich zu gestal
~. Außerdem betrifft die Aussonde
Ar 9 nicht mehr verwendungsfähiger 

zneimittel auf diese Weise nur Sub
i o;nzen, die keinen therapeutischen und 
.. einen wirtschaftlichen Wert mehr dar
"lellen 
aesonctere Probleme entstehen zuneh
~end durch sich verschärfende sicher
rneltstechnische Anforderungen an 
Ci ectizin-technische Geräte, wie z. B. 
(Urch die Medizingeräteverordnung 
20). Diese Vorschriften berücksichtigen 

in aller Regel nicht die besonderen Be
lange der Sanitätsmaterialbevorratung. 
So ist z. B. die Einhaltung der Medizinge
räteverordnung teilweise gar nicht rea
lisierbar, weil das Personal, das die Ge
räte der Sanitätsmaterialbevorratung im 
Bedarfsfall bedienen wird, nicht bekannt 
und damit nicht bestirmnbar ist. Darü
ber hinaus ist die Einhaltung solcher 
Vorschriften sehr kosten- und arbeits
aufwendig, ihre sachliche Notwendig
keit dabei zumindest zweifelhaft. Für die 
Zukunft ist es daher unbedingt erforder
lich, Zivilschutzaspekte bei fachlich ein
schlägigen Gesetzes- und Verordnungs
initiativen zu berücksichtigen , wie z. B. 
bei der Änderung des Arzneimittelge
setzes geschehen. 
Überlegungen, nur solches Sanitätsma
terial zu beschaffen und zu bevorraten , 
das auch friedensmäßig z. B. in Kran
kenhäusern genutzt werden kann, bei 
dem also der sog. "Doppelnutzen" stär
ker berücksichtigt wird, sind zwar vor
dergründig sinnvoll, aber unrealistisch. 
Zum einen müßte der Standard des zu 
beschaffenden Sanitätsmaterials dann 
den Anforderungen der friedensmäßi
gen Individualmedizin genügen. Dies 
wäre jedoch bei den großen Mengen, 
die benötigt würden, nicht mehr finan
zierbar. Zum anderen ist der Sinn der Sa
nitätsmaterialbevorratung nur dann 
erreicht. wenn über das friedensmäßig 
erforderliche Material hinaus zusätzli
che M engen vorgehalten werden. 
Gelagert werden die Sanitätsmaterial
vorräte in mehr als 90 ZS-Sanitätslagern, 
die über das gesamte Bundesgebiet 
verteilt sind und, soweit die baulichen 
Gegebenheiten es zulassen, in Hilfskran
kenhäusern. 
Gern. §§ 14S. 3, 15Abs. 1 S. 3 ZSG sind die 
Länder im Rahmen der Bundesauftrags
verwaltung zuständig für die Lagerung 
und Wartung des Materials. Die Vorga
ben für die Art der Lagerung und der 
Wartung werden vom Bundesamt für 
Zivilschutz erarbeitet. Die Ausführung 
geschieht durch die Länder, und zwar 
teilweise durch den Lagerverwalter des 
jeweiligen ZS-Sanitätslager bei einfachen 
Arbeiten und zum anderen Teil durch 
Mitarbeiter der Katastrophenschutzzen
tralwerkstätten. Die Kosten, wie Mieten 
oder Baukosten für ZS-Sanitätslager, Per
sonalkosten für Lagerverwalter und die 
Kosten der Katastrophenschutzzentral
werkstätten, übernimmt der Bund (§ 16 
ZSG). Das Bundesamt für Zivilschutz weist 
den Ländern hierfür Haushaltsmittel aus 
dem Bundeshaushalt zur Bewirtschaf-

tung zu. Beim Bau sind die "Bautechni
schen Grundsätze für ZS-Sanitätslager" 
v . 26. 9. 1971 (21) zugrunde zu legen . 

Die Neuregelungen der §§ 13-13c Kata
strophenschutzgesetz 1990 zum Bereich 
des Gesundheitswesens im Zivilschutz 
werden in der nächsten Ausgabe der 
Zeitschrift näher dargestellt. 
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Peted<nulli KATASTROPH ENSeHUT] 
• FAKTEN UND GEDANKEN ZU EINEM GESETZ; IINE BESTANDSAUFNAHME AUS DII 

D er Deutsche Bundestag hat das schutz als Schutz der Bevölkerung ge- Vor dem Hintergrund die~es grunds(rtZ' 
Gesetz zur Ergänzung des Katastrophen- gen Katastrophen und bewaffnete lichen Bekenntnisses der Arzteschaft zur 
schutzgesetzes und anderer Vorschrü- Angrilfe ist in erster Linie im Interesse der ärztlichen Hilfe auch unter den Bedi!l' 
ten (Katastrophenschutzergänzungsge- Angehörigen eines Staates notwendig. gungen des Spannungs- und Verteidi' 
setz - KatSErgG -) in 2. und 3. Lesung am Die freiwillige Mitarbeit im Zivilschutz gungsfalles, mußte es bei den BeratuIl' 
15. 11 . 1989 verabschiedet. sollte deshalb verstärkt gefördert wer- gen zum Katastrophenschutzergän' 
Der Bundesrat hat dem Gesetz in seiner den. Freiwilligkeit allein reicht jedoch zungsgesetz entscheidend darauf Cß'l' 
608 . Sitzung am 21. 12. 1989 gemäß Art . nicht aus. Notwendig ist vielmehr, wie kommen, auf Art und Umfang der 
85 (2 u. 4) sowie Art. 87b (2) des Grund- die im Ausland gewonnenen Erfahrun- medizinischen Hilfeleistung durch ewe 
gesetzes zugestimmt. gen zeigen, die generelle Verpflichtung ausreichende ärztliche Beteiligung in der 
(Das Gesetz wurde am 23 . Jan. 1990, zur Teilnahme am Zivilschutz im Rah- PlanungsphaseEinflußzunehmensovJie 
BGBl. L S. 120 bzw. am 28. Febr . 1990, men der individuellen Möglichkeiten für eine medizinische und ethisch ver' 
BGBI L S. 229 bekanntgemacht. Anm. d. (Anknüpfen an berufliche Ausbildung antwortbare Einbindung des Arztes i1l 
Red.). für eine etwaige Verwendung im Zivil- die medizinische Versorgung der Zivil' 
Somit könnte man meinen, die Akten schutz). bevölkerung im Verteidigungsfalle sor' 
über eine strittige und teilweise heftige Darüber hinaus muß die schon jetzt für ge zu tragen. 
Diskussion über ein Gesetz schließen und Ärzte und medizinisches Fach- und Pfle- Einzelne Landesärztekammern habefl 
zum Alltag übergehen zu können. gepersonal für den Verteidigungsfall durch Beschlüsse ihrer Kammerver' 
Gerade dies sollte jedoch nicht gesche- bestehende Dienstpflicht zu einer gene- sammlungen hierzu abweichende pasi' 
hen. Ein Gesetz, welches gesundheitli- rellen Verpflichtung im Rahmen des tionen beschlossen. während andere 
che Vorsorge für die schlimmste Kata- Zivilschutzes erweitert werden . Landesärztekammem die durch den 89 
strophe. die uns treffen könnte - den Ein wirksamer Zivilschutz setzt die Ein- Deutschen Ärztetag 1986 beschlossene 
Verteidigungsfall- regeln soll, muß breit satzplanung der einsatzfähigen Perso- Position der Deutschen Ärzteschaft )::Je' 

akzeptiertes Recht werden, wenn es die nen voraus, wobei diese Erfassung und kräftigt haben. 
beabsichtigte Schutzwirkung entfalten Einsatzplanung durch die Gesundheits-
soll. behörde im Zusammenwirken mit den 2. REGELUNGSINHALTE 

DES GESETZES Deshalb ist es unabdingbar, immer gesetzlichen Selbstverwaltungskörper
wieder den Mitbürgern, welche dem schaften erfolgen sollte. Vorhandene 
Gesetz skeptisch gegenüberstehen, die Verwaltungsstellen könnten hierfür 
Inhalte zu erläutern und sie von der eingesetzt werden". 
Richtigkeit des eingeschlagenen Weges Weiterhin heißt es: "Das in der Bundesre
durch sachliche Informationen zu über-publik Deutschland bestehende System 
zeugen. Ideologischer Kernpunkt ist die der ambulanten ärztlichen Versorgung 
Friedfertigkeit des Gesetzes und der muß auch im Spannungs- und Verteidi
gänzlich fehlende Charakter eines gungsfall erhalten bleiben, damit eine 
"Kriegsvorbereitungsgesetzes". sinnvolle Koordination mit der stationä
Welche Position nahm die Bundesärzte- ren Versorgung der Bevölkerung ge
kammer in Wahrnehmung des ihr über - währleistet bleibt. 
tr.agenen Mandates für die Deutsche Planung, Vorbereitung und Durchfüh
Arzteschaft in den Beratungen zum rung der gesundheitlichen Versorgung 
Katastrophenschutzergänzungsgesetz der Bevölkerung im Spannungs- und 
ein? Verteidigungsfall sind durch Einrichtung 
In eine rationale Betrachtung waren von Koordinierungsstellen für das ge-
folgende Fakten und Überlegungen ein- samte zivile Gesundheitswesen, für den 
zubeziehen: Gesundheitsdienst des Zivilschutzes 

Ausgangsposition der Deutschen sowie für den Sanitätsdienst der Bundes-
Ärzteschaft wehr sicherzustellen. 
Regelungsinhalte des Gesetzes Die Organisation sollte den Grundsät-
Zivilschutz im Vergleich zwischen zen des Verwaltungsaufbaues in der 
Ost und West Bundesrepublik folgen. Sie sollte zentral 
Der politische und rnilitärstrategi- geplant. aber dezentral durchgeführt 
sche Rahmen des Gesetz- werden. Dabei muß die Möglichkeit 
gebungsvorhabens. eines überregionalen Ausgleiches 

1. AUSGANGSPOSITION 
DER DEUTSCHE 
ÄRZTESCHAFT 

Die Position der Deutsche Ärzteschaft zu 
den Beratungen des Katastrophenschut
zergänzungsgesetzes ist maßgeblich 
bestimmt durch die in den gesundheits
und sozial:politischen Vorstellungen der 
Deutsche Arzteschaft nach den Beschlüs
sen des 89. Deutschen Ärztetages 1986 
in Hannover festgelegten Leitlinien. 
Hierin heißt es unter anderem: "Zivil-

gewährleistet werden. 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind 
im Interesse eines wirksamen Schutzes 
der Zivilbevölkerung im Spannungs- und 
Verteidigungsfall unerläßlich. Sie las
sen sich nur verwirklichen, wenn in das 
geplante Zivilschutzgesetz Regelungen 
zur Versorgung der Bevölkerung aufge
nommen werden, die den obengenann
ten Forderungen entsprechen. Alle 
Regelungen, die für den Spannungs
und Verteidigungsfall gelten, sind auch 
für Katastrophenfälle von praktischem 
Nutzen". 
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Das Katastrophenschutzergänzungsge
setz ist eine Novellierung des GesetzeS 
über die Erweiterung des KatastropheP' 
schutzes vom 09. 07. 1968. Mit dem 68er 
Gesetz wurde Vorsorge für den Vertei~ 
gungsfall getroffen, indem Einheiten un 
Einrichtungen des (friedensmäßigeJ1l 
Katastrophenschutzes zusätzlich mit defl 
Aufgaben der Gefahrenabwehr jJ1l 
Verteidigungsfalle betraut wurdeP 
Hierzu wurden sowohl personelle alS 
auch materielle Verstärkungen vorge
sehen. Dieser Regelung lag der Geda!1' 
ke zugrunde, die für den Verteidigung5' 
fall vorzuhaltenden Hilfsmöglichkeitefl 
auch für den Katastrophenfall verN(1' 
bar zu machen. 
Insoweit ist die Bezeichnung des Gesetz' 
es in 1968 als "Gesetz über die Erweite
rung des Katastrophenschutzes" korre~ 
und die Diktion des heute zu beratefl' 
den Gesetzes als Katastrophenschutze!' 
gänzungsgesetz folgerichtig. 
Der gelegentlich gehörte Vorwurf. doll 
unter dem täuschenden Signum "KcrlO' 
strophenschutz" die Zivilverteidigur:g 
vorbereitet werde, erscheint wenJg 

schlüssig. Jeder, der§ 1 desGesetzes~ 
dem Jahre 1968 als auch des GesetzeP' 
wurfes der am 08.03. 1989 als KatastrO' 
phenschutzergänzungsgesetz de: 
Bundesrat zugeleitet wurde, gelesen h . 
stellt fest. daß unmißverständlich dJe 
Aussage getroffen wird, daß der ervlet 
terte Katastrophenschutz zur Gefahrefl' 
abwehr im Verteidigungsfall dient. , 
Ärztliche Interessen werden durch die~ 
3, 7, 9a, 13, 13a direkt berührt. lJl 
genannten Bestimmungen enthaltet' 
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Wesentliche Elemente des als "Gesund
heitssicherstellungsgesetz" bekannten, 
seinerzeit nicht weiter beratenen Ge
setzentwurfes. 
Welche Sachverhalte sind im einzelnen 
angesprochen? 
§ 3 legt fest, daß Einheiten und Einrich
tungen des erweiterten Katastrophen
SChutzes den Voraussetzungen des Arti
kels 63 des N . Genfer Abkommens vom 
12. 08. 1949 zu entsprechen haben. In 
Artikel 63 des N. Genfer Abkommens ist 
die Verpflichtung der Besatzungsmacht 
Im Kriegsfall festgelegt , den anerkann
ten nationalen Rot-Kreuz-Gesellschaften 
und ihnen gleichgestellten anderen 
lUltsgesellschaften bei ihrer humanitä
ren Tätigkeit keine Hindernisse entge
g~nzusetzen . Gleiche Regeln finden auf 
Tätigkeiten und Personal von Organisa
honen nichtmilitärischen Charakters 
Anwendung, soweit diese der Aufrecht
erhaltung von lebenswichtigen öffentli
Chen Diensten und der Verteilung von 
lUltssendungen und Rettungsaktionen 
dienen. 
§ 7 regelt die Aufgaben der Katastro
Phenschutzbehörde. ln Abs. 2 ist der 
durch die Katastrophenschutzbehörde 
ZU bildende Einsatzstab beschrieben. 
A.Ufgrund allgemeiner gesundheits
~echtlicher Vorschriften ist nach Aus-
untt des zuständigen Ministeriums der 

A.rntsarzt ex officio in den zu bildenden 
~tab einzubeziehen. Durch die Bundes
Clrztekammer wurde in den Gesetzesbe
ratungen darauf gedrungen, die nähe
ren Modalitäten der Mitwirkung des 
A.rntsarztes in weiteren Verwaltungsvor -
SChriften auszugestalten. 
Dl~ Formulierung "unter anderem" läßt, 
Wie die amtliche Begründung ausweist, 
~, daß je nach Sachlage weiterer ärzt-
cher Sachverstand in den Katastro

Phenschutzstab berufen wird. 
Die bislang nur auf den Grundsätzen 
der Amtshilfe beruhende Mitwirkung 
~derer Behörden, Stellen und Träger 
~ffentlicher Aufgaben wird durch § 7a 
5) unter Hinweis auf die Katastrophen
SChutzgesetze der Länder auf eine soli
dere rechtliche Grundlage gestellt. Hier
g:us kann abgeleitet werden, daß die 
orztekammem und Kassenärztlichen 

ereinigungen als Körperschaften öf
:entlichen Rechts, und somit Träger öf
entlicher Aufgaben, nach dem Kata
~~oPhenschutzrecht des jeweiligen 
"'-Uldes an den Aufgaben im erweiter
~n Katastrophenschutz für den Vertei-

.9Ungsfall mitwirken. 
DIe Verpflichtung des § 9a zur persönli
Chen Hilfeleistung erlaubt es, Männer 
~d Frauen vom vollendeten achtzehn
~n bis zum vollendeten sechzigsten 
f bensjahr zur Hilfe bei der Bekämp
Ung Von Gefahren und Schäden, die im 

Verteidigungsfalle drohen, heranzuzie
hen, soweit vorhandene Helfer im Ein
zelfall nicht ausreichen. Diese durch Art. 
12 (2) Grundgesetz gedeckte Heranzie
hung betrifft prinzipiell auch den Arzt . 
Es handelt sich nicht um eine allgemei
ne Dienstpflicht im Zivilschutz nach Art . 
12a (3) GG. Die Heranziehung kann 
immer nur im konkreten Einzelfalle bei 
einer nicht ausreichenden Anzahl von 
Helfern erfolgen. 
Die Verpflichtung im Rahmen des § 9a 
dürfte für Ärzte keine Rolle spielen, da 
die Katastrophenschutzleitung bei der 
Heranziehung den Vorrang lebenswich
tiger Einrichtungen zu berücksichtigen 
hat. Hierunter sind auch Einrichtungen 
der gesundheitlichen Versorgung mit 
dem erforderlichen ärztlichen Personal 
zu verstehen. 
§ 13 des Gesetzentwurfes enthält Rege
lungen zur Planung der gesundheitli
chen Versorgung. Die Planung der 
gesundheitlichen Versorgung erfolgt 
durch die nach Landesrecht zuständi
gen Behörden. Dies sind in der Regel die 
Gesundheitsämter. Soweit im Einzelfall 
nach Landesrecht nicht die Gesundheits
ämter beauftragt sind, ist deren Mitwir
kung bei der Planung sicherzustellen. 
Auf Anregung der Bundesärztekammer 
wurde in der amtlichen Begründung zu 
§ 13 Katastrophenschutzergänzungsge
setz klargestellt, daß die Beteiligung der 
Gesundheitsämter vor allem den Arzt in 
der Gesundheitsverwaltung als sach
kompetenten Koordinator der Versor
gungsplanung im Zivilschutz anspricht. 
ln die Planung sind Einrichtungen, die 
der gesundheitlichen Versorgung die
nen, einzubeziehen. Dies sind neben 
Krankenhäusern und Einrichtungen der 
ambulanten ärztlichen Versorgung 
Rettungsdienste, Apotheken und Blut
spendedienste . Ausgenommen sind 
Einrichtungen der Behinderten- und 
Altersversorgung. Bewußt wurde in § 13 
Katastrophenschutzergänzungsgesetz 
darauf abgestellt, nur Ergänzungen zur 
nach Landesrecht vorgeschriebenen Ka
tastrophenschutzplanung für die soge
nannte "friedensmäßige Katastrophe" 
vorzusehen. Die humanitären Aufga
ben im Zivilschutzbereich unterscheiden 
sich nicht so sehr hinsichtlich der Art der 
Versorgung, sondern vielmehr hinsicht
lich des zu bewältigenden Versorgungs
umfangs. 
Planung und Bedarfserrnittlung zu den 
Aufgaben des Katastrophenschutzer
gänzungsgesetzes erfolgen unter Betei
ligung der Kammern und Kassenärztli
chen Vereinigungen der Ärzte. Diese 
Beteiligung ist verpflichtend. Für die 
Bundesärztekammer war eine Beteili
gungsmöglichkeit bei der Planung un
abdingbar. Eine Mitwirkung in der ge-

sundheitlichen Versorgung. im Zivil
schutz, zu der die deutsche Arzteschaft 
sich bekannt hat, ist nur sinnvoll bei 
rechtzeitiger Beteiligung an der Planung 
der zu treffenden Maßnahmen. Gleich
falls vorgesehen ist eine Auskunftspflicht 
der Träger von Einrichtungen der ge
sundheitlichen Versorgung nach den 
Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit 
und nur für Zwecke des erweiterten Ka
tastrophenschutzes. 
Eine wesentliche Auflage ist für Kran
kenhäuser durch den Zwang zur Auf
stellung von Alarm- und Einsatzplänen 
für die gesundheitliche Versorgung im 
Verteidigungsfalle vorgesehen. Die 
beabsichtigte Verwaltungsvorschrift zu 
dieser Regelung stellt klar, daß von dieser 
Ermächtigung durch die Katastrophen
schutzbehörden nur im Bedarfsfall 
Gebrauch gemacht werden darf. 
§ 13a Katastrophenschutzergänzungs
gesetz enthält gesetzliche Vorschriften 
zur Erweiterung der Einsatzbereitschaft 
für den Verteidigungsfall. Dies betrifft 
alle Einrichtungen der gesundheitlichen 
Versorgung. Die Träger von Kranken
häusern können verpflichtet werden, 
Hilfskrankenhäuser zu übernehmen und 
zu betreiben. Weiterhin können Ret
tungsleitstellen den Katastrophenschutz
behörden mit dem Ziel unterstellt wer
den, unter ärztlicher Leitung die Bele
gung stationärer Einrichtungen der 
gesundheitlichen Versorgung zu regeln. 
Fernerhin kann eine Anschlußpflicht 
aller der stationären Krankenbehand
lung dienenden Einrichtungen an die 
Rettungsleitstellen ausgesprochen wer
den, um der Notwendigkeit einer koor
dinierten Belegung stationärer Einrich
tungen der gesundheitlichen Versor
gung zu entsprechen. 
Diese Maßnahmen können jedoch erst 
dann durch die zuständigen Behörden 
angeordnet werden, wenn die Bundes
regierung (Bundeskabinett) diese Maß
nahmen freigibt. 
Gleichfalls in § 13a ist eine Ermächti
gung zum Erlaß einer Rechtsverordnung 
durch die Bundesregierung ausgespro
chen. Hierdurch kann in Ergänzung zum 
Arbeitssicherstellungsgesetz eine Melde
pflicht für nicht mehr berufstätige Ange
hörige der Gesundheitsberufe eingeführt 
werden. Dies gilt nur, wenn der Zeit
punkt der letzten Berufstätigkeit in ei
nem Heil- oder Heilhilfsberuf nicht län
ger als 10 Jahre zurückliegt. 
Diese Meldepflichtsregelung war not
wendig, da nach bisherigem Recht im 
wesentlichen nur berufstätige Angehö
rige des Gesundheitswesens erfaßt sind. 
Die Bundesregierung darf von der 
Rechtsverordnung nur Gebrauch ma
chen, wenn sich bei der Herstellung der 
erweiterten Einsatzbereitschaft ein er-
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heblicher Personalmangel abzeichnet. 
Alle Maßnahmen zur Erweiterung der 
Einsatzbereitschaft sind aufzuheben, 
wenn Bundestag oder Bundesrat dies 
verlangen , Durch diese Regelungen 
werden die durch die Bundesregierung 
getroffenen Anordnungen der Kontrol
le des Parlaments und der Länder unter
worfen. 

3. ZIVILSCHUTZ IM 
VERGLEICH ZWISCHEN 
OST UND WEST 

Eine Beurteilung der Maßnahmen zum 
Schutz der Ziv1lbevölkerung im Verteidi
gungsfalle in der Bundesrepublik 
Deutschland kann nicht ohne den Ver
gleich mit Zivilschutzmaßnahmen in 
anderen Ländern geschehen. 
In der Sowjetunion wird die Zivilverteidi
gung bislang mit einem hohen perso
nellen und finanziellen Aufwand betrie
ben. 
Die Sowjetunion verfügt über 70 000 bis 
I 00000 Mitglieder der Zivilverteidigung 
als militärischer Organisation unter 
Führung eines stellvertretenden Vertei
digungsministers, 
Die Zahl der haupt- und nebenberufli
chen im Zivilschutz Ausgebildeten in 
der Sowjetunion wird auf ca. 20 Millio
nen Menschen geschätzt, Die Kosten 
des sowjetischen Zivilschutzprograrnms 
werden auf ca. 3 Milliarden Dollar pro 
Jahr geschätzt. 
Auch der Schutzraumbau ist mit circa 
110 000 Schutzräurnen in Ballungs- und 
Industriegebieten ein gewichtiger Fak
tor in der Zivilverteidigung. 
Die Ziv1lbevölkerung hat sich nach ent
sprechenden Vorschriften seit 1974 jähr
lich 20 Stunden in Angelegenheiten des 
Zivilschutzes ausbilden zu lassen. 
Auch in der Deutschen Demokratischen 
Republik sind analoge Maßnahmen der 
Zivilverteidigung getroffen. Dies ge
schieht auf der Grundlage des Gesetzes 
über die Zivilverteidigung in der Deut
schen Demokratischen Republik vom 
16, 09. 1970. In § 5 des Gesetzes heißt es 
zur Mitarbeit der Bevölkerung wörtlich: 
"In Wahmehmung des verfassungsmä
ßig festgelegten Rechtes und der Ehren
pflicht der Bürger der Deutschen Demo
kratischen Republik zum Schutze des 
Friedens, des sozialistischen Vaterlan
des und seiner Errungenschaften, ist es 
eine patriotische Aufgabe der Bürger 
und der gesellschaftlichen Organisatio
nen, aktiv an der Vorbereitung und 
Durchführung der Maßnahmen der 
Zivilverteidigung mitzuwirken. Dies 
schließt die Teilnahme an der Ausbil
dung und den Übungen der Zivilvertei
digung, an der Organisierung von 
Schutzmaßnahmen sowie an der Durch-

führung von Rettungs- und Hilfelei
stungsmaßnahmen ein. 
Zur Lösung von Aufgaben der Zivilver
teidigung kann eine Dienstpflicht ein
geführt werden. Zum Dienst im Rahmen 
der Zivilverteidigung können Bürger 
vom vollendeten 16. bis zum vollende
ten 65 , Lebensjahr, bei Frauen bis zum 
vollendeten 60. Lebensjahr, herangezo
gen werden. 
Auch Jugoslawien hat analoge Rege
lungen des Zivilschutzes getroffen. 
Andere Länder mit großer traditioneller 
Neutralität haben gleichfalls umfassen
de Zivilverteidigungsprogramme. Hier 
seien die Schweiz und Schweden ge
nannt. 

4. DER POLITISCH UND 
MILITÄRISCHSTRATE. 
GISCHE RAHMEN DES 
GESETZGEBUNGS· 
VERFAHRENS 

Unter diesem Aspekt muß geprüft wer
den, 
- läßt die Bedrohung von außen einen 

hieraus resultierenden Verteidigungs
fall als möglich erscheinen 

- lassen denkbare Kriegsszenarien 
einen Schutz der Bevölkerung zu 

- ist die Zivilschutzgesetzgebung eine 
"mißtrauensbildende Maßnahme", die 
es zu vermeiden gilt. 

Die Wahrscheinlichkeit einer äußeren 
Bedrohung der Bundesrepublik Deutsch
land und der Eintritt eines Verteidigungs
falles muß insgesamt als sehr wenig 
wahrscheinlich, aber auch nicht sicher 
ausschließbar gelten. 
Im Rahmen der überaus begrüßenswer -
ten, weltweiten Bemühungen um Dees
kalierung und Abrüstung sowie insbe
sondere durch die machtvollen Demo
kratiebestrebungen im gesamten Ost
block entstehen neue Konstellationen 
der Macht- und Kräfteverhältnisse, de
ren Stabilität uns wohl erst retrospektiv 
bekannt sein wird. Der "Modelifall Volks
republik China" mag ein zur Vorsicht 
mahnendes Beispiel sein. Sehr oft wird 
den Befürwortern des gesundheitlichen 
Zivilschutzes entgegengehalten, daß ein 
Krieg in Europa nur ein Atomkrieg sein 
könne. Demgegenüber haben die neue 
sowjetische Militärdoktrin als auch die 
Militärstrategien der NATO den Krieg in 
Europa unter Einbeziehung des gesam
ten atomaren Waffenpotentialsals denk
bar, aber wenig wahrscheinlich klassifi
ziert . Prominente Repräsentanten der 
beiden großen Machtblöcke haben im 
November 1985 bei ihrem Treffen in 
Genf gemeinsam erklärt: "Der große 
Atomkrieg kann nicht gewonnen wer
den, er darf nicht geführt werden." 

22 NOTFALLVORSORGE UND ZIVILE VERTEIDIGUNG 

Die aktuelle atomare Dearmierung 
macht deutlich, daß eine theoretisCh 
führbare zukünftige Auseinanderset· 
zung höchstwahrscheinlich konventio
nell geführt werden muß, und daß eine 
atomare Eskalierung des Konfliktes auJ 
die Ebene der atomaren Gefechtsfeld' 
waffen begrenzt bleiben muß. 
In diesem Szenario ist unstrittig gesund' 
heitlicher Zivilschutz möglich. 
Seine Effizienz wird deutlich von deI 
Qualität der getroffenen Maßnahmen 
abhängen. Die Grundlagen für die best· 
mögliche Qualität werden durch eine 
sinnvolle und maßvolle Planung, s0-
wohl unter Betonung des Friedensaspek' 
tes als auch unte!. größtmöglicher E~' 
beziehung der Offentlichkeit in die 
geplanten Maßnahmen gelegt. 
Zivilschutz in der durch den Gesetzge
ber vorgelegten Form stellt bestenfc;dlS 
eine Annäherung an das hohe Zivil' 
schutzniveau des Ostblockes dar. Erstre
benswert ist es. neben den unverändert 
großen Anstrengungen zur beiderseiti· 
gen kontrollierten Abrüstung, Überle
gungen voranzutreiben, das für den 
Zivilschutz erforderliche Potential beider' 
seits im Nachgang zum Rüstungsab1:JClll 
zu verringern und die hierdurch freiwer' 
denden materiellen und personellen 
Ressourcen uneingeschränkt dem ziVJ' 
len Katastrophenschutz zuzuführen, 
Die Position der Deutschen Ärzteschctfl 
vertreten durch die Bundesärztekarfl' 
mer, geht davon aus, daß die ärztlicbe 
Verpflichtung zum Helfen absolut iSt. 
Solange eine hinreichende Wahrschei!1' 
lichkeit besteht, daß in einer der schred" 
lichsten Katastrophen, die uns treffeIl 
könnte, nämlich dem VerteidigungsfoJ!, 
ärztliche Hilfe geleistet werden kC(!1Tl' 
muß der Arzt die Verpflichtung trageIl 
diese auch zu erbringen, 

Dr. med., DiJ?!~ 
verwaItungswtJ; 

P, KnLl 
" Arzt für Anästhesiolog!e, 

Arztlicher Geschäftsführer in del
t BundesärztekamJ1le 

Herbert-Lewin-Sfraße
4
1
J
, 
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~er Beitrag verschafft eine Übersicht 
Uber das am 1. 2. 1990 in Kraft getrete
ne THW-Gesetz BGBl. I S. 122. Er unter
SUcht den Zweck des Gesetzes (I .), schil
d.ert das Gesetzgebungsverfahren (II.) 
Und den Inhalt des Gesetzes (lll.), unter
SUcht die Verordnungsermächtigungen 
<IV.) und das Verhältnis zum unterge-
5eWichen bisherigen THW-Recht, ins
besondere zum THW-Errichtungserlaß 
<'I.), sowie zu anderen Gesetzen (VI.). 
Schließlich wird der Blick auf das Ver
hältnis von untergesetzlichem Bundes
lecht zu der THW -Anstaltsgewalt ge
liChtet (VlI) . Einige abschließende 
Bemerkungen gelten dem Ist-Stand des 
1lfw (VIII.). 

I. ZWECK DES GESETZES 
Zweck des THW-Gesetzes ist es. die ver
fClssungsrechtlich notwendigen Rechts
~dlagen für das THW zu normieren. 
lüerbei sind Rechtsgrundlagen in zwei 
ganz unterschiedlichen Bereichen zu 
nennen: Zum einen handelt es sich um 
die organisationsrechtlichen Rechts
~dlagen. zum anderen um die des 
'll.VV-Innenrechts. 

1. 1.ORGANISATIONSRECHTLICHE 
RECHTSGRUNDLAGEN 

Wach Art. 87b Abs. 3 Satz 1 GG bedarf 
die Einrichtung von Bundesverwaltung 
~ dem Gebiet des Zivilschutzes eines 
°trnlichen, also vom parlamentarischen 
Gesetzgeber erlassenen Gesetzes. Die
Ses Gesetz ist nunmehr für das THW das 
~-Gesetz, insbesondere dessen § 1 
'~. 2. Aus diesem Grunde ist die offi
Zielle Überschrift "Gesetz zur Regelung 
der Rechtsverhältnisse der Helfer der 
Il\lndesanstalt Technisches Hilfswerk 

(THW -HelfRG)" irreführend, weil nur zum 
Teil zutreffend. Das Gesetz müßte richti
gerweise THW -Gesetz heißen. In der 
Praxis hat sich dieser Begriff bereits fol
gerichtig eingebürgert; der nachfolgen
de Text hält sich ebenfalls hieran und 
spricht von THW -Gesetz. 
Mit dem Erlaß des THW-Gesetzes sind 
nunmehr langatmige und winkelzügi
ge Ausführungen über angebliche oder 
tatsächliche Rechtsgrundlagen des THW 
überflüssig geworden - ein Thema, mit 
dem ganze Generationen von (relativ) 
jungen Juristen des Bundesamtes für 
Zivilschutz zu Beginn ihrer Dienstzeit dort 
behelligt wurden und das sie, je nach
dem wie sie von ihren Vorgesetzten 
angestiftet wurden , zu beantworten 
pflegten. Nach Auffassung des Verfas
sers war bis zum Inkrafttreten des THW
Gesetzes § 6 Abs. 2 Nr. 5 ZSG (Leistung 
technischer Dienste im Zivilschutz) in 
Verbindung mit § 6 Abs. 1 ZSG die orga
nisationsrechtlich zutreffende und ver
fassungsrechtlich unbedenkliche Rechts
grundlage des THW, wie sich aus der 
Geschichte dieser Vorschrift belegen 
läßt(1). Die sich um diese Rechtskon
struktion rankenden Streitfragen wer
den zwar nach dem Erlaß des THW
Gesetzes so gut wie keine Rolle mehr 
spielen; sie werden hier dennoch er
wähnt. da nicht auszuschließen ist. daß 
sie bei der Abwicklung irgendwelcher 
"Altfälle" emeut Bedeutung erlangen 
können. 

1. 2. THW-INNENRECHT 
Das THW -Gesetz enthält aber neben der 
organisationsrechtlichen Rechtsgrund
lage auch Innenrecht, also Rechtsre
geln, die die Beziehungen zwischen dem 
THW und seinen Helfern regeln, kurz 
gesagt: das Helferrecht des THW. Auch 
hinsichtlich des Helferrechts des THW ist 
in der Vergangenheit vielfach das Vor
handensein verfassungsrechtlich ein
wandfreier Rechtsgrundlagen in Frage 
gestellt worden. Während Fragen die
ser Art zu Beginn der Tätigkeit des THW 
praktisch keine Rolle spielten, sondern -
wenn überhaupt - über das Rechtsinsti
tut der Anstaltsgewalt gelöst wurden, 
änderte sich dies in den 70er Jahren, als 
sich nach der Strafgefangenenentschei
dung des Bundesverfassungsgerichts (2) 
die Rechtsauffassung allgemein durch
setzte, daß im grundrechtlich geschütz
ten Bereich des Bürgers alle wesentli
chen, von der öffentlichen Gewalt aus
gehenden Eingriffe durch den parla
mentarischen Gesetzgeber zu regeln 
seien. Diese Rechtsauffassung bezog sich 
auch und gerade auf das Anstaltsrecht, 
also auch auf Anstaltsbenutzer bzw. An
staltsinsassen. Übertragen auf das THW 
wurden also Rechtsregelungen der we
sentlichen Eingriffsmöglichkeiten des 
THW gegenüber seinen Helfern für zwin-

gend angesehen . Diese Auffassung ver
stärkte sich, nachdem das Oberverwal
tungsgericht Harnburg in einer Entschei
dung (3) seine Zweifel an den "Rechts
grundlagen " des THW artikuliert hatte 
(4) . Obwohl es sich hierbei um eine zwei
felhafte Entscheidung handelte, denn 
das Gericht verwechselte das Vorhan
densein organisationsrechtlicher Rechts
grundlagen mit solchen des THW-In
nenrechts, war die prozessierende Ver
waltung wegen des Ergebnisses sehr er
schrocken. In der Folgezeit wurden ins
besondere Revisionsverfahren peinlich 
vermieden, anstatt auf eine höchstrich
terliche Entscheidung zu dringen, um 
die in dieser Frage dringend benötigte 
Rechtsklarheit herzustellen . Als ausge
sprochen irreführend darf jedenfalls der 
Hinweis in der Begründung zum Regie
rungsentwurf des THW-Gesetzes (5) an
g esehen werden, der Gesetzentwurf 
diene dazu, eine Zusage der Bundesre
gierung gegenüber dem Oberverwal
tungsgericht Harnburg einzulösen. Denn 
die Bundesregierung kann gegenüber 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit keine 
Gesetzgebungszusage treffen, weil der 
Erlaß förmlicher Gesetze nicht zu ihren 
Aufgaben zählt. 

11. 
GESETZGEBUNGSVERFAHREN 
Das THW -Gesetz entstarnrnt einem Ge
setzentwurf der Bundesregierung. Der 
Entwurf wurde am 15. Mai 1989 inden 
Bundesrat eingebracht (7) , der Bundes
rat beschloß am 30. Juni 1989 eine Stel
lungnahme mit eher unbedeutenden 
Änderungswünschen (8), sodann wur
de der Entwurf (9) am 21. Juni 1989 in 
erster Lesung im Bundestag behandelt 
(10). 
Wesentliche Änderungen erfuhr der 
Entwurf sodann in den Beratungen des 
Bundestags-Innenausschusses (11). Fast 
alle Vorschriften zum Helferverhältnis 
im THW wurden gestrichen; es fand 
eine begrüßenswerte Beschränkung auf 
die Vorschriften statt, die die Essentialia 
des Helferverhältnisses ausmachen: 
Begründung des Helferverhältnisses 
(Verpflichtung) , Gehorsamspflicht. 
Ausbildungspflicht und Ausbildungszeit 
sowie Entlassung des Helfers. Das Gesetz 
wurde am 15. November 1989 in dritter 
Lesung bei nur vier Gegenstimmen vom 
Bundestag beschlossen (12) der Bundes
rat erhob in seiner Sitzung vom 21 . De
zember 1989 keine Einwände (13) . 
Es verdient allerdings aucp. erwähnt zu 
werden, daß durch die Anderungen, 
die die Berichterstatter im Innenausschuß 
vornahmen, Unklarheiten, Widersprü
che und einige Kuriosa in den Gesetzes
text eingebaut wurden, über die der 
Bundestag dann in zweiter und dritter 
Lesung am 15. November 1989 beschloß 
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und die zum Teil später stillschweigend 
oder offiziell ber!chtigt wurden (14) . Zu 
den schönsten Anderungen dieser Art 
darf der Text von § 3 Abs. 7 gezählt 
werden, der im Original der Drucksa
che, über die Beschluß gefaßt wurde, 
wie folgt lautet: .Arbeitnehmer. .. sind An
gestellte und Arbeiter sowie die zu ll1rer 
Ausbildung Beschäftigten." 

111. INHALT DES GESETZES 
Das Gesetz besteht aus sieben Paragra
phen. § 1 regelt im wesentlichen die 
Aufgabenstellung des THW , bestehend 
aus Mitwirkung im Zivilschutz, Auslands
hilfe und Amtshilfe im Katastrophen
schutz. § 2 regelt einige Einzelheiten des 
Helferverhältnisses, nämlich die Ver
pflichtung im THW, die Ausbildungs
pflicht und Ausbildungszeit. die Gehor
sarnspflicht sowie die Entlassung des 
Helfers. § 3 regelt in weitergehender 
Wiederholung der entsprechenden 
Vorschriften des ZSG und des KatSG die 
soziale Sicherung der Helfer. § 4 regelt 
sowohl Mitbestimmungsfragen als auch 
den Umgang des THW mit personenbe
zogenen Daten der Helfer. § 5 normiert 
den Beirat für THW-Fragen beim BMI. 
§ 6 ist die Berlin-Klausel und § 7 bestimmt 
das Inkrafttreten. 

IV. VERORDNUNGS-
ERMÄCHTIGUNGEN 

Das THW-Gesetz sieht, anders als der 
Regierungsentwurf , eine Reihe von 
Verordnungsermächtigungen für den 
Bundesminister des Innem vor. Diese 
Verordnungsermächtigungen unter
scheiden sich dadurch, daß zwei von 
ihnen, die nach § 2 Abs. 4 und die nach 
§ 4 Abs. 4 Satz 3, fakultativ sind, wäh
rend die nach § 4 Abs. 3 Satz 1 bindend 
ist. Im letztgenannten Fall muß also der 
Bundesminister des Innern die Bildung 
und Zusammensetzung von Orts-, Be-

zirks-, Landes-, und Bundesausschüssen 
zwingend durch Rechtsverordnung 
regeln. Im übrigen kann er dies: na
mentlich das Zustandekommen, den 
Inhalt und die Beendigung des Helfer
verhältnisses näher ausgestalten (§ 2 
Abs. 4) bzw. diejenigen Daten festle
gen, die nur mit Zustimmung des Helfers 
erhoben werden dürfen (§ 4 Abs. 4 Satz 
3) . Regelt er insofern nichts, so ist das in 
beiden Fällen unschädlich, weil im Falle 
des Helferverhältnisses das Notwendi
ge im Gesetz gesagt ist, während im Fall 
der Datenerhebung auch ohne Rechts
verordnung eine eindeutige Rechts
grundlage zur Verfügung steht (§ 4 Abs. 
4 Satz 1). 

V. VERHÄLTNIS ZUM 
UNTERGESETZLICHEN 
BISHERIGEN THW-RECHT, 
INSBESONDERE DER THW
ERRICHTUNGSERLASS 

Das untergesetzliche bisherige THW
Recht bleibt erhalten, soweit es nicht im 
Widerspruch zu den gesetzlichen Re
geln des THW-Gesetzes steht. Insbeson
dere bleibt es auch nach Inkrafttreten 
des THW-Gesetzes möglich und nötig, 
daß der THW-Direktor als Ausfluß seiner 
Leitungsbefugnis Einzelheiten in Form 
untergesetzlicher Verwaltungsnormen 
regelt, denen auch und gerade die Helfer 
des THW unterworfen sind. 
Von besonderem Interesse dürfte die 
Weitergeltung des THW-Errichtungser
lasses von 1953 (15) sein. Er ist im folgen
den wiedergegeben, wobei die Vor
schriften, die überholt sind, durch Strei
chung gekennzeichnet wurden: 

Erlaß über die Errichtung des Techni
schen Hilfswerks (THW) als nichtrechts
fähige Bundesanstalt 

I. Name, Rechtsform, Sitz 
(1) Das Technische Hilfswerk wird als 
nichtrechtsfähige Bundesanstalt errich
tet. Die Anstalt untersteht dem Bundes 
min:ii3ter des In...iem. 
(2) Der Sitz der Anstalt wird vom Bundes
minister des Innern bestimmt. 

II. Aufgaben 
(1) Das Technische Hilfswerk hat fol
gende Aufgaben: 

a) Leistung technischer Hilfe bei 
Katastrophen und Unglücks
fällen größeren Ausmaßes, 
b) Leistung technischer Dienste 
im zivilen Luftschutz, 
c) Leistung technischer Hilfe bei 
der Beseitigung von öffentlichen 
Notständen, durch welche die 
lebenswichtige Versorgung der 
Bevölkerung, der öffentliche Ge
sundheitsdienst oder der lebens
notwendige Verkehr gefährdet 
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GESETZ 
zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Helfer der Bundesanstalt TechnischeS 
Hilfswerk 
(THW-HelfRG) 
vom 1.2.1990 
(BGEL I S, 122) 
Der Bundestag hat mit Zustimmung des 
Bundesrates das folgende Gesetz be" 
schlossen: 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz regelt die Rechtsvel-
hältnisse des Technischen Hilfswerks und 
seiner Helfer, 
(2) Das Technische Hilfswerk ist eine 
nicht rechtsfähige Bundesanstalt rnit 
eigenem Verwaltungsunterbau im Ge
schäftsbereich des Bundesministers des 
Innern. Es hat folgende Aufgaben: 
1, Technische Hilfe im Zivilschutz 
2. technische Hilfe im Auftrag d~r Bun
desregierung außerhalb des Geltungs
bereichs dieses Gesetzes, 
3 , technische Hilfe bei der Bekämpfung 
von Katastrophen, öffentlichen Notstän
den und Unglücksfällen größeren AUS
maßes auf Anforderung der für die 
Gefahrenabwehr zuständigen Stellen 
insbesondere im Bergungs-und Instancl-
setzungsdienst, 
(3) Zur Wahrnehmung der Aufga:]:Jel1 
nach Absatz 2 werden im Technischel1 
Hilfswerk Einheiten und Einrichtungel1 
aus Helfern aufgestellt. Die Helfer stehel1 
in einem öffentlich-rechtlichen Dienst
verhältnis besonderer Art, das sichnac)l 
den folgenden Vorschriften bestimmt. 

§ 2 HeIJer 
( 1) Helfer im Sinne dieses Gesetzes sind 
Personen, die sich freiwillig zum ehren
amtlichen Dienst im Technischen HilfS
werk verpflichtet haben, 
(2) Die Helfer haben die ihnen übertrO-
genen Aufgaben zu erfüllen und dienst
lichen Anordnungen Folge zu leisten· 
Sie werden entsprechend den dienstIJ-
chen Erfordernissen aus- und fortgebÜ-
det. Die Ausbildungsveranstaltunge~ 
sollen in der Regel außerhalb der übli
chen Arbeitszeit stattfinden und zWei
hundert Stunden im Jahr nicht ü)::Jef
schreiten, 
(3) Ein Helfer kann entlassen werden 
wenn er schuldhaft gegen seine Dienst
pflichten verstößt oder für die Wahrnel1-
mung seiner Aufgaben nicht meP! 
geeignet ist. 
(4) Der Bundesminister des Innern wiId 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
Zustandekommen, Inhalt und Beendi
gung des Helferdienstverhältnisses i.J1l 
einzelnen zu regeln. 

§ 3 Soziale Sicherung 
(1) Arbeitnehmer dürfen aus ihrer Vel-
pflichtung zum Dienst im Technischel1 
Hilfswerk und aus diesem Dienst keine 



werden, sofern alle anderen hier
für vorgesehenen Maßnahmen 
nicht ausreichen (vgl. hierzu 
auch den Grundsatz der 
Subsidiarität, Abschnitt IX) , 

E21-1 Ioheiliiche Attfgerben 'v..-mden 
~ Technischen I ffitswerk 
flieht wahrgenommen, 
(3) Das Technische Hilfswerk wird an 
~en Anlagen und in den Betrieben der 
offentlichen Versorgung nur im Einver
nehmen mit den nach dem Energienot 
~ zuständigen Hauptlast oder 
fieuptgasverteHem tätig, 

lIJ, Aufbau 
0) Das Technische Hilfswerk wird von 
dern Direktor geleitet. 
(2) Beim Teclli"'tischen lli:l1swcrk 'vmd ein 
~"-alrungsbeirat gebHdet. 
(3) Zur Wahmehmung der Aufgaben 
des Technischen Hilfswerks, das sich über 
das gesamte Bundesgebiet und das 
land Berlin erstreckt. werden in den 
ländern Landesbeauftragte , in den 
~eisen Kreisbeffi::rltragte und in den 
Gemeinden Ortsbeauftragte bestellt. 

IV, BERUFUNG UND AUFGABEN 
DES DIREKTORS 
0) Der Direktor wird vom Bundesmini
ster des Innem bestellt und entlassen, 
(2) Der Direktor bestellt und entläßt die 
landesbeauftragten, die Kre~beattftra 
~und die Ortsbeauftragten, Vor der 
Bestellung der Landesbeauftragten sind 
die obersten Landesbehörden, vor der 
Bestellung der Kre~- und Ortsbeauftrag
ten die Kre~- und Gemeindeverwaltun
gen zu hören, 
(3) Die Anstellung und Entlassung der 
Angestellten erfolgt durch den Direktor, 
~weit diese Befugnisse nicht auf die 
';:"'Uldes-, Kreis- oder Ortsbeauftragten 
Ubertragen werden, 
(4) Der Direktor ist dem Bundesminister 
eies Innem für den Aufbau des Techni
SChen Hilfswerks und die Durchführung 
eier Aufgaben sowie für die omdungs
In
t 

clßige Verwendung der Haushaltsmit -
el Verantwortlich, 

V, VERWALTUNGSBEIRAT 
%Ber Bundesrnl:llistm des m.iem befl::lft 
~erwalrungsbeirat, der aus Vertre 
~ der beteiligten Bundesministerien, 
~ Deutschen Bundesbahn, der Um 
~, der Bundesvereinigufig der Kom 
~alen Spitzenvmbände und der Spit 
~gffi'l:isatienen der Unternehmer und 
~beitnehmer bestehen soll, 

er VervV'altufigsbeirat hat die Attf 
~, die Zusammenarbeit al:1er am 
~~~Chen IffitS"v..-erk beteiligten Be 

en lffid Verbände :ru fördern, das 
~Che I li:l1s"vfflrk in al:1en wichtigen 
. n :ru beraten und bei dm Durch 
~g seiner Attfgerben :ru untersrut 

zen, Er ~t ver der Bestellung des Direk 
ters, der Landesbeattftragten sowie der 
Anstellung al:1m hauptamtlichen Ange 
stellten von der Gruppe Te,AlII an 
attf'v...rnts:ru hören, Der Verwaltungsbei 
rat nimmt :ru dem vom Direkter des 
Teclliiischen Hilfswerks attfgestellten 
I laushaltsveransehlag des Teclli"'tischen 
I ffitS"v..-erks sowie :ru dem Jahresbericht 
Stellung, 
(3) Den Versitz im: Verv.'alrungsbeirat 
führt der Vertreter des Bundesministers 
des Iriflem, Dm Direkter des Teclli"'tischen 
Iffitswerks nimmt an den Sitzung des 
VervV'altungsbeirats mit beratendm Stirn 
rne teil , 
(4) Der Verv..-altungsbeirat beschließt mit 
einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stirn 
mengleiclli1.1cit entscheidet die Stimme 
des Versitzenden, 

VI, Helfer 
Das Technische Hilfswerk bedient sich 
bei der Durchführung seiner Aufgaben 
freiwilliger , ehrenamtlich tätiger Helfer, 
vornehmlich aus technischen Berufen, 
die sich hierzu verpflichtet haben, Nur 
Personen, die für eine demokratische 
Einstellung Gewähr bieten, können ihm 
angehören, 

VII, K/\T/\STROPHE~~SCHUTZ 
U~~D LUFTSCHUTZ 
(l) Bei Katastrophen sowie bei Unglücks 
fällen größeren Ausmaßes kCfIlft jede für 
die I Iilfeleistung zuständige Verwal 
ttlf1gsbehörde die Untmstützung des 
Techn~chen I Iilfswerks in Anspruch 
nehmen, Um die rechtzeitige lli:l1elei 
stufig sicherzustellen, hat das Teclli--tl 
sche Hilfswerk mit den :ruständigen Be 
hörden ständig Fühlung :ru halten. Bei 
Gefahr im Ver:ruge kCfIlft das Teclli--tl 
sche I li:l1swerk auch olliie behördliche 
Anerdnung tätig werden. Es unterrich 
tet die örtlich :rustoodige Behörde un 
verZ'Ügl:ich über die von i:hm getroffenen 
MaßnarLffien, Die zuständige Behörde 
entscheidet über die weitere lli:l1elei 
stung.:-
(2) Bei der Leistung technischer Dienste 
im zivi1en Lttftschutz ist das Technische 
Hilfswerk an die hier geltenden beson
deren Bestimmungen gebunden. 

VIII. HILFELEISTUNG BEI 
ÖFFENTLICHEN NOTSTÄNDEN 
(l) Bei öffentlichen Notständen, die den 
Bereich nur eines Landes berühren, steht 
das Technische Hilfswerk den Ländern, 
den Landkreisen und Gemeinden auf 
Anforderung der ol?,ersten Landesbehör
de zur Verfügung, Uber die Hilfeleistung 
entscheidet die oberste Landesbehörde 
im Benehmen mit dem Bundesminister 
des Innern, 
(2) Bei öffentlichen Notständen, die über 

Nachteile im Arbeitsverhältnis und in 
der Sozial-und Arbeitslosenversicherung 
sowie in der betrieblichen Altersversor
gung erwachsen. Nehmen Arbeitneh
mer während der Arbeitszeit an Einsät
zen oder Ausbildungsveranstaltungen 
teil, so sind sie für die Dauer der Teilnah
me unter Weitergewährung des Arbeits
entgeltes, das sie ohne Teilnahme er
halten hätten, von der Arbeitsleistung 
freigestellt. Versicherungsverhältnisse in 
der Sozial-und Arbeitslosenversicherung 
sowie in der betrieblichen Altersversor
gung werden durch den Dienst im Tech
nischen Hilfswerk nicht berührt. Die Sätze 
1 und 2 gelten für Beamte und Richter 
entsprechend. 
(2) Privaten Arbeitgebern ist das weiter
gewährte Arbeitsentgelt einschließlich 
ihrer Beiträge zur Sozialversicherung und 
zur Bundesanstalt für Arbeit sowie zur 
betrieblichen Altersversorgung bei ei
nem Ausfall von mehr als 2 Stunden am 
Tag oder mehr als 7 Stunden innerhalb 
von 2 Wochen für die gesamte Ausfall
zeit auf Antrag zu erstatten. llmen ist auf 
Antrag auch das Arbeitsentgelt zu er
statten, das sie Arbeitnehmern aufgrund 
der gesetzlichen Vorschriften während 
einer Arbeitsunfähigkeit infolge Krank
heit weiter leisten, wenn die Arbeitsun
fähigkeit auf den Dienst im Technischen 
Hilfswerk zurückzuführen ist. 
(3) Den Helfern sind auf Antrag die ih
nen durch die Ausübung des Dienstes 
im Technischen Hilfswerk entstandenen 
notwendigen baren Auslagen zu erset
zen. Beruflich selbständige Helfer erhal
ten auf Antrag für glaubhaft gemach
ten Verdienstausfall eine Entschädi
gung. Der Bundesminister des Innern 
kann Höchstgrenzen und pauschale 
Abgeltungen für die Erstattungen nach 
den Sätzen 1 und 2 festlegen. 
(4) Helfern, die Leistungen der Bundes
anstalt für Arbeit, Sozialhilfe sowie son
stige Unterstützungen oder Bezüge aus 
öffentlichen Mitteln erhalten, sind die 
Leistungen weiter zu gewähren, die sie 
ohne den Dienst im Technischen Hilfs
werk erhalten hätten. 
(5) Sachschäden, die den Helfern durch 
Ausübung des Dienstes im Technischen 
Hilfswerk entstehen, sind ihnen auf 
Antrag angemessen zu erstatten. Der 
Anspruch ist ausgeschlossen, wenn dem 
Geschädigten bei der Entstehung des 
Schadens Vorsatz oder grobe Fahrläs
sigkeit zur Last fällt. Ersatzanspruche des 
Geschädigten gegen Dritte gehen in 
Höhe des vom Bund geleisteten Ersatzes 
auf diesen über. 
(6) Wenn bei einem Einsatz außerhalb 
des Geltungsbereiches dieses Gesetzes 
(§ 1 Abs. 2 Nr. 2) ein Unfall oder eine 
Krankheit des Helfers auf Verhältnisse 
zurückzuführen ist. die dem Einsatzland 
eigentümlich sind und für den Helfer 
eine besondere Gefahr auch außerhalb 
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den Bereich eines Landes hinausgehen 
oder hinauszugehen drohen, ordnet die 
Bundesregierung, bei Gefahr im Verzu
ge der Bundesminister des Innern im 
Einvernehmen mit den beteiligten Bun
desministern und nach Anhörung der 
obersten Landesbehörden und der So
zialpartner die Hilfeleistung an. 
(3) Bei öffentlichen Notständen im Be
reich von bundeseigenen Verwaltun
gen ordnet die Bundesregierung, bei 
Gefahr im Verzuge der Bundesminister 
des Innern im Einvernehmen mit dem 
zuständigen Fachrninister des Bundes 
die Hilfeleistung an. 

IX.SUBSIDIARITÄT DER HILFELEISTUNG 
BEI ÖFFENTLICHEN NOTSTÄNDEN 
Das Technische Hilfswerk leistet erst darm 
Hilfe, wenn die Sozialpartner, die Ge
meinden, die Landkreise oder das Land 
nicht in der Lage sind, die lebenswichti
ge Versorgung aufrecht zu erhalten. 
Daneben bleiben zum Beispiel in Kraft: 
der Stiftungserlaß des Bundespräsiden
ten für das THW -Ehrenzeichen (16) nebst 
Stiftungsbestimmungen und Verlei
hungsbedingungen (7). 

VI. VERHÄLTNIS ZU ANDEREN 
GESETZEN 

Das THW-Gesetz regelt die Rechtsver
hältnisse des THW einschießlich seiner 
Helfer keineswegs abschließend, wie 
man ggf. nach der (überflüssigen) Re-

gelung des § 1 Abs. 1 (.Dieses Gesetz 
regelt die Rechtsverhältnisse des THW 
und seiner Helfer") vermuten könnte. 
Vielmehr greift eine Vielzahl anderer 
rechtlicher Regeln in diese Rechtsver
hältnisse ein, wie bereits die im Gesetz 
selbst enthaltene Verweisung auf das 
Entwicklungshelfergesetz(8) (§ 3 Abs. 
6), das seinerseits zum Beispiel auf die 
Reichsversicherungsordnung verweist, 
zeigt. Auch andere Sachverhalte, wie 
beispielsweise die Unfallversicherung 
der Helfer, das Recht der hauptamtli
chen Bediensteten und nicht zu verges
sen das Haushaltsrecht des Bundes, 
greifen unmittelbar regelnd in die Rechts
verhältnisse des THW ein. 
Von besonderem Interesse sind indes
sen die Regeln des Zivilschutzgesetzes, 
des Katastrophenschutzgesetzes und der 
Katastrophenschutzgesetze der Länder. 

1. ZIVILSCHUTZGESETZ 
Von den Regelungen des Zivilschutzge
setzes sind es vor allem die Vorschriften 
über das Bundesamt für Zivilschutz (§ 3 
Abs. 2 Satz 2, § 6) und das Zivilschutz
kennzeichen (§ 5 Abs. 2), die unmittel
bare Auswirkung für das THW haben. 
Daneben kommt auch den Vorschriften 
über den Dienst im Zivilschutz (§§ 9 - 12) 
Bedeutung zu. Dies gilt zumindest so 
lange, wie im ZSG Materien geregelt 
sind, die im THW -Gesetz ganz fehlen, 
wie z. B. der Erlaß von Heranziehungs
bescheiden, Schadensersatzregelungen 
der in § 10 ZSG Gesetz getroffenen Art 
und Ordnungswidrigkeitentatbestände 
des § 12 ZSG. Diese zuvor getroffene 
Aussage findet ihre Einschränkung in
soweit, als die Materie im KatSG gere
gelt ist und zudem die entsprechenden 
Helfer bzw. Einheiten des THW dem 
Regelungsbereich des KatSG zugeord
net sind, wie das nach dem augenblick
lichen Stand des THW der Regelfall sein 
dürfte. Aus der gesetzlichen Aufgaben
beschreibung des THW -Gesetzes (§ 2 Abs. 
2 Satz 2 Nr. 2 .. technische Hilfe im Zivil
schutz") ergibt sich eine alleinige Zuord
nung des THW zur Aufgabenstellung 
Katastrophenschutz und damit zu den 
Regelungen des KatSG nicht zwingend, 
da technische Hilfe nach dem Wortlaut 
des THW-Gesetzes auch in anderen 
Sparten des Zivilschutzes (vgl. § 1 Abs. 3 
ZSG) zulässig und möglich ist. Findet in
dessen das KatSG Anwendung, so er
gibt sich sein Vorrang vor den entspre
chenden Regelungen des ZSG aus § 1 
Abs. 4 bZSG. 

2. KATASTROPHENSCHUTZGESETZ 
(BUND) 

Für die der Aufgabenstellung Katastro
phenschutz zugeordneten Einheiten des 
THW gelten über das THW-Gesetz hin
aus Vorschriften des KatSG, vor allem 
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die Organisationsnormen (§§ 1, 2, 4 biS 
7) sowie die völkerrechtliche Stellung 
der Einheiten und Helfer (§ 3). Anzuwen' 
den ist von den Helferrechtsvorschriftell 
der § 8, nicht hingegen § 9, da insofern 
Regelungen im THW-Gesetz enthaltell 
sind. Anzuwenden ist auch die Kosten' 
vorschrift (§ 15), vor allem die über die 
Kostenerstattungspflicht des Aufgaben' 
trägers, der das THW bei FriedenskatCl' 
strophen einsetzt, gegenüber dem Bund 
(§ 15 Abs. 3). 

3. KATASTROPHENSCHUTZGESETZ 
DER LÄNDER 

Grundsätzlich unanwendbar sind die 
Katastrophenschutzgesetze der Länder 
auf das THW, denn es ist den Ländern 
nicht gestattet, Bundesverwaltung durclJ 
Landesgesetze zu reglementieren . Voll 
diesem Grundsatz sind in zwei Fällen für 
das THW wesentliche Ausnahrnen zU 
machen. Wird das THW in Amtshilfe 
tätig, muß es beim Zusammenwirkell 
mit den anfordernden Landesbehördell 
deren Organisationsnormen mitbeac}1' 
ten. Soll das THW hingegen hoheitliche 
Befugnisse der Länder wahrnehmen, sO 
ist dies nur im Wege der Organleihe 
möglich. Organleihe setzt eine ausdrÜcK' 
liche, dies zulassende Vereinbarung der 
betroffenen Hoheitsträger voraus. Die 
Landeskatastrophenschutzgesetze, die 
das THW mit Aufgaben und BefugniS' 
sen betrauen, gehen offensichtlich hier' 
von aus; gleiches gilt von der Verv:ol 
tungspraxis, in der regelmäßig voll 
einem .. einheitlichen HilfeleistungsS)" 
stern des Bundes und der Länder (19) 
die Rede ist. wofür zwm § 7 Abs. 5 KatSG 
eine dürftige Stütze bietet. nicht hinge
gen das Verfassungsrecht des Bundes, 
das Mischverwaltungen grundsätzlic!l 
verbietet. Dies vorausgeschickt, findell 
in diesem Rahmen bei FriedenseinsO!' 
zen des THW die Landeskatastrophen' 
schutzgesetze auf das THW Anwendung, 

VII. UNTERGESETZLICHE 
VORSCHRIFTEN DES 
BUNDES UND THW. 
ANSTALTSGEWALT 

Von den untergesetzlichen Vorschriftell 
des Bundes finden vor allem die allge
meinen Verwaltungsvorschriften ein' 
schließlich der Dienstvorschriften, die 
zum KatSG und zum ZSG erlassen wur' 
den, auf das THW Anwendung. Soweit 
diese Vorschriften regelungsbedürftige 
Freiräume lassen oder sogm ausdrücK' 
lich dmauf abheben, daß OrganisationS' 
recht Anwendung finden soll , bleiPt 

Raum für THW -interne VerwaltungsvOf' 
schriften. Dieser Freiraum erstreckt sie?,; 
sowohl auf die THW-Helfer als auch (lIJ' 

das hauptamtliche THW-Personal une! 
die zugehörigen OrganisationsstrukN' 



r~n . Grundsätzlich zuständig zum Erlaß 
~~~r Vorschriften ist der Direktor des 
' 'lvv (bzw. derjenige, auf den er diese 
AUfgaben delegiert hat). 

~III. TATSÄCHLICHES 
ZUM THW 

Das THW ist in seinem tatsächlichen 
Bestand an vielen Stellen beschrieben 
ivorden (20). Die hier vorliegende Dar
stellung nimmt nicht für sich in An
SPruch, damit konkurrieren zu wollen. 
~~_ beschränkt sich auf wenige Bemer
.. ungen zu Entstehung und zum Ist -Stand. 

I. Entstehung 
Bei der Vorbereitung und Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland spielten 
Fragen von Exekutivbehörden des Bun
~es eine denkbar geringe Rolle. Dies 
c;ndert sich bereits 1950, als mit dem 
"Usbruch des Koreakrieges eine der Fol
gen der Westintegration sichtbar Will

~e, nämlich die Gefahr einer bewaffne
en Auseinandersetzung in Mitteleuro
Pa. Von diesem Zeitpunkt an waren es 
die westallüerten Siegermächte, die auf 
en::e rasche "Aufrüstung nach innen" 
drangten, während sie für den militäri
SChen Teil der äußeren Sicherheit selbst 
'Verantwortlich blieben. In das Jahr 1950 
fc:tllen daher intensive Vorbereitungen 
ZUr Gründung von Exekutivbehörden 
des Bundes, von denen das THW neben 
ddern Bundesamt für Verfassungsschutz, 
ern Bundeskrirninalamt und dem Bun

desgrenzschutz nur eine unter anderen 
::! (21). Auch der Auftrag und die Vor
~reltungen zur Gründung des THW 
;~en sich im Jahr 1950 feststellen. Spä
~stens seit 1953 existiert das THW als 
tl.iCht rechtsfähige Bundesanstalt. An 
~eser Konstruktion hat sich im wesent-
chen bis heute nichts geändert. 

<. Ist-Stand 
NaCh dem Stand vom September 1989 
'Verfügt das THW über ca. 60 000 Helfer 
~2 399 Einheiten, die wiederum in 617 
';-'ILSverbänden zusarnmengefaßt sind. 
llber dieser Organisation auf der Unter
~~.?_ befindet sich eine hauptamtliche 
:'UKtur, und zwar von 108 Geschäfts

lUhrerbereichen, die 11 Landesbeauf
~agten unterstellt sind, während an der 
Pltze der Direktor steht. 
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der Helfertätigkeit darstellen, finden die 
§§ 10 und 16 des Entwicklungshelferge
setzes entsprechende Anwendung. 
(7) Arbeitnehmer im Sinne dieser Be
stimmungen sind Angestellte und Ar
beiter sowie die zu ihrer Ausbildung 
Beschäftigten. 

§ 4 Mitwirkung 
(1) Die Helfer wirken in Orts- und Bezirks
verbänden des Technischen Hilfswerks 
mit. Der vom Direktor des Technischen 
Hilfswerks bestellte Orts- oder Bezirks
beauftragte leitet den Orts- oder Bezirks
verl:xmd . 
(2) Die Interessen der Helfer gegenüber 
den zuständigen Dienststellen des Tech
nischen Hilfswerks werden durch ge
wählte Sprecher wahrgenommen. 
(3) Bildung und Zusammensetzung der 
die entsprechende Gliederung des Tech
nischen Hilfswerks beratenden Orts-und 
LandesausschÜ5se sowie des Bundes
ausschusses regelt der Bundesminister 
des Innem durch Rechtsverordnung. Der 
Bundesausschuß kann zur Unterstützung 
seiner Arbeit im Einvernehmen mit dem 
Direktor des Technischen Hilfswerks 
Arbeitsgremien unter Beteiligung fach
kundiger Helfer einrichten. 
(4) Die für Einsätze, Ausbildung und 
Betreuung erforderlichen personenbe
zogenen Daten der Helfer dürfen erho
ben und verwendet werden. Eine Ver
wendung dieser Daten für andere Zwek
ke ist unzulässig. 
Der Bundesminister des Innern wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen, welche personenbezoge
nen Informationen der Helfer mit deren 
Zustimmung für Zwecke der Einsätze, 
Ausbildung und Betreuung erhoben 
werden können, 
§ 5 Beirat 
Beim Bundesminister des Innem wird 
ein Beirat aus Vertretern des Bundes, der 
Länder, der kommunalen Spitzenver
bände, der Wirtschaft und der THW
Helfervereinigung gebildet. der den 
Bundesminister des Innern in grundsätz
lichen Angelegenheiten des Techni
schen Hilfswerks berät. Der Bundesmini
ster des Innern erläßt eine Geschäftsord
nung, die Näheres regelt. 
§ 6 BerJin-Klausel 
Dieses Gesetz gilt nach ~aßgabe des § 
13 Abs. 1 des Dritten Uberleitungsge
setzes auch im Land Berlin. Rechtsver
ordnungen die aufgrund dieses Gesetz
eserlassen werden, gelten im Land Berlin 
nach § 14 des Dritten Überleitungsge
setzes. 
§ 7 Inkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des 
auf die Verkündung folgenden Kalen
dermonats in Kraft. Die zum Zeitpunkt 
des lnkrafttretens im Technischen Hilfs
werks mitwirkenden Helfer gelten als 
Helfer im Sinne dieses Gesetzes. 
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Horst Schöttler 

1. PROBLEMBESCHREIBUNG 
Das Unglück von Ramstein am 28 . 
August 1988 ist noch immer nicht be
wältigt. Das Ergebnis des Untersuchungs
ausschusses des Deutschen Bundesta
ges liegt noch nicht vor (auch wenn Re
gierungs- und Oppositionsparteien die 
Vorgänge und Abläufe unterschiedlich 
werten; dies ist schon bekannt) . Der 
Innenrninister des Landes Rheinland
Pfalz schlägt "sieben Konsequenzen aus 
Ramstein" vor (Die Rheinpfalz vom 26.6. 
89) (1) Die Schaqensbearbeitung für die 
Opfer durch die Amter für Verteidigungs
lasten wird noch mindestens die 1. 
Jahreshälfte 1990 in Anspruch nehmen. 
Die betroffenen Menschen werden psy
chisch dieses Ereignis wohl nie bewälti
gen und die verletzten Personen die 
Folgen dieser Katastrophe bis an ilu 
Lebensende verspüren. 
Ramstein ohne Ende? 
Für die Besucher des Flugtages wird dies 
wohl so festzustellen sein. Für die Politi
ker und für die Verwaltung in Bund. 
Ländern und Gemeinden darf Ramstein 
kein Ende haben. solange Erkenntnisse 
nicht aufgearbeitet. Konsequenzen nicht 
gezogen und Vorbereitungen zur Ver
meidung solcher Gefahrenlagen und 
iluer Bewältigung nicht getroffen sind. 
In dieses Geflecht sachlicher und emo
tionaler Aspekte . tatsächlicher oder 
vermeintlicher Unzulänglichkeiten. ob
jektiver oder subjektiver Mitverantwor
tung ist die Bundeswehr einbezogen. 
sind die Streitkräfte auf unserem Territo
rium. teilweise contra factum. einbezo
gen. ja hineingezogen. 
Das für die Bundeswehr zuständige 
Bundesministerium der Verteidigung 
wurde wegen der Genehmigung der 
Flugschau als der eigentliche Verant
wortungsträger geziehen. Der Flugzeug
absturz von Remscheid am 8. 12. 1988 
wurde als weiteres Indiz dieser These 
angesehen. obwohl beide Unglücke 
nicht miteinander vergleichbar sind. 
Beide Geschehnisse wurden zudem zu 
Umecht in Zusammenhang mit dem 
Tiefflugtraining der alliierten Luftstreit
kräfte in Deutschland gebracht. 
Die Streitkräfte sind aber auch unter 
anderen Gesichtspunkten bei Katastro
phen im Gespräch: dieses Mal weit 
positiver. als Retter in der Not. als Profis. 
die über personelle und materielle Res
sourcen verfügen. wie sonst keine haupt
oder ehrenamtliche Katastrophenschutz
Hilfsorganisation . 
Flut- und Schneekatastrophen. Hoch
wasser und Waldbrände sowie Flug
zeugabstürze und Eisenbahnunglücke 
der Vergangenheit lieferten den Beweis. 
Der Friedensforscher Albrecht von Mül
ler und Viersterne-General a. D. Gerd 
Schmückle schlagen als Teil eines Abrü-

KATASTROPHENSCHUTZ U 
AUF DEM STAATSGEBIET 

DIE VERANTWORTUNG UND AUFGABEN VON LÄN 

stungskonzepts für die NATO zu diesem 
Aufgabenfeld vor: "Es sollten Rapid 
Deployment Forces aufgestellt werden. 
die aber nicht die Aufgabe haben. ir
gendwo Krieg zu führen. sondern inner
halb von Stunden in Katastrophen- und 
Notgebieten professionell und wohlor
ganisiert Hilfe zu leisten. Die in beiden 
Bündnissen vorhandenen Transport- . 
Sanitäts-. Logistik- und Pionier-Kapazi
täten legen eine derartige Zusatzfunk
tion unmittelbar nahe. wobei man 
durchaus auch an gemeinsame Einsät -
ze denken kann" (2). 

KATASTROPHENBEWÄLTIGUNG 
IM FRIEDEN· 
KÜNFTIGE AUFGABE DER 
STREITKRÄFTE? 

Dieser Frage und Problemen. die sich 
daraus ergeben können. geht der fol
gende Artikel nach. 

FOLGENDE SZENARIEN SIND 
DEN KBAR 
1. Großschadensereignisse (besonders 

schwere Unglücksfälle. Technik- und 
Naturkatastrophen) auf dem Terri
torium der BR Deutschland. Einsatz 
der Bundeswehr; 

2. Großschadensereignisse auf dem 
Territorium der BR Deutschland. 
Einsatz der alliierten Streitkräfte; 

3. Großschadensereignisse auf bzw. 
im Luftraum über Liegenschaften 
der Bundeswehr auf dem Territo
rium der BR Deutschland; 

4. Großschadensereignisse auf bzw. 
im Luftraum über Liegenschaften 
der Alliierten / fremder Truppen 
auf dem Territorium der BR 
Deutschland. 

Sie nimmt damit das Thema auf. das ich 
bei meinem Vortrag anläßlich der ZMZ
Sitzung für Hauptverwaltungsbeamte 
und Dezernenten der Kreisebene im VKK 
453. Zweibrücken. am 27 . 4. 1989 be
handelte. 

2. 
GROSSSCHADENSEREIGNISSE 
UND IHRE BEWÄLTIGUNG 
2. 1 DER EINSATZ DER BUNDESWEHR 
BEI NICHT UNMITIELBAR 
VERTEIDIGUNGSBEZOGENEN 
HILFELEI STUNGEN 
Der Schutz der Bevölkerung im Frieden 
ist Aufgabe der Länder. Dies ergibt sich 
aus dem Grundsatz des Artikels 30 GG. 
in dem die "Erfüllung staatlicher Aufga
ben Sache der Länder ist" . 

Ableitbar sind die hier angesprochenell I 
Aufgaben der Länder insbesondere 1 
durch Artikel 2. Abs. 2. Satz 1 GG "JedeI 
hat das Recht auf Leben und körperll' ! 

ehe Unversehrtheit". Dieser überträgt I 
den Bundesländern die Gewährleistung ( 
vorbeugender und abwehrender Maß' . 
nahmen I 
• gegen Brandgefahren (Brandschutz) : 
• gegen andere Gefahren (Allgemeirle I 

Hilfe) und 
• gegen Gefahren größeren Umfangs : 

(Katastrophenschutz) (3) . 
In ähnlichem Wortlaut werden die 
Pflichtaufgaben in den jeweils födercrtiv ~ 
geprägten. gültigen Landesbrand- und . 
Katastrophenschutzgesetzen geregeJl 
Ergänzende Ausführungen für lebens
bedrohlich Verletzte und sonstige kra!l' : 
ke. verletzte und hilfsbedürftige PersO' 
nen finden sich in den RettungSdienst· 
gesetzen der Länder. 
Der Grundsatz der Zuständigkeit dei 

Artikel 35 (GG) 

Rechts-und Amtshilfe. Katastrophen
hilfe 
(1) Alle Behörden des Bundes und 
der Länder leisten sich gegenseitig 
Rechts- und Amtshilfe. 
(2) Zur Aufrechterhaltung oder Wie
derherstellung der öffentlichen Si
cherheit oder Ordnung kann ein 
Land in Fällen von besonderer Be
deutung Kräfte und Einrichtungen 
des Bundesgrenzschutzes zur Unter
stützung seiner Polizei anfordern. 
wenn die Polizei ohne diese Unter
stützung eine Aufgabe nicht oder 
nur unter erheblichen Schwierigkei
ten erfüllen könnte. Zur Hilfe bei einer 
Naturkatastrophe oder bei einem be
sonders schweren Unglücksfall kann 
ein Land Polizeikräfte anderer Län
der. Kräfte und Einrichtungen ande
rer Verwaltungen sowie des Bundes
grenzschutzes und der Streitkräfte 
anfordern. 
(3) Gefährdet die Naturkatastrophe 
oder der Unglücksfall das Gebiet 
mehr als eines Landes. so kann die 
Bundesregierung. soweit es zur wirk
samen Bekämpfung erforderlich ist. 
den Landesregierungen die Weisung 
erteilen. Polizeikräfte anderen Län
dern zur Verfügung zu stellen sowie 
Einheiten des BundesgrenzschutzeS 
und der Streitkräfte zur Unterstützung 
der Polizeikräfte einsetzen. Maßnah
men der Bundesregierung nach satz 
1 sind jederzeit auf Verlangen deS 
Bundesrates. im übrigen unverzüg
lichnach Beseitigung der Gefahr auf
zuheben. 
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ATASTROPHENHILFE 
iUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
ISWEHR UND ALLIIERTEN STREITKRÄnEN 

Qnder im Katastrophenfall wird aus
lah.rnsweise durchbrochen: Durch das 
.7. Gesetz zur Änderung des Grundge
;tzes vom 26. Juni 1968 wurde mit der 
Jrlfügung der Absätze 2 und 3 unter 
::,~ Stichwort 'Katastrophenhilfe' in 
'<lllCel 35 der Bund im Grundsatz ver
)Oichtet, den Ländern im Frieden bei 
)esonders schweren Notfällen zu hel
en. Hierbei handelt es sich um räumlich 
:legrenzte und zeitlich befristete Einsät
:e. 
:ler Einsatz der Bundeswehr bei friedens
'O.ä.ßigen Gefahrenlagen ist somit eine 
lUscirücklich im Grundgesetz festgeleg
e. "Sonderleistung". Diese Beurteilung 
~d auch durch den früheren, ab 17 . 
11. 1977 gültigen Erlaß des Bundesmini
ileriums der Verteidigung (BMVg) zur 
Hilfeleistung der Bundeswehr im Frie
jen" unterstützt. Diese Einzelerlasse 
Wurden durch Ministerialblatt des BMV g 
~orn 21 . 11 . 1988 neu gefaßt. Sie sollen 
~ folgenden Abschnitt analysiert wer
"en. 

~.1.1 BUNDESWEHR UND 
It4TASTROPHENHILFE/ 
ttOTFALLHILFE 
l1einz Breuer, Leiter des zentralen Kata
~ophendienststabes (ZKD) bei der 

horde des Innern des Senats der Frei
en und Hansestadt Hamburg, stellt in 
Selrlem Beitrag im ZMZ-Sonderheft (4) 
etn wenig ironisch, aber dem zeitgeist 
esntsprechend fest: "Es ist ja richtig, die 
lteitkräfte sind zuständig für die Ab-

wehr äußerer Bedrohung ... Aber auch 
~n zivilen Katastrophenschützern muß 

Clndassagen, weil sie die ganze Armee 
Schon für den Katastrophenschutz ver
einnahmt haben: 
~~st politische Parteien oder Gruppie
"'<lIgen, die für die Auflösung der Bun
q~wehr plädieren, können sich Streit
~Clfte als Helfer in der Not gut vorstellen. 
Ze ut- und Schneekatastrophen, Flug-

Ugabstürze und Eisenbahnunglücke 
~er Chemie-j Ölunfälle sowie Unfälle 

kemtechnischen Anlagen könnten 
~QCh Vorstellung eines Bund,~slandes 
.:enarien bei militärischen Ubungen 
""'tn(5). 
~e vergleichbaren Einsätze der Bun
e eswehr im In- und Ausland brachten 
Ontscheidende Hilfe. 
w nd der Generalinspekteur der Bundes
" ehr, Admiral Wellershoff, hat mit Erlaß 
~:n 23. 10. 1986 durchaus den Einsatz 
be~ ~atastrophen und die Mitwirkung 
l\ 1 Ubungen als dem militärischen 
Uftrag förderlich angesehen. 
Ä~?en dem Verteidigungsauftrag nach iiiu Ui(el 87 a Absatz 1 GG haben solche 
'v eleistungen (Katastrophen u. ä. , 

ert.) einen hohen Stellenwert. " 

"Die Bedingungen, unter denen Hilfsein
sätze erfolgen, weisen häufig eine weit
gehende Ubereinstimmung mit Bedin
gungen auf, unter denen Einsatzaufträ
ge ... zu erfüllen sind." 
"Die Durchführung von Hilfseinsätzen 
bei Naturkatastrophen, schweren Un
glücksfällen oder bei dringender Nothil
fe dient neben dem humanitären Zweck 
in vielen Fällen zugleich auch der Aus
bildungsförderung der Truppe." 
Trotzdem ist diese Amts- und Katastro
phenhilfe unbestritten kein Aufgaben
bereich der Militärischen Landesvertei
digung. 
Die Grundlagen der Hilfeleistungen der 
Bundeswehr im Frieden sind als Einzel
erlasse im Ministerialblatt des BMV gvom 
21. 11. 1988 veröffentlicht (6) . 
Aus diesen Richtlinien sind folgende 
wesentlichen Grundsätze beschrieben: 

Zum Einsatz von ReHungsmiHeln der 
Bundeswehr im Rahmen des zivilen Ret
tungswesens 
a) Alle Rettungsmittel der Bw dienen 
vornehmlich der medizinischen Versor
gung von Bw-Angehörigen. 
b) Der Einsatz von Rettungshubschrau
bern im Rahmen des militärischen Such
und Rettungsdienstes (SAR) hat absolu
ten Vorrang vor Einsätzen im zivilen 
Bereich. 
c) Die Einsätze von Rettungshubschrau
bern und Notarztwagen sind grundsätz
lich auf 50 km Umkreis um das jeweilige 
Rettungszentrurn beschränkt. 
In Ausnahmefällen kann dieser Radius 
auf 80 km erweitert werden. 
d) Die Entscheidungsbefugnis der Bun
deswehr über die Durchführung des 
Einsatzes bleibt unberührt. 
e) Alle Einsätze sind kostenpflichtig; es 
werden Kostenpauschalen erhoben, die 
durch das BMV g festgesetzt und von der 
WBV mit den zivilen Kostenträgem und 
Organisationen vereinbart werden. 

Zu Hilfeleistungen der Bundeswehr bei 
Naturkatastrophen oder besonders 
schweren Unglücksfällen und im Rah
men der dringenden Nothilfe 
a) Der Einsatz ist grundsätzlich nur zuläs
sig, wenn das betroffene Land oder die 
zuständige Katastrophenschutzbehörde 
bei regionaler Gefährdung gern. Art. 
35, Abs. 2 GG die Hilfe anfordert 
b) oder bei überregionaler Gefährdung 
die Bundesregierung den Einsatz be
schließt und das BMVg einen entspre
chenden Befehl gern. Art . 35, Abs. 3 GG 
erteilt. 
c) Über Art und Umfang des Einsatzes 
entscheiden die regional oder örtlich 
zuständigen territorialen Befehlshaber j 
Kommandeure (TerrKdo - VKK) im Ein
vernehmen mit den Kommandobehör-

den und Einheitsführern der Teilstreit
kraft. 
d) Die zuständige Wehrbereichsverwal
tung ist zu beteiligen. 
e) Die Bw leistet Hilfe nur so lange, bis 
zivile Einrichtungen und Organisatio
nen am Katastrophenschutzort einsatz
bereit sind. 
f) Ist bei Naturkatastrophen oder beson
ders schweren Unglücksfällen sofortige 
Hilfe geboten, die vorherige Anforde
rung der Bundeswehr durch die zustän
digen Katastrophenschutzbehörden je
doch nicht oder nicht rechtzeitig mög
lich, hat jeder Kommandeur, Dienststel
lenleiter und Einheitsführer selbständig 
die für die sofortige Hilfe erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen. In diesem Falle 
ist die zuständige Behörde unverzüglich 
über die Hilfeleistung der Bundeswehr 
zu unterrichten. 
Die verantwortliche Gesamtleitung des 
Einsatzes geht auf den Katastrophenein
satzleiter der zuständigen Behörde der 
inneren Verwaltung über, sobald dieser 
zur Stelle ist oder Anordnungen trifft. 
g) Der den Einsatz der Truppenteile und 
Dienststellen leitende Offizier erhält sei
ne Weisung für den Einsatz von dem für 
den Gesamteinsatz aller beteiligten 
Helfer verantwortlichen Katastrophen
einsatzleiter der zuständigen Behörde 
der inneren Verwaltung der Länder. 
h) Die zur Hilfeleistung eingesetzten 
Bundeswehrangehörigen bleiben ihren 
Kommandeuren , Dienststellenleitern 
und Einheitsführern unterstellt. Werden 
mehrere Truppenteile und Dienststellen 
oder Angehörige verschiedener Trup
penteile und Dienststellen der Bundes
wehr eingesetzt, übernimmt zunächst 
der dienstälteste Soldat den Befehl, bis 
durch den regional zuständigen Befehls
haber j Kommandeur des Territorialhee
res oder den nächsten gemeinsamen 
Truppenvorgesetzten ein Offizier mit der 
Leitung des Einsatzes beauftragt wird. 
Der jeweilige leitende Offizier ist auch 
befugt, eingesetzten Beamten und Ar
beitnehmern der Bundeswehr dienstli
che Anordnungen zu erteilen. 
i) Die für die Katastrophenhilfe entstan
denen Aufwendungen sind der Bun
deswehr zu erstatten. 
Den für das Rettungswesen und den 
friedensmäßigen Katastrophenschutz 
verantwortlich zuständigen Ländern, 
Kreisen und ggf. Gemeinden muß klar 
sein, daß der Einsatz der Bundeswehr 
• immer hinter den orginären Interessen 

und Aufgaben der Streitkräfte zurück 
steht, 

• nicht die Regel. sondern die 
Ausnahme, 

• stets kostenpflichtig und 
• bei der Katastrophenhilfe über das 
Territorialheer anzufordern ist(7) . 
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Dies zeigt daß 
- der Einsatz der Bundeswehr zwar ver

fassungsgemäß zulässig, aber 
- in der Praxis wegen der Durchfüh

rungsvorschriften des BMVg lliTI

ständlich ist. 
Für den schnellstmöglichen Beginn von 
Hillsmaßnahmen und deren Erfolg hängt 
vom Faktor Zeit viel ab. Die Erlasse soll
ten auf dieses Erfordernis hin überprüft 
werden. 
Wie vom Magazin "Der Spiegel", Heft 1 1 
1990 gemeldet und auch von anderen 
Presseorganen bestätigt wurde, hat sich 
im Zuge des Aufbruchs in der DDR und 
der Annäherung der beiden deutschen 
Staaten eine erstmalige Zusammenar
beit zwischen der Bundeswehr und der 
Nationalen Volksarmee entwickelt. An 
der innerdeutschen Grenze soll künftig 
im Rettungsdienst und im Katastrophen
fall spontane gegenseitige Hilfe ohne 
Formalitäten möglich sein. Dazu "Der 
Spiegel" : "Ohne Rücksprache mit den 
Alliierten in Washington und Moskau 
haben die Bundesrepublik und die DDR 
militärische Kontakte entwickelt. .... 
Ohne Rücksicht auf Empfindlichkeiten 
und Vorrechte der alliierten Siegermäch
te vereinbarten Flieger der beiden deut
schen Staaten zudem einen gemeinsa
men Rettungsdienst. Bei Katastrophen 
längs der innerdeutschen Grenze oder 
Unfällen auf den Transit-Autobahnen 
zwischen Berlin und dem Bundesgebiet 
gilt neuerdings: Wer mit dem Hub
schrauber näher dran ist hilft. .... Darnit 
die Flugabwehr in West und Ost nicht 
unnötig alarmiert wird, sprachen die 
Militärs in Schönefeld und Goch gemein
same Codes ab. Die sollen gewährlei
sten, daß ein tieffliegender Rettungs
hubschrauber von anderen Militärma
schinen .... . unterschieden werden 
kann. " Diese gegenseitige Hilfeleistung 
wird sicher auch auf die zivilen Ret
tungs- und Katastrophenschutzdienste 
beider Staaten übertragen werden. 
Unzweifelhaft ein humanitärer Fort
schritt. 
Dies zeigt aber auch, daß auf der Hardt
höhe Fähigkeiten und Mut zur Improvi
sation im Dienste humanitärer Hilfe 
vorhanden sind. 

2.2 
DER EINSATZ DER ALLIIERTEN 
(VERBÜNDETEN, 
STREITKRÄFTE BEI NICHT 
UNMlnELBAR 
VERTEIDIGUNGSBEZOGENEM 
AUFTRAG 
Die Benennung von eindeutigen Rechts
grundlagen stößt auf Schwierigkeiten. 
So sind 
a) die bis jetzt unterzeichneten Abkom
men zur zwischenstaatlichen Katastro
phenhilfe zwischen der BR Deutschland 
und anderen europäischen Staaten 
(bilaterale Abkommen mit Belgien, 
Dänemark, Frankreich, Luxemburg, den 

Niederlanden, Österreich und der 
Schweiz sowie der DDR - zur Schadens
bekämpfung an der innerdeutschen 
Grenze - Stand 4/ 1988) 
• nicht ausschließlich auf Mitgliedsstaa

ten der NATO beschränkt und 
• die Streitkräfte in diesen Abkommen 

nicht genannt. 
(Allenfalls der Hinweis, daß 'falls erfor
derlich' neben den Einheiten des Zivil
und Katastrophenschutzes 'in jeder 
anderen geeigneten Weise' Hilfe gelei
stet werden kann, deutet auf die Ein
satzmöglichkeit von Truppen hin - nur 
NATO-Truppen? 
b) im Nordatlantikvertrag sowie dem 
NATO-Truppenstatutund Zusatzabkom
men die Begriffe Notfall- und Katastro
phenhilfe nicht erwähnt. Allerdings 
könnte die vorgesehene Zusammenar
beit für 'die Förderung und Wahrung 
der Sicherheit von Deutschen' (Art . 3) 
eine Hilfeleistung zumindest dulden (s. 
a . Kap. 2.4). 
Es verbleiben die Genfer Rotkreuz-Ab
kommen vom 12. 8. 1949 zum Schutz 
der Kriegsopfer (Genfer Abkommen), 
die trotz ihres Rechtscharakters als 
Abkommen des Kriegsvölkerrechts unter 
humanitären Aspekten auch im Frie
den wirken. So bedarf es nur eines Hil
feersuchenseines Staates (z. B. UdSSR an 
BR Deutschland anläßlich des Erdbe
bens in Armenien vom 7. 12. 1988 -
Ersuchen vom 9. 12. 1988) oder des 
Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz (IKRK), um Streitkräfte auf einem 
fremden Territorium zur Schadensbe
kämpfung einzusetzen. 
Die Notfallhilfe der auf dem Territorium 
der BR Deutschland stationierten Streit
kräfte orientiert sich an den Erfordernis
sen der Praxis. Die o . g . Verträge und 
Abkommen stehen jedoch der freiwilli
gen Hilfe auch nicht entgegen. So sind 
bei den fast alljährlich wiederkehren
den Hochwassern an Flüssen, wie bei
spielsweise Rhein, Main, Mosel, Donau, 
Einheiten der verbündeten Streitkräfte 
Seite an Seite mit der Bundeswehr und 
den zivilen Katastrophenschutz-Organi
sationen (KatS-Einheiten) im Einsatz. llire 
Anforderung sollte bei Einhaltung des 
Melde- und Organisationsweges im 
Rahmen der Zivil-Militärischen Zusam
menarbeit (ZMZ) durch den für die 
Bewältigung der Katastrophenlage 
zuständigen Hauptverwaltungsbeam
ten (HVB) oder das Land über die territo
riale Kommandoorganisation -Verteidi
gungskreiskommando (VKK) bis Ebene 
Territorialkommando (TK) bzw. Wehr
bereichskommando (WBK) - erfolgen. 
Der Territoriale Kommandeur stellt bei 
seiner Lagebeurteilung auch eine Be
wertung der Kräftelage im militärischen 
Bereich an. Bei nicht ausreichender Per
sonal-1 Materiallage der Bundeswehr 
wird er vorhandene alliierte I verbünde-
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te Streitkräfte um Unterstützung bittell I 
Diese Situation wird immer dann eintrß' 1 
ten, wenn die Bundeswehr z. B. nichl 

über schweres Gerät verfügt oder die I 

Präsenz der Einheiten in den Kasernen ! 
am Wochenende stark vermindert ist 
Tatsächlich sind die Wege im Friedef : 
teilweise verkürzt , wenn es sich urr. I 
kleinräumige Schäden handelt. Der ~ I 
kennt den belgischen Btl-Kommandelll I 
- er wird den "Umweg" über das TerntO' 
rialheer nicht gehen und eher frühzeiti9 I 
(die Gefahr der Voreiligkeit soll nich : 
verschwiegen werden) die belgischeP I 

Einheiten anfordern. Dies fällt ihm urn9i I 

leichter, da der Einsatz der belgischen 
Kräfte nichts kostet und das gut nac~ I 
barschaftliche Miteinander beweist. DIe : 
belgische Armee sieht gleicherm~r, I 

wie die anderen verbündeten StreitkrOI' 
te solche Aktionen als Beitrag zur v öl
kerverständigung. 
In der Bundeswehr stehen viele Offiziere 
dem Bürokratismus des eigenen ReS 
sorts durch den Erlaß der Hilfeleistun~ 
vorschriften mit Skepsis, teilweise IW 

offenem Unverständnis gegenüber. Sie 
sagen - gesellschaftspolitisch durch(ilJl 
verständlich -, daß in einer Zeit, in del 
die Bundeswehr in Frage gestellt wiId 
Hilfeleistungen eben jener Bundeswehl 
auch der Image-Pflege und -verbesse
rung dienen, Und sie beklagen, daß die 
betroffenen Bürger und VerwaltungeP 
die schnelle Reaktion der verbündeteO 
Streitkräfte als Geste der Freundschatl 
die Haltung der Bundeswehr aber aJ5 
'kleinkariertes' Zögern bewerten. 
Das belgische Bataillon steht als ExeJ1t 
pel für die Erlebnisse mit Verbündetell 
die von der Hilfe in Notlagen bis hin zu! 
Unterstützung beim Sportplatzbau del 
Bundeswehr den "Rang" ablaufen. 
Ähnlich kurze Wege werden ohne vel' 
mittlung des Territorialheeres auch t:# 
schen Landrat oder Oberbürgermeistel 
als Hauptverwaltungsbeamten, poJiIJ' 
kern und Feldheer praktiziert, Der de~t' 
sche Brigadekommandeur vor ort isI 
ein 'bequemer' und zudem höherraIlgI' 
ger Ansprechpartner als der Komrn(j1l' 
deur im Verteidigungskreis in einern 
weiter entfernten Standort. 
Hier sind die Vertreter der Teilstreitkrdfle 

gefordert die Mittlerfunktion des TerritO' 
rialheeres zu erläutern und dem zivil~~ 
Partner, auch dem Landrat, deutllV" 
Möglichkeiten und Grenzen des eige
nen Tuns aufzuzeigen. Die Mitwirku!lg 
der Bundeswehrverwaltung bei de: 
Kostenerstattung Wild gleichfalls ruclJ 
als erleichternd angesehen. 
(Angesichts des Wandels in Europa hot 
der Generalinspekteur der Bundeswe~ 
Admiral D. Wellershoff, gegenüber .?cJl 
Presse und im persönlichen GesprC! 'e 
am 14. 3. 1990 ausgeführt, daß dJ 
Armee "ihre Fähigkeiten bei der Kettet 
strophenhilfe, bei Erdbeben und Bur' 



gersnöten " anbiete. Schließen sich Re
f erung und Parlament diesen Vorstel
Ilngen an, so könnte auch mit verfah
tensrechtlichen Erleichterungen in ab
sehbarer Zeit zu rechnen sein.) 

2.3 
GIlOSSCHADENSEREIGNISSE 
~UF LIEGENSCHAFTEN DER 
IlUNDESWEHR 
~echtsgrUndlagen sind die Landes-
rand- und Katastrophenschutz-Gesetze 

der Länder. Insofern gibt es für die Lie
genschaften der Bundeswehr keine ge
Sonderten oder orginären Rechte. Bei 
den baulichen Maßnahmen wird be
Sondere Bedeutung auf den vorbeugen
~:~ Brandschutz von militärischen 
''Uuagen und Gebäuden gelegt. Zur 
A.Usübung des abwehrenden Brand
Schutzes verfügt die Bw über rd. 130 
~lgene Feuerwehren mit ca. 3 500 zivi
en hauptberuflichen Feuerwehrmän
!lern. llire Ausbildung entspricht derje
:ugen der Berufsfeuerwehren; sie sind 
~IWiegend auf den Fliegerhorsten der 
lindesluftwaffe und den Flugplätzen 
~er Heeresflieger eingesetzt. Sie erfüllen 
en Leistungsstandard der Feuerweh

ren der Länder . 
Der Katastrophenschutz bei der Bundes
wehr obliegt nach § 15 KatSG ('Bund') ihr 
~lbst eigenverantwortlich. Die Einhei-

n und Einrichtungen des Katastrophen
~hutzes der Streitkräfte werden nicht in 
~ nach diesem Gesetz aufgestellten 

!\ratte des erweiterten Katastrophen
Schutzes eingegliedert. 

2.4 
GIlOSSCHADENSEREIGNISSE 
~UF LIEGENSCHAFTEN DER 
~LLIIERTEN/VERBÜNDETEN 
S'I'REITKRÄFTE 
~r Versuch der Zuordnung eindeutiger 
ßeechtsgrundlagen scheitert gleicherma-

n Wie die Suche nach den Begriffen 
~Oßschadensereignis, Katastrophen
~hutz oder Katastrophenhilfe" im Bünd
tUsrecht der NATO. Dies ist auch nicht 
~eiter verwunderlich, bezieht sich doch 
"er Grundlagenvertrag - Nordatlantik -
I e~ag - auf den .. internationalen Streit
Clll (5 . Artikel 1 dieses Vertrages vom 4. 
~1949 i. d . Fassung vom 15. 10. 1951 , 
!\r die BR Deutschland seit 6. 5. 1955 in 
d.i att). So wird im weiteren (Art. 3 ff.) auf 
tl. e Bedrohung des Friedens durch ei
",en .. bewaffneten Angriff , die Unver
""'hrtheit des Gebiets" und das .. Recht 
~er individuellen oder kollektiven Selbst
Merteidigung" verwiesen. Auch im 
~TO-Truppenstatut vom 19. 6. 1951, 
l\r die BR Deutschland seit 1. 7. 1963 in 

att, das die Rechtsstellung der Trup
t:Jen der Vertragsparteien während ih-

res Aufenthalts auf dem Hoheitsgebiet 
einer anderen Vertragspartei regelt. ist 
vom friedensmäßigen Rettungswesen 
oder Katastrophenschutz nicht die Rede. 
Im Zusatzabkommen zu dem o. g. Ab
kommen zwischen den Parteien des 
Nordatlantikvertrages über die Rechts
stellung ihrer Truppen hinsichtlich der 
in der Bundesrepublik Deutschland sta
tionierten ausländischen Truppen -
NA TO-Zusatzabkommen vom 3. 8. 1959 
(seit 1. 7. 1963 für die BR Deutschland in 
Kraft) , geändert durch Abkommen von 
21. 10. 1971 , dasam18. 1. 1974 in Kraft 
gesetzt wurde, finden sich expressis 
verbis die Begriffe Katastrophe, Notfall 
etc. nicht. Die folgenden Artikel dieses 
Zusatzabkommens stellen jedoch den 
Bezug zu friedensmäßigen Notsituatio
nen her: 
Im Artikel 3 .. Zivil-Militärische Zusam
menarbeit" werden die Prinzipien 
• Förderung und Wahrung der Sicher

heit sowie Schutz des Vermögens der 
Bundesrepublik und 

• Förderung und Wahrung der Sicher
heit sowie den Schutz des Vermögens 
von Deutschen benannt. 
Um diese Grundsätze als Rechtsgut zu 
schützenbzw. sie auszufüllen, ist/sind 

• die Zusammenarbeit durch gegensei
tige Unterstützung zwischen den Be
hörden von Aufnahme- und Entsen
destaat sicherzustellen, 

• die Zusammenarbeit durch geeigne
te Maßnahmen und enge gegenseiti
ge Verbindung zu gewährleisten und 

• erforderliche Maßnahmen ggf. durch 
Verwaltungsabkommen oder ande
re Vereinbarungen vorzusehen. 

Es läßt sich durchaus feststellen, daß die 
alliierten Truppen auf dem Staatsgebiet 
der BR Deutschland eine evidente Pflicht 
zum Schutz und für die Sicherheit der 
Bundesbürger und ihrer Güter haben 
und damit eine Analogie zum nationa
len Verfassungsrecht. Art. 2, Abs. 2, Satz 
1 .. Jeder hat das Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit" hergestellt 
wird. 
Neben diesen Grundlagen weisen vor 
allem die Artikel 53 .. Sicherheitsmaß
nahmen bei überlassenen Liegenschaf
ten " und 54 .Zusammenarbeit im Ge
sundheitswesen" wichtige Bezüge zum 
Katastrophenschutz und Rettungswesen 
auf. Prinzip in beiden Artikeln ist - nach 
Auffassung des Verf . sehr bedeutend-, 
daß 
a) die Truppe die zur befriedigenden 
Erfüllung ihrer Verteidigungspflichten 
oder der Erhaltung der Gesundheit er
forderlichen Maßnahmen innerhalb der 
ihr zur ausschließlichen Nutzung über
lassenen Liegenschaften treffen kann, 
d. h. jederzeit, nach eigener Entschei
dung, in eigener Zuständigkeit und in 
selbst zu bestimmenden Rahmen, 
b) die Truppe ihre eigenen Vorschriften 

anwenden kann, soweit sie gleichwerti
ge oder höhere Anforderungen stellen 
als das deutsche Recht und 
c) die eigenen nationalen Behörden, 
soweit deutsches Recht berührt ist. mit 
den Behörden der Truppe Vereinbarun
gen schließen. 
Insbesondere die in Satz b) den Alliier
ten rechtlich zugestandene Entschei
dung der Anwendung eigenen Rechts, 
sofern es dem deutschen gleichwertig 
ist. zeigt, daß die eigenen Rechte der 
Bündnisparlner neben den Rechten der 
BR Deutschland stehen. 
Sie sind nicht untergeordnet, sondern 
beide Rechte sind zu koordinieren, Die
se Gleichrangigkeit hat im Zusammen
hang mit den Unglücksfällen von Ram
stein und Remscheid, aber auch der 
Lagerung chemischer Waffen auf dem 
Gebiet der BR Deutschland (z. B. Lager 
Clausen/ Pfalz), zur Diskussion um die 
Souveränität der BR Deutschland gera
de in jüngster Zeit geführt. Wenn auch 
durch Abgeordnete des .. linken Lagers" 
und durch Vertreter der Friedensbewe
gung einseitig, überzeichnend und nicht 
ohne eine gewisse Demagogie die Sou
veränität generell- zu Umecht -in Zweifel 
gezogen worden war, so ist auch festzu
halten, daß die Antworten der Regie
rungsparteien einen zu optimistischen 
Status konstatierten. 
Daher soll im Rahmen dieses Beitrags in 
einem Exkurs die Bewertung der Souve
ränität der BR Deutschland vorgenom
men werden, die für die Kompetenz
Prüfung bei der Zuständigkeit von Kata
strophenschutzbehörden bzw. von alli
ierten Streitkräften und Behörden uner
läßlich ist. Als aktueller Anlaß ist die 
Verweigerung der Besuchserlaubnis für 
den rheinland-pfälzischen Wirtschafts
minister und stellvertretenden Minister
präsidenten, Rainer Brüderle (FDP) , in 
Fischbach zu sehen. Dieser erstaunlich 
wenig bei Kritikern unseres Staatswe
sens registrierte Affront wurde im April 
1989 in der in Ludwigshafen erschei
nenden .. Rheinpfalz" gemeldet: .. Brüder
le darf Giftgaslager in Fischbach nicht 
besuchen." Der kurze Artikel vom 29.4. 
1989 sagt folgendes: 
.. Der rheinland-pfälzische FDP-V orsitzen
de darf das Giftgaslager in Fischbach 
nicht besuchen. Dies geht aus einer 
Mitteilung der Liberalen hervor. Brüder
le hatte sich im Zusammenhang mit der 
beabsichtigten Vernichtung der dort 
gelagerten Chemiewaffen davon über
zeugen wollen, daß die Bestände in 
einem transportfähigen Zustand seien. 
Der FDP-Chef bezeichnete die Weige
rung der Amerikaner, ihm Zutritt zum 
Depot zu gewähren, als eine vertane 
Chance, das deutsch-amerikanische 
Verhältnis in Fragen der Abrüstung zu 
festigen." 
Die maßvolle und zurückhaltende Reak-
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tion der Landesregierung und der FDP 
war dann nochmals in der .Rheinpfalz" 
vom 9. 5. 1989 sichtbar. Unter der Über
schrift "Bruderle: NATO-Truppenstatut 
überarbeiten" wird ausgeführt: 
"Der rheinland-pfälzische FDP-Landes
vorsitzende Rainer Bruderle hat sich für 
eine Überarbeitung des NATO-Truppen
statuts ausgesprochen. Er begründete 
dies vor der Landespressekonferenz mit 
den nach seiner Einschätzung unzurei
chenden Rechten der Deutschen auf 
ihrem eigenen Territorium. " 
Erst jetzt wurde It. Mitteilung der Tages
zeitung "Die Rheinpfalz" vom 9. 3. 1990 
bekannt, daß das tatsächliche Lager 
der amerikanischen C-Kampfstoffe nicht 
in Fischbach, sondern in Clausen/ Pfalz 
besteht. Der rheinland-pfälzische Innen
minister Rudi Geil soll im Juni 1989 das 
Depot besichtigt haben. "Bonn weiß 
dagegen schon länger über die Lager 
Bescheid". schreibt die Zeitung. Dieses 
Kapitel geltenden Besatzungsrechtes 
wird bald beendet sein: So wird der 
Abzug der chemischen Waffen noch im 
Jahre 1990, zwischen Juni und Septem
ber, erfolgen und damit das einzige 
Depot dieser Art in der Bundesrepublik 
aufgelöst sein. Der Transport erfolgt nach 
gemeinschaftlicher Planung der ameri
kanischen Streitkräfte, Bund und Land. 
Die eingesetzten Kräfte für Sicherung 
und Gefahrenabwehr werden ebenfalls 
gemeinsam gestellt. Das Ziel : das John
ston-Atoll im Pazifik, wo die Vemich
tung erfolgt. 
Diese Ereignisse, das in den Parteien 
und der Presse weniger im rechtlichen. 
denn im politisch-atmosphärischen 
Bereich zu sehen ist, soll nachfolgend 
anhand der profunden grundsätzlichen 
Ausführungen von Prof. Dr . Dieter Schrö
der, Berlin im März 1989, einer Analyse 
unterzogen werden. 

EXKURS 
Die in seinem Beitrag "Die Reste des 
Besatzungsrechts in der Bundesrepublik 
Deutschland" genannten Fakten und 
Thesen werden in verkürzter Form vor
gestellt( 8) : 
Die Berliner Erklärung vom 5. Juni 1945 
bildet den Ausgangspunkt unserer Be
trachtungen. Die alliierten Oberbefehls
haber (Eisenhower. Schukow. Montgo
mery und Lattre de Tassigny) erließen 
eine Erklärung, in der sie den völker
rechtlichen Bestand Deutschlands fest
stellten. (Deutschland bleibt Rechtssub
jekt, nach Alois Mertes am 13. 6. 1985). 
Der zweite historisch und rechtlich be
deutsame Vertrag war der Deutschland
Vertrag von 1952/ 54 (in Kraft seit 5. Mai 
1955), der als sog. "Generalvertrag" der 
BR Deutschland die Souveränität für alle 
inneren und äußeren Angelegenheiten 
übertrug. 
Damit war das Ende des Besatzungs
rechts , das vom 8. Mai 1945 bis zum 5. 
Mai 1955 andauerte, für die Bundesre
publik Deutschland, nicht aber für "ganz" 

Deutschland (in den Grenzen von 1937) 
geregelt. Zugleich blieb das Recht auf 
Stationierung von Truppen erhalten. 
Reste des Besatzungsrechts (nach einer 
Übersicht vom 28 . 9. 1961 . Beilage zum 
Bundesanzeiger NI. 187) blieben in Art . 
79, Abs. 1 GG verankert . Diese Normie
rung wurde mit dem 4 . Gesetz zur Ände
rung des GG vom 26. 3. 1954 im Deut
schen Bundestag beschlossen. 
Die aktuellen Rechte und Pflichten der 
Alliierten auf unserem Territorium wur
den im NATO-Truppenstatut plus Zu
satzabkommen (s. vorstehend) geregelt. 
zu dem der Deutsche Bundestag am 18. 
8. 1961 erklärte, daß "es sich um einen 
völkerrechtlichen Vertrag und kein 
Besatzungsrecht handle". 
Rechtshistorisch ist zudem die Haager 
Landkriegsordnung von 1907 bedeut
sam, die eine Besetzung ohne Besat
zungsrecht ermöglicht. Nur im Falle der 
fehlenden "Inneren Stabilität" bzw. von 
funktionsfähigen Landesgesetzen, also 
bei mangelnder Sicherheit und Ord
nung, kann das Besatzungsrecht einge
fülut werden. 
(Damit wird die erste Säule der Zivilen 
Verteidigung, d . i. 'Aufrechterhaltung 
der Staats- und Regierungsgewalt bzw. 
-funktionen' in ihrer Bedeutung verständ
lich; sie bewirkt im Kriegsfalle, daß eine 
militärische Besetzung kein zwangswei
ses Besatzungsrecht folgert.) 
Doch zurück zur Entwicklung des Besat
zungsrechts im Bundesgebiet: 
Gemäß dem Londoner Ankommen vom 
14. 11. 1944 errichteten die Mächte 
Besatzungsbehörden mit Rechtskompe
tenz für "ganz" Deutschland den Kon
trollrat mit Sitz in Berlin. Mit dem Deutsch
land-Vertrag von 1955 war dann zwar 
das Besatzungsregime in der Bundesre
publik Deutschland beendet, nicht aber 
in Deutschland; daher gilt der Kontroll
rat als Organ des Besatzungsregimes 
auch nicht als aufgelöst. Schröder fährt 
fort: Die Beendigung des Besatzungsre
gimes bedeute auch nicht zugleich die 
Beendigung des Rechts zur Stationie
rung von Truppen aus originärem Recht, 
d . h. der Besetzung Deutschlands. Er 
unterscheidet 
• versteinertes Besatzungsrecht 
• bedingt zur Disposition gestelltes 

Besatzungsrecht (bei dem die Be
dingung noch nicht erfüllt ist) 
und 

• zur freien Disposition gestelltes 
Besatzungsrecht (bei dem der deut
sche Gesetzgeber von seinem Aufhe
bungsrecht noch nicht Gebrauch ge
macht hat) . 

Zu den drei Bereichen sind folgende 
Stichpunkte als Beispiele zu nennen: 

Zu: versteinertes Besatzungsrecht 
• Recht zur Besetzung Deutschlands 

durch Streitkräfte 
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Interessant sind die Begriffe: 
- Britische Streitkräfte Deutschland 
- Gruppe der sowjetischen Streit-

kräfte in Deutschland 
Französische Streitkräfte in 
Deutschland 
(mit dem Austritt Frankreichs aus del 
NATO 1966 wird für seine Truppen 
das Aufenthaltsrecht vom Einver
ständnis der Bundesrepublik Deutseb'1 
land abhängig) 

- US-Streitkräfte in Europa 
(Der Bezug auf Europa ist eine AUS' 
nahme unter den Siegermächten) I 

• Sonderstatus Berlin : 1 
Maßnahmen z. B. zum Schutze BerliJll 
bedürfen keiner Zustimmung der BuJI" 
desrepublik Deutschland 
• Eigenständige Gerichts1xrrkeit: ,~ 
Die Westmächte leiten aus dem Reell'l 
zur Besetzung Deutschlands ab, daß ihf€' 
Truppen der Gerichtsbarkeit der BuJI" 
desrepublik Deutschland nicht unterst~1 
hen. Dieser Auffassung wird durch ~ 
BR Deutschland mit dem Truppensto LV 

widersprochen 
• Obergrenze der Truppenstärke: : 
gern. Aufenthaltsvertrag von 1954, ~ 
zogen auf den 6. 5. 55 , damals 536 OlJll 
Mann auf dem Bundesgebiet. Ein pe~ 
neller Ausgleich zwischen den Wtp·, 
mächten und der UdSSR bedarf rucll· 
der Zustimmung der BR Deutschland , 
• Deutschland als Ganzes: 
Einsetzung des Kontrollrats für Deutsell' 
land als Ganzes 
Treffen aller vier Botschafter der Siegel' 
mächte in Berlin 
Bestehen akkreditierter Militärmissionefl, 
in Berlin 
Zuständigkeit für die Regelung aU~ 
Fragen. die Deutschland als "GanzeS 
betreffen. 

Zu: bedingt zur Disposition gesteuteS' 
Besatzungsrecht 
es gilt, bis die Bundesrepublik DeutsCll' 
land gewisse Pflichten erfüllt oder (:ß 
setze erlassen hat, z. B. 
• Grenzen der Bundesrepublik DeutscJt 
land : 
Sie können nur mit Zustimmung der Dre! 
Mächte geändert werden und gelteIl 
als vorläufig. Mit den Nachbarn jJl'l 
Westen sind Grenzverträge abgeschloS' 
sen. 
• Gemischtes Obergericht: 
Für Aufgaben der Rückerstattung oe: 
steht in München ein gemischtes o ]Jef 
gericht (Oberstes Gericht) mit Senatefl. 
bei denen je zwei Richter von der B1.lfl 
desregierung, zwei Richter von defl 

Mächten und ein Richter aus eine~ 
dritten Staat ernannt werden, stell 
außerhalb des Systems der deutscheIl 
Gerichtsverfassung. 

Zu: zur freien Disposition der BundestB' 
publik Deutschland gestelltem Besalt 
ungsrecht 



I ~erzu zsuu t trotz der seit 5. 5. 1955 gege
I nenAnderungsmöglichkeit des deut
schen Gesetzgebers u.a. 

1-das Gesetz der drei westlichen Militär
regierungen zur Währungsumstellung 
von 1948 

- das Gesetz für den innerdeutschen 
I Waren-und Zahlungsverkehr (von be

SOnderem Effekt für die DDR wegen 
: ~utzung der Vorteile der EG mittelbar 

über die BR Deutschland), 
- das Gesetz über den Besitz von Sport

waffen. 
I Von großer Bedeutung für das Thema 
der Bewältigung von Großschadensla

I gen auf dem Gebiet der alliierten Streit-
~te sind die völkerrechtlichen Verein

, :-"-Uungen, die das Recht zur Besetzung 

I 
Deutschlands reflektieren. Schröder führt 
ZUm "Recht der Besatzungstruppen" aus: 

I .Mit Wirkung von 1963 wurde der Trup
Penvertrag durch das NATO-Truppen

I statut und das Zusatzabkommen zum 
NATO-Truppenvertrag ersetzt. Die Vor
~hrüt des Truppenvertrags, daß die 
treltkräfte auf und über ihren Anlagen 

I weitgehend freie Hand haben (Art. 21), 
mUßte beispielsweise im wesentlichen 
In das Zusatzabkommen übernommen 
werden. Das führt immer wieder zu 
lJnzuträglichkeiten bei Bauten auf den 
von fremden Truppen genutzten Lie-

f genSChaften, von denen Belastungen 
h~.1Il die Nachbarschaft ausgehen, wie 

I '-'el Schießbahnen." 
Die BR Deutschland hat gegenüber den 
Clnderen Mitgliedstaaten der NATO in 

I nachstehend wesentlichen Punkten 
erheblich eingeschränkte Rechte: 
- Bau und Nutzung alliierter Liegen

SChaften' 
- Be ' freiung von der Vorlage von Aus-

weis und Marschbefehl von Soldaten 
I Und zivilem Gefolge; 

'

I - Tiefflüge = sie erfordern keine Zustim
mung der deutschen Stellen, sondern 
nur die Herstellung des Einverneh-
mens; 

- Lagerung von Chemiewaffen = sie ist 
dem deutschen Verfahrensrecht ent
~en' 

- Betreiben von eigenen Postärntem und 
Postdiensten sowie Rundfunk-und 

_ Femsehsender durch die Alliierten; 
ZUlassung nicht nur der Dienstfahr
Zeuge , sondern auch der Privatfahr -

I z:uge in eigener Regie (auf die Auf
ZClhlung weiterer Sonderrechte soll ver

I Zlchtet werden!). 
Das abschließende Zitat von Prof. Schrö-

I 
~r ZU den Unglücken von Rernscheid 
l'I_ d Rarnstein soll den Exkurs, der die I ~stellung der Rechtslage zum Ziel 
Djatte, beenden. 
e e besondere Rechtslage "zeigte sich 
~ Tneut nach dem Flugzeugabsturz von 
f ernscheid am 8. 12. 1988, als die Be-

I ~~Shaber der Westmächte zu der deut-
1 en Anordnung, den Tiefflugbetrieb 

vorläufig einzustellen, ausdrücklich 
erklärten, daß sie den Tiefflugbetrieb 
aus ,Solidarität', also nicht in Erfüllung 
einer Rechtspflicht einstellen würden"9. 
"ÄhnliCh ging es bei dem Streit um die 
Genehmigung des Flugtags von Ram
stein 1988. Der Bundesminister der Ver
teidigung beansprucht das Recht zur 
Genehmigung von Schauflügen gemäß 
§ 24 Luftverkehrsgesetz. Die Untersuchun
gen des Verteidigungsausschusses des 
Deutschen Bundestages haben nun al
lerdings zutage gefördert, daß die Bun
desluftwaffe Genehmigungen schrütlich 
beantragt und erhält, während die 
deutschen Dienststellen für die Luftstreit
kräfte der Westmächte eine Sammel
mitteilung über Manöver- und Übungs
pläne als Genehmigungsantrag inter
pretieren und mit einer nicht dokumen
tierten mündlichen Genehmigung, 
wenn nicht sogar mit einer stillschwei
genden Genehmigung durch konklu
dentes (folgerndes) Handeln beantwor
ten. Zwar läßt § 37 des Verwaltungsver
fahrensgesetzes auch eine solche Bear
beitungsweise zu, aber vor dem Hinter
grund des für die Bundesluftwaffe ange
wandten Verwaltungsverfahrens läßt 
das Verhalten gegenüber den West
mächten darauf schließen, daß sich die 
Bundesrepublik nicht zweüelsfrei zur 
Genehmigung berechtigt glaubt. " 
Dieser Überblick läßt erkennen, daß die 
Bundesrepublik Deutschland bei Ver
handlungen über Verträge zur Ausge
staltung der Rechte der im Bundesge
biet stationierten fremden Truppen eine 
schwächere Position hat als jedes ande
re NATO-Mitglied. Jeder Mitgliedsstaat 
dieses Bündnisses kann die legale Sta
tionierung fremder Truppen durch eine 
Aufkündigung der Vereinbarung been
den; die Bundesrepublik Deutschland 
kann das nicht! Cl 0) 
Als Verfasser dieses Artikels sehe ich 
mich durch den Verfassungs- und Völ
kerrechtler R. Schröder bestätigt, der die 
durch Rarnstein und Rernscheid viru
lent gewordenen Probleme nach Zu
ständigkeit und Abgrenzung im Falle 
einer Katastrophe ausschließlich auf das 
NATO-Zusatzabkommen projeziert. 
Durch den in Europa in Gang gekom
menen Annäherungs- und Entspan
nungsprozeß, durch den Wandel der 
Militärblöcke zu politischen Gemein
schaften und nicht zuletzt durch die 
bevorstehende Vereinigung der beiden 
deutschen Staaten, insbesondere nach 
den ersten freien Wahlen am 18. 3. 1990 
in der DDR, zeichnet sich ein Ende des 
Zweiten Weltkriegs politisch und völker
rechtlich ab. 
Während der langwierigen Arbeiten an 
diesem Beitrag und in der Zeit bis zu 
seiner Veröffentlichung überschlugen 
sich die Ereignisse fast täglich. So könn
ten die Bewertungen und Konzepte nur 

noch für einen begrenzten Zeitraum 
gültig sein. 

EXKURS-ENDE 
Für Unglücksfälle auf und über alliier
ten Liegenschaften besteht somit ein 
aktueller Handlungs- und Regelungs
bedarf, insbesondere die Koordinierung 
vor Ort. 

3. REGELUNGSVORSCHlÄGE UND 
FOLGERUNGEN 
Wie kann eine pragmatische Lösung 
herbeigeführt, kann Klarheit geschaf
fen werden, damit die Verfahrensunter
schiede, die Abstimmungs- und Kom
munikationsprobleme, die Reibungsver -
luste von Remscheid und Ramstein 
künftig vermieden werden können? 
Das Zusatzabkommen zum NATO-Trup
penstatut regelt im Artikel 53 , daß 
• die Truppe innerhalb der eigenen Lie
genschaften ihre eigenen Vorschriften 
anwenden kann, wenn diese minde
stens dem deutschen Recht 'ebenbürtig' 
sind. D. h. , der Kommandeur/ Dienst
stellenleiter prüft nicht nur diese 'Rechts
parität', sondern er ist auch der An
sprechpartner der deutschen Behör
den und 
• die Truppen und das zivile Gefolge 
sicherzustellen haben, daß die deut
schen Behörden die zur Wahrnehmung 
deutscher Belange erforderlichen Maß
nahmen innerhalb der Liegenschaften 
durchführen können. Auch hier ist der 
Kommandeur / Dienststellenleiter der 
Verantwortliche. 
Nach deutschem Recht ist für den frie
densmäßigen Katastrophenschutz (in 
Zuständigkeit der Bundesländer) verant
wortlich der Hauptverwaltungsbeamte 
der unteren Verwaltungsebene, der 
Kreisebene. Je nach Land sind dies der 
Landrat/ Oberbürgermeister bzw. Ober
kreisdirektor / Oberstadtdirektor . Die 
Lösung kann somit nur lauten: 
Zwischen dem Standortkommandan
ten/ Dienststellenleiter der fremden 
Streitkräfte und dem Hauptverwaltungs
beamten sind gegenseitige Hiltelei
stungsabkommen zu vereinbaren. Sie 
können auch als gemeinsame Katastr0-
phenschutzpläne abgeschlossen wer
denCll). 
In ihnen sind zu regeln (kein Ausschließ
lichkeitskatalog) : 
• Zusammensetzung der Stäbe 
• Verantwortlicher Leiter des Stabes 
• Sitz der Stäbe (stationär/ mobil) 
• Kommunikationsmittel (gleiche 

oder kompatible Geräte/ Fre
quenzen etc.) 

• Fremdsprachigkeit (Übersetzer im 
jeweils anderen Stab) 

• gleiches Kartenmaterial (gleiche 
Maßstäbe / Meldegitter / Koordi
naten) 
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• zeitliche Festlegung von gemein 
samen Alarm-/ Melde-/ Einsatz
übungen 

• Auflistung des Medizinischen/ 
Sanitätspersonals 

• Auflistung der medizinischen 
Ausrüstung/ Ausstattung 

• Auflistung der Versorgungs- und 
Transportmittel 

• Festlegung der Verfahren zur 
Versorgung und Betreuung von 
Verwundeten/ Verletzten/ 
Verirrten etc. 

• Bestellung des oder der leitenden 
Ärzte 

• Auflistung der Krankenhäuser 
und ihrer Aufnahrnekapazitäten 

• Benennung der Ansprechpartner 
in den Kliniken (nicht nament
lieh, sondern nach Abteilung, 
Dienststellung, z. B. Oberarzt Chi
rurgie, Tel.Nr ..... ) 

• Leistungsfähigkeit der Krankenhäu
ser, insbesondere Intensivstation, 
Abteilung für Brandverletzte 

• Durchführung von Sicherheits
und Absperrmaßnahrnen durch 
+ Polizeikräfte des Landes 
+ Militärpolizei 
+ gemeinsam , wenn ja Leitung? 
+ Kommunikation , Karten etc. s. o. 

• Feuerwehrkräfte, Hilfsorganisati0-
nen, Stärke, Einsatzbereitschaft 
nach Zeit; Ausrüstung 

• Art/ Wege der Alarrnierung 
• Daten zur Fortschreibung des 

Alarmplanes 
• Adressenlisten der Hilfs- und Un

terstützungskräfte (z. B. Transport/ 
Kranunternehmen) 

(Die Abfolge der Punkte bedingt keine 
Priorität) 
Diese Auflistung bedarf sicher der Ver
vollständigung. Sie ist darüber hinaus 
der jeweils speziell örtlichen Situation 
anzupassen. Dies kann sein u. a. Flug
platz, Heeresdepot, Kaserne / Bundes
land fremde Streitkräfte / Größe der 
militärischen Liegenschaft. 
Besonders wichtig ist auf der Seite der 
fremden Truppen/ Verbündeten die 
Kompetenz des militärischen Vertrags
partners. Sie hängt nicht nur von der 
Person des militärischen/ zivilen Führers / 
Dienststellenleiters, sondern auch von 
der Kommandostruktur der Streitkräfte 
ab. Beide Elemente bestimmen die Effi
zienz des Hilfeleistungsabkommens. Zu 
beachten sind 

Dienststellung 
Dienstgrad 
Mitwirkung/ Mitzeichnung der 
vorgesetzten Behörde / Komman
doebene 
Frage nach der persönlichen 
Bindung des Vertrages an die 
Person des Unterzeichnenden 
(hier ist gemeint, ob das Abkom
men nicht mit der Versetzung des 

militärischen Vertragspartners 
außer Kraft tritt) 

Die letzte Frage ist heikel und mit Finger
spitzengefühl zu prüfen. Ein amerikani
scher General ist ohne Zustimmung 
(schriftlich!) oder ohne Auftrag bspw. 
von USAREUR (oberste Kommandobe
hörde in Europa) in Heidelberg nicht be
fugt, ein bilaterales Abkommen abzu
schließen. Die beschriebene Situation ist 
von Nation zu Nation unterschiedlich. 
Als Berater bei den Verhandlungen, 
wegen der Sprachkenntnisse, wegen 
der militärischen Gliederung, wegen der 
militärischen Besonderheiten der ande
ren Nation, wegen des Kennens der 
verantwortlichen Ansprechpartner u. v. 
a. m . sollte dingend der jeweilige Kom
mandeur der Bundeswehr (VB- bzw. VK
Kommandeur) hinzugezogen werden. 
Er kennt die speziellen Vorgaben, groß
teils aus Erfahrung. 

4. RESUME 
Ramstein hat eine traurige Bilanz: 71 
Tote, 400 teilweise Schwerstverletzte, 250 
Millionen DM Sachschaden. 
So traurig diese Bilanz ist. das Unglück 
hat auch bewirkt, daß über Verbesse
rungen bei Großschadenslagen, wie 
schweren Unglücksfällen und Katastro
phen, nachgedacht wird. Das Land 
Rheinland-Pfalz hat lt. .. Rheinpfalz" vom 
26. Juni 1989 die Konsequenzen gew
gen. Das Staatsministerium des lnnem 
und für Sport hat eine Mustervereinba
rung entwickelt. die am 23. August 1989 
vom lnnenminister persönlich und dem 
Kommandierenden General der 17 . 
Luftflotte (US) unterzeichnet wurde. Bei 
meinem Vortrag am 27.4. 1989 hatte 
ich diese Lösung als dringlich 
vorgeschlagen. Der Anaesthesist Prof. Dr. 
W . Ahnefeld hat in seinem Vortrag vor 
der Schutzkommission beim Bundesmi
nister des lnnem .. Ramstein Schlußfol
gerungen aus einer Analyse"(l2) ver
deutlicht. daß funktionsfähige Konzep
te für eine effektive Schadensbewälti
gung aus medizinischer Sicht nicht vor
handen waren. Er fordert daher: 
.. Wichtiger erscheint es mir, Schlußfolge
rungen zu ziehen, die eine übergeord
nete Bedeutung haben, .... Darüber hin
aus wäre es wünschenswert. generelle 
Vorkehrungen zu treffen, die eine Koor
dination und Kooperation zwischen 
deutschen Hilfsorganisationen, der Poli
zei und des Katastrophenschutzes mit 
alliierten Streitkräften verbessern. Bei 
jedem Massenanfall von Verletzten, 
insbesondere in einem Katastrophen
fall, sollte die Möglichkeit bestehen, die 
Hilfe der alliierten Streitkräfte in Anspruch 
nehmen zu können. Von gleicher Be
deutung erscheint bei einem Massen
anfall von Verletzten bzw. einer Kata
strophe die Zusammenarbeit mit der 
Bundeswehr .... Dem Fachausschuß V ist 
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nicht bekannt. ob hierfür ausreichende 
Konzepte vorliegen." 
Dieser Beitrag unterzog sich der Aufg(:J
be, diese Konzepte zu erarbeiten und 
vorzustellen. Deutlich hat der Verfasser 
dabei die rechtlichen Möglichkeiten und 
Grenzen in unserem Land verspürt . [)el 
humanitären Aufgabe wegen deJ'fl 
Schutz des Menschen in Notlagen ist es 
angezeigt, nach Lösungen zu suchen· 
Denn es gilt heute wie vor 500 Jahren 
"Glückliche Bürgerschaft, die in gut~ 
Zeiten auch an Zeiten der Not deIlJ" 
(Bürgerspruch aus dem Jahre 1500). 

UleraturYerzeichnis/ AnmerkWlgen 

(1) ,Die Rheinpfalz' vom 26. JWJi 1989, Nr. 144-
,Geil: Sieben Konsequenzen aus Ramstein", 
Ludwigshafen (Anm.: Rudi Geil ist StacrtsrninJ5te1 
des Innem Wld für Sport in Rheinland-PfaW 

(2) Der Spiegel vom 27. Februar 1989, S. 6166. 
.AbTÜstWJg / Vor Ort", Hamburg 

(3) Zitiert aus § 1, (1) des Landesgesetzes über defl 
Brandschutz. die Allgemeine Hilfe Wld den 
Katastrophenschutz (LBKG) vom 2. Novem1J6f 

1981 , in : Gesetz- Wld VerordnWlgsblatt für dOS 
Land Rheinland-Pfalz, Nr. 24 vom 11 . Novem):Jl11 
1981 . Mainz, S. 247259 

(4) Breuer H : Wenn Kosmos 1900 auf HamburflN/ 
gefallen wäre. Zivil-MilitärischeZusammenC1IV'" 
in einem Stadtstaat, in : Truppenpraxis, Bei/leJi 
1/ 1988, Bonn, S. 14 19 

(5) AuffassWlg eines BWldesratsmitglieds (im 
Ministerrang) im GemA während der Übung 
WlNTEX/ CIMEX '89 um 1. März 1989 

(6) Einzelerlasse über HilfeleistWJgen der 
BWldeswehr im Frieden 

• Einsatz von RettWJgsmitteln der BWldeswehT JtfI 
Rahmen des zivilen RettWJgswesens -Neufas.:surd 
S. 270 

• HilfeleistWJgen der BWldeswehr bei EmtearbeJtefI 
(Emtenothilfe) -NeufassWlg S. 274 

• HilfeleistWJgen der BWldeswehr auf sozialen und 
kantativen Gebieten-NeufassWlg S. 275 
Unentgeltliche NutzungsüberlassWlg von nichl 
ausgesonderten Zelten mit Zubehör an Dritte
NeufassWlg S. 277 

• HilfeleistWJgen der BWldeswehr bei 
Naturkatastrophen oder besonders schweren 
Unglücksfällen Wld im Rahmen der dringendefI 
Nothilfe -Neufassung S. 279 

• FördeTWlg der AusbildWlg der Truppe durch 
Übemahme von Arbeiten auf wirtschattlichetfl 
Gebiet-NeufassWlg S. 283 

• KostenerstattWJg bei HilfeleistWJgen der 
BWldeswehr im Rahmen der Amtshilfe
NeufassWlg S. 285 
in : MinisteriaJb1att des BWldesministers deI 
VerteidigWJg. Nr. 14 vom 21 . November 1988 
Bonn, S. 269-299 

(7) SchöttJer, H : Die WJbekannte Größe. 
Das Terntorialheer als Partner der 
ZivilverteidigWJg, in : 
ZivilverteidigWJg. H 3/ 1989, Bonn. S. 45-54 

(8) Schröder, D.: Die Reste des Besatzungsrechts J1l 

der BWldesrepublik Deutschland. in : Recht J1I 
Ost Wld West. H 2, März 1989 (Anm.: Prof. 
Schröder ist seit März 1989 Chef der 
Senatskanzlei des Regierenden BürgermeiSteJS 
von Berlin) 

(9) ders. a .a .o. , S. 79 
(10) ders. a .a .o. , S. 79. 81 / 82 
(11) Diese Katasuophenschutzpläne sind nicht tu 

verwechsein mit vergleichbaren, 
gemeinsamen Plänen, in die auch die I 
BWldeswehr einbezogen ist. Es bestehen sortJl 
mind. zwei KatS-Pläne mit der BWldeswehf 
Wld den fremden Streitkräften 

(12) Ahnefeld, F. w. : Ramstein Schlußfo1gerungefl 

aus einer Analyse. Vortrag vor der 
Schutzkommission im März 1989 
(Unveröffentlichtes Manuskript) 



Michael Hütte 

ee 

-...11 
IIC 
111 
11 

Beiträge zu einer Einschätzung des Ein
satZWertes der Einheiten und Einrich
tungen der privaten Träger des Kata
stroPhenhilfsdienst (KatHD) in Berlin 
cnn Beispiel des DRK-Landesverbandes 

~r Artikel gibt ausschließlich die per
Sönliche Meinung des Verfassers wie
dbeer, die mit offiziellen Meinungen der 

lSpielhaft untersuchten Organisatio
nen nicht identisch sein muß. 

WIE WIRKSAM IST DER 
KATASTROPHENSCHUTZ 

I. ZUR EINFÜHRUNG IN DAS 
PROBLEM 

Die Diskussion um den Katastrophen
schutz in der Bundesrepublik Deutsch
land ist seit mehreren Jahren von einer 
eigentümlichen Polarisierung gekenn
zeichnet: 
Einerseits wird ihm vorgeworfen, durch 
die Wahrnehmung der Zivilschutzauf
gaben im V-Falle (..erweiterter Katastro
phenschutz" gemäß KatSG bzw. in Ber
lin KatSVO) ein für sich entspannungs
feindliches und kriegsvorbereitendes 
Instrumentarium vorzuhalten; allein 
durch seine "Existenz, Kriege machba
rer und damit wahrscheinlicher werden 
zu lassen" und insofern im Sinne echter 
Friedenspolitik überflüssig, wenn nicht 
gar gefährlich zu sein. 
Andererseits werden auch im öffentlich
politischen Raum die aus den oben 
genannten Gründen teilweise von eben 
diesem Bereich vernachlässigten Funk
tions- und Ausstattungsmängel des 
Katastrophenschutzes immer dann 
vehement kritisiert. wenn seine Instru
mente bei der Bekämpfung größerer 
Schadensereignisse (..Friedenskatastro
phen") nicht die erwartete Wirksamkeit 
zeigen, so z. B. auch nach der Tscherno
byl-Katastrophe, als zunächst sowohl 
das Fehlen ausreichender Strahlenmeß
geräte als auch eines entsprechenden, 
bundesweiten Frühwam- und Koordi
nierungssysterns festgestellt wurde. 
Die in der Koalitionsvereinbarung zwi
schen der SPD und der Alternativen 
Liste vom März 1989 in Berlin enthalte
nen Absichtserklärungen zum Komplex 
des Zivil- und Katastrophenschutzes, die 
mittlerweile Regierungsprogramm 
geworden sind und die ein "Einfrieren" 
des Zivilschutzes sowie der entsprechen
den Bundesprograrnme in Berlin zugun
sten einer ausschließlich auf den soge
nannten friedensmäßigen KatS be
schränkten Planung vorsehen, verlei
hen der beschriebenen Polarisierung 
neue Aktualität . 
Zwar bestreitet auch die einschlägige 
Fachliteratur überwiegend nicht. daß 
zur Einschätzung des Vergeltungsrisikos 
eines angegriffenen Staates durch den 
Angreifer auch eine Bewertung von 
dessen Zivilschutzsystem i. S. seiner 
Verteidigungsfähigk~it beiträgt (guter 
Zivilschutz = hohe Uberlebenschance 
für die Zivilbevölkerung = hohe Motiva
tion der Streitkräfte/ schlechter Zivil
schutz = hohe Verluste an Infrastruktur 
und Zivilbevölkerung = schlechte Ver-

teidigungsmoral) , jedoch geht diese ein
fache Gleichung im modemen, auch 
konventionellen Kriegsgeschehen in 
hochindustrialisierten Ländern mit 
empfindlicher Infrastruktur schon lange 
nicht mehr auf: Fachleute des Zivilschut
zes bestreiten ebensowenig die redu
zierte Gesamtwirkung von Schutzmaß
nahmen im modemen Kriegsgesche
hen überhaupt. 
Ist aber der Schutz ohnehin nur noch 
begrenzt und reduziert möglich, so ver
liert die Bewertung der Wirksamkeit des 
Zivilschutzes eines Landes ihre Bedeu
tung für die (politisch-militärische) Ent
scheidung zum Angriff oder zum Ge
genschlag. 
Es ist unter Fachleuten auch unbestrit
ten, daß die qualitativen Auswirkun
gen von Friedenskatastrophen in mo
demen Industriestaaten durchaus de
nen moderner Kriege konventioneller 
und nicht-konventioneller Art entspre
chen können . Demgegenüber haben 
die unterschiedlichen quantitativen Aus
wirkungen für die unmittelbare Gefah
renabwehr im Rahmen des KatHD eine 
nur sekundäre Bedeutung. 
Auch unter diesem Gesichtspunkt em
pfiehlt sich daher die Anwendung eines 
einheitlichen Katastrophenbegriffes, der 
nicht mehr auf die Ursachen von Scha
densereignissen abstellt. 
Diese Terminologie und die mit ihr ein
hergehende Entwicklung des Katastro
phengeschehens dürfte auch den welt
weiten Bemühungen um Friedenssiche
rung und Abrüstung sowie der Einsicht 
in die Nichtlührbarkeit moderner Kriege 
zwischen Industrieländern entsprechen. 
Sie entspricht auch der zunehmend 
aktiveren Rolle der Rotkreuzbewegung 
und ihrer Ideologie bei der Friedenssi
cherungundKriegsverhütung, ohne den 
ihr eigenen Anspruch auf Hilfeleistung 
auch im äußersten, ja aussichtslosen 
Katastrophengeschehen, dem Krieg, 
aufzugeben. 
Der sich ab zeichnende Konflikt um Zi
vilschutz einerseits und Katastrophen
schutz andererseits in Berlin ist nun nicht 
nur ein semantisches Spiel um Worte 
und Begriffe, vielmehr kommt ihm im fi
nanzierungs- und Organisationssystem 
des erweiterten Katastrophenschutzes 
in der Bundesrepublik Deutschland, in 
welches Berlin aufgrund von Verwal
tungsabkommen einbezogen ist. erheb
liche Bedeutung zu: 
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Während für den sogenannten "friedens
mäßigen" Katastrophenschutz die Bun
desländer zuständig sind, die sich zur 
Erfüllung der damit verbundenen Auf
gaben öffentlich-rechtlicher Institutionen 
(Feuerwehren, Bundesanstalt Techni
sches Hilfswerk, sonstige Behörden der 
Gefahrenabwehr) und privater Hilfsor
ganisationen (Sanitätsorganisationen 
wie DRK, MHD, JUH und ASB sowie 
anderer privater Träger) bedienen, wird 
das gleiche Instrumentarium für den 
Verteidigungsfall aus Haushaltsmitteln 
des Bundes (über das Bundesamt für 
Zivilschutz) besonders ausgerüstet. aus
gebildet und ergänzt sowie erweitert 
CerweiterterKatastrophenschutz"). D . h. 
für alle Katastrophenlagen besteht be
reits jetzt ein einheitliches Instrumenta
rium mit vereinheitlichter Führungs- und 
Organisationsstruktur auf der Ebene der 
Landkreise und der kreisfreien Städte, 
wobei die organisatorische Führung 
jeweils dem Hauptverwaltungsbeam
ten (HVB), der der Oberkreis- oder der 
Oberstadtdirektor bzw, Oberbürgermei
ster oder Landrat ist.obliegt. 
Der Katastrophenschutz in der Bundes
republik Deutschland zeichnet sich folg
lich durch zwei besondere Merkmale 
aus: der Integration von Bundes- und 
Landeskompetenzen und Haushaltsmit -
teln in einem vereinheitlichten Kata
strophenabwehrinstrument und dem 
Zusammenwirken von öffentlich-recht
lichen und privaten Trägem. 
Die unterschiedliche Finanzierungs- und 
Ausbildungszuständigkeit führt nun in 
Verbindung mit unterschiedlichen poli
tischen Prioritäten im bundes- und je
weiligen landes-politischen Bereich zu 
erheblichen Diskontinuitäten, zu unter-

WIE WIRKSAM IST DER 
KATASTROPHENSCHUTZ 
schiedlichen Schwerpunkten und damit 
Ungleichheiten zwischen den Bundes
ländem: 
Je nach landespolitischen Entscheidun
gen werden Haushaltsmittel für den frie
densmäßigen KatS bewilligt oder ver
sagt, werden eigene Einheiten mit be
sonderer (friedensmäßiger) Gliederung 
aufgestellt oder nicht. wird stärker zur 
Bundesaufgabe "Verteidigungsfall" hin 
gewichtet oder zum landeszuständigen 
"Friedenskatastrophenschutz" . 
Aus dem Zusammenwirken öffentlich
rechtlicher mit privaten Hilfsorganisa
tionen ergeben sich zusätzliche Abstim
mungsprobleme zwischen dem Recht 
der Organisationen, dem Landes- und 
dem Bundesrecht hinsichtlich des Status 
der Helfer, der Vereinheitlichung der 
Ausbildung und Ausstattung sowie der 
Führungsstrukturen. 
Die Gesamtproblematik kann in ihrer 
Komplexität hier nur angerissen wer
den, und es soll nachfolgend nur der 
Problernbereich erörtert werden, der die 
Mitwirkung privater Organisationen und 
deren Einsatzwert betrifft. 
Die politische Diskussion um den Kata
strophenschutz in Berlin könnte jedoch 
am Anfang einer Entwicklung stehen, 
die den KatS in seiner Gesamtheit kon
sequenter als bisher zuallererst als Lan
desaufgabe begreift und in diesem Sin
ne die Bundeskompetenz im Bereich der 
Mittelzuweisung und Verwaltung sowie 
der Ausbildung und Ausstattung für den 
erweiterten Katastrophenschutz durch 
die Reduzierung auf Rahmenaufgaben 
vereinfacht und strafft. 
Dadurch würde auch politisch und 
administrativ der Vorrang des allge
meinen Katastrophenschutzes vor den 
engeren Zivilschutzaufgaben betont. 

11. DER KATASTROPHEN· 
HILFSDIENST DES LANDES 
BERLIN 

Die Voraussetzungen für die Aufstellung 
des KatHD in Berlin unterscheiden sich 
erheblich von denen im übrigen Bun
desgebiet: Neben den alliierten Vorbe
haltsrechten sind es insbesondere die 
Stadt-Staat-Struktur und deren spezifi
scher Verwaltungsaufbau sowie die 
Insellage der Stadt mit besonderen poli
tischen, psychologischen undorganisa
torischen Auswirkungen, die alle Kata
strophenschutzmaßnahmen beeinflus
sen (1) , 
Aufgrund der Vorbehaltsrechte der Alli
ierten gilt das gesamte Zivilschutzrecht 
des Bundes in Berlin nicht. Im Lande 
Berlin ist daher nicht nur der friedens
mäßige Katastrophenschutz landes-

rechtlich geregelt, sondern auch der 
Zivilschutz (1). 
Der KatHD wurde im Jahre 1974 aufge
stellt. Seine Rechtsgrundlage bildet die 
Verordnung über die Erweiterung deS 
Katastrophenschutzes vom 4. 4. 1974, 
zuletzt geändert am 13, 12. 1977. zu
nächst stützte sich die Verordnung le
diglich auf die Anordnung der Alliierten 
Kommandantur BKj O (65) 11 vom 1 
10, 1965, mit der Zivilschutzmaßnab
men für das Land Berlin bestimmt wur
den. Seit dem Jahre 1977 enthält auch 
das Berliner Feuerwehrgesetz eine Er
mächtigung zum Erlaß der Verordnung 
zur Einrichtung des KatHD, um die trie
densmäßige Zweckbestimmung der 
Einheiten und Einrichtungen des KatO
strophenschutzes zum Ausdruck zu brin
gen (1) . 
Die allgemeinen VerwaltungsvorschJil
ten, die das Bundesministerium deS 
Inneren gemäß § 2, Abs. 3 KatSG mit 
Zustimmung des Bundesrates erlassen 
hat, gelten ebenfalls nicht in Berlin. [)GIS 
Land Berlin hat sich entsprechend derll 
Verwaltungsabkommen mit dem BtJ11-
desinnenministerium über die Duren
führung und Finanzierung von Zivil
schutzmaßnahmen vom 16. 7. 1970 
bemüht. eine weitestgehende Identitat 
seiner Vorschriften für die Einheiten und 
Einrichtungen des Katastrophenschut
zes mit den Regelungen des Bundes he!
zustellen (1) . 
Die Freistellungsregelung des § 8, AbS. 2 
KatSG (Bund), die in den übrigen BtJ11-
desländern immerhin 57 % des Helfe!
potentials des Verstärkungsteils stellt 
(zum Katastrophenschutz freigestellte 
Wehrpflichtige) , gilt in Berlin nient 
obgleich die nach § 8 (2) freigestellten 
Helfer bei Wohnsitzwechsel nach Berun 
hier freiwillig weiter Dienst im KatS tun 
können und die Hauptverwaltungstß' 
amten dies in der Regel auch anerkeJ'l
nen. Der Gesamtanteil am Berline! 
KatHD ist jedoch gering, er beträgt zur!! 
Beispiel beim Deutschen Roten KreUZ 
Landesverband Berlin, mit ca. 69 Bel
fern nur 8,69 % der Sollstärke (2) . 
Die Nichtverfügbarkeit der 57 % gemClll 
§ 8 (2) KatSG freigestellten Helfer wie irJ1 
übrigen Bundesgebiet ergibt allein eiJ'le 
Zahl von 1 500 Helfern, die in Berlin 0J1-
derweitig angeworben werden müssen 
(1) . 
Berlin ist ein Land und zugleich eiJ'le 
Stadt. Da hier die kommunale von der 
staatlichen Ebene nicht getrennt ist vJie 
in den Flächenländem, konnte auf ein 
besonderes Katastrophenschutzgesetzin 
Berlin verzichtet werden. Der KatastrO' 
phenschutz wird hier als ein Teil deI 
Gefahrenabwehraufgaben verstandeJ'l 
die den landesweit zuständigen ore!
n ungsbehörden (Senatsverwal tun(1) 
und den nachgeordneten Ordnungstß' 
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hörden (u. a. Bezirksämter, Berliner Feu
erwehr) zugewiesen sind (1). 
Katastrophenschutz umfaßt die Bereit
stellung zusätzlicher Kräfte und Mittel 
::? Rahmen der Vorsorge und beim Ein
lItit einer Gefahr in Lagen, in denen die 
~~elmäßig verfügbaren Kräfte und 
lVuttel zur Gefahrenabwehr nicht ausrei
chen (1). 
Der KatHD dient überwiegend der Erfül
lung von Aufgaben der Feuerwehr; er 
Wird deshalb in Berlin unter der Verant
wortung der Senatsverwaltung für In
neres vom Leiter der Berufsfeuerwehr 
gefÜhrt und betreut (1) . 
Allerdings nehmen auch andere Senats
~erwaltungen und die Bezirksämter 

rdnungsaufgaben im Rahmen ihrer 
Z~tändigkeiten zur Abwehr außerge
~Ohnlicher Gefahren wahr (z.B. Unter-
tmgung von Obdachlosen) Im Ein

Satztall werden geeignete Fachdienste 
d.es KatHD diesen Ordnungsbehörden 
Ilnterstellt (1) . 
~ KatHD wirken zur Zeit neben der Ber
liner Feuerwehr und der Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk die folgenden pri
\Taten Hilfsorganisationen mit: Arbeiter
Samariter-Bund, Deutsche Lebensret
~ngsgeSellSChaft , Deutsches Rotes 

euz, Johanniter Unfallhilfe und Malte
Serhllisdienst, wobei die privaten Hilfsor
f .Cl1li.sationen in den Fachdiensten Sani
ratsdienst , Betreuungsdienst, ABC- und 
t ~rnmeldedienst und Versorgungsdienst 
Cltig sind. 
Der Zahl von 57 % freigestellter Wehr
lJ!lichtiger im Verstärkungsteil des KatHD 
d.es Übrigen Bundesgebietes ist die Zahl 
"on 80 % ehrenamtlicher Helfer im Ber
lin
l 

er Verstärkungsteil gegenüberzustel
en Cl). 
Dcxs aus dem Bundesrecht übernomme
ne und für Berlin in den KatHD-Organi
~tion-A V (Ausführungsvorschriften) 
estgelegte Ziel, Einheiten und Einrich
tungen des Katastrophenschutzes in 
kl!ler Stärke von 1 % der Gesamtbevöl-
erung aufzustellen, wurde im Lande 
~rlin nie erreicht und erscheint auch 

erreichbar, da hierfür 17 280 Helfer 
Clngeworben werden müßten 0). 
Der tatsächliche Aufstellungsstand liegt 
~egenwärtig bei 0,16 %, während der 

t dem Bund vereinbarte Finanzie
~gsrahmen einen Bevölkerungsanteil 
on 0,19 % umfaßt (1) . 
~r tatsächliche Kräfteanteil der Soll
~rstärkung von 74,7 % liegt bei 59,3 % 
be~ der der Soll-Ergänzung von 35,3 % 

140,7 % (1). 
In Berlin fehlen z. Zt. ca. 680 Helfer, 
~::.von allein 630 Helfer der Verstär kung, all die festgelegte Ausbaustufe von 
c~19 % der Gesamtbevölkerung zu errei-
lIen Cl). 

Die Personaldefizite im Helferbereich des 
Berliner Katastrophenschutzes müssen 
differenziert beurteilt werden: 
• Berlin verfügt über die personalstärk
ste Berufsfeuerwehr Europas, die auch 
größere Schadensereignisse wirksam 
bekämpfen kann, so daß die Katastro
phenschwelle bis zum Einsatz zusätzli
cher Kräfte relativ hoch liegt. 
• Trotz vielfältiger Werbebemühungen 
des Senats von Berlin und der Hilfsorga
nisationen bleibt die Motivation der als 
Helfer in Frage kommenden jungen 
Menschen, in Berlin am Katastrophen
schutz mitzuwirken, vergleichsweise 
gering. Dies hängt zum einen sicher mit 
den mangelnden Einsatz- und Betäti
gungsrnöglichkeiten zusammen. Nur für 
den nie eintretenden "Ernstfall" zu üben, 
kann auf Dauer nicht als befriedigende 
Aufgabe angesehen werden. 
• Um dieses Problem zu bewältigen, 
strebt der Berliner Innensenat - unter
stützt von den Hilfsorganisationen -
verstärkten "Doppelnutzen" der Einhei
ten und Einrichtungen des KatS an, d. h . 
die Einbeziehung in die täglichen Auf
gaben der Gefahrenabwehr . Hierzu sind 
Umgliederungen und einsatzorganisa
torische Anpassungen erforderlich, die 
z. Zt. zwischen Bann und Berlin im Rah
men des Bundesprogrammes "Arrondie
rung des Katastrophenschutzes" disku
tiert werden. 
• Es darf jedoch trotz der positiven Erfah
rungen mit der Einbeziehung des Berli
ner THW in die Alltagsarbeit der Feuer
wehr füglich bezweifelt werden, ob die 
Erhöhung der Attraktivität des Dienstes 
im Berliner KatHD durch konkretere 
Alltagsaufgaben der Gefahrenabwehr 
wirklich zu einem verstärkten Helferzu
lauf führt. Vielmehr scheinen in Berlin 
auch andere Ursachen das Helferdefizit 
zu begünstigen: Die Bevölkerungspyra
mide ist - bezogen auf die in Frage 
kommenden jüngeren Jahrgänge -
denkbar ungünstig, und die in Berlin 
versammelten jungen Leute aus ande
ren Regionen der Bundesrepublik 
Deutschland (überwiegend Studenten) 
weisen in ihren Sozialisationsbezügen 
mehrheitlich wenig Affinität zur Aufga
be Katastrophenschutz auf. Diese wird 
vielmehr entweder politisch als "Kriegs
spiel" diskreditiert oder im Rahmen ei
nes Anspruchs- und Versorgungsden
kens ausschließlich dem Staat zuge
schrieben. 
• Der Senatsansatz, "neue" Bevölkerungs
gruppen wie Frauen und Ausländer für 
diese Aufgabe zu gewinnen, ist prinzi
piell sicher richtig, stößt aber in den 
zumeist tradiert geführten und organi
sierten privaten Hilfsorganisationen 
selbst auf erhebliche Hindernisse (Im 
Berliner DRK wirken z. Zt. ca. 12 auslän-

dische Helfer bei 965 insgesamt Aktiven 
mit. Dies entspricht ca. 1,25 %) (2). 
Zusammenfassend ist festzustellen, daß 
eine wesentliche Erhöhung des ehren
amtlichen Helferpotentials allein über 
die Hilfsorganisationen in Berlin kaum 
gelingen wird, da die betroffenen Orga
nisationen ja auch jetzt bereits über die 
Mitwirkung im Katastrophenschutz hin
aus organisationseigene Aufgaben 
wahmehmen (technische Hilfeleistung, 
Sanitätsdienst Betreuungsdienst, Sozial
einsätze), deren Attraktivität offensicht
lich ebenfalls ungenügend ist. 

111. DII B.T.ILIGUNG DIS 
DRK-LAND.SV.R
BAND.S B.RLIN AM 
B.RLIN.R OTAITRO
PHINHIL.SDI.NST 

Der Landesverband Berlin des DRK 
gehört mit ca. 3 500 hauptamtlichen 
Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 
von ca. 250 Mill. DM zu den organisato
risch und finanziell starken Landesver
bänden des DRK. Gleichwohl verfügt er 
nur über insgesamt 116 685 Mitglieder, 
von denen 965 als aktive Helfer und 
Helferinnen tätig sind. Der Mitgliederbe
stand beträgt bei einer Westberliner 
Gesamtbevölkerung von 2 062 223 
Personen 5,66 %, während der Anteil 
der aktiv im Roten Kreuz Tätigen am 
Mitgliederbestand nur 0,83 % beträgt 
(3) . Der allein zulässige Vergleich mit 
den ähnlich strukturierten DRK-Landes
verbänden der Stadt-Staaten Harnburg 
und Bremen belegt die extrem ungün
stige Berliner Situation, die durch die po
litische Lage der Stadt und die ungünsti
ge Demographie beeinflußt ist: 
In Harnburg sind zwar nur 4,9 % der 
Bevölkerung Mitglied im DRK, der An
teil der aktiven Helferinnen und Helfer 
beträgt jedoch 2,97 %. In Bremen mit 
einem Mitgliedsanteil von 7,3 % an der 
Gesamtbevölkerung beträgt der Anteil 
der aktiven Helferinnen sogar 3,7 % (3). 
Bezogen auf die jeweilige Gesamtbevöl
kerung sind in Bremen 0,268 %, in 
Harnburg immerhin noch 0,145 % - in 
Berlin aber nur 0,046 % beim Roten 
Kreuz aktiv tätig. 
Es kann unterstellt werden, daß diese 
Zahlenergebnisse für den größten pri
vaten Träger des KatHD auch für die 
anderen (kleineren) Sanitätsorganisa
tionen bzw. Hilfsgesellschaften reprä
sentativ sind. 
Daraus kann die Schlußfolgerung abge
leitet werden, daß - zunächst unabhän
gig von der Mitwirkung im KatHD - die 
Bereitschaft zur aktiven Wahrnehmung 
ehrenamtlicher Helferaufgaben bei den 
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privaten Hilfsorganisationen in Berlin 
besonders schlecht ist. Gründe hierfür 
wurden bereits im Teil H. benannt. 
Faktisch hat die mangelnde Bereitschaft 
zur Mitwirkung an den Aufgaben der 
privaten Hilfsorganisationen dann auch 
gravierende Auswirkungen auf die 
Personalstärke der von diesen Organi
sationen vorgehaltenen Einheiten und 
Einrichtungen des KatHD. 
Das Problem ist folglich in Berlin nicht 
die Erhöhung der Attraktivität der Mit
wirkung im KatHD durch Herstellen eines 
"Doppelnutzeffektes" und der Möglich
keit. über den Übungsbereich hinaus 
aktiv an der täglichen Gefahrenabwehr 
mitzuwirken, sondern die Erhöhung der 
Mitwirkungsakzeptanz bei den priva
ten Hilfsorganisationen überhaupt. Dies 
kann keine originär staatliche Aufgabe 
sein, hier sind vielmehr zunächst die 
Hilfsorganisationen selbst gefordert. 
Die günstigere Entwicklung der Mitwir
kungsbereitschaft z. B. bei der Bundes
anstalt Technisches Hilfswerk und bei 
den Freiwilligen Feuerwehren ist nicht 
insgesamt attraktiveren Aufgaben des 
täglichen Dienstes zuzuschreiben, son
dern auch ein Erfolg modernerer und 
beteiligungsorientierter Führungs- und 
Organisationsformen.Das Berliner Rote 

WIE WIRKSAM IST DER 
KATASTROPHENSCHUTZ 
Kreuz hat als stärkster privater Träger 
des KatHD die Aufstellung folgender 
Einheiten und Einrichtungen verbind
lich zugesagt (4) : 

nur 70 %igen Personalausstattung er' 
heblich relativieren. 
Während die persönliche Ausstattung 
und die fachbezogene Ausbildung 

Tab. 1 

8 Sanitätszüge 
3 Betreuungszüge 
12 Betreuungsstellen 
2 ABC-Züge 

er 50 HelferInnen 
er 28 HelferInnen 
er 18 HelferInnen 
er 42 HelferInnen 

400 HelferInnen 
84 HelferInnen 

216 HelferInnen 
84 HelferInnen 
10 HelferInnen 2 Verpflegungstrupps er 5 HelferInnen 

Gesamtverpflichtung 

Zwar ergibt die absolute Soll-Zahl des 
Personalbedarfes des Berliner DRK im 
KatHD im Vergleich zur absoluten Zahl 
der verfügbaren aktiven Helfer (965) 
einen zahlenmäßigen Helferüberschuß 
von 171 HelferInnen, tatsächlich konn
ten jedoch die Einheiten und Einrichtun
gen in den vergangenen Jahren nie
mals voll besetzt werden (5) : 

794 HelferInnen 

gemäß MAPL. (Musterausbildungsplorll 
im Landesverband Berlin in erster Linie 
aufgrund organisationseigener Anstren' 
gungen zumindest in den klassischeIl 
Aufgabenbereichen der Fachdien5t~ 
"Sanitätsdienst" und "BetreuungSdienst 
als gut bezeichnet werden können (der 
LV hat im Jahr 1988 hierfür aus Eigen' 
mitteln insgesamt 3 7 6 708 DM auf9e-

Tab. 2 

Soll-Zahl 1985 
Soll-Zahl 1986 
Soll-Zahl 1987 
Soll-Zahl 1988 

744 Ist-Zahl 1985 
744 Ist-Zahl 1986 
794 Ist-Zahl 1987 
794 Ist-Zahl 1988 

548 Besetzt mit 73,65 % 
561 Besetzt mit 75,40 % 
599 Besetzt mit 75,44 % 
550 Besetzt mit 69,27 % 

Im Durchschnitt der vergangenen Jah
re fehlen folglich zunächst rein rechne
risch 25 bis 30 % HelferInnen. Es ist davon 
auszugehen, daß die dem KatHD nicht 
gemeldeten HelferInnen entweder nicht 
KatHD-tauglich sind oder in besonderen 
Bereichen der DRK-eigenen Arbeit tätig 
sind, die im K-Falle fortgeführt werden 
müssen (z. B. Kurzwellenzug), bzw. nicht 
K-fallbezogen ausgebildet sind (z. B. 
Wasserwacht) . Da das DRK im Katastro
phenfall neben der Mitwirkung im 
behördlichen Katastrophenhilfsdienst 
organisationseigene Aufgaben wahr
nehmen muß (z. B. Suchdienst. Betreu
ung eigener Sozialeinrichtungen, Füh
rungsaufgaben), erscheint die Rückbe
haltung von Helfern plausibel. 
Gleichwohl muß der Einsatzwert von bis 
zu 30 % im Mittelwert unterbesetzten 
Einheiten und Einrichtungen insbeson
dere in den personalintensiven Schwer
punktaufgaben Sanitäts- und Betreu
ungsdienst als deutlich reduziert ange
sehen werden. 

IV. 
PIRSONALVIR'ÜOBARKIIT 

Die tatsächliche Verfügbarkeit des Per
sonals der Einheiten und Einrichtungen 
des KatHD des DRK-Landesverbandes 
Berlin wird durch weitere Faktoren 
beeinflußt. die die Annahme auch einer 

wendet und als Landesanteil ledigliCll 
71 200 DM erstattet bekommen), müS' 
sen die Merkmale persönliche EinscrlZ' 
voraussetzungen und Unabkömmlic!'l' 
keit von Helfern bzw. Wahrnehmung 
von Doppelfunktionen weitaus kritischer 
bewertet werden: 

IV. l . VERFÜGBARKElT DER NACH 
§ 8(2) KATSG (BUND) 
FREIGESTELLTEN HELFER 

Bei den in Berlin aufgrund einer voroP 
im übrigen Bundesgebiet eingegange
nen Verpflichtung gemäß § 8 (2 ) KatSG 
(Bund) beim DRK diensttuenden und 
vom Wehrdienst freigestellten 69 Weh!' 
pflichtigen besteht überwiegend nqCll 
allen Erfahrungen eine nur auf deIl 
unvermeidlichen Pflichtteil beschrernJ<' 
~!3 Bereitschaft zur Mitwirkung. 
Uberwiegend handelt es sich um SN' 
denten, die die Verpflichtung gemäß § 8 
(2) KatSG als geeignetes Mittel zur um' 
gehung des Wehrdienstes ansehen, Q!'l' 
sonsten aber zur Mitarbeit im KatS weIllg 
Neigung haben und wissen, daß in BerJill 
aufgrund der Nichtgeltung des Weh!' 
pflichtgesetzes und des KatSG (Bund) 
diese Mitwirkung auch nicht rechtsver' 
bindlich eingefordert werden kan!l' 
Zwar besteht grundsätzlich die Möglic!'l' 
keit der Entpflichtung durch den zustd!1' 
digen HVB (Bund) und der Rückü)'Jef' 
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weisung der Helfer zur Wehrerfassung 
Cln das Kreiswehrersatzamt. diese greift 
Jedoch bei Berliner Wohnsitz wegen 
Nichtgeltung des Wehrpflichtgesetzes 
ZUnächst nicht. 
A.us dieser Rechtslage in Verbindung 
mit den im Teil H. dargestellten Haltun
gen und Einstellungen dieser Helfer 
ergibt sich für Ausbildung und Einsatz 
eine insgesamt erheblich reduzierte 
Verfügbarkeit. zurnal häufige Reisen und 
ClUch längere Abwesenheitszeiten aus 
Berlin den Lebensstil dieser Helfergrup
Pe kennzeichnen. 
~ein ein Vergleich der durchschnitt
lich abgeleisteten Einsatzstunden der ,,8 
(2)er Helfer" in Berlin mit dem Bundes
richtwert von jährlich 200 Stunden be
legt die Vermutung reduzierter Verfüg
bc:irkeit: In Berlin werden durchschnitt
liCh pro Jahr und Helfer ca. 95 Einsatz
stunden geleistet (6). 
69 Helfer gemäß 8 (2) KatSG (Bund) 
beim Berliner DRK repräsentieren 12,54 
% des gesamten Helfer-1st-Bestandes im 
l(atHD von 550 HelferInnen . Die tatsäch
liChe Verfügbarkeit kann günstigenfalls 
mit 50 %, d,h, 35 Helfern angesetzt 
werden, so daß 34 Helfer vom Helfer-Ist
Bestand abzusetzen sind (2), 

IV,2, PERSÖNLICHE EINSATZ-
VORAUSSETZUNGEN 

Nach den geltenden Regelungen des 
Bundesamtes für Zivilschutz müssen alle 
Belier des KatHD die sogenannte G 26/ 
2,:Untersuchung bezüglich der Eignung 
für leichten Atemschutz durchführen 
(Arbeitstauglichkeit unter Einsatz der 
Schutzmaske); die Helfer der ABC-Züge 
SOgar die 26/3-Untersuchung für Ein
Satzbedingungen unter schwerem 
A.temschutz. Die Untersuchungen sind 
!lOCh nicht abgeschlossen, jedoch müs
Sen günstigstenfalls 10 % Ausfälle des 
~t-Bestandes von Helfern wegen gesund-
eitlicher Bedenken bzw, wegen der 

Weigerung, überhaupt an der Untersu
Chung teilzunehmen, zugrundegelegt 
werden, Demnach wären erneut 55 
lfelier vom Helfer-1st-Bestand abzuset
Zen (2), 
Die Altersbegrenzung für die Mitwirkung 
1m KatHD des Landes Berlin regelt sich 
gernäß Nr, 41 der KatHD-Org-AV nach 
~ern Recht der betreffenden Organisa-
on. Der DRK-Landesverband Berlin hat 

eine entsprechende Regelung nicht 
erlassen, während die Rahmendienst -
'1orschrift des DRK lediglich die Wahr
!lehrnung von Führungsaufgaben auf 
c:t?S 55. bzw, 65, Lebensjahr begrenzt. 
DIe Berliner Senatsinnenverwaltung hat 
~ ZUm Sachverhalt befragt - bereits vor 
Ohren für den KatHD die analoge 

Anwendung der Altersgrenzen aus dem 
Feuerwehrdienst (17 bis 60 Jahre) ange
regt. Dies erscheint angemessen, da die 
besonderen Belastungen eines Einsat -
zes, aber auch der Ausbildung und 
Übungen Berücksichtigung finden 
müssen, 
Demnach würden aus dem beim DRK 
verfügbaren Helfer-Ist erneut insgesamt 
26 Helferinnen gleich 4,73 % ausschei
den (2), 

IV.3. UNABKÖMMLICHKElT BZW, 
BESETZUNG VON 
DOPPELFUNKTIONEN 

Die Untersuchung der tatsächlichen 
Verfügbar keit der Berliner DRK -Helfer In
nen im KatHD muß weiterhin die Beset
zung von Doppelfunktionen innerhalb 
des DRK, vor allem aber auch die Unab
kömmlichkeit im Einsatzfall aus berufli
chen Gründen berücksichtigen: 
Insgesamt 20 Helferinnen gleich 3,64 % 
des Helfer-Ist von 550 Helferinnen neh
men Doppelfunktionen im DRK wahr, 
die im Einsatzfall die Verfügbarkeit für 
die Tätigkeit im KatHD zumindest ein
schränken, wenn nicht verunmögli
chen. Im einzelnen wurden folgende 
Doppelfunktionen erhoben (2): 
Kreisvorsitzender als Zugtruppführer, 
Kreisvorsitzender als Zentralstabsvertre
ter, 
Zugführer und Kreisbereitschaftsführer , 
Kreisvorsitzender als Zugführer, 
Bereitschaftsführer als Zugführer und 
Zugtruppführer, 
RKB als Zugrnitglied, 
für zwei Einheiten gemeldet. 
Bei der beruflichen Unabkömmlichkeit 
wurden alle sicherheits- und versor
gungsrelevanten Berufsgruppen erfaßt. 
bei denen mit Sicherheit davon auszu
gehen ist. daß der/ die Helferin im Kata
strophenfall auf der Arbeitsstelle benö
tigt wird, wie z, B, Polizei-, Zoll- und 
Feuerwehrbeamte , Mitarbeiter von 
Versorgungsdiensten und in Kranken
häusern sowie hauptamtliche DRK-Mit
arbeiter im direkten Sozial- und Pflege-

einsatz und im Rettungsdienst. Davon 
sind insgesamt 151 Helferinnen gleich 
27,45 % der Ist-Stärke des KatHD beim 
Berliner Roten Kreuz betroffen (2). 

Demnach verbliebe ein endgültig fort
geschriebenes Helfer-Ist von 264 Helfer
innen gleich 48 % vom rechnerisch er
faßten Helfer -Ist und 33,25 % vom Helfer
Soll. 
Die diesen Zahlen zugrundeliegende 
statistische Erhebung wurde mit wohl
wollender, d,h, im Zweifel die Verfüg
barkeit annehmender Grundtendenz, 
durchgeführt. 
Mit nur 33,25 % der Sollstärke muß fak
tisch von der fehlenden personellen 
Betriebsfähigkeit der Einheiten und Ein
richtungen ausgegangen werden, 

Der Beitrag wird in der Nr, 3/90 dieser 
Fachzeitschrift fortgesetzt. 

Dipl. Sozialpädagoge Michael Hütte, 
Zwinglistr. 33, 1000 Berlin 21 

Der Verfasser war von 1977 bis 1984 Katastro
phenschutzbeauJtragter des DRK-Landesverban
des Berlin und hat von 1979 bis 1988 verschiede
ne Katastropheneinsätze des DRK und der UGA 
der Rotkreuzgese11schatten im Ausland geleitet. 

Quellenangaben 

(1) Zitiert nach: 
Schreiben der Senatsverwaltung für 
Inneres Berlin, mD 2 - 0366/ 4436 
vom 31 , Mai 1989 an BMI 

(2) Eigene Erhebung mit der Abt. Einsatzdienste 
des DRK-L V Berlin 

(3) Zitiert nach: 
DRK-Jahrbuch 1989 und Angaben 
des Statistischen Landesamtes Berlin 

(4) StäTkemeldung für den Katastr0-
phenhilfsdienst des Landes Berlin 
durch den DRK-Landesverband 
Berlin für 1988/ 89 

(5) Auswertung der DRK-Jahresberichte 
des Landesverbandes Berlin des DRK 

(6) Eigene Erhebung mit der Abt. Einsatz
dienste des DRK -L V Berlin für 1987 und 1988 
sowie den in 1989 vorliegenden Daten 

Tab,3 

Insgesamt sind vom Ist-Bestand von 550 Helferinnen abzusetzen: 

34 Helfer 
55 HelferInnen 
26 HelferInnen 
20 HelferInnen 

151 HelferInnen 
286 HelferInnen 

nach KatSG (Bund) 8(2) 
nach fehlender Atemschutztauglichkeit 
wegen Altersbegrenzung 
wegen Doppelfunktionen im DRK 
wegen beruflicher Unabkömmlichkeit 
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111-
• Frau Gerda Streck. Lingen Tel . 05 91/ 6 25 70 is t 
BVS-Beauftragte. Herr Wem er Köster gehört dem 
Bundesverband für den Selbstschutz. Dienststelle 

OsnabIÜck an. Tel . 05 41/ 45884 

Alle Fotos: W.Köster. Bundesverband für den 
Selbstschutz. Dienststelle OsnabIÜck 

•• 
SCHUTZRAUME 
IM EMSLAND 
Bereits in den Heften III/ 74. III/ 75, N / 75 
und vor allem in Heft III/ 89 der "Zivilver
teidigung" sowie in Heft 10/ 72 ZS-Maga
zin wurde auf beispielhafte Ausführun
gen auf dem Gebiete des Schutzraum
baues hingewiesen. 
Wie positiv Aktivitäten - in Ermange
lung einer Schutzbaupflicht - auf freiwil
liger Basis sein können, erweist sich ins
besondere bei den Planungen und der 
Errichtung von Schutzräumen im Gebiet 
des Emslandes: Zum Bearbeitungsge
biet Emsland gehören die Stadt Osna
brück, der Landkreis Osnabrück. der 
Landkreis Emsland und die Grafschaft 
Bentheim. 
In diesem Bereich hat sich beispielhaft 
gezeigt, wie die Initiativen einzelner, 
hier sind vor allem Frau Streck' und Herr 
Köster' besonders hervorzuheben, in 
unermüdlichem Einsatz durch gezielte 
Einzel- und Gruppengespräche beach
tenswerte Erfolge zeitigen können. Selbst
los und uneigennützig haben sie die 
Planer und Bauherrn überzeugt, daß es 
auch heute noch sinnvoll ist, zumindest 
für Katastrophenfälle. die keiner aus
schließen kann. Schutzräume zu schaf
fen . 
Die erreichte stolze Erfolgsbilanz ist in 
den Bildern 1 und 2 erkennbar (s. S. 41 
bzw 43) . 

Seit 1987 wurden allein in diesem relativ 
kleinen Bearbeitungsraum 212 Schutz
räume mit rd. 60 000 Schutzplätzen be
antragt, inder Planung, im Bau bzw. fer
tiggestellt. Diese verteilen sich auf 17 
Großschutzräume mit rd. 20 000 Schutz
plätzen und 195 Schutzräumen mittlerer 
Größe mit etwa 40 000 Schutzplätzen. 
Bei den Großschutzräumen sind etwa 
die Hälfte (9) mit 430 bis 999 Schutzplät
zen. also mit der einfacheren Technik 
gewählt worden, die übrigen (8) mit 
1 224 bis 3 000 Schutzplätzen weisen die 
aufwendigere Technik mit Ersatzstrom
versorgungsanlage und Dieselkraftstoff
bevorratung für 14 Tage auf. Im Mittel 
sind es bei den Großschutzräumen 1 125 
Schutzplätze pro Schutzraum. 

Bei den 195 Schutzräumen mittlerer Grö
ße ist die Schutzplatzverteilung aus Bild 
3 zu ersehen. 

Im Durchschnitt sind es zwar 187 Schutz
plätze , es sind jedoch bestimmte Schwer
punlcte vorhanden, die sich deutlich von 
den technischen Anforderungen her 
bzw. durch die Obergrenze von 299 
Schutzplätzen abzeichnen und eine klare 
Bevorzugung der Planer für 120. 150 
und 299 Schutzplätze erkennen lassen. 
In dem technisch einfacheren Bereich 
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Frau Gerda Streck 

bis 150 Schutzplätzen mit einem Venti
lator L 6 und einem Sandhauptfilter sind 
etwa die Hälfte d er Schutzräume ange
siedelt. Rund 80 % der Schutzräume von 
151 bis 299 Schutzplätzen sind mit 299 
Schutzplätzen, der oberen Grenze der 
Schutzräume mittlerer Größe. geplc!I1t 
worden . 
Die Konzentration auf 120 SchutzplätZB 
rührt vermutlich daher. daß in den 
bautechnischen Grundsätzen bis 120 
Schutzplätze ein Ventilator L 6 und von 
121 bis 150 Schutzplätze zwei Ventilato
ren L 6 vorzusehen sind. Eine Reduzie
rung auf einen Ventilator L 6 war auell 
bisher schon bis 150 Schutzplätze mög
lich, wenn im Einzelfall nachgewiesen 
wurde, daß der Widerstand in der Roh!
leitung, im Sandfilter etc . nicht über
schritten wurde und der geforderte 
Überdruck von mindestens 50 Pa i!I1 
Schutzraum und die Luftrnenge von rniI1-
destens 3,0 m 3/ h ,P im AufenthaltsrauJ1l 



1987 1988 1989 Schutzräume 
msgesamt - Schutzplätze 

[ Stadt Osnabrück I I H H ~D-B 
[ Landkreis Osnabrück I I 5 H 12 rl 31 ~8-B 
[ Landkreis Emsland I I 42 H 43 H 57 ~G-B 
landkreis Grafschaft-Bentheim I H H ~G -G 
[ Sonstige Gemeinden I I H 3 H ~Q- c:;J 

51 58 103 -4 212 58706 

SUd I : Entwicklung der AnIrOge für SchutzrOUme 1m EmsIand In der Zeit von 1987 bls 1989 (Sland 31.12.1989) 

Neubau eines Mehrf'amilienhauses 
gefördert durch das Land Niedersachsen 
und Bau eines öffentlichen Schutzraumes 
mit Zuschüssen de~ Bundes 

Schutzraum -
beratung: 

Bauherr: . 
KÄPPEN VDI 

Bundesverband tür Selbstschutz 
Dienststelle Osnabrück Tel. 0541 / 45884 
Beauftragte G. Streck Tel. 0591 / 62570 

Ludwig Krämer Kiesbergstr. 6 
4455 Wietplarschen Tel. 0591 / 2021 

OIPL- ING. HANS KAPPEN 

BERATENDER INGENIEUR 

3x3 WOHNHÄUSER, GEREIHT, 
MIT GARAGEN U. CARPORT 

8. Godejohann 
Heldeweg 4 
4448 Emsburen 
Tel. 0590311567 

Off BUNDESREPV8UK DEUT'SCHI...AHD f()ROERT HIER MIT 
Z'lJSCHOSSEN 3 SCHUTZRAUhtE AJR 450 PERSONEN 

Drei voneinander getrennte Schutzräume 
mit jeweils 150 Schutzpiätzen in 
Salzbergen 

Gemeinde Ankum - Samtgemeinde 
BersenblÜck, 
255 Schutzplätze unter dem Rathaus 

@ B!,INDESVERBAND 
: RJRDEN 

SELBSTSCHUTZ 

Schirmherr. Bürgermeister WIlheim Me.enkamp 

Tag 
der oHenen Tür 

am 
Sonnabend, den 7. Oktober 1989, 

von 10.00 bio 18.00 Uhr 

Schutzraum -
Tiefgarage Meppen 

Es wlrteen mit: 
Technische. HIlfswerte (THW) . Feuerwehr (FW) 

Deutsches Rot .. Kntuz (ORK) 

Deutsche Lebons·Rettungs.a .. ellscha" (OLRG) 

Beratung J Information In den Informationsständen 

.-. ............ ~_ ............ a.-Gal ~. :rf _ ... 1) . .... 

NEUBAU EINES fiTNESSCENTER I 

BAUIERR: TEL059~Y1489 
I I ! ~ lh_ 1 

H. J. Böscher, 4473Haselunn~ 

Planung und Bauleitung: 
Arch. H. Radke, 4473 HaseUinne 
TEL 0 5961 58!~ ______ __ 

SI. hk: 
Ins. Illro B. Meyer, 4473 HaselDnne 
TEL 05961 4632 

299 Schutzplätze in der Tiefgarage eines 
Fitness-Centers in HaseIÜ1lne 

gewährleistet war. Inzwischen hat es 
sich gezeigt, daß wie nachstehend an 
einem Beispiel erläutert, Schutzräume 
bis zu 150 Schutzplätzen mühelos mit 
einem Ventilator L 6 geplant und ausge
führt werden können. Auf einen ent
sprechenden Nachweis kann daher 
zukünftig verzichtet werden. 
In Zukunft werden sich daher bei den 
Schutzräumen mittlerer Größe folgende 
Bereiche schwerpunktmäßig abzeich
nen: 
• 150 Schutzplätze mit Sancihauptfilter 
• 299 Schutzplätze ohne Sandvorfilter 
• 299 Schutzplätze mit Sandvorfilter 
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Luftvolumen: 150.3,0/60 = 7,5 m 3/min 
gew.: 1 Ventilator L 6 mit 6 m 3/min 
Sandhauptfiltervolumen: 
V = 150 . 3,0 . 2 /60 = 15 m 3 

Die räumlichen Anforderungen sind im 
Bild 4 aufgezeigt.(s. S. 44) 

Schutzräume mit 150 Schutzplätzen 

Hierfür ist eine Sandhauptfilterfläche von 
15.0 m 2 notwendig. 
Widerstand: 
Ausgehend von einer Luftgeschwin
digkeit von 7 m / s in den Rohrleitungen 
(2) 150 mm und zwei Überdruckarmatu
ren ÜV 100 ergibt sich folgende Wider
standsberechnung: 

Sandhauptfilter 450 
Schnellschlußklappe 45 
Rohrlei~gen 150 
2 Stck. UV 100 400 
Überdruck >100 

1 145 

Man erkennt. daß noch eine Reserve 
von 95 Pa besteht. Es könnte also der 
Raumüberdruck z. B. unbedenklich noch 
bis auf 195 Pa erhöht werden bzw. der 
eine Ventilator L 6 könnte rd. 8 m3/ min 
fördem, er ist also durchaus ausreichend. 

ERFOLGSAUSSICHTEN 
In Kürze werden in Haselünne für 80 %, 
in Fürstenau für 80 %, in M eppen für 80% 
und in Freren für 100 % der Bevölkerung 
Schutzräume vorhanden sein. Dies ist 
ein Erfolg, der sich sehen lassen kann, 
eine beachtenswerte Bilanz, die hier im 
wesentlichen den beiden o. g . Beratern 
des Bundesverbandes für den Selbst
schutz Frau Streck und Herrn Köster von 
der Dienststelle Osnabrück zuzuschrei
ben ist . Der Bevölkerung wird in diesem 
Gebiet an Tagen der offenen Tür Gele
genheit gegeben, die Schutzräume 

kennenzulemen und sich mit dieseIl 
vertraut zu machen. Sie gewinnt dab€i 
leicht die Erkenntnis, daß es wesentlicll 
besser ist. rechtzeitig Schutzräume z\l 
erstellen, als im Gefahrenfalle ggf 
Evakuierungen mit all den ProblemeIl 
und Unwägbarkeiten der Verpflegung 
und Unterkunft riskieren zu müssen. 

SCHUTZRAUM·SEMINARE 
Für die Planer (Architekten, Ingenieure) 
besteht die Möglichkeit, sich eingehen-

Pa 
(am Ventilator) 
(0150 mm) 

(> 50 Pa} 
Pa < 1 240 Pa 

(Pressung L 6) 

der über die Details der Schutzräume z\l 
informieren. Dies geschieht insbesonde
re in den Aufbau-Seminaren. Vorhel 
sollte zum besseren Verständnis eill 
Grundlagen-Seminar besucht werdeP· 
Im Aufbauseminar ist die Planung fol' 
gender Objekte vorgesehen: 
1. Hausschutzraum beliebiger Größe 
(Einzelarbeit) 
2. Schutzraum mittlerer Größe 
51-150 Schutzplätze (Einzelarbeit) 
3. Schutzraum mittlerer Größe 
151-299 Schutzplätze (Gruppenarbeit) 
4. Schutzraum in einer Tiefgarage 
300-999 Schutzplätze (Gruppenarbeit) I 
Wahlweise können ergänzend geplo:Tl 
werden: 
5. Schutzraum in einem Bunker 
(Gruppenarbeit) 
6. Schutzraum in einem Stollen 
(Gruppenarbeit) 

Schutzraum mit 150 Schutzplätzen in Freren 
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Bild 2: Anzahl der Schutzräume und Schutzp1ätzeim Ems1and 1987 bis 1989 (Stand 31.12.1989) 
r--

Großschutz-
BVS - Dienstbereich räume 

OsnabIÜck 
An- Schutz-
zahl p lätze 

Stadt OsnabIÜck 4 3.100 
t--

Landkreis OsnabIÜck 1 1.490 
t--

Landkreis Emsland 11 13.039 
r--
Landkreis Grafschaft 
Bentheim - -

"-

Sonstige 1 1 1.500 

17 19.129 

~ . Schutzraum in einer Tiefgarage 1 000-
000 Schutzplätze (Gruppenarbeit) . 
~e Planungen werden am Schluß des 

ltllnars gemeinsam durchgesprochen. 
~ Jahre 1990 finden folgende Aufbau
Se Ininare st~: 
Se Ininar-NL 1348 12.03. - 16.03.1990 
Se Ininar-Nr.: 1355 07 .05. -11.05 .1990 

Ininar-Nr.. 1365 13 .08. -17 .08.1990 

46 

31 

I--

~l 13 12 19 

51 70 12 0 15 0 

Schutzräume insgesamt 
mittlerer Größe 1987/ 1989 

fertig fertig 
gestellt gestellt 
bzw. An- Schutz- bzw. An-
im Bau zahl plätze im Bau zahl 

- 4 677 3 8 

1 47 9 .835 11 48 

4 131 26.357 38 142 

- 10 2.225 2 10 

- 3 483 2 4 

5 195 39.577 56 212 

Dr. EmmerIich, MdB im 
Gespräch mit W. Köster, 
BVS- Dienststelle OsnabTÜck 

Seminar-Nr .: 1374 01.10. - 05 .10.1990 
Seminar-Nr .: 1377 22.10 . - 26.10.1990 
Seminar-Nr. : 1380 12.11. - 16.11.1990 
Die Anmeldungen für die Aufbau-Semi
nare können bei der Katastrophen
schutzschule des Bundes in 5483 Bad 
Neuenahr-Ahrweiler, RamersJ:xrcher Str. 
95, Tel . 02641/ 381-1 , vorgenommen 
werden . 

74 

Anzah 1 der 
Schutzr!ume 

Schutz-
plätze 

3.777 

11 .325 

39.396 

2.225 

1.983 

58 .706 

fertig 
gestellt 
bzw. 
im Bau 

3 

12 

42 

2 

2 

61 

Samtgemeinde Uelsen-Rathaus 
299 

Anzah l der Schutz plätze 

Bild 3: Anzahl der Schutzräume 
mittlerer Größe mit den ent
sprechenden Schutzp1at=hlen 
von 1987 - 1989 im Emsland 
(Stand 31 .121989) 

Ein Schutzraum für 240 Personen unter 
demVerwaltungstralct, 120 Schutzplätze 
unter dem Ratstralct 
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Anzahl der 
Schutzplätze 150 299 --

a) Krankenbe-
reich (7 ,5 %) 11 ,25 22,45 

b) Abort-
bereich 8,00 16,00 

c) Notküchen-
bereich - 5,00 

d) Ventila-
toren L 6 3,5 14,00 

e) Wasservorrats-
bereich 9,20 18,30 

f) Lagerraum 10,00 110,00 I 

a) bis f) 41.95 85,75 

g) Aufenthalts-
raum 108,05 213,25 

h) , Raumfilter-
raum - 110,00 I ---

i) Staubfilter-
raum - I 3,00 I --

k) Schleuse 1,50 
I 3,00 I 

a) bis k) 315,00 

1) Sandfilter -
raum 15,00 1 11 ,20 I --

a) bis 1) 166,50 326,20 

Bild 4: Mindestgrößen der Räume (Flächen) 
bei 150 und 299 Schutzplätzen (m2) 

ERFOLGE 
IM SCHUTZRAUMBAU 

Schutzraumprojekt Geeste: LufUilteranlage 

Tiefgarage Ems- Eck, Stadt Meppen für IOD Einstenplätze und 1225 Schutzplätzen 

HIER ENTSTEHT EIN MEHRFAMIl\ENH~US 
DIE BRD FÖRDERT DEN BAU EINES 

ÖFFENTLICHEN SCHUTZRAUMES 
FUR 150 PERSONEN 

BERATUNG: 
BUNDESVERBAND FUR DEN SELBSTSCHUTZ 
TELEFON OSNABRUCK 0541 '45B84 

Schutzraum für 150 Personen in Fürstenau 
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FÜR o E 

T Ä G L eHE P R A X s 

FÜR SIE AUSGEWÄHLT! 
Besonders aktuell mit DDR-Beitrag 

Oppermann I Moersch 

Europa-Leitfaden 
Ein Wegweiser zum Euro
päischen Binnenmarkt 1992 
Dieses Buch verschafft einen Über
blick über die massiven Auswirkun
gen des Europäischen Binnen
marktes 1992. Jeder wird davon 
betroffen sein, Im privaten wie auch 
im öffenllchen Bereich. 
Der Europa-Leltladen gibt schnell 
Antworten auf grundliegende 
Fragen zu folgenden Themen: 
Ein Binnenmarkt für Banken und 
Versicherungen / Telekommunika
tion und audiOVisuelle Medien/Nie
derlassungs- und Dienstleistungs
freiheit in sonstigen ausgewählten 
Bereichen / Unternehmen / Arbelt
nehmerfragen / Das öffentliche Auf
tragswesen Im Binnenmarkt! Die 
Uberwindung technischer Handels
hemmnisse/ Der Wegfall der Grenz
kontrollen/ Güterverkehr /Förderung 
von Forschung und Entwicklung In 
der EG/Dle Steuern im Binnen
markt nach '92/ Das Recht der Bei
hilfen/Die Insti tutionen und das 
Recht der EG / Deutsche Einheit 
und Europäische Integration. 
Anhang: Verträge/ Abkommen/ 
Beschlüsse, etc. 
2. Auflage, t990, Umfang ca 350 Selten, 
DIN A 5, kartoniert, DM 24,80 
ISBN 3-8029-869t-l 

Palaschewskl 

Geographie und 
Sicherheit 
Herausforderungen und Ant
worten für den Frieden 
Mit dieser modernen Wehrgeogra
phie können die Herausforderun
gen staatengeographischer Fakto
ren untersucht werden. Damit sind 
sicherheitspolitische Antworten, die 

die Regierungen von Staaten 
geben, besser zu verstehen, um 
deren friedliche EXistenz zu ge
währleisten. 
Die Geographie eines Staates be
Sitzt eminent große politische Be
deutung. Dies gilt vor altem für 
wirklich eXistentielle Fragen, die 
Sicherheit, die Souveränität eines 
Staates, sowie für sein Verhältnis zu 
anderen Staaten. 
Mit dieser Wehrgeographie können 
sorgfältige Untersuchungen über 
Knsengeblete der Erde unter neuem 
Aspekt vorangetneben werden. 
1989, Umfang 248 Selten, DIN A 5, 
kartOniert, DM 24,80 
ISBN 3-8029-6510-8 

Steinkamp 

Gesetze der Bundes
republik Deutschland 
Die preiswerte Gesetzessammlung 
für die Aus- und Fortbildung und 
die tägliche Praxis. 
Klar im Aufbau, übersichtlich In der 
Gliederung und unkompliziert In 
der Handhabung. Das ideale Werk 
für die tägliche Arbeit. 
Loseblatlwerk, Umfang ca. 6000 Selten, 
Formal DIN A 6, 6 R,ngordner, Register, 
DM 62,-. 
Ergänzungsheferungen 2mallährllch 
hallen das Werk auf aktuellem Stand. 
ISBN 3-8029-7000-4 

Battls 

Europäischer Binnen
markt und nationaler 
öffentlicher Dienst 
Dieser Band behandelt aktuelle 
Fragen, die an die Politik der Euro
päischen GemeInschah zu stellen 
sind. Besonders Wird auf die Aktion 
der Kommission auf dem Gebiet 
der Anwendung von Art. 48 Abs. 4 
EWG-Vertrag eingegangen, betref
fend die Freizügigkeit der Arbeit
nehmer und den Zugang zur 
Beschähigung In der öffentlichen 
Verwaltung der Mitgliedstaaten. 
1989, Umfang 190 Seilen, DIN A 5, 
kartoniert, DM 24,80 
ISBN 3-8029-9310- t 

Schade 

Politik und Sicherheit 
Dieses Sachwörterbuch enthält mit 
über 1600 SChlagwörtern alle Be
griffe, die zum Verstehen der heuti 
gen Politik, insbesondere der 
Außen- und SIcherheitspolitik er
forderlich sind. 
Fachmlhtäflsche Beratung: 
Generalmajor a. D. Fntz B,rnstlel 
t989, t60 Selten, Format 12 x 21 cm, 
kartoniert, DM 12,80 
JSBN 3-8029-7188-4 

-----ANFORDERUNGSCOUPON-----

JA, Ich bestelle Absender: 

_ Expl. _______ _ 
Name. Vorname 

_ Expl. _______ _ 
Straße 

- Expl. -:-c---;:-.,-.,--.,------
Bille Titel eintragen PLZ,Orl 

o Bitte senden Sie mir kostenlos Dalum. Unl.rsch,," 
Ihr Gesamtverzeichnis Einfach auf Postkarte kleben und einsenden an 

"Recht, Verwaltung, WirtschaW' Walhalla u. Praetoria Verlag 
Dolomitenstraße 1,8400 Regensburg 

WALHALLA u. PRAETORIA 

Ruppert/Gelser 

Das neue 
Beamtenversorgungsrecht 
Das neue Beamtenversorgungs
recht bnngt einschneidende Ande
rungen. Es setzt ,n Grundfragen 
neue Akzente. 
Mit diesem Buch haben alle Perso
nen und Institutionen die mit dem 
Versorgungsrecht konfrontiert Sind, 
eine Informative Entscheidungshilfe 
zur Hand. 
1990. Umfang ca. 230 Selten, 
Format DIN A5, kartOniert, 
DM t6,80 
ISBN 3-8029-1420- t 

In der ab 1. 1. 1990 
geltenden Fassung! 

Schroder 

Taschenlexikon des neuen 
Beihilferechts 
Ein ABC der beamtenrechtlichen 
Krankenfürsorge 
Mit diesem Ratgeber ist jeder In 
der Lage, seine Rechte aus dem 
neuen Beihilferecht unmittelbar 
geltend zu machen. Verständlich 
und übersichtlich enthält er die 
Beihilfevorschnhen des Bundes, 
welche auch in den Ländern 
Bayern, Berlln, NIedersachsen, 
Schleswig-Holsteln gelten. 
Der erste Teil des Buches bringt 
eine Einführung In Aufbau, Syste
matik und Inhalt der Beihilfevor
schrihen. Im zweiten Teil folgen 
rund 500 Stichwörter In ABC-Form. 
Darin wird alles behandelt, was 
man vom Beihilferecht wissen muß. 
Ein bewährter Ratgeber für alle 
Beamten, Richter und Versor
gungsempfänger. 
5. Auflage, 1989, Umfang 720 Seilen, 
Format 12 x 17 cm. kartoniert, 
DM 24,80 
ISBN 3-8029-1330-2 

VERLAG 
FACHVERLAG FÜR DEN Ö F F E N T L I C' H E N DIENST 



Friedhelm Vogelbusch 

1. BETRIEBSBEREITSCHAn 

Auf die Frage nach der derzeitigen Be
triebsbereitschaft öffentlicher Schutzräu
me wurde im Heft II/ 87 versucht, eine 
Antwort zu geben. Die große bundes
weite Resonanz durch Gemeinden auf 
diese Veröffentlichung zeigt, daß - bis 
auf wenige improvisierte freiwillige 
Maßnahmen ausschließlich zu Lasten 
der betreffenden GemeinSien - der Re
gelungsbedarf groß ist. Uberwi~end 
sind derzeitig öffentliche Schutzraume 
nur nach längerer (Stunden bis Tage) 
Vorlaufzeit betriebsbereit zu machen. 
Eine Nutzung für außergewöhnliche 
Ereignisse im Frieden, sogar unterhalb 
der Katastrophenschwelle, z. B. bei ei
nem industriellen Störfall, ist daher in 
der Regel nicht möglich. Der Parl. Staats
sekretär im Bundesministerium des In
nern, C. -D. Spranger , hat hier durch sei
ne öffentlichen Erklärungen falsche 
Hoffnungen geweckt. 

2. AUFSICHTSBEHÖRDEN 

Es ist festzustellen , daß Aufsichtsbehör
den in der Regel nicht untersuchen, ob 
die Herstellung und Erhaltung der Be
triebsbereitschaft auch im Belegungs
fall unverzüglich gewährleistet ist. Die 
Betriebsbereitschaft gehört zur Unterhal
tung, die nach dem Schutzbaugesetz, § 
18 (3), von der Gemeinde sicherzustel
len wäre. Aufsichtsbehörden geben sich 
damit zufrieden, daß öffentliche Schutz
räume außerhalb eines Belegungsfalles 
verwaltet und unterhalten werden. Der 
Zweck eines Schutzraumes wird damit 
jedoch nicht erfüllt. Es könnte allerdings 
sein, daß man Kosten scheut, weil die 
Herstellung der Betriebsbereitschaft nicht 
kostenlos zu erreichen bzw. zu überprü
fen ist. 
Am 1. Juli 1986 hat der Bundesminister 
des Innem endlich zum Schutzbauge
setz vom 9. September 1965 eine Ver
waltungsvorschrift im Entwurf vorgelegt, 
nach dem die Fassung von 1974 rue m 
Kraft trat. Der letzte Entwurf ist wesent
lich klarer und gemeindefreundlicher 
gefaßt und würde mehr Rechtssicher
heit schaffen. Zu dieser Auffassung kam 
auch der Deutsche Städtetag . Aber auch 
dieser Entwurf wurde bisher nicht als 
VwV verbindlich. 

3. EHRENAMTLICHE HELFER 

Auf Initiative des Bundesministers des 
Innern befinden sich auch in Nordrhein
Westfalen seitdem 1. Januar 1988 sechs 

SCHUTZRAUMBETRJEß~ 
DURCH GRUNDSTUCk 

Städte im Modellversuch "Schutzraum
betriebsdienst" . Ganz überwiegend 
zeichnet sich hier ab, daß es dem Tech
nischen Hilfswerk nicht oder nicht aus
reichend möglich ist, aus personellen 
Gründen bzw. der fachlichen Qualifika
tion den Schutzraumbetriebsdienst zu 
übernehmen. Die Erweiterung der für 
das THW geltenden STAN ist nicht er
reichbar . Die auszuschließende Doppel
planung (gleichzeitig auch in Katastro
phenschutz-Einheiten), di~ Qualifikation 
und die zeitliche Verfugbarkelt an 
Wochentagen, wenn Fachfirmen mit 
herangezogen werden müssen, stehen 
dem entgegen. Das Endergebnis des 
Modellversuches, der bis Ende 1990 läuft, 
bleibt abzuwarten. Mit der Auswertung 
und den Umsetzungen in bundesweite 
Regelungen wird wohl vorerst nicht zu 
rechnen sein, so daß die Betriebsbereit
schaft öffentlicher Schutzräume weiter
hin fraglich bleibt. 

4. WERBUNG UND FÖRDE
RUNG FÜR ÖFFENTLICHE 
SCHUTZÜUME 

Unverständlich bleibt, warum der Bun
desminister des Innern die finanzielle 
Förderung nicht auch vom konkreten 
Nachweis abhängig macht, ob mit 
hoher Wahrscheinlichkeit die Betriebs
bereitschaft unverzüglich hergestellt und 
erhalten werden kann. Dies ist z. B. bei 
öffentlichen Tiefgaragen, die gleichzei
tig als öffentliche SChutz:äume genutzt 
würden, jedoch nicht überbaut smd, 
kaum der Fall , wenn nicht der Grund
stückseigentümer (§ 18 Abs. 3 des Schutz
baugesetzes) den Schutzraumbetriebs
dienst übernehmen sollte, weil andere 
Möglichkeiten ohnehin nicht bestehen. 
Der Bund sollte sich daher rrut dem Zlvil
schutztechnischen und zivilschutztakti
schen Gutachten nachweisen lassen, 
daß sich über einer solchen Tiefgarage 
oder angrenzend Mitarbeiter oder Mie
ter des Grundstückseigentümers Tag und 
Nacht aufhalten und diese bereit und in 
der Lage sind, die Aufgaben eines 
Schutzraumbetriebsdienstes zu überneh
men. 
Schließlich muß der Bundrechtsverbind
lich festlegen, wer für die Errichtung 
solcher öffentlicher Schutzräume zu 
werben hat, denn der Schutzraumbau 
wird auch weiterhin freiwillig bleiben. 
Oft ist es Unkenntnis der Bauherren, die 
die Möglichkeiten öffentlicher Schutz
räume verhindern. Der Bundesverband 
für den Selbstschutz und die Gemein
den haben nach der Verwaltungsvor-

schrift Selbstschutz des Bundes vom I! 
Mai 1971 nach § 16 lediglich für die 
Errichtung von Hausschutzräumen, alSO 
privaten Schutzräumen, zu werben. ~ 
Widerspruch dazu steht allerdings ~ 
Tatsache, daßz. Z. fürgenehrnigungsfCJ' 
hige öffentliche Schutzräume die zu' 
schüsse erst 1996 (!) gezahlt werdelI 
können. Die Kosten der V orfinanzierun~ 
soll aber der Investor tragen, d. h. bB 
den derzeitigen Konditionen für Fremd' 
mittel müßte er praktisch auf den hal' 
ben Zuschuß verzichten. Mit anderell 
Worten: Solche "Möglichkeiten" bei deI 
Förderung verhindern geradezu deli 
Schutzraumbau. 

s. VEREINBARUNGEN 
MIT GRUNDSTÜCKS
EIGENTÜMERN 

In Düsseldorf zeichnet sich bisher nUl 
ab, einen zufriedenstellenden SchUtz; 
raumbetriebsdienst in ZusarnmenarbeJ 

mit den Grundstückseigentümern 'qzvl 
Erbbauberechtigten aufzustellen. UbBI 
die Festschreibung in ErbbaurechtsveI' 
trägen und einer Zusage zur Empfel1' 
lung der Stadt an den Bund, das v<?,rhCJ: 
ben zu fördern, wären die GrundstücJ<S 
eigentümer gehalten, eine entsprechen' 
de Vorvereinbarung mit der Stadt ZIJ 
treffen. Diese stellt einen Auszug aus deI 
späteren endgültigen Vereinbarung, die 
bei festgestellter Mängel~reiheit de~ 
Anlage und anstehender UbernahI11 
durch die Stadt abzuschließen ist, dar· 
Es ergeben sich vielfach nur redaktiO' 
nelle Änderungen. 
Die Darstellung im Heft I/89 hat eben' 
falls zu vielen Bitten um weitere Erläut~ 
rungen zu Vereinbarungen:, die . zW1: 
schen Gemeinde und Grundstückselgen 
tümern geschlossen werden könnten, 
geführt. Das Muster der Stadt Düssel?~~ 
wurde mit dem Innenrrurustenum !'l" 
abgestimmt und wird nachstehend 
wiedergegeben. 

MUSTERVEREINBARUNG 
Verwaltungs- und Unterhaltungs-ver: 
einbarung für den öffentlichen SchU~ 
raum (Mehrzweckanlage = MZA) 

Zwischen 
der Landeshauptstadt Düsseldorf, v~~~ 
treten durch den Oberstadtdirektor , - fU' 
ihn handelt das Amt für Bevölkerungs' 
schutz - im folgenden "Stadt" genannt. 
und 
.. " " "" ." ".""" ." .""".,, t 
im folgenden "Eigentümerin" genann ~ 
wird im Rahmen der Vereinbarun\1 
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~orn . .. . ... .. ............. . ... . zwischen der 
:mdesrepublik Deutschland und der 
~Ig.entümerin (Anlage 1) betreffend die 
r!lchtung eines Mehrzweckbaus in 

Düsseldorf, nach deren mängelfreier 
Abnahme durch das Finanzbauamt 
~ldOrf entsprechend des Abschnitts 
~er RBBau die nachstehende Verein
"'-Uung getroffen. 

1. Gegenstand der Vereinbarung 
Und Vereinbarungszwecke 

; } Der öffentliche Schutzraum in dem 
lVIehrzweckbau 

biid~t' ~t ' d~~' ' Ti~f'g~~~e der Eigentü-
lllerin eine betriebliche Einheit im Sinne 
von § 18 Abs. 3 des Schutzbaugesetzes 
vOrn 09. Sept. 1965 (BGBL I S. 1232) -
ZUletzt geändert durch Art. 9 des EG zum 
Ejinkommensteuergesetz vom 21 . 12. 
974 (BGBL I S. 3656) 

j.2 Die Vereinbarung hat den Zweck, 
~e Verwaltung und Unterhaltung des 
~~entlichen Schutzraumes i. S. des § 18 
"Us. 3 Schutzbaugesetz sicherzustellen 
llnd die sich hierbei ergebenden Rechte 
Und Pflichten der Beteiligten festzule
gen. 
~. 3 Die Eigentümerin verpflichtet sich, 
en Schutzraum nach Maßgabe dieser 

Vereinbarung zu verwalten und zu 
Unterhalten. 
Die Anlagen in der jeweils gültigen 
~g sind Bestandteil dieser Verein-

1.4 Un1~r Schutzraum im Sinne dieser 
~r:inbarung sind zu verstehen die 
"-!U1ichen Anlagen (Räume), techni
Schen Einrichtungen, sowie deren An
Schlüsse, die unmittelbar Zivilschutz
~ecken dienen, d. h. die ausschließ
h~h für Zivilschutzzwecke genutzt oder 
' \.I[ Zivilschutzzwecke mitbenutzt wer
Cien; zum Schutzraum gehört auch des
Sen Ausstattung. 
i SWilldieEigentümerinnaChAbSChluß 
.eser Vereinbarung Räume und tech
~he Einrichtungen, die ausschließlich 
' \.I[ Zivilschutzzwecke geschaffen bzw. 
~SChafft werden, auch tür eigene 
c:\veCke nutzen, bedarf es einer zusätzli
sfen schriftlichen Vereinbarung mit der 

CIdt. In dieser Zusatzvereinbarung ist 
<:ruCh der Anteil der Kostenübernahme 
~UrCh die Eigentümerin für die Unter
CIltung festzulegen. 

2. ~enzung Zivilschutz-j 
T'iefgaragennufzung 

2.1 Die Räume und technischen Einrich
tungen, die ausschließlich Zivilschutz-

zwecken dienen, und die, die auch von 
der Eigentümerin für ihre Zwecke ge
nutzt werden, sind in der Anlage 2 auf
geführt. Hierzu gehört eine Baubestands
zeichnung, die die Nutzung erkennen 
läßt. 
2.2 Alle Räume, technische Anlagen 
und Einrichtungen, die in der Anlage 2 
nicht aufgeführt sind, sind von der Ei
gentümerin zu ihren Lasten zu verwal
ten und zu unterhalten. 
Die Eigentümerin verpflichtet sich, bei 
den Räumen und technischen Einrich
tungen, die ihrer alleinigen Verwaltung 
und Unterhaltung unterliegen, die un
verzügliche Beseitigung festgestellter 
Mängel auf ihre Kosten vorzunehmen. 
2.3 Zur Ausstattung des Schutzraumes 
gehören die in den Schutzraum einge
brach ten Einrichtungsgegenstände, 
Gebrauchsgegenstände und Ver
brauchsgüter einschließlich der Ersatz
teile. 
2.4 Ziff . 2.2 gilt entsprechend für die 
unverzügliche Beschaffung fehlender 
oder in Verlust geratener Ausstattung. 
2.5 Die Eigentümerin hat Gewährlei
stungsanspIÜche - soweit sie noch nicht 
verjährt sind - aus den Bauverträgen 
gemäß Anlage 1 bei allen baulichen 
und technischen Mängeln und Fehlern 
vor Fristablauf geltend zu machen. 

3. Verwaltung 

Die Eigentümerin hat den Schutzraum 
zu verwalten. Hierzu gehören insbeson
dere: 
3.1 Zusammenwirken mit der Stadt und 
den von ihr beauftragten Stellen bei der 
Durchführung dieser Vereinbarung. 
3.2 Auftragsabwicklung für einfache 
Unterhaltungsarbeiten. 
3.3 Führen des Betriebsbuches und des 
Bestandsnachweises. 

4. Unterhaltung 

4.1 Die EigentÜffierin hat den Schutz
raum zu unterhalten. Hierzu gehören in
standhaltung und Instandsetzung. 
- Zur Instandhaltung gehören alle Maß
nahmen, die der Erhaltung des Soll
Zustandes dienen. Dazu gehören auch 
die Feststellung des Ist-Zustandes, das 
Ersetzen und Ergänzen von Hilfsstoffen, 
Reinigen und Pflegen sowie Ein- und 
Nachstellen. 
- Zur Instandsetzung gehören alle Maß
nahmen, die der Wiederherstellung des 
Soll-Zustandes dienen. 
4.2 Die Unterhaltung erfolgt nach Maß
gabe der vom Bundesminister für Raum
ordnung, Bauwesen und Städtebau im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister 
des Innern hierzu herausgegebenen 
Richtlinien. 
4.3 Der Umfang und die Zeitfolge der 
Arbeiten sind aus der Anlage 4 ersicht
lich. Hier liegen die Vorgaben des Bun
des zugrunde. Ändern sich diese, wird 
die Anlage 4 von der Stadt neu gefaßt. 
Die Vereinbarung ändert sich dadurch 
nicht. 
4.4 Jährlich wird gemeinsam durch die 
Stadt und das Finanzbauamt im Beisein 
der Eigentümerin eine Baubegehung 
stattfinden. Dabei werden der Zustand 
und die Betriebsfähigkeit festgestellt , die 
Vollzähligkeit der Ausstattung überprüft 
und die erforderlichen Instandsetzungs
arbeiten festgelegt . 
Unabhängig von dieser Begehung hat 
die Eigentümerin bisher nicht festge
stellte, aber ihr erforderlich erscheinen
de Instandsetzungsarbeiten der Stadt 
anzuzeigen. 
4.5 Die Eigentümerin wird Zeit, Art und 
Umfang der Arbeiten, spätestens eine 
Woche vor Arbeitsbeginn, der Stadt 
mitteilen. 
4.6 Unterhaltungsarbeiten sind grund
sätzlich zeitlich so festzulegen, daß kei
ne entschädigungspflichtigen Störun
gen oder Nutzungsausfälle (z. B. des 
Garagenbetriebes) eintreten. 
4.7 Die Unterhaltungsarbeiten sind in 
das Betriebsbuch einzutragen. 

5. Aufnahmebereitschaft (Anlage 3) 

5.1 Die EigentÜffierin hat im Spannungs
und Verteidigungsfall sowie bei sonsti
gen ungewöhnlichen Ereignissen auf 
telefonische, persönliche oder schriftli
che Aufforderung der Stadtverwaltung 
die Aufnahmebereitschaft des öffentli
chen Schutzraumes unverzüglich herzu
stellen, nachdem sie sich zuvor durch 
Rückruf von der Richtigkeit der Anwei
sungüberzeugthat. Ggf. ist die Stadt bei 
der UK -Stellung von Personal vom Dienst 
bei der Bundeswehr behilflich. 
5.2 Zur Herstellung der Aufnahmebe
reitschaft gehören alle Sofortrnaßnah
men, die der unverzüglichen Nutzung 
des Mehrzweckbaues als Schutzraum 
dienen. Dazu gehören insbesondere: 
5.2 .1 Freie Zugänglichkeit des Schutz
raumes für jedermann. 
5.2 .2 Soweit ohne finanzielle Lasten für 
Stadt und Bund möglich, das Entfernen 
der geparkten Kfz. 
5.2.3 Bedienung der genannten Tore . 
5.2.4 Einschalten der Lüftungsanlage. 
5.3 Die Stadt wird die Eigentümerin 
außerhalb eines Belegungsfalles in die
se Aufgabe einweisen. 
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6. Unterhaltung im Belegungsfalle 

6.1 Die Eigentümerin stellt unaufschieb
bare Unterhaltungsarbeiten im Sinne 
der Ziff . 4 auch im Belegungsfall durch
gängig sicher. indem sachkundige und 
eingewiesene Arbeitskräfte ständig im 
Schutzraum vorhemden sind. Bei vorü
bergehender Abwesenheit müssen die
se für die Schutzsuchenden sofort er
reichbar sein und im Schutzraum die 
Arbeit unverzüglich aufnehmen kön
nen. (PersonalfreistellungsieheZiffer 5.1). 
6.2 Die Eigentümerin soll für die Auf
rechterhaltung der Ordnung im Schutz
raum im Rahmen ihres Hausrechts sor
gen. 
6.3 Die Stadt wird sich bemühen . bei 
Bedarf Helfer für die soziale und sanitäts
dienstliche Betreuung der Schutzsuchen
den zu entsenden. 

7. Auttragsvergabe 

7.1 Die notwendigen Beschaftungen für 
die Durchführung kleiner Unterhaltungs
arbeiten tätigt die Eigentümerin selb
ständig. Der Umfemg ist in der Anlage 6 
festgelegt . 
7.2 Aufträge em Fachfirmen für Instemd
haltung- bzw. Instemdsetzungsarbeiten 
erteilt die Stadt im Benehmen mit der 
Eigentümerin. 
7.3 Bei Aufträgen. die keinen Aufschub 
dulden. stimmen sich die Eigentümerin 
und die Stadt mit dem Ziel kurzfristiger 
Erledigung ab. 
Die Eigentümerin kann nach Bescheini
gung der Notwendigkeit durch die Stadt 
und nach deren Zustimmung Aufträge 
zunächst zu ihren Lasten vergeben. 
Kosten für die Vorfinanzierung werden 
nicht übernommen. 
7.4 Die rechtzeitige Umwälzung von 
eingelagerten Verbrauchsgütern unter 
Beachtung der Grundsätze der Wirt
schaftlichkeit hat die Stadt zu besorgen. 

8. Kostenerstattung 

8.1 Die Erstattung der Kosten. die der 
Eigentümerin aus dem Vollzug dieser 
Vereinbarung durch die Unterhaltungs
arbeiten entstehen. erfolgt über die Stadt 
nach Maßgabe und Leistung des Bun
des. 
Für die im geringen Umfemge bei der 
Eigentümerin entstehenden Verwal
tungskosten zahlt der Bund gemäß 
Anlage 1 eine Pauschale. die auch zu
künftige Arbeiten abdecken soll . 
8.2 Die Höhe der Kostenerstattung wird 

SCHUTZRAUMßETRIEB~ 
DURCH GRUNDSTÜC~ 

in der Anlage 5 festgelegt. Diese kann 
ggf. geändert werden. ohne daß sich 
die Vereinbarung ändert. Der Lohnin
dex wird aufgrund des jeweils gültigen 
Tarifvertrages in der gleichen Größen
ordnung berücksichtigt. 
8.3 Die Erstattungen sind grundsätzlich 
halbjährlich nachträglich fällig . Sie sind 
zum 10. Mai und 10. November eines 
jeden Jahres über die Stadt schriftlich 
cmzufordern. 
8.4 Das Prüfrecht des Rechnungsprü
fungsamtes der Stadt und des Bundes
rechnungshofes bleibt von dieser Ver
einbarung unberührt. 

9. Verkehrssicherheit. Versicherung 

9.1 Die Eigentümerin trägt für den Schutz
raum die Verkehrssicherungspflicht. 
9.2 Für Schäden em Räumen und tech
nischen Einrichtungen. die Zivilschutz
zweckendienen. und durch Verschleiß. 
Diebstahl. Einbruch. Sturm o . ä. Ereig
nisse verursacht werden. kommt der 
Bund auf. (Eventuelle Regreßcmsprüche 
bleiben unberührt.) 
9.3 Räume und technische Einrichtun
gen. die auch von der Eigentümerin für 
ihre Zwecke genutzt werden (Anlage 2). 
können von ihr auf ihre Kosten versi
chert werden. 
9.4 Das mit der Durchführung der Ver
waltung und Unterhaltung von der 
Eigentümerin beauftragte Personal ist 
weder durch die Stadt noch durch den 
Bund versichert; entsprechende Kosten 
werden von der Stadt nicht übernom
men. 

10. Überprüfungen 

Die Stadt überprüft mindestens zweimal 
im Jahr nach vorheriger Absprache mit 
der Eigentümerin. ob die Verwaltung 
und Unterhaltung im Sinne dieser Ver
(?,inbarung durchgeführt wurden. An der 
Uberprüfung nehmen beide Parteien. 
ggf. Vertreter der vom Bund beauftrag
ten ßehörden. gleichzeitig teil . Eine die
ser Uberprüfungen wird mit der Baube
gehung gem. Ziff. 4.4 verbunden. 

11 . Schlußbestimmungen 

11 . 1 Änderungen und Ergänzungen 
dieser Vereinbarung bedürfen der 
Schriftform. 
11.2 Sollte irgendeine Bestimmung die
ser Vereinbarung unwirksam sein. so ist 
deshalb nicht die ganze Vereinbarung 
unwirksam. sondern die unwirksame 
Bestimmung ist durch eine dem ganzen 
Zusammenhemg und gewollten Sinn der 

Vereinbarung entsprechende BestiJ'!l· 
mung zu ersetzen. falls sie nicht ersatzlOS 
fortfallen kann. 
11 .3 Gerichtsstemd ist Düsseldorf. 
11.4 Diese Vereinbarung tritt fIlIl 
dem .......... .......... in Kraft. 
11 .5 Die Vereinbarung gilt. solemgedie
ser öffentliche Schutzraumj das ErblJG11l' 
recht besteht. 
11 .6 Die Vereinbarung kann von deI 
Eigentümerin aus wichtigem Grunde iJl 
Teilen oder gänzlich gekündigt werden 
Ein solcher liegt insbesondere vor. wen!! 
sich eine der Anlage 1-4 dieser VereiJ1' 
barung so grundlegend ändern sollte 
daß demach die Weitergeltung der Ver' 
einbarung für die Eigentümerin unZ!l' 
mutbarwäre. Die Kündigung wird nacJl 
einem Jahr ab Eingemg der Kündigung 
bei der Stadt wirksam. 
11.7 Die Stadt kann die VereinbarUIlg 
mit Wirksamkeit nach einem Jahr iJl 
Teilen oder als Ganzes kündigen. EiIle 
Kündigung durch die Stadt aus wichtl' 
gem Grunde mit sofortiger Wirkung 
bleibt vorbehalten. 

Anlage 1 
Vereinbarung zwischen der Bundesr~ 
publik Deutschlemd und der EigentlJ· 
merino 

Anlage 2 
Abgrenzung der Nutzung der RäuJ1le 

und technischen Einrichtungen. 

Anlage 3 
Herstellung der Aufnahmebereitschafl 

Anlage 4 
Umfemgund Zeitfolgeder Unterhaltungs' 
arbeiten. 

Anlage 5 
Höhe der Kostenerstattung. 

Anlage 6 
Umfemg der selbständigen BeschaffUfl' 
gen durch die Eigentümerin . 

Düsseldorf. den ..... .......... .. ... . . 

Für die Eigentümerin: 

Lemdeshauptstadt DÜ5seldorf 
Der Oberstadtdirektor 
Amt für Bevölkerungsschutz 
Im Auftrag 

(Mäurers) 
Städt. Verwaltungsdirektor 
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BEMERKUNGEN .zUR 
It\USTERVEREINBARUNG: 

Zu 1.4 und 2.3 
§ 18 (3) des Schutzbaugesetzes klmn
mert auch die mobile Ausstattung nicht 
crus. 

Zu 1.5 
Dies trifft überwiegend auf Netzersatz
Clnlagen (Notstromanlagen) zu. 

Zu 2.1 
Vgl. zu 1.5 . 

Zu 3.2 
Vgl. 7.2 . 

Zu 5.1 und 6 .1 
Dies ist der wesentlichste Bestandteil der 
Vereinbarung. Eine Splittung nach 
Verwaltung und UnterhaltungnachZei
ten während und außerhalb eines Bele
IJUngsfalles läßt das Schutzbaugesetz, § 
18 (3), ohnehin nicht zu. Selbst dann 
wäre eine Splittung nicht bedarfsge
techt, denn die Kenntnisse, die durch 
die Tätigkeit außerhalb eines Belegungs
fCllles gesammelt werden, sind gerade 
dann dringend erforderlich. 
Durch den Rückruf bei der Stadt soll 
\rerhindert werden, daß unbefugt und 
darrut unnötig angewiesen wird. Jede 
lierstellung der Aufnahmebereitsc,haft 
ZIeht eine Beunruhigung der Bevolke
tung und Kosten nach sich. 

ZU6.2 
Es Wird davon ausgegangen, daß Poli
Zei- bzw. Ordnungsbehörden in solchen 
Situationen ohnehin mit anderen Auf
gClben überlastet sein würden. Die "Soll"
Form deutet an, daß die Aufrechterhal
tung der Ordnung letztlich nicht vom 
Eigentümer verlangt werden kann. 

Zu 6.3 
In jedem öffentlichen Schutzraurn wäre 
ClUch ein Schutzraurnbetreuungsdienst 
er/orderlich. Dazu fehlen den Gemein
den die Voraussetzungen gänzlich. In 
den vorgenannten Ausgaben dieser 
FaChzeitschrift wurde hierauf im Detail 
eingegangen. 
So kann ein Schutzraurnbetriebsdienst 
t),Uy versuchen, Schutzsuchende zum 
Schutzraurnbetreuungsdienstanzuleiten 
tlrld ggf. bei der Katastrophenschutzbe
horde bei konkretem Bedarf Hilfe anzu
fOrdem. Diese würde dann im Rahmen 
der Möglichkeiten, wie an anderen 
Gefahren- und Schadensstellen, evtl. 
gewährt werden können. 

Zu 7.2 
Obwohl das Schutzbaugesetz in § 18 (3) 
"Verwaltung" nicht unterteilt, müssen 
die Gemeinden zwangsläufig Aufga
ben übernehmen. Nur dort sind die 
Fachfirmen bekannt und könnten als 
Rahmenauftrag durch die Gemeinde 
auch in anderen örtlichen öffentlichen 
Schutzräumen tätig werden. 

Zu 7.3 
Ggf. stehen Haushaltsmittel des Bundes 
zur Instandsetzung der gemeinsam 
genutzten Netzersatzanlage (vgl. zu 1.5) 
nicht zur Verfügung. Andererseits ist der 
Eigentümer an einer sofortigen Instand
setzung interessiert. um seinen Gara
genbetrieb aufrecht erhalten zu kön
nen. 

Zu 7.4 
Auch hier hat die Gemeinde grundsätz
lichmehr Möglichkeiten zur Umwälzung. 

Zu 8.1 
Die Formulierung läßt bei späterer Kür
zung der Bundesmittel nicht zu, daß aus 
dem kommunalen Haushalt dem Eigen
tümer Differenzen erstattet werden. 

BESCHREIBUNG 
DER ANLAGEN 

Anlage 1: 
Vereinl:xxrung zwischen der Bundesre
publik Deutschland und dem Eigentü
mer 
Diese Vereinl:xxrung stellt der Bund aus, 
wenn er die Förderungswürdigkeit des 
Projektes anerkannt hat. Dabei werden 
insbesondere festgelegt: 

- Planungsgrundlagen 
- baufachliche Unterlagen 
- Höhe der finanziellen Beteiligung des 

Bundes und die Bereitstellung des 
Zuschusses 

- Baudurchführung 
- Abnahme des Schutzraurnes 
- Unterlagen, die nach Fertigstellung 

des Bauwerkes dem Bund vorzule
gen sind 

- Zurverfügungstellung für Zivilschutz
zwecke und die Entschädigung hier
für 

Anlage 2: 
Abgrenzung der Nutzung der Räume 
und technischen Einrichtungen 
Diese muß individuell - wie auch die 
folgenden Anlagen - für das jeweilige 
Objekt erstellt werden . Auflistungen 
werden durch Lagepläne ergänzt. Zu 

dieser Anlage gehört auch die Erfas
sung der Ausstattung mit Einrichtungs
gegenständen, Werkzeugen, Ersatztei
len sowie die Ausstattung mit Geräten 
und Gebrauchsgegenständen. 

Anlage 3: 
Herstellung der Aufnahmebereitschaft 
Analog zur Anlage 3 . Zusätzlich wird 
die Soll-Zeit vorgegeben. 

Anlage 5: 
Höhe der Kostenerstattung 
Der Zeitaufwand aus Anlage 4 wird hier 
nach Vorgaben des Innenrninisters NW 
zugrunde gelegt. In der Anlage 5 wird 
die Stundenzahl aufgeteilt nach: 

- Metall- und Schlosserarbeiten 
- Arbeiten im Heizungsbereich 
- Wasser- und Abwasserinstallation 
- Elektroarbeiten 
- Klempnerarbeiten 

Es werden dazu die derzeitigen Stun
denlohnverrechnungssätze für Fachar
beiter und Helfer genannt. 
Ggf . wird der Stundenlohnverrech
nungssatz für die Arbeiten, die überwie
gend anfallen, als Erstattungsbetrag für 
alle Arbeiten oder ein Mittelwert aner
kannt. 

Anlage 6: 
Umfang der selbständigen Beschaffun
gen durch den Eigentümer 
Unterhaltungsarbeiten nach Anlage 4 
sind Maßnahmen der Instandhaltung. 
Darüber hinausgehende Maßnahmen 
fallen in den Bereichen der Instandset -
zung an. Kosten, die aus dem Vollzug 
der Instandhaltung entstehen, z. B. durch 

-Reparaturen 
-Ersatz- und Erneuerungsmaß-
nahmen 

- Beschaffung von Schrnierstoffen 
und ReinigungsmitteIn 

- Wiederbeschaffung von Werk
zeugen 

-Auswechseln defekter Schlösser usw. 
werden gesondert abgerechnet. 
Zur Ausführung dieser Maßnahmen darf 
der Eigentümer - ohne Rückfragen bei 
der Gemeinde - in eigener Verantwor
tung, bis zu einem zu vereinbarten Be
trag pro Jahr Aufträge vergeben bzw. 
Materialkäufe vornehmen. 
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Heinz Schlesinger 

1. NUTZEN EINES 
SCHUTZRAUMES IM 
VERTEIDIGUNGSFALL 
UND BEI GROSS
SCHADENSEREIGNISSEN 

Schutzräume, die dem sogenannten 
Grundschutz entsprechen, schützen 
gegen 
• Trümmerlasten und sekundäre Druck-

wirkungen, 
• Brandeinwirkungen, 
• radioaktive Niederschläge (Fall out), 
• chemische Kampfmittel und biologi-

sche Kampfstoffe, 
Der Schutzraum gemäß schematischer 
Darstellung Abb, 1 besteht aus dem 
Baukörper und der raumlufttechnischen 
Versorgung, 
Der Baukörper schützt gegen mechani
sche und thermische Wirkungen sowie 
gegen die Strahlung radioaktiver Nie
derschläge, 
Die raumlufttechnische Versorgung 
garantiert im Zeitraum des Aufenthalts 
die Zufuhr gereinigter Atemluft. Da bei 
chemischer und radioaktiver Belastung 
ein längerer Aufenthaltszeitraum erfor
derlich werden kann, ist die raumluft
technische Versorgung wegen des ge
ringen spezüischen Schutzraumvolu
mens (siehe Abb. 1) eine unverzichtba
re Einrichtung, Integraler Teil der raum
lufttechnischen Versorgung sind die 
Komponenten der Luftaufbereitung , mit 
denen radioaktive und chemische Ver
unreinigungen aus der Zuluft entfemt 
werden können, 
Aufgrund dieser Komponenten für die 
Luftaufbereitung gewinnt der Schutz
raum auch zunehmend an Bedeutung 
als Teil der Vorsorge für Großschadense
reignisse aller Art (1), Insbesondere bei 
Industriekatastrophen und -unfällen, die 
bei der Produktion, Lagerung und beim 
Transport eintreten können, werden 
freigesetzte chemische und radioaktive 
Schadstoffe in den Filterelementen der 
Luftaufbereitung abgeschieden, 
So stellt ein Schutzraum ein einheitliches 
Hilfeleistungssystem sowohl für Gefah
ren im Frieden als auch im Verteidi
gungsfall dar, 

LUFTVERSORGU~G 
IN SCHUTZRAUMEN 

.. NL > t8 - 9 mj/h . Person 
LUFTVOLUMENSTROM 5 18 45 3/

h 
A L , -, m . erson 

sp ez , Fläche : 
2 0,6 -2m /Person 

spez, Volumen: 
t35 - 5 m3

/ Person 

2. ALLGEMEINE 
FORDERUNGEN AN DEN 
LEISTUNG.UMFANG DER 
RAUMLUFnECHNIICHEN 
ANLAGE 

Die raumlufttechnische Auslegung ei
nes Schutzraums muß unter Berücksich
tigung mehrerer Forderungen optimiert 
werden: 
• Zuführung eines Atemluftvolumen
stroms, der im Schutzluftfall , also bei 
Belastung der Außenluft mit Schadstof
fen, gerade noch die Mindestversorgung 
mit Atemluft bei einem Kohlendioxyd
Gehalt unterhalb der Schadensgrenze 
gewährleistet. 
• Diese Mindest-Luftmengen müssen in 
den Elementen der Luftaufbereitungvon 
chemischen und radioaktiven Schad
stoffen befreit werden, Der Abschei
dungsgrad der Filter ist bei vorgegebe
ner Luftmenge direkt proportional der 
VerweilzeitundderStrömungsgeschwin
digkeit an der Absorbensoberfläche, 
Je mehr Luft erforderlich ist. um so mehr 
Filtervolumen muß angeboten werden, 
Da Filtervolumen Geld kostet. ist in der 
Vergangenheit immer wieder versucht 
worden, die Mindestluftmenge zu ver
ringern, Dies ist legitim, soweit Abstriche 
an Kornfortbedingungen möglich ,~ind , 
denn Schutzräume sollen nur das Uber
leben in Schadensfällen ermöglichen, 
Die Reduzierung hat jedoch dort ihre 
Grenzen, wo gesundheitliche Schäden 
eintreten oder bestimmte Risikogruppen, 
wie alte Leute, Kinder oder kreislaufge
schädigte Insassen, gefährdet werden 
können, 
In den folgenden Ausführungen sollte 
versucht werden, unter Berücksichti
gung aktueller Erkenntnisse der Atem-

Abb, l 

physiologie, die Mindestforderungen ~ 
die Luftversorgungin Schutzräumen un 
damit auch an die Luftaufbereitung5' 
anlage festzulegen, 
Dabei soll vorerst die sogenannte inne
re Belastung in Schutzräumen betrae~' 
tet werden, also die Abgabe von WO!' 
me, Feuchtigkeit und Kohlendioxyd jJ'l 

Abhängigkeit von der LuftumgebunQS' 
temperatur und der TätigkeitsintensüCrl, 
Zusätzlich müßte die äußere Belastung 
berücksichtigt werden, wenn die zur 
Kompensation des AtemluftverbraueJ1S 
notwendige Außenluft durch chernisCl1e 
und radioaktive Schadstoffe, aber auell 
durch Kohlendioxyd und KohlenrnOO' 
oxyd infolge von Bränden belastet ist. 

3. DIE INTWICKLUNG DII 
RAUMKLIMAS IN 
AUFINTHALTIÜUMIN 

3,1 Abgabe fühlbarer und latenter 
Wärme in Abhängigkeit von der Luft
temperatur und der Tätigkeitsintens!
tät _ 
Zur Aufrechterhaltung einer gleiChJ11~ 
ßigen Körpertemperatur von 37 ± 0 ,8 °, 
verbrennt der Mensch die über clJ~ 
Nahrung zugeführten Eiweiße, Fette un 
Kohlenhydrate in den inneren Organe~ 
und Geweben (Abb, 2), lmRuhezustct!l 
beträgt die minimale Wärmeerzeu~g, 
Grundumsatz genannt. etwa 80 W , IJeI 
einem Menschen von 70 kg Körperge
wicht wird dazu, bei 16 AtemzügeJ11 

min eine Atemluftmenge von knapp 10 
l / min verbraucht. , 
Mit steigender Intensität der körpe:~: 
chen Tätigkeit nehmen der AtemlUl~ 
verbrauch und die Wärmeerzeugun~ 
entsprechend zu, 
Zwischen der im Körper erzeugten ~d 
der an die Umgebung abgeführten WO!
me muß ein Gleichgewicht herbeige' 
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führt werden, um die Konstanz der Kör
Pertemperatur von 37 oe und der Haut
~rnperatur von 33 oe zu gewährleisten. 
. esgeschieht überdas Wärmezentrum 
Im ZWischenhirn, das die Temperatur 
~onstant über Wärrne- und Feuchtig-
eitsabgabe steuert. 

Die physikalische Temperaturregelung 
W?lgt auf unterschiedliche Weise. Die 

armeabgabe durch Wärmeleitung, -
~OnVektion und -strahlung wird als trok
VJ'f}e , fühlbare, sogenannte sensible 

.arme, die über die Verdunstung von 
~!P9rfeUChtigkeit abgeführte feuchte 

be
arme als sogenannte latente Wärme 
zeichnet (2). 

DurCh Verdunstung von 11 Wasser wird 
~ern Körper ca. 2 400 KJ entzogen. 
'~ach Abb. 3 nimmt die fühlbare Wär
~~abe bei steigender Lufttempera
' 'I[ ab, die latente Wärmeabgabe je
<iOCh zu. So werden bei einer Lufttempe
taturvon lO oeca. 85 % der Gesamtwär
tneabgabe fühlbar und nur 15 % über 
<iie Verdunstung abgegeben. Bei 30 oe 
':'Ierden nur noch 40 % fühlbar und 60 % 
\!ber die Abgabe von Körperfeuchtig
~lt reguliert. Entsprechend steigt die 
I Qsserdampfabgabe von 30 g j h bei 
o oe auf nahe 100 g j h bei 30 oe. 
A.~ diesem Beispiel wird die Gleichge
Wichtssteuerung der Körpertemperatur 
~~Ch die verschiedenen Formen der 

armeabgabedeutlich. Die Wärmeab
gabe eines M enschen im Ruhezustand 
o~rhalb 20 oe beträgt, nahezu unab
h
t 
angig von der Lufttemperatur, im Mit
el 120 W. 
~ie aus der Abb.4 zu ersehen ist. steigt 

e Wärmeabgabe mit der Intensität 
tier Tätigkeit an (3). Dies trifft im be
~hränkten Maß auch bei zunehmen
er Erregung zu. 

Insgesamt ist es erforderlich, eine gestie
~ene Körpertemperatur durch steigen
e Wärmeabgabe zu kompensieren, da 

""-
Lofttem- Fühlba re Latente 
Peratur Wä rmeabgabe Wärmeabgabe 

Nohrung Sauerdotf 

Energiestorrwechsel. Abb.2 

eine unzureichende Wärmeabgabe zu 
einem Wärmestau mit der Folge von 
Kreislaufschäden führen kann. 

3.2 Abgabe von Kohlendioxyd 
Nach Abb. 5 wird infolge der Verbren
nung unter Verbrauch von Sauerstoff 
Kohlendioxyd gebildet. Prozentual steigt 
der Kohlendioxyd-Gehalt der Ausatem
luft auf 4,04 % an (4). 
Die Abb. 6 zeigt die maximal zulässigen 
e02-Konzentrationen verschiedener 
Institutionen (5). Die maximale Arbeits
platzkonzentration (MAK-Wert) beträgt 
nach Feststellung der Senatskommission 
zur Prüfung gesundheitsschädlicher 
Arbeitsstoffe der Deutschen Forschungs
gemeinschaft 0,5 %. 
Das Problem der zulässigen Kohlendio
xyd-Konzentration spielt im militärischen 
(U-Boote, Raumfahrzeuge, Panzer) und 
im zivilen Sektor (Silobetrieb, Brandbe
kämpfung, Bergwerk, Brauereien) eine 
große Rolle. 
Zur Einhaltung zulässiger Kohlendioxyd
Konzentrationen ist ein Luftaustausch 
erforderlich. Dabei muß vermieden 
werden, daß bestimmte Kohlendioxyd
Konzentrationen auch kurzzeitig nicht 
überschritten werden. Während bei 1 % 
e02 eine max. Leistung über längere 
Zeit erbracht werden kann, werden 
oberhalb 2 % erste Leistungsminderun
gen, begleitet von leichter Atemnot. 
beobachtet. 

Abb 3 

Gesamt- Wasserdampf-
wärmeabgabe abgabe 

Eine 3 %ige Kohlendioxyd-Konzentra
tion über 5 Tage zeigte bei der M ehrzahl 
der Probanden schwache Kopfschmer
zen. Bei Konzentrationen von 4 bzw. 5 % 
Kohlendioxyd trat nach etwa 30 Min. 
bei der Mehrzahl der Probanden stärke
rer Kopfschmerz auf. Auch über psycho
logische Reaktionen, wie unkoordinier
te Bewegungen, verlangsamte Reak
tion, Orientierungsverlust und v ermin
derte geistige Leistungsfähigkeit. wird 
in der Fachliteratur (5) berichtet. wobei 
bei älteren Menschen die Auswirkun
gen signifikanter waren . 
Begleitet wird in diesem Konzentrations
bereich eine mit zunehmender Atemnot 
ansteigende Ventilation. Bei 5 % Koh
lendioxyd kann das Aternluftvolumen 
80 ljmin und Person erreichen . 
Ab etwa 7 % Kohlendioxyd steigt der 
Kohlendioxyd-Partialdruck trotz Hyper
ventilation in den Aterien. Es tritt eine 
Kohlendioxyd-Anreichung im Körper bei 
Beeinträchtigung des zentralen Nerven
systems und des Atemzentrums ein. 
Nach einigen Minuten tritt Verwirrung 
und danach Koma ein. 
Verstärkt wird die Kohlendioxyd-Wir
kung durch eine körperliche Tätigkeit , 
da mit steigender Belastung die Kohlen
dioxyd-Ausscheidung zunimmt. Aus der 
Abb. 10 ist zu ersehen, daß bei einer 
Belastung von 25 W das Aternluftvolu
men ca. 50 L pro Min. beträgt. 
Wegen der Leistungsminderung bei 
höheren Kohlendioxyd-Gehalten hat 
man in der DIN 586 46 Teil 1 für Ateman
schlüsse die zulässige Kohlendioxyd
Konzentration an Atemanschlüssen auf 
1 % limitiert. 
Bei Regenerationsgeräten darf bei stär
kerer körperlicher Beanspruchung der 
Kohlendioxyd-Gehalt nur kurzzeitig auf 
1,5 % steigen, muß aber ansonsten un
terhalb des MAK-Wertes bleiben. 

'e W kcal/h W kcal / h W kcal/h g / h 

3_3 Behaglichkeitsbereich 
Unabhängig von der Anpassungsmäg
lichkeit an wechselnde Klimata und in
dividuelle Unterschiede gibt es einen 
Behaglichkeitsbereich, in dem man sich 
am wohlsten fühlt. Neben anderen 
Faktoren bestimmen hauptsächlich fol
gende Parameter die Behaglichkeit: 

I'-

r-.!0 136 117 21 

t---..12 126 108 21 

--..24 11 5 99 21 
___ 16 

106 91 21 

---: 8 98 84 23 

-...20 92 79 27 

r--22 85 73 33 

~4 77 66 41 

~6 69 59 48 

~8 58 50 60 

~O 47 40 69 

32 33 28 81 

18 157 

18 147 

18 136 

18 127 

20 121 

23 119 

28 11 8 

35 118 

42 118 

51 118 

59 116 

70 114 

135 

126 

117 

109 

104 

102 

101 

101 

101 

101 

99 

98 

30 

30 

30 

30 

33 

38 

47 

58 

70 

85 

98 

116 

Die Lufttemperatur ohne körperliche 
Arbeit sollte im Winter ca. 22 oe , im 
Sommer ca. 24 oe betragen. Bei körper
licher Arbeit liegen die Temperaturen 
niedriger und fallen mit deren Intensi
tät . 
Nicht nur die Gleichmäßigkeit der Luft
temperatur, sondern auch die mittlere 
Wandtemperatur darf von den vorge
nannten Richtwerten nicht wesentlich 
abweichen. 
Die Luftfeuchtigkeit soll zwischen 35 und 
70 % rel. Feuchte liegen. Die Luftge
schwindigkeiten, insbesondere, wenn 
die zugeführte Luft eine geringere Tem-
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Abb.4 

Jahr Institution 

1943 USPHS 

1947 US Navy 

1968 ACGIH 
.... 

Bedingungen 

0,5 

.3,0 U-Boote mit 
17 ... 21 %C02 

0,5 bis 8 h 

Abb.6 

Quelle -
Gafafer (1943) 

Cansolazio, Fisher, 
Pace, Pecora, Pitts 
und Behnke (1947) 

NIOSH (1976) 

12 16 20 2( 2B 32 36 1 972 
lulttem;l?rolLf in'e 

NASA 4,0 
3,0 
1,0 

bis 10 min 
bis 1 h 

Calvin und Gazenko 
(1975) 

Wärmc:ab~abe des Menschen übliche Bekleidung. 
sitzende: bis sch""c:rt Täligl;eil 

peratur als der Raum aufweist. sollten 
bei 20 bis 22 oe nach DIN 19460,15 bis 
0,20 m j Sek. nicht übersteigen. In stär-
ker besetzten Räumen muß wegen der 
Abführung der Wärme und des Kohlen
dioxyds für den Luftwechsel ein Luftvo
lumenstrom von 20 bis 40 m3 j h j Person 
angestrebt werden, damit der e02-
Gehalt 0,10 bis 0,15 Volumen-% nicht 
übersteigt. 
Der Geräuschpegel sollte nachts 30 , 
tagsüber 40 dB(A) nicht überschreiten. 

3.4 Erträglichkeitsbereich 
In Arbeitsräumen und im Industriebe
reich ist in der Regel der Behaglichkeits
bereich nicht realisierbar . Hier ist ein 
erträgliches Raumklima zu schaffen, bei 
dem keine gesundheitlichen Schäden 
zu erwarten sind. 
Insbesondere bei erhöhter körperlicher 
Belastung (siehe Abb. 4) sind zur Bewer
tung des erträglichen Klimas Klimasum
menmaße gebildet worden. 
Für das Arbeitsklima hat die Normal
Effektiv-Temperatur (NET) die weiteste 
Verbreitung gefunden (6). Sie beschreibt 
Kombinationen von Umgebungstempe
ratur, Luftfeuchtigkeit und Luftbewe
gung, die sich gefühlsmäßig als gleich
wertig erwiesen haben. 

Umgebungs- Luftfeuch- Luftbe-
temperatur tigkeit wegung 

20 oe 
25 oe 
32 °e 

100 % 
35 % 

~ 
21 % 

0,04 % 
78% 

0,96 % 

0,15mprosec. 
O,15mprosec. 
0,50mprosec. 

~ 
17% 

4,04 % 
78 % 

0,96 % 

Abb.5 

1973 

1974 

1975 

NASA 

ACGIH 

US Navy 

1,9 
1,0 

1,5 

2,5 
1,0 
0,5 

bis 6 Monate 

bis 3 h 
Flug 

gesunde Personen 

bis 1 h 
bis 24 h 
bis 90 d 

NASA (1973) 

ACGIH (1974) 

Calvin und Gazenko 
(1975) 

z.Z. NIOSH 0,5 in 50% 0 2' hinter CO2-
Absorber, während 
Mann-Test 

Teilweise lassen sich tiefere und höhere 
Temperaturen durch die Wahl der Klei
dung ausgleichen. Die Wirkung höhe
rer Temperaturen läßt sich durch Zufüh
rung von Luft höherer Geschwindigkeit 
oder durch Strahlungsschirme mildem. 
Als Maximalgeräusch ist in Werkstätten 
ein Schallpegel von 70 bis 80 dB(A) 
zulässig. 

4. DII INTWICKLUNO DIS 
SCHUTZRAUMKLIMAS 
DURCH DII INNIRI 
alLAITUNO all DIR 
alLIOUNO 

Aufgrund der unter Ziff . 3 dargestellten 
inneren Belastung wird sich in einem 
geschlossenen Raum, abhängig von 
den zulässigen Grenzbedingungen und 
der vorgegebenen Raumgröße, nach 
mehr oder weniger kurzer Zeit ein phy
siologischer Grenzzustand der Raumtem
peratur, -feuchtigkeit und des Kohlen
dioxydgehaltes einstellen. Bei längerer 
Aufenthaltsdauer wird es unumgäng
lich, Teile der Belastung abzuführen. 

4.1 Vorgaben des Schutzraums und der 
raumlufttechnischen Versorgung 
In Abschnitt 3 wurde ausgeführt, daß 
der M ensch. abhängig von der Intensi
tät der Tätigkeit. Wärme abgibt. Wäh
rend eines Schutzraumaufenthaltes muß 
ein Teil dieser Wärme abgeführt wer
den. Dazu müssen die Grenzbedingun
gen definiert werden, die bei bestimm
ten Kombinationen aus Raumtempera
tur und -feuchtigkeit nicht überschritten 
werden dürfen. 
In der Abb. 7 wurde dieser Grenzbe
reich in das Mollier h-x-Diagrarnm ein
gezeichnet. Danach darf die Tempera-

tur bis auf 29 oe bei 100 % relatiVe! 
Feuchte ansteigen. Bei weiterer Tempe
raturerhöhung muß der Feuchtigkeits· 
gehalt kontinuierlich bis zum obereJl 
Grenzbereich von 34 oe und 50 % relcrb' 
ver Feuchte abnehmen. Für die Einhcd' 
tung der Grenzwerte steht folgendeS 
Instrumentarium zur Verfügung: 
• das spezifische Schutzraumvolumel1 
• das spezifische Wandvolumen, 
• die spezifische erdberührte 

Wandfläche, 
• der spezifische Luftvolumenstrom. 
Raurnklimatische Untersuchungen he!' 
ben gezeigt (7) , daß die Hauptmenge 
der Wärme über das WandvolurneJl 

MOLLIER h·X-D1AGRAMM 1013 moor 
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Housschutzroum 

- :5 50 Pers. 

Luftvolumen- Schutzluft 1,8 m3/h 
strom pro 
Person Normolluft 9 m3/h --Spezifische Fläche 
pro Person 0,6 m2 

--Spezifisches Roum-
volumen pro Person 

"--
1,35 mJ 

~d die erdberührten Flächen abfließt. 
Ur ein geringer Teil der Wärme wird 
~i Schutzluftbetrieb über den zugeführ -
en Luftvolumenstrom abgeführt. 
Geringe Mengen der abgegebenen 
FeUChtigkeit können durch die Oberflä
~~nrauhigkeit und -porigkeit der 

Clndeaufgenommen werden. Da über 
den Schutzvolumenstrom auch wenig 
FeUChtigkeit abgeführt werden kann, 
Wird der größte Teil im Raum verbleiben 
und durch Kondensation abgeschieden 
werden. 
Abhängig von der Größe und der Nut
ZUng werden Schutzräume des Zivil
~hutzes nach verschiedenen baulichen 
onzeptionen erstellt. Die Abb. 8 gibt 
~e charakteristischen Bemessungsgrö-

n für kleine, mittlere und große Anla
gen Wieder. Danach liegen die spezifi
~hen Raumvolurnina zwischen 1 ,35 m 3 

'-'el den Hausschutzräumen, bis zu 5 m 3 

bei den Mehrzweckbauten (Tiefgara
gen und unterirdische Bahnen). 
Die raumlufttechnische Versorgung mit 
gefilterter Schutzluft liegt zwischen 1,8 
Und 4,5 m 3 pro Stunde und Person. In 
der Regel sind die Schutzraumurnfas
~gSWände aus 30 cm, die Decke aus 
o cm Stahlbeton zu erstellen. Daraus 

ergeben sich, abhängig von der Schutz
fClUrngröße, spezifische Umfassun9,'SVo
I.lrnina, die zur Aufnahme von Warme 
"on großer Wichtigkeit sind. 
irl die Gesamtbemessung geht auch der 
Anteil der erdberührten Wandflächen 
~~, da über diese Flächen der größte 
W~ der in Schutzräumen erzeugten 

Clrrnemenge abfließen kann. 
So Wird bei Hausschutzräumen eine 
erdberührte Wandfläche von minde
~ens 0,75 m 2 pro Person gefordert. In 
. esem Fall ist dann auch ein relativ ge

tinges spezifisches Schutzraumvolumen 
~~n 1,35 m 3 pro Person zulässig. Bei 
·'l.lttleren Schutzräumen und Mehr
~eckanlagen kann baulich eine der
~tig große spezifische erdberührte 

Clndfläche nicht realisiert werden. So 
~Uß dies durch ein erhöhtes spezifisches 
k hutzraumvolumen von 2,5 bzw. 5 m 3 

°rnpensiert werden. 
~ttels eines Rechenprogramms, das der 
Undesrninister für Raumordnung, Bau
~esen und Städtebau aufgrund syste

Cltischer raumklimatischer Untersu
~hung erstellt hat, ist es möglich, das 

erhältnis von spezifischem Schutzraum-

Abb. 8 

Schutzräume Mehrzweckbou Bunker Stollen 
mittlerer Größe 

50 < Pers. < 300 300 :5 Pers. :5 4500 

s 150 Pers. 3 m' /h 4,5 m3/h 
> 150 Pers. 4 5 m' /h 
S 150 Pers. > 3 m' /h > 4,5 m3/h 
> 150 Pers. > 4 5 m' /h 

1 m2 2 m2 

2,5 mJ 5 m3 

volumen, erdberührte Wandflächen 
und Luftvolumenstrom zu optimieren . 
Bei Schutzbunkem und -stollen liegen 
besondere Verhältnisse vor, Schutzbun
ker mit bis zu 1 m dicken Wänden haben 
ein hohes spezifisches Umfassungsvolu
men, jedoch keine erdberührten Flä
chen. Deshalb wurde auch bei einem 
Schutzraumvolumenstrom von 1,8 m 3 

pro Stunde die Aufenthaltsdauer auf 10 
Stunden begrenzt. Mittels des o . a . Re
chenprogramms wird zur Zeit ermittelt. 
wie weit die Aufenthaltsdauer durch 
Steigerung der Luftrate und des spezifi
schen Schutzraumvolumens erhöht 
werden kann. 
Bei Schutzstollen schließlich liegt ein 
optimal hoher Wärmeabfluß aufgrund 
der großen erdberührten Wandflächen 
vor, so daß hier nur ein relativ geringer 
spezifischer Luftvolumenstrom und klei
ne spezifische Belegungsflächen erfor
derlich sind. 

4.2 Das effektive Raumklima 
in Schutzräumen 
In der Abb. 9 ist dargestellt, daß der 
Mensch auch in Ruhe im Schutzraum in 
Abhängigkeit von der Umgebungstem
peratur Wärme und Feuchte produziert. 
Diese Umsatzwerte werden bereits durch 
Erregung oder Angst erhöht. Beim Aus
fall der Stromversorgung müssen die 
Lüftungsgeräte durch Handbetrieb 
angetrieben werden. Dabei wird ein 
Kraftbedarf von max. 75 W gleich 450 
kpm/ min und Person über einen Zeit
raum von ca. 20 Minuten zugrunde 
gelegt. 
Nach medizinisch-ergonomischen Un
tersuchungen, die 1986 im Emst-Rode

1,8 m3/h 1,8 m3/h 

> 1,8 m3/h 9 mJ/h 

1 m2 1 m2 

dem Lüfter LW 7,5/ 1,5, dessen Hand
kurbel von 2 Personen bedient wird, 
nach 10 Min. gewechselt w erden muß. 
Die verbleibende Zeit von ca. 4 Std. 
reicht kaum aus, um die angestiegenen 
Werte der Wärme- und der Kohlendi
oxyd-Abgabe wieder auf normale Werte 
zurückzuführen. 
Da bei den vorgenannten Untersuchun
gen die Messung zum Energieumsatz 
bei Luftrnengen durchgeführt wurde, 
die wahrscheinlich über dem Nennluft
volumenstrom lagen, dürfte der tatsäch
liche Energiebedarf für den Betrieb an 
der Handkurbel niedriger sein, da in 
diesem Fall nur geringere Pressungen 
überwunden werden müssen. 
Aufgrund der biologischen Eichung an 
einem Handkurbelergometer wurde im 
Rahmen dieser Untersuchung zusätzlich 
gezeigt, daß für den Leerumsatz der 
Lüftungsgeräte beträchtliche Energie
mengen aufgew endet werden, die aus 
m edizinisch-ergonomischen Gründen 
vermindert werden müssen. 
Der Energieaufwand für die Leerlaufar
beit des Lüfters muß sowohl durch kon
struktive Verbesserungen am Gerät als 
auch durch ergonomische Verbesserung 
der Kraftübertragung an der Handkur -
beI verringert w erden . So ist daran ge
dacht. durch Fußantrieb nach Bauart 
eines Fahrrades die erforderliche Ener
giemenge kraftsparender aufbringen zu 
können. Parallel dazu muß aber auch 
untersucht werden, ob durch Verbesse
rung der Kraftübertragung in der Lüfter
konstruktion eine Verringerung des Ener
gieumsatzes möglich ist. 

Abb. 9 
wald-Institut vor ge- r----------- ------------ --, 

nommen wurden (8), 
liegt der Energieum
satz beim Betrieb an 
der Handkurbelwelle 
von Belüftungsgerä
ten zur Förderung von 
Schutzluft wesentlich 
über dem bisher fest-
gelegten max. Kraft
bedarf von 75 W . 
Unter Zugrundele
gung einer max. Ka
pazität von 62 kJ I min 
bedeutet dies, daß z. 
B. in einem 50 Perso-
nen-Schutzraum mit 

I FEUCHTE I be I Ruhe 

30 9/h bel lOoe 
98 9/h be l 300e 

I KOIILEND I DX ID I 
0,33 Ilmln be i Rune 
0,5 Ilmln be l lei cht er Arbeit 
0,8 I lmln be l Handk urbe lbetr ieb 

t 
o 

~be l Rohe 

157 W : 135 Kca l /h bel lODe 
116 W • 101 Kca l /h bel 300e 
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Abb.9 

Kohlendioxyd-Gehalt in der Ausatem
luft infolge der Intensität der Tätigkeit 
einerseits und vom spezifischen Schutz
raumvolumen andererseits ab. 
In der Literatur (9) werden Angaben 
über die Entwicklung des Kohlendi
oxyd-Pegels in Abhängig-
keit von der Beschäfti
gungsintensität und dem 
spezifischen Schutzraum
volumen gemacht. 
In der Abb. 11 werden die 

v 

entsprechend 30 bzw. 75 ljMin. und 
Person. 
Nach RecknageL Sprenger und Hön& 
mann (2) läßt sich mit nachfolgendel 

Formel die erforderliche Frischluftzufuhl 
für vorgegebene RaumvoluminO ir, 

~._ - 0,003 

m3 
.~ 

V 
VC02 
kmax 

= Frischluftzufuhr (m3 jh) 
= ausgeatmete CO -Menge (m3 j h) 
= festgesetzte C02-~enzkonzentration 

4.0 ,-------------------,------------t-'------, 

Zahlen der vorg. Publika
tion durch Berücksichti
gung der Tätigkeit an der 
Handkurbelwelle bis zum 
Anstieg auf 2 bzw. 3 % C02 
ergänzt. 
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4.3 Die Kohlendioxyd-Konzentration in 
Schutzräumen 
Die Entwicklung des Kohlendioxyd
Pegels in abgeschlossenen Schutzräu
men ohne Luftaustausch hängt vom 

Bisher wurde in allen bautechnischen 
Grundsätzen ein max. Kohlendioxyd
Gehalt in der Aternluft von 2 % zugelas
sen. 
Wie aus der Abb. 12 zu ersehen ist, wird 
bei leichter Beschäftigung ein Kohlen
dioxyd-Gehalt von 2 % bei Mehrzwek
kanlagen, Bunkern und Stollen nach 
etwa 3 Std., bei mittleren und Haus
schutzräumen bereits nach 1,5 bzw. 1 
Std. erreicht. 
Ein Kohlendioxyd-Gehalt von 3 % wird 
bei den großen Schutzräumen nach ca. 
5 Std. , bei mittleren bzw. Hausschutz
räumen nach 2,5 bzw. 1,5 Std. einge
stellt. 
Spätestens nach diesem Zeitraum wird 
es erforderlich, den C02-Gehalt durch 
Austausch der Raurnluft mittels Zufüh
rung von Außenluft unter die max. zu
lässige Grenzkonzentration abzusenken. 
Wie bereits aus der Abb. 8 zu ersehen 
war, liegt der Schutzluftvolumenstrom, 
abhängig vom Schutzraumtyp, zwi
schen 1,8 und 4,5 m 3j Std. und Person 

Zeit (min) bis zum CO
2
-Anstieg auf 2 bzw. 3% 

ohne raumlufttechnische Versorgung 

Abhängigkeit vom Kohlendioxyd-Ge' 
halt in der Ausaternluft, also der Intenst 
tät der Tätigkeit, berechnen: . 
Die Ergebnisse für 2 bzw. 3 % C02 sind ill 
der Abb. 13 graphisch aufgetragen. ZuJ 
Aufrechterhaltung einer C02-KonzeP' 
tration von 2 % ist bei leichter Tätigke~ 
ein Mindest-Schutzluftvolumenstrorf, 
von ~ 25 Ij Min. erforderlich. Beim Be' 
trieb der Handkurbelwelle, verbundeIl 
mit der erhöhten Kohlendioxyd-KonzeI1' 
tration in der Ausaternluft, steigt deI 
Luftvolumenstrom auf ~ 40 ljMin. 
So sind die in Hausschutzräumen, Bun' 
kern und Stollen vorgesehenen SchUtz· 
luftraten von 1,8 m 3 j h an der untereIl 
Grenze der Zulässigkeit. 
Erhöht man die zulässige KohlendioxYd: 
Konzentration auf 3 %, reicht auch l:ß 
intensiver Tätigkeit durch Betrieb an deI 
Handkurbelwelle des LüftungsgerCrte5 
der in den vorgenannten Anlagen vor' 
gesehene Schutzluftvolumenstrom voll 
30 ljMin. aus. 
Die Abb. 14 wurde dem TaschenbuCn 

--
--

spez. Raumvolurnen Ruhe leichte Tätigkeit Betrieb der Handkurbelwelle 

0,33 1 CO/ min 0,51 CO/min 0,81 CO/ min 

(mJ ) 2% 3% 2% 3% 2% 3% 

1 60,6 90,9 40 60 25 37,5 

1.35 81.8 122,7 54 81 33,8 50,6 

2 121.2 181.8 80 120 50 75 

2,5 151.5 227,3 100 150 62,5 93,8 

3 181 ,8 272,7 120 180 75 112,5 

4 242,4 363,6 160 240 100 150 

5 303,0 454,6 200 300 . 125 187,5 

--AbO. II 
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für Heizung und Klimatechnik (2) ent
nommen. Auch hier wird die erforderli
che Außenluftrate in Abhängigkeit von 
den in verschiedenen Bereichen festge
legten Grenzkonzentrationen des Koh
lendioxyd-Gehaltes unter W ärrneabga
be dcngestellt. In dieser Arbeit wird der 
Grenzwert für den Kohlendioxyd-Gehalt 
in Schutzräumen bei 3 % angegeben, 
während er bisher in den bautechni
sehen Grundsätzen noch auf 2 % limi
tiert ist. 

s. LIISTUN .... INZIN 
IINIS SCHUIZUUMIS 
SchutzräumedesGrundschu~shaben 
im Bevölkerungsschutz eine zentrale 
Bedeutung für die Sicherung der körper
lichen Unversehrtheit von Menschen 
sowohl 
• gegen die Wirkungen von Waffen im 
Verteidigungsfall als auch 
• gegen Schadstoffwirkungen infolge 
großer Katastrophen. 
Bei bestimmten Gefahrenlagen ist ein 
mehrstündiger bis zu mehrtägiger Auf
enthalt im Schutzraum erforderlich. 
Durch das spez. Schutzraumvolumen 
und den spez. Luftvolumenstrom muß 
sichergestellt werden, daß während des 
Aufenthalts-Zeitraumes die innere Bela
stung erträglich bleibt. 

i " 
0 ,)3 

1.'tht. 
TUlgk.1t 

'.5 ',e 

Die innere Belastung ist Folge des sog. 
Grundumsatzes. Unter Grundumsatz 
versteht man, daß zur Aufrechterhal
tung einer Körpertemperatur von 37 oe 

c 
g 0 .5 - --

~ O.J _. 

° 

Mehrzwe<: k.an 1 agen 

Bunker . St oll en 

t 

100 200 

minsassen ein Umsatz erzeugt. der 
deutlich über dem o. a . Grundumsatz 
liegt. 
Der Luftvolumenstrom reicht nicht aus. 
die abgegebene Wärme und Feuchtig
keit abzuführen. Obwohl über das rela
tiv große Umfassungsvolumen und die 
erdberührten Wandflächen die Haupt
menge der Wärme abfließen kann. 
werden sich im Raum Klimawerte zwi
schen 
• 29 oe und 100 % rel. Feuchte und 
• 34 oe und 50 % rel. Feuchte ein

stellen. 
Der in der Einatemluft enthaltene e02-
Gehalt von 0,04 % wird infolge der 

Verbrennung in der Ausatem
luft auf 4,04 % erhöht. Der 
maximal zulässige e02-Gehalt 
im Schutzraum wurde in den 
Schutzbau-Richtlinien auf 2 % 
festgelegt . 
Unter Berücksichtigung des 
durch Erregung ansteigenden 
Umsatzes und der beim Betrieb 
der Handkurbelwelle anstei
genden spez. e02-Produktion 
ist die Schutzluftrate von 1.8 
m 3/ h kaum noch ausreichend, 

Abb .13 um den Grenzgehalt von 2 % 
e02 zu gcnantieren, da beim Betrieb an 
der Handkurbelwelle das verbrauchte 
Atemluftvolumen über 40 1/Min. an
steigt, 

AuUcnlurtralc pro Person bei 
vco,t:! lIc, lclH.:n l.uliiss lccn COr Konzen· 
tratione ll (nach I (ci ndc r~) . Ral e nach 
AS II ItAE 62 ( 1.:..K7) 2O ... )()% höher, 

Gren/.werte : 
I. ,lU sgea tmete Lu ft 
2. !)chut1.r:i umc 

und einer Hauttemperatur 
von 33 oe die abgegebene 
feuchte und trockene Wär
me von 120 W durch Ver
brennung zugeführter Nah
rung mit einem Minimala
temluftverbrauch von 10 1/ 
Min, bei 16 Atemzügen/ 
Min. kompensiert wird. 

" 0. 10 - 1- M!»-- ) . MA K-Wcrt für Industrie 
Ö 4. M :h imum fiir Büros 

In Schutzräumen des Zivil
schu~s ist pro Person ein 

u 0.05--6)lj1==I- --

0.03 0.5 1 2 5 10 20 50 100 

5. I'cllcnkorcr·Wcrt 
6. AulJcnluft 

AuUcnlu llr <ltc pro Person _ m 3 th Abb.14 

• Raumvolumen zwischen 1,35 und 
5 m 3 und ein 

• Luftvolumenstrom zwischen 1.8 und 
4.5 m 3/ h verfügbcn. 

Durch Erregung und die körperliche 
Betätigung an der Handkurbelwelle der 
Lüftungsgeräte wird bei den Schutzrau-

Nach den Angaben der Literatur kann 
eine Überschreitung dieses 2 %-Wertes 
über längere Zeit bis auf maximal 3 % 
ohne wesentliche Beeinträchtigung der 
physischen oder psychischen Leistung 
akzeptiert werden. 

Mi tt lere Schutzrllume 

Hausschutzraume 

~ Ze it (mi n) b is zum CO - Anstieg 
auf 2 bzw. 3 S bei 033,0.5 bzw. 0 .8 i CO2/ min 

300 400 Abb,12 

Unter Zugrundelegung des auf 3 % er
höhten e02-Grenzgehaltes in Schutzräu
m en ist das bisher angegebene untere 
Frischluftzufuhrvolumen von 30 l / Min. 
gerade noch vertretbcn, um Leistungs
minderungen und gesundheitliche Risi
ken auszuschließen. Eine w eitere Ver
minderung des Mindestluftvolumenstro
mes läßt sich wegen des e02-Risikos 
auch nicht mit steigendem Schutzraum
volumen kompensieren, 
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NAMIN UND NOTIZIN 
Zum 15. März 1990 wurden in der Abtei
lung "Katastrophen-/ Zivilschutz, Notfall
vorsorge, Zivile Verteidigung" im BMI
zwei von acht Referaten mit einer neu
en Leitung betraut. Die Umbesetzungen 
erfolgten im Rahmen routinemäßiger 
personeller Veränderungen im Bundes
ministerium des Innem. 
- Ministerialrat Franz-Josef Löhr, sieben 
Jahre lang Leiter des Grundsatzrefera
tes KN 1, wurde als Referatsleiter in die 
Abteilung Dienstrecht versetzt. 
Sein Nachfolger wurde Regierungsdi
rektor Norbert Vogt, der bisher in der 
Sportabteilung Referent für internatio
nale Sportbeziehungen war. 
- Ministerialrat Dr . Dietrich Vaupel 
wurde nach nur einjähriger Tätigkeit als 
Leiter des Referates für Gesamtverteidi
gung und NATO-Angelegenheiten KN 
7 in den Bereich Europäisches Gemein
schaftsrecht versetzt . Er ist künftig Euro
pabeauftragter. 
Sein Nachfolger ist Regierungsdirektor 
Hans-Wolfgang Handke. Er war früher 
Mitarbeiter im Ministerbüro und zuletzt 
in der Polizeiabteilung zuständig für 
allgemeine Angelegenheiten der Ver
brechensbekärnpfung und des Bundes
kriminalamtes. 
(hs) 

WARNDIENST 
Unter dem Stichwort "Dezentralisierung 
des Probebetriebes" hat das Bundesamt 
für Zivilschutz nunmehr eine grundle
gende Änderung des bundesweiten 
Probebetriebs der Sirenen verfügt. 
Wurden bisher, zweimal im Jahr (März 
und September) , alle ca. 68 500 Sirenen 
in der Bundesrepublik hörJ:::x::rr, so ist es 
nunmehr den Bundesländern in eige
ner Zuständigkeit überlassen, mit dem 
jeweiligen Wamamt den Probebetrieb 
abzustimmen. 
Der Probebetrieb diente bisher nicht nur 
der technischen Prüfung der Anlagen, 
sondern vor allem der Information der 
Bevölkerung. Nur wenige Bundesbür
ger kannten und kennen die Bedeu-

tung der Sirenensignale im Frieden und 
für den Verteidigungsfall . 
Am 21. März 1990 machten die meisten 
Länder nicht mehr mit. Nur Baden
Württemberg, Rheinland- Pfalz und das 
Saarland beteiligten sich an der probe
weisen Alarmierung. 
Künftig ist beabsichtigt, nur noch in 
jedem zweiten Jahr einmal jährlich einen 
Probebetrieb durchzuführen, nachdem 
der nächste bundesweite Sirenenprobe
betrieb für das Frühjahr 1991 vorgese
hen ist. 
Ob er stattfindet, darf füglich in Frage 
gestellt werden , nachdem die weitere 
Einschränkung in der Unterrichtung der 
Bürger zu ihrer eigenen Sicherheit wohl 
weniger mit technisch-finanziellen als 
mit politisch-psychologischen Gründen 
zusammenhängen dürfte. 
Bleibt nur zu hoffen, daß die Friedenssig
nale "Rundfunk einschalten - auf Durch
sage achten", "Entwarnung"und "Feu
eralarm" nicht auch der obigen Rege
lung zum Opfer fallen , um den Bürgern 
den gefahrlosen Alltag zu suggerieren. 
(hs) 

I r!ii!tf.~ :N4txMn/?t '_ 
Die ersten Ortsverbände des Arbeiter
Samariter-Bundes (ASB) sind in der DDR 
gegründet worden: Güstrow (27 . 1. 90), 
Lübstorf(3 . 2.90), Banzkow(3. 2. 90) und 
Görlitz 00. 2. 90) . 
Zur Information: Die DDR hat es in den 
40 Jahren ihres Bestehens bisher nicht 
zugelassen, daß ein Arbeiter-Samariter
Bund wieder gegründet werden konn
te. Der ASB, eine im Dritten Reich verbo
tene Hilfsorganisation, hatte vor 1933 
544 Ortsverbände im DDR-Gebiet, d . h. 
konkret: 64 % aller ASB Kolonnen (so der 
damalige Ausdruck für Ortsverbände) 
waren in Mittel- und Ostdeutschland 
ansässig. 
Weitere Neugründungen sind in Pla
nung. So wird am 6. April 1990 der ASB
Ortsverband Leipzig reaktiviert. Er be
stand schon einmal von 1904 bis 1933 
und wurde nach seinem Verbot auch in 
der DDR nicht mehr zugelassen. 
Quelle : Arbeiter-Samariter-Bund 
Deutschlande. V ., Sülzburgstr . 140,5000 
Köln 41 

RAHMENRICHTLINIEN FÜR DIE 
GESAMTVERTEIDIGUNG VOM 
1 O. 01. 1989 AUS 
KOMMUNALER SICHT 
Da aus den Richtlinien nicht eindeutig 
erkennbar ist, in welcher Weise sie 
Kommunen binden, haben sie hier er
hebliche Irritationen ausgelöst. 
Der Bundesminister des Innern, Referat 
KN 7, erläutert die Rechtsverbindlich
keit wie folgt : 
"Mit diesen Rahmenrichtlinien liegt 
nunmehr erstmalig eine zusammenfas
sende Darstellung der militärischen und 
der zivilen Verteidigung, ihrer Struktu-
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ren und Zuständigkeiten vor. Die Rah
menrichtlinien enthalten jedoch nichts 
grundlegend Neues, konstituieren in 
keiner Weise neue Zuständigkeiten oder 
Verfahren, sondern stellen lediglich die 
im Bereich der Gesamtverteidigung 
bestehende Situation umfassend dar. 
Den Rahmenrichtlinien selbst ist keiner
lei rechtsverbindlicher Charakter beizU
m essen . Sie binden mit ihren Feststel
lungen und Aussagen aus sich heraus 
niemanden. " 

Der Innenminister NW, Referat H. C. 2 
dazu: 
"Diese Richtlinien haben keinen rechts
verbindlichen Charakter und beinhal
ten insbesondere auch nicht Weisun
gen im Rahmen der Bundesauftrags
verwaltung im Bereich der von den 
Ländern und Gemeinden durchzufüh
renden Gesetze der zivilen Verteidigung. 
Die Aussagen der Rahmenrichtlinien, z. 
B. in Ziffer 9 "Ausbildung und Übungen" 
und Ziffer 10 "Alarmplanung" begrün
den daher keine Pflichten für die Länder 
und Gemeinden ." 
Friedhelm Vogelbusch 

ZUR RATIFIZIERUNG DER 
ZUSATZPROTOKOLLI VON 
1977 ZU DIN GINFIR 
ROTKRIUZABKOMMIN VON 
1949 
Nach mehr als zwölf jähriger Debatte 
hat sich die Bundesregierung auf Drän
gen der parlamentarischen Gremien zur 
Einleitung des Ratifizierungsverfahrens 
entschlossen (Bundesrats-Drucksache 
64/ 90 v . 2. 2. 1990) - Fristablauf war der 
30.3.1990. 
Die beiden Zusatzprotokolle -
- über den Schutz der Opfer internatio

naler Konflikte (Protokoll I) und 
- über den Schutz der Opfer nicht inter

nationaler Konflikte (Protokoll 11 betr. 
Bürgerkriege) -

stellen - zitiert nach dem Regierungs
entwurf - eine Bestätigung und Weiter
entwicklung des mit den vier Genfer 
Rotkreuzabkommen von 1949 erreich
ten Schutzstandards dar. 
Sie wurden bereits von mehr als 90 Staa
ten ratifiziert, von denen etwa ein Vier
tel Vorbehalte und Erklärungen geltend 
gemacht haben. 
Im Bundestag ist lediglich streitig, ob 
auch die Bundesrepublik Deutschland 
eine solche Erklärung bei der Hinterle
gung der Ratifikationsurkunde abge
ben soll, insbesondere im Hinblick auf 
eine Beschränkung des Geltungsbe
reichs des Protokolls I auf den Einsatz 
konventioneller Waffen. 
Daher kann mit der Ratifizierung - mit 
oder ohne Vorbehalt - noch im Laufe 
des Jahres 1990 bzw. der laufenden 11 . 
Legislaturperiode gerechnet werden. 
(red) 
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serslautern, der auch Ko

ordinator und wissenschaft
licher Leiter der Tagung war. 

IRB. 
'hI.MINDOKUMINTATION 
NR.13 
D'R BAULICH' BUNDSCHUTZ 
Eine Literaturdokumentation 
665 Seiten, Broschur, DM 15,-
IRB Verlag Informationszentrum Raum 
und Bau der Fraunhofer-Gesellschaft, 
Stuttgart 

Für diese Dokumentation "Der Bauliche 
Brandschutz" wurden die Literaturda
tenbank RSWB (Raumordnung, Städte
bau, Wohnungswesen , Bauwesen) 
sowie die Forschungsprojektdatenbank 
BAUFO (Bauforschungsprojekt) des IRB 
ausgewertet. Insgesamt werden 3 375 
Literaturstellen und Forschungsberich
te, in der Regel ab 1976, nachgewiesen. 
Kurze Inhaltsreferate bei den einzelnen 
Hinweisen geben bereits wesentliche 
Informationen weiter . 
Zum Inhalt: Grundlagen des baulichen 
Brandschutzes - Baustoffe - Baukonstruk
tionen Bauteile - Haustechnische Anla
gen - Bauliche Anlagen besonderer Art 
und Nutzung - Sachwortregister, Perso
nenregister, Institutionenregister . 

Wir zeigen die Themen der gehal
tenen Vorträge auf, damit sich unsere 
Leser darüber informieren können, wie 
umfassend alle Bereiche der Fried.enssi
cherung behandelt worden sind: 
• Schutz und Hilfe für den Menschen -

40 Jahre humanitäres Völkerrecht 
• Die zivile Verteidigung im Rahmen 

der Sicherheits- und Verteidigungs
politik 

• Die Umfassenge Landesverteidigung 
der Republik Osterreich - Bevölke
rungsschutz als Staatsaufgabe 

• Katastrophenschutz oder Zivilver
teidigung - sachliche Alternative 
oder 
politischer Gegensatz? 

• Gesarntverteidigung aus militärischer 
Sicht - gültige Strategie auch für die 
90er Jahre? 

• Die Bedeutung der Zivilverteidigung 
aus der Gesarntsicht der NATO - die 
Verantwortung der Mitgliedstaaten 

• Sicherheit ohne Bevölkerungsschutz? 
• Die Gesamtleitung der Veranstaltung 

hatte Präsident des Bundesamtes für 
Zivilschutza. D. Dr. Paul-WilhelmKolb, 
der auch Präsident des SCHUTZFO
RUMS ist. 

Gegen eine Schutzgebühr von DM 10,
kann die Broschüre bestellt werden bei: 
Schutzforum, Gesellschaft für Fried.enssi
cherung und angewandte Humanität 
e. V ., In der Wehrhecke 28, 5300 Bann 1 
Röttgen 

EvaOsang 

Feuer vernichtet Milliardenwerte und 
Feuer vernichtet Menschenleben, was 
noch viel schwerer wiegt. Immer wie
der. Deshalb sollte alles nur erdenklich 
Mögliche zur vorbeugenden Brandver
hinderung getan werden, und dies liegt 
im Baulichen Brandschutz. Nicht nur 
Gesetzgeber, Bauaufsichtsbehörden und naiiliJliJ.iisi1qJjiiDliii.fillCliii .. iiiiiiiir , 
Feuerwehren bemühen sich um die DM .acH ... n&lIUlalIUCli 
Minderung der Brandschäden, sondern •••• 
auch wissenschaftliche Institute, Mate-
rialprüfungsanstalten, Versicherungen kann bestellt werden 
und alle für den Baulichen Brandschutz 712 Seiten, broschiert, DM 85,-
Verantwortlichen ebenso. Ihnen allen "Protector"-Verlag, Postf . 205, CH-8033 
wird mit dieser Themendokumentation Zürich 
wertvolles Rüstzeug für ihre Arbeit an Wer in Betrieben und Behörden für Si-
die Hand gegeben. cherheit verantwortlich ist, sollte dieses 

SICHERHEITSJAHRBUCH 89/ 90 besitzen. 
Mit Hilfe dieses den komplexen Sicher

"BEVÖLKERUNGSSCHUTZ 
UND VERTEIDIGUNG • 
HUMANITÄT IN DER 
BEWÄHRUNGII 

Unter diesem Titel hat das SCHUTZFO
RUM, Gesellschaft für Fried.enssicherung 
e . V ., Bann, einen Tagungsbericht als 
Broschüre (91 Seiten) veröffentlicht. Die 
Tagung hat unter dem vorgestellten 
Titel in Mainz vom 4.-6 . Oktober 1989 

heitsbereich umfassenden Ratgebers 
kann er leicht seine verantwortungsvol
le Vorsorgearbeit bewältigen. Zu Erhär
tung dieser Feststellung nachfolgend die 
Inhaltsangabe des Werkes: 
• Neu: Das aktuelle Bed.rohungsbild in 

Deutschland, Österreich und der 
Schweiz (Trends, Schwerpunkte) 

• Neu: Marktdaten 
(Struktur, Marktvolumen, Markt
forschungsergebnisse) 

• Basislexikon der Sicherheitstechnik mit 

zahlreichen neuen Stichworten und 
f.Jctualisierungen 

• Ubersetzungsliste der wichtigsten 
Fachausdrücke in Deutsch, Englisch, 
Französisch und Spanisch 

• Verbreitete Symbole der Sicherheits
planung 

• Behörden, Verbände, Prüfstellen -
Quellen und Anschriften, alle Anga
ben auf dem neuesten Stand! 

• Vorschriften, Bestimmungen, Richtli
nien (z. B. BVD, VdS) im derzeit 
gültigen Wortlaut 

• Ubersicht Messen und Veranstaltun
gen (mit Terminen und Kontaktadres
sen), 1989/ 90 

• Übersicht Fachliteratur 
• Adressanhang mit vielen neuen Fir

men und geänderten Anschriften 
• Sicherheitsinstitutionen und -organi

sationen in vielen nicht deutschspra
chigen Ländern. 

Kastner 
STERBEN MACHT ERBEN 
80 Seiten, Broschur, DM 12,-
Verlag Wollgang Kastner , Fachverlag 
für Erbrecht, Altenholzer Str. 5-7 , 2300 
Altenholz 
Der Titel klingt makaber, und vom Ster
ben möchte niemand etwas hören. Den
noch gehört es zum Leben dazu. 
Für denjenigen, der ein Erbe anzutreten 
hat, kann es böse Überraschungen 
geben, wenn er sich überhaupt nicht 
auskennt im Erbrecht. Hier nun soll der 
kleine Ratgeber für Abhilfe sorgen und 
ein Leitfaden durch das Erbrecht sein. 
Erläutert werden die gesetzliche und die 
testamentarische Erbfolge, Testaments
muster sind aufgeführt, und es wird Auf
schluß darüber gegeben, was Erben zu 
veranlassen haben beim Tode des Er
blassers. 

Trees/ Whiting/ Omansen/ Ruhl/ Thies/ 
vonDaak 
STUND' NULL IN 
D ICH~iIK.._ 
Die westlichen Besatzungszonen 
1945-1948 
572 Seiten mit 643 S/ W-Fotos, zeittafeL 
Literaturübersicht, Ortsregister, DM 39,80 
Gondrom Verlag, Postf. I , 8589 Bind
lach 
Vorangestellt seien Gedanken zu die
sem Buch - voller Emotionen: Ein Buch 
zum Losheulen - und zugleich auch ein 
Buch der stolzen Freude. Das muß ich 
erklären und vorausschicken, daß ich 
als JahIgang 1918 Kriegsteilnehmer von 
der ersten bis zur letzten Stunde war. 
Alles, was in diesem Buch geschildert 
und durch - zuerst - entsetzliche Bilder 
vor Augen geführt wird, ist mein eige
nes Erleben . So sah unser Deutschland ' 
in der Stunde Null aus: Trümmer, Rui
nen, leidende Menschen, oft mit dem 
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Handkarren unterwegs, denn sonst gab 
es kein Gefährt, keines. 
Die Not meines Vaterlandes treibt .mir 
die Tränen in die Augen, unfaßJ:xrr ist, 
wie dieses Deutschland am Boden lag, 
in der Agonie eines sterbenden Landes. 
Und doch . Dieses Land ist wieder aufer
standen. Halten wir jetzt die Bilder des 
gegenwärtigen Deutschland dagegen: 
blühendes Leben, Wohlstand, ja Reich
tum - die Menschen strahlend, voller 
Lebenslust und Daseinfreude. Ein benei
denswertes Volk. 
Das ist es, was mich mit Stolz erfüllt: Wie 
ist dieses Volk wiederauferstanden, was 
hat es aus sich gemacht in diesen vier
zig zurückliegenden Jahren! 
Vergessen ist heute die Not der damali
gen Zeit. Aber nicht vergessen sein soll
te, was wir geschaffen, geleistet haben. 
Zeigt dieses Buch Euren Kindern, die es 
nicht fassen können, diese damalige 
Not. Und nicht, was die Menschen aus 
den Trümmern fÜI eine neue, schöne 
Welt geschaffen haben. 

RoIfOsang 

Der Inhalt: 
Das war die Stunde Null in Deutschland: 
"Als sich US-Präsident Franklin D. Roose
velt, Englands Premier Churchill und 
Marschall Jossif W . Stalin Anfang Fe
bruar 1945 mit ihren politischen und mi
litärischen Stäben zur Jalta-Konferenz 
am ehemaligen Sommersitz des Zaren, 
Liwadija, an der Südküste der Halbinsel 
Krim, zusammenfanden und sich über 
das Vorgehen in der Schlußphase des 
Krieges und die Zeit danach einigten, 
wurde auch die Auf teilung Deutschlands 
in vier Besatzungszonen bestätigt: die 
Grundzüge der Besatzungspolitik wur
den endgültig festgelegt. " 
Besetzt wurde ein zerstörtes Deutschland, 
ein Trümmerfeld, bewohnt von veräng
stigten, ausgehungerten, armen, elen
den Bürgern, in einer Not, die heute 
kaum vorstellbar erscheint. Die erschüt
ternden Bilddokumente dieses Buches 
zeigen diese Not und dieses Elend der 
Menschen auf . Schlangestehen für ei-
nen Eimer genießbaren Wassers, Su
chen nach einem Dach über dem Kopf, 
nach etwas Eßbarem. Daß Menschen 
aus solcher Tiefe sich noch einmal ans 
Licht würden bringen können, schien 
aussichtslos. 
Und dennoch ist der Aufstieg aus dem 
Chaos gelungen. Chronologisch wird 
aufgezeigt, wie dieses hat gelingen 
können, Schritt für Schritt und unter Op
fern der Bevölkerung, aber auch Zu
wendungen der Siegermächte. Millio
nen Menschen mußten ja überleben. 
Daß dort, wo größte Not herrscht, das 
Schwarzmarktgeschäft zur Blüte gelang
te, ist ein Symptom der Zeit nach allen 
Katastrophen, auch heute, weltweit. Das 

Jahr 1947 war noch immer ein Hunger
jahr für die Deutschen. Hier werden Bei
spiele angeführt und in Bildern doku
mentiert. Leid und Elend bestimmten 
den Alltag der ersten Nachkriegsjahre, 
bis die Wirtschaft wieder Fuß zu fassen 
begann. Die Steinkohlenbergwerke 
nahmen ihre Produktion auf, das Ruhr
gebiet wurde mit Arbeit erfüllt, Elektrizi
tät floß wieder, und erste deutsche Zei
tungen, noch zensiert von den Besatz
ungsmächten, erschienen . Theater 
begannen zaghaft mit ersten Auffüh
rungen, die Schulen betreuten wieder 
die Jugend. Trotz weiterhin rationierter 
Lebensmittel, trotz Hungems und Frie
rens und entsetzlicher Wohnungsnot -
es ging aufwärts. Die Entwicklung nach 
oben vollzog sich in den drei verschie
denen Besatzungszonen der Westalliier
ten unterschiedlich, und so ist auch jeder 
Zone ein eigenes Buch innerhalb des 
Gesamtwerkes gewidmet. Unter dem 
Kapitel "Die Amis kommen" steht der 
Aufruf der Amerikaner: "Wir kommen 
als Sieger, aber nicht als Unterdrücker. " 
Sie kamen als Sieger. Wie die Luden
dorff -Brücke bei Remagen in Angriff 
genommen wurde, wird spannend -
wie auch andere Ereignisse - berichtet. 
Daß ein Wiederaufstieg aus dem Ver
sunkensein so spannend zu verfolgen 
ist, bleibt ein Verdienst der Autoren dieses 
Werkes. Es ist gelungen, die Realität -
trotz aller Emotionen, die sich beim Leser 
einstellen müssen - aufzuzeigen und 
begreiflich zu machen in ihrem tatsäch
lichen Geschehen. Wir haben ihn miter
lebt, diesen Aufschwung aus dem 
Chaos, der nach Lektüre des Buches 
wirklich wie ein Wunder erscheint. Es 
war nicht reine Selbstverständlichkeit, 
daß nach einem Abstieg automatisch 
ein neuer Aufstieg beginnt. In Deutsch
land war er nicht vorgezeichnet und 
auch nicht beabsichtigt . 
Wir sind dennoch heute ein blühendes 
Land, das vielen Menschen aus ande
ren Regionen der Welt als idealer Lebens
raum gilt, in den sie drängen. Wir ha
ben eine Heimat, in der es sich zu leben 
lohnt. 

JADE·WINDPARK 
EINGEWEIHT 

Monopteros ist der Größte 
"Mit der Errichtung des Windparks der 
Jade-Windenergie-Gesellschaft ist ein 
entscheidender Schritt zur Markteinfüh
rung und Nutzung von Großwindener
giekonvertem in der Bundesrepublik 
Deutschland und Europa getan wor
den", sagte Karl-Heinz Brachthäuser von 
der Leitung des MBB-Untemehmensbe
reiches Energie und Industrietechnik (UE) 
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vor dem entscheidenden Knopfdruck, 
mit dem die Anlage in Gang gesetzt 
wurde. Nun drehen sich am Jadebusen 
die drei Einflügler vom Typ MonopterOS 
50. Bei der Einweihungsfeier wurde fest- \ 
gehalten, daß die drei Windturbinen 
mit ihren 60 Meter hohen Türmen und , 
28 Meter langen Rotorblättern so hoch I 

wie ein zehnstöckiges Haus sind. Von 
ihnen wird eine Stromerzeugung von I 

vier Gigawattstunden jährlich erwartet 
damit könnten 1 600 Haushalte mit Strorn 
versorgt werden. Der niedersächsische 
Minister für Wirtschaft, Technologie und 
Verkehr sagte, die Inbetriebnahme des 
Jade-Windparks biete die einmalige 
Gelegenheit, einer Vielzahl grundsätz
lich wichtiger Fragen und Probleme der 
künftigen Nutzungen von Windenergie
konvertern auf den Grund zu gehen, 
wobei einbezogen sei das vom Bundes
forschungsministerium geförderte Wind
meßprogramm. 
Quelle: "MBB aktuell" 

TECHNIK FÜR DEN 
UMWELTSCHUTZ AUF DER 
MESSE FÜR UMWELTSCHUTZ 

Aus dem Arbeitsgebiet Umwelttechnik 
präsentierte das Friedrichshafener Tech
nologieuntemehmen Dornier GmbH: 
Zum Sachthema Recycling wird unter 
anderem die neuartige Anlage zur Ab
wasserbehandlung RMA vorgestellt. 
Diese zeichnet sich durch einen modu
laren Aufbau der Systemkomponenten 
aus. Das patentierte RMA-System dient 
der Rückgewinnung von Metallen aus 
Industrieabwässern und wurde bereits 
in mehr als 1 600 Einheiten in verschie
denen Fertigungsprozessen der Galva
nikindustrie, der Elektronikproduktion 
und der Fotoindustrie integriert. 
Im Rahmen der Informatik wurde das 
integrierte Meß-und Informationssystem 
IMIS gezeigt. Dieses neue System (vor
gestellt in .. Zivilverteidigung Nr. 2/ 89) 
dient der Uberwachung der Umweltra
dioaktivität in der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Das Projekt IMIS wird im Auftrag des 
Bundesumweltrninisteriurns von Dornier 
in Zusammenarbeit mit der Firma Digi
tal realisiert. 
Das dritte Sachthema Umweltverfahren
stechnik befaßt sich ausführlich mit der 
thermischen Sonderabfall-Entsorgung. 
Die Sonderabfall-Entsorgung insbeson
dere toxischer Sonderabfälle kann mit 
der geplanten Entwicklung zur Eisen
badtechnologieverrnieden werden. Mit 
Hilfe dieser neuen Technologie können 
Verfahrensschritte wie Nachverbren
nung, Rückkühlung und Entstaubung 
reduziert werden. Der Hauptverfahrens
schritt besteht darin, die Sonderabfälle 



in einem Schwelreaktor thermisch zu 
zersetzen und das entstehende Schwel
gas sowie den anfallenden Schwelkoks 
in einem Flüssig-Eisenbad zu behan
deln. Hierbei werden dann umweltkriti
SChe Schadstoffe zerstört oder gebun
den. 
Quelle: Damier Presse-Information 

EUROPAWEITES 
SATELLITENGESTÜTZTES 
FAHRZEUG. 
DISPOSITIONSSYSTEM 

Auch zum Einsatz bei Katastrophen
schutzeinheiten 
Ein neues satellitengestütztes Kommu
nikations-und Dispositionssystem für das 
europaweite Management von Fahr
zeugflotten hat die Friedrichshafener Dar
nier GmbH in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Bundespost und der Interna
tional Maritime Satellite Organisation 
(INMARSAT) entwickelt. 
Das "Fleet Monitoring System" basiert 
auf den drei Komponenten: PC-Desktop 
(Dispositionszentrale) , Mobil-Terminal 
(Fahrzeug) und dem Satellitensystem 
(INMARSAT Standard C) . 
Arbeitsmittelpunkt ist die Dispositions
zentrale . Diese ist mit einem PC-Desktop
System und den darin abgespeicherten 
Straßenkarten sowie einem Interface 
(Telex-Adapter oder Modem) mit An
schluß an das Postnetz ausgerüstet. 
In der Zentrale überwacht der Dispo
nent an seinem Bildschirmarbeitsplatz 
die aktuellen Standorte und Einsatzzu
stände aller Fahrzeuge. Hierfür kann er 
mit Hilfe einer einfachen Funktionsaus
wahl (Menüpunkte) Übersichtskarten, 
Kartenausschnitte oder Fahrzeugstan
dorte abrufen. In einem Positionskreis 
wird dem Disponenten durch Farbinfor
mationen (Rot/Grün) der aktuelle Zu
stand des Fahrzeugs angezeigt. 
Mit Hilfe des im Fahrzeug installierten 
Mobil-Terminals werden dem Fahrer auf 
einem Bildschirm die ankommenden 
Aufträge angezeigt und als Protokoll 
oder Auftragsliste automatisch ausge
druckt. Daneben kann der Fahrer auch 
einen freien, telex -älmlichen Dialog mit 
dem Disponenten führen, um z. B. Kun
dendaten auszutauschen oder im Be
darfsfall auch Hilf- und Notrufe auszu
senden. 
Quelle: Damier Presse-Information 

SPEKTRUM 
EINSTELLUNGEN DAS MAGAZIN Skala von 0 (völlig 
ZU AKTUELLEN unwichtig) bis 10 (sehr 
FRAGEN DER wichtig) erfragt. 

Dabei ist aus den Ska-

INNENPOLITIK ~~=======~~ lenmittelwerten zu ent-, 989; HIER nehmen, daß das Bundes-
BEVÖlKERUNGSSCHUTZ amt für Zivilschutz seit 1985 

Bericht des Instituts für praxisorien
tierte Sozialforschung Mannheim (IPOS) 
Das Institut für praxisorientierte Sozial
forschung (!POS) hat in der Zeit vom 28 . 
April 1989 bis 13. Mai 1989 eine Befra
gung der Bevölkerung hinsichtlich der 
aktuell bewegenden Probleme und der 
allgemeinen Zufriedenheit mit der De
mokratie durchgeführt. Dabei wurden 
auch die Zufriedenheit mit der Verwirk
lichung grundlegender Ziele des demo
kratischen Staates erforscht sowie Fra
gen nach dem Vertrauen der Bürger in 
wichtige Einrichtungen des öffentlichen 
Lebens und die Bedeutung, die sie be
stimmten staatlichen Institutionen zu
messen, erhoben. 

Die daraus resultierende Studie "Einstel
lungen zu aktuellen Fragen der Innen
politik 1989" befaßt sich u . a. auch mit 
Fragen, die den Bereich des Bevölke
rungsschutzes betreffen. Dabei wird 
deutlich, daß ein nicht unerheblicher 
Teil der Bevölkerung diesem Aufgaben
gebiet eine wichtige Bedeutung zuord
net. 
Aus der nachfolgenden Rangreihe wich
tiger politischer Aufgaben und Ziele 
ergibt sich, daß 35,8 % der wahlberech
tigten Bevölkerung der Bundesrepublik 
Deutschland den Katastrophenschutz 
- überhaupt zum ersten Mal in der Liste 
- unmittelbar nach dem Ziel, die Wirt-
schaft anzukurbeIn, als "sehr wichtig" 
einstufen. Der Abbau der Bürokratie und 
die Verbesserung des Datenschutzes 
sowie die Eingliederung der deutschen 
Aussiedler aus dem Osten werden 
dagegen von weniger als 30 % aller 
Befragten als "sehr wichtig" angesehen. 
Wie wichtig ein Problem eingestuft wird, 
wird stark durch die jeweilige Parteinä
he der Befragten bestimmt. Hier halten 
Anhänger der SPD, der FDP und der 
Republikaner den Katastrophenschutz 
für wichtiger als der Durchschnitt der 
Bevölkerung, während Wähler der CDU / 
CSU und der GRÜNEN unter dem Durch
schnitt liegen. 
Unterschiede gibt es auch zwischen den 
einzeInen Ländergruppen. So wird der 
Katastrophenschutz in Bayern, Hessen, 
Rheinland-Pfalz und im Saarland für 
viel wichtiger als in den übrigen Bun
desländern angesehen .. 
Neben dem Vertrauen in die Einrichtun
gen des öffentlichen Lebens wurde auch 
die Wichtigkeit von einigen Einrichtun
gen im Zuständigkeitsbereich des Bun
desministers des Innem mit Hilfe einer 

einer stabilen Einschätzung hin-
sichtlich seiner Wichtigkeit unterliegt 

und unmittelbar nachdem BGS genannt 
wird, während dem Statistischen Bun
desamt und der Bundeszentrale für p0-
litische Bildung die geringste Wichtig
keit im Vergleich der sieben Einrichtun
gen, für die seit 1984 bzw. 1985 Ver
gleichdaten vorliegen, beigemessen 
wird. 
Drei Einrichtungen des Bundesministers 
desInnem wurden 1989 neu in die Beur
teilung aufgenommen. Das Bundesar
chiv, von dem 14 % der Befragten spon
tan sagten, daß es ihnen unbekannt ist. 
das Bundesamt für die Anerkennung 
ausländischer Flüchtlinge, das 10 % der 
Befragten nicht kennen, und das Tech
nische Hilfswerk (THW), das nur weni
ger als 5 % nicht kennen. Während das 
Bundesarchiv und das Bundesamt für 
die Anerkennung ausländischer Flücht
linge als nicht besonders wichtig einge
stuft werden, erhält das THW nach dem 
Bundeskrirninalamt die zweithöchste 
Wichtigkeitseinstufung . 
Hinsichtlich der Wichtigkeitseinstufung 
des Bundesamtes für Zivilschutz und des 
TWH halten unter Zugrundelegung der 
Parteipräferenzen lecliglich Anhänger 
der CDU / CSU das Bundesamt für Zivil
schutz für wichtiger als alle anderen 
Wähler, während Anhänger der SPD, 
der FDP und der Republikaner in der 
allgemeinen Tendenz liegen. Dagegen 
stufen Anhänger der GRUNEN das Amt 
deutlich niedriger ein. 
Das THW wird von den Wählern aller 
Parteien als besonders wichtig einge
stuft. Dabei messen Wähler der CDU/ 
CSU und der SPD dem THW eine über 
dem Durchschnitt liegende Wichtigkeit 
zu, während Anhänger von FDP, GRÜ
NEN und Republikanern leicht darunter 
liegen. 
Besonders bemerkenswert ist dabei. daß 
Wähler der GRÜNEN das THW und den 
Bundesdatenschutzbeauftragten zu
sammen an erster Stelle der Rangskala 
sehen, 
Mit zunehmendem Alter der Befragten 
werden die meisten Institutionen wichti
ger eingestuft. Ganz deutlich gilt dies 
auch für das THW, während der Einfluß 
des Alters bei der Wichtigkeitseinstu
fung des Bundesamtes für Zivilschutz 
nicht ganz so ausgeprägt ist. 
Auch die Gruppierung der Befragten 
nach unterschiedlicher Schulbildung 
zeigt Unterschiede hinsichtlich ihrer ; 
Einschätzung. 
Das Bundesamt für Zivilschutz wird von I 
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Volksschülern wichtiger eingeschätzt als 
von anderen Befragten. 
Wähler mit mittlerer Reife vergeben 
dagegen geringere Wichtigkeitswerte. 
In verstärktem Maße gilt dies auch für 
Befragte mit Abitur oder Hochschulbil
dllilg. 
Für das THW trifft diese Aussage in glei
cher Weise zu, wobei festzustellen ist. 
daß bis auf die Befragten mit Abitur oder 
H~hschulabschluß alle anderen Wäh
ler das THW an zweiter Stelle in der 
Rangskala sehen. 
(red) 
In der Allgemeinen Schweizerischen Mi
litärzeitschrift ASMZ erschien ein Bei
trag über die zivil-militärische Zusam
menarbeit in der Bundesrepublik 
Deutschland. Herausgehoben sind eini
ge Sätze, die auch wir für bemerkens
wert halten llild die bedenklich stim
men: 

"Ohne eine funktionierende zivile Ver
teidigllilg ist jeder militärische Verteidi
gllilg zum Scheitern verurteilt." 

"Eine Institutionalisierung der zivil-mili
tärischen Zusammenarbeit durch eine 
Vorgabe des Bllildes gibt es in der Bllil
desrepublik Deutschland nicht. " 

"Wo die zivil-militärische Zusammenar
beit von Bllildesland zu Bllildesland 
anders interpretiert llild llilterschiedlich 
gehandhabt wird, hängt es vom guten 
Willen der Beteiligten an der Basis ab, 
ob das Zusammenspiel zur Verhinde
rung eines Krieges klappt. " 

"Eine zahlenmäßig kleine, aber lautstar -
ke Minderheit diffamiert (auch in der 
Bllildesrepublik Deutschland) die zivile 
Verteidigllilg als Kriegsvorbereitllilg ." 
(red) 

RWTH-THEMEN 1/89 
BERICHTE AUS DER 
RHEINISCH-WESTFÄLISCHEN 
HOCHSCHULE AACHEN 
IM BLICKPUNKT: UMWELTFORUM 

Die Broschüre mit den Berichten über 
die Aktivitäten von rd. 40 Instituten der 
Technischen Hochschule Aachen ist so 
ansprechend aufgemacht llild sc einla
dend textlich wie graphisch gestaltet, 
daß sie zu einer fesselnden Lektüre wird 
llild den Wllilsch beim Leser weckt. sich 
in die Arbeit dieser Institute zu vertiefen. 
Es wird deutlich, wieviel für die Erhal
tllilg der lebenswerten Umwelt bereits 
getan wird llild welche Zukunftsaufga
ben vor der Menschheit liegen. Der Wis
senschaftsalltag, angefüllt mit den For
schllilgsaufgaben der verschiedensten 
Disziplinen, wird aufgezeigt llild aufbe-

reitet. Die Fakultäten: Mathematisch
Naturwisssenschaftliche Fakultät, Fakul
tät für Architektur , Fakultät für Bauinge
nieur- llild Vermessllilgswesen, Fakul
tät für Maschinenwesen, Fakultät für 
Bergbau, Hüttenwesen llild Geowissen
schaften, Fakultät für Wirtschaftswissen
schaften, Medizinische Fakultät, Fakul
tät für Elektrotechnik zeigen Themen 
aus ihrer Arbeit auf, Die Beispiele von 
Forschungsschwerpunkten stellen wir 
anhand der gegebenen Skizze aus den 
RTHW-Themen vor llild entnehmen ih
nen auch nebenstehende Erklärung 
über das Umweltforum der RTHW Aa
ehen. 

Umweltforum der RWTH Aachen 
Am 22.02 .1988 wurde das "Umweltfo
rum der RWTH Aachen" gegründet. Es 
ist eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe 
von Professoren verschiedener Fachge
biete der RWTH, 
Zu den Aufgaben des Umweltforurns 
gehören, 
• der Austausch von Informationen 

innerhalb der RWTH Aachen über 
Forschllilgs- llild Entwicklllilgsaktivi
täten auf dem Gebiet der Umwelt
technik llild Ökologie, 

• die Planllilg llild Koordinationvon 
Forschllilgsprojekten, 

• die wissenschaftliche Kooperation mit 
anderen Forschllilgseinrichtllilgen 
llild die Zusammenarbeit mit der In
dustrie in gemeinsamen Forschllilgs
llild Entwicklllilgsprojekten, 

• die Organisation gemeinsamer Lehr
veranstaltllilgen llild 

• die Definition von Zukunftsaufgaben, 

Die Mitglieder des Umweltforurns kom
men aus verschiedenen Instituten fast 
aller Fachbereiche der RWTH Aachen. 
Diese Institute bearbeiten bereits seit 
Jahren Forschungsprojekte aus den 
verschiedenen Gebieten der Umwelt
technik/ Ökologie. Zahlreiche aktuelle 
Projekte sind in diesem Heft beschrie
ben. 
Geschäftsstelle des Umweltforurns, 
Büro Presse, Öffentlichkeitsarbeit llild 
Technologietransfer 
Tempiergraben 55, 5100 Aachen 
Telefon 0241 / 80 - 4322 
Telefax 0241 / 80 - 3697 
Fernschreiber 8 32 692 

DAS BILDTELEFON FÜR ISDN IST WIRKLICHKEIT 

Mit dem Bildtelefon von AEG Olympia wird Telefonieren lebensnäher, Es erlaubt die 
Obertragung farbiger Bewegtbilder vom Gesprächspartner, aber auch die Obermittlung 
von Zeichnungen und Konferenzunterlagen, Mit seinem 64-kBitj S-Codec nimmt es eine 
technologische Spitzenstellung ein. Das Bildtelefon von AEG Olympia wird mit der 
Einrichtung des Bildtelefondienstes durch die deutsche Bundespost ab 1990 angeboten. 

Q uelle: AEG Öffentlichkeitsarbeit 
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Beispiele von Forschungsschwerpunk
ten an der RWTH Aachen 

Ökologie 
- Umweltfreundliche 
- Schädlingsbekämpfung 
Umweltschonende 
Verbrennungsvorgänge 

- Erhaltung natürlicher 
Lebensgrundlagen 
Erhaltung 
von Kulturdenkmälern 

- Minderung von Emissionen 
- wie Abgase, Lärm, Strahlen 
Abwasserbehandlung Gewässer 
schutz und Wasserwirtschaft 
- Umweltfreundliche Werkstoff be 
handlung 
Schadstoffreduzierung 
in der Material- und 
Produktionstechnik 
- Abfallen tsorgung/ Recycling 
Abwärme-Nutzung 
- Energiesparende Produktionsver 
fahren 
Umweltschonende 
Energietechniken 
- Altlasten-Sanierung 
Umwelteinflüsse und 
Auswirkungen auf die Gesellschaft 

REDUNDANZ-PROZESSOR 
FÜR EXTREME 
STEUERUNGSAUFGABEN 
SCHNELlABSCHALTUNG BEI 
NOTFÄLLEN DURCH NEUES SYSTEM 
ERLEICHTERT 

Für extrem kritische und komplexe Steu
~rungsauigaben, wie sie z. B. bei der 
Uberwachung von Dampfdruckanla
gen, chemischen Reaktoren und Prozes
sen oder auch bei Abschaltvorgängen 
in Notfällen vorkommen, sind höchst
verfügbare SPS-Systeme erforderlich. Die 
SPS-System-Produktfamilie Modicon 984 
von AEG wird durch Ergänzung mit je 
einem Redundanz-Prozessor S911 zu 
einem höchstverfügbaren Steuerungs
system. Die beiden Redundanz-Prozes
soren, die als Zusatzbaugruppe in die 
984-Zentraleinheiten gesteckt werden, 
tauschen bei jedem SPS-Zyklus die Sta
tus-Informationen aus und überwachen 
die Anwenderprogramme in beiden 
Steuerungen ständig . Der Datenaus
tausch erfolgt mit 10 Megabit/s. Wird in 
der aktiven SPS ein Fehler festgestellt, 
geht die Steuerungsverantwortung so
fort auf die bisherige Standby-SPS über. 

Quelle: AEG Öffentlichkeitsarbeit, Theo
dor-Stemkai 1, 6000 Frankfurt 70 

SPEKTRUM 
NEUE DAS MAGAZIN REnUNGS-
INNENAUS- DIENSTE 
STAnUNG EINES KÖNNEN NICHT 

REnUNGSWAGENS~::=====:;:~ AUF SIE 
_ VERZICHTEN: 

Mit der Präsentation des Pro-
totyps "Optima" zeigt die Binz 
GmbH, Lorch, wie das "Innenleben" eines 
Rettungswagens der Zukunft aussehen 
könnte. Unter ergonomischen Gesichts
punlcten völlig neu gestaltet, zeichnet 
sich die In-nenausstattung der näch
sten Ambulanz-Generation durch noch 
mehr Sicherheit und verbesserte Funk
tionalität aus. Was früher maßgeschnei
dert per Hand gefertigt werden mußte. 
wird nun erstmals als "Komplett-Lösung" 
angeboten. 

Alle Ecken und Kanten, die bislang ein 
Verletzungsrisiko für Patienten und Be
treuer bedeuteten , sind im "Binz-Opti
ma" abgerundet, Sitze und andere her
vorstehende Teile verschwinden in Mul
den und Wandprofilen. Alle medizinisch
technischen Geräte, wie beispielsweise 
Beatmungs- und Infusionsinstrumente, 
sind in die Deckenkonsule integriert und 
stehen sofort einsatz- und griffbereit zur 
Verfügung. Neben Sicherheit und Funk
tionalität wurde "Optima" aber auch 
unter den Gesichtspunkten Hygiene und 
Sauberkeit entwickelt: Der Innenraum 
des Krankenwagens läßt sich jetzt viel 
leichter reinigen, da die gesamte Innen
verkleidung praktisch aus einem Stück 
und ohne Nähte gefertigt ist. 

DER KRANKENTRANSPORT 
WIRD NOCH KOMFORTABLER 

Unter dem Namen "Kopal" ist die neue 
Komfort-Patienten-Lagerung für den 
schonenden Transport verletzter und 
schwerkranker Menschen vorgestellt 
worden. Der in tausendfachem Einsatz 
weltweit bewährte hydropneumatische 
Hubtisch für Krankentragen wurde in 
der Mechanik verbessert und zusätzlich 
mit elektronischen Steuerungs-Elemen
ten ausgestattet und zeichnet sich jetzt 
durch noch mehr Federungskomfort für 
den zu transportierenden Patienten aus. 

Quelle: BINZAmbulance, Zollstr . 2, 7073 
Lorchj Württ. 

NEUESSPRACHAUF
ZEICHNUNGSSYSTEM: 
VERITRAC 9000 

Sprachaufzeichnungssysteme gewähr
leisten die Aufnahme von sämtlichen 
ein- und ausgehenden Telefongesprä
chen und Radiodurchsagen rund um 
die Uhr . Wenn es auf zuverlässige 
Sprachdokumentation ankommt, kön
nen weder Rettungsdienste noch die Fi
nanzwelt auf den Gebrauch dieser 
Geräte verzichten. Dieses Dictaphone 
ermöglicht zuverlässige Sprachdoku
mentation rund um die Uhr. 

Quelle : Vactaphone Apinex Bowes 
Company j Kreutle GmbH, 
Sophienstr. 96 - 104, 
7500 Karlsruhe. 

PRAKTISCHE BIOMETRIE IN 
DER ZUTRlnSKONTROLLE 
"SESAM ÖFFNE DICH" 

Innerhalb der Sicherheitsindustrie exi
stiert schon seit langem die biometrisch 
kontrollierte Eingangs-Überwachung. 

Im biometrischen Zugangs-Kontroll-Be
reich wurden bereits Methoden wie: 
Fingerprint -, Handgeometrie-Iris-Scann
und U n terschrifts-Vergleiche eingesetzt. 

VoiceKey Systemkonfiguration 

Stimmenleser 

Lokales 
Alarm
relais 

Tiirö ttner 
innen 
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DAS MAGAZIN 

Vorgenannte Systeme ~~!!!!!!!!~ SPONTANE speichern digitalisierte REnUNGSAKTION 
Raster/ Muster von indi-
viduellen Personen. Diese IN SCHWEDEN 
werden bei Gebrauch des DEMO-BK 1 1 7 
Anwenders im Systemspeicher LEISTET HILFE IN 
verglichen . Auch bei minimalen Ab-
weichl.ll1gen zu den gespeicherten, per_AKUTEM NOTFALL 
sönlichenDaten-Rastern wird Einlaß ge- Kaum auf der Insel Gotland zu einer 
währt. einwöchigen Demonstration für die dort 

Was aber tun, wenn das Sicherheitsbe
dürfnis über die von einer Magnetstrei
fen-Karte gebotene Sicherheit hinaus
geht? 

Hier nl.ll1 gibt es VOICEKEY, das erste 
sprachgesteuerte Zutritts-Kontroll-Sy
stern. 
• Es funktioniert wie: "Sesam öffne dich." 
• Es ist einfach zu installieren. 
• Es ist einfach zu bedienen. 
• Es ist sehr kostengünstig . 
• Es hat eine extrem hohe 

Identifikations-Sicherheit . 
• Die zeitraubende Verwaltung von Kar

ten l.ll1d das Risiko des Kartenverlustes 
oder -diebstahls entfallen. 

Das System besteht aus zwei kompak
ten, l.ll1auffälligen Einheiten, einem Stirn
menleser am Türeingangl.ll1d einer Steu
ereinheit hinter der Türe - auf der siche
ren Seite. 
VOICEKEY basiert auf einer patentier
ten Technologie l.ll1d verwendet Mar
ken-Sprachmuster -Prüf-Algorithmen, die 
auf Linear-Predictive-Coding (LPC) ba
sieren. LPC Koeffiziente heben die vom 
Sprecher abhängigen Aussprache-Ei
genschaften durch Repräsentation der 
Sprachsignale über eine Filterausgabe 
hervor, wodurch die Stimrnspuren jedes 
Sprechers als Modell nachgeahmt wer
den. 

Um Zugang zu erhalten, gibt der An
wender seine PIN-Nummer ein l.ll1d 
spricht sein persönliches Kennwort in 
das System. JedesmaL wenn dem 
Anwender Zutritt erteilt wird, aktuali
siert das System automatisch das Stimm
Muster des Anwenders, um tägliche Ver
ändeIl.ll1gen zu erfassen - denken Sie z. 
B. an eine mögliche Erkältl.ll1g - das 
System schreibt auch hier Ihre persönli
che Stimm-Entwickll.ll1g mit l.ll1d läßt Sie 
ein. 
Allerdings: Betrüger l.ll1d falsche Kenn
worte werden erkannt l.ll1d abgelehnt. 
Ihr Stimm-AJ::x::!ruck ist zu individuell. 

Quelle: Securitas Technologie GmbH, 
Baurngarten 5, 
6200 Wiesbaden-Erbenheim 

neu gegründete "Heli-SOS" eingetroffen, 
konnte eine BK 117 in Rettungsversion 
nachhaltig beweisen, wozu sie taugt 
l.ll1d nützlich ist. Vom Krankenhaus der 
Inselhauptstadt Visby wurde der drin
gende Transport eines lebensbedroh
lich erkrankten Patienten in eine Stock
holmer Spezialklinik angefordert. Die 
gerade aus München angekommene 
BK 117wurdefürdenErnstfallgebraucht. 
Die noch nicht für die anstehenden 
Demonstrationsaufgaben vorbereitete 
Maschine wurde vom MBB-Team in 
kürzester Zeit für diese Mission präpa
riert l.ll1? der Erkrankte in Begleitung 
zweier Arzte l.ll1d eines Sanitäters über 
die Ostsee in die 190 km entfernte Metro
pole Stockholm geflogen. Während des 
etwa einstündigen Fluges wurde der 
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durch Medikamente stabilisierte Patient 
über die medizinische Bordausrüstung 
versorgt . 
Nach der Landl.ll1g auf einem Pkw-Park
platz nahe der Klinik in Stockholm wur
de der Patient in aller Eile zur Behand
ll.ll1g gebracht l.ll1d hat, wie später zu er
fahren war, die Rettl.ll1gsaktion gut über
standen l.ll1d ist auf dem Wege der Bes
serl.ll1g ... 
... Neben einer simulierten Landrettl.ll1g 
aus unzugänglichem Gelände mittels 
Rettungsschlinge l.ll1d "Double Winch" 
(d. h . Retter l.ll1d Opfer werden gleichzei
tig am Windenseil hochgezogen) wur
de auch eine Küsten- l.ll1d Seerettl.ll1g 
l.ll1ter Verwendl.ll1g eines Bergesacks 
l.ll1d einer Vakuum-Matratze sowie ei
nes Rettungskorbes bei einer Aufnahme 
aus dem Seewasser demonstriert. 
Das Rettl.ll1gssystem BK 1 1 7 hat das 
Potential, in ganz Europa den Maßstab I 
fur die Luftrettung zu setzen, so wie es 
nach dem Beispiel der ADAC Luftret
tung in der Bl.ll1desrepublik bereits in 
den USA praktiziert wird. 
Quelle: MBB Nachrichten, 
POB 80 11 40, 
8000 München 80 




